
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10175
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Erhalt der städtischen Grünfläche Kalandstraße / Juliusstraße
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:
05.03.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Kenntnis)

19.03.2019 Ö

Sachverhalt:

Der Antrag der Fraktion BIBS vom 23.02.2017 (17-04026) an den Rat

„Die städtische Grünfläche innerhalb der Wohnbebauung Kalandstr. / Juliusstraße 
(Gemarkung Wilhelmitor Flur 6, Flurstück 72/18 und 72/15, Größe: 694 m²) wird nicht 
verkauft und auch nicht umgewidmet.“

wurde nach Vorberatung im Grünflächenausschuss vom Verwaltungsausschuss in der 
Sitzung am 05.02.2019 mehrheitlich beschlossen.

Somit ist der Bestand dieser städtischen Fläche dauerhaft gesichert.

Geiger

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-09842-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Verkehrsführung Amalienplatz/Celler Straße
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
22.01.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Kenntnis)

22.01.2019 Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 10.01.2019 wird wie folgt Stellung genommen:

Zur Beantwortung wird auf die Mitteilung „Verkehrsführung in der Kreuzung Celler 
Straße/Neustadtring“ (DS 18-09614) verwiesen, siehe Anlage. Die dort genannten 
Beobachtungen des Verkehrsgeschehens laufen derzeit. Nach Abschluss der 
Beobachtungen wird die Verwaltung dem Stadtbezirksrat und dem Bauausschuss berichten, 
ob die geänderte Verkehrsführung dauerhaft beibehalten oder zurückgebaut wird. Hierbei 
wird die Verwaltung auch auf die Frage nach einer frühzeitigen, großen Beschilderung der 
Fahrspuren eingehen.

Benscheidt

Anlage/n:
DS 18-09614
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

18-09614
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Verkehrsführung in der Kreuzung Celler Straße/Neustadtring
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
30.11.2018

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Bauausschuss (zur Kenntnis) 04.12.2018 Ö

Sachverhalt:

Verkehrsführung während der Sperrung der Rudolfstraße

Im Zuge der Bauarbeiten in der Rudolfstraße musste die Rudolfstraße vollständig gesperrt 
werden. Hierdurch war die Verbindung Celler Straße-Petristraße-Rudolfstraße-Rudolfplatz 
während der Dauer der Bauarbeiten nicht nutzbar. Vor Beginn der Bauarbeiten war bereits 
absehbar, dass der Verkehr, der zuvor die Verbindung Celler Straße-Petristraße-
Rudolfstraße-Rudolfplatz nutzte, während der Bauarbeiten auf die Verbindung Celler Straße-
Neustadtring ausweichen wird. Vor Beginn der Bauarbeiten war das Linksabbiegen an der 
Kreuzung Celler Straße/Neustadtring nur unter Beachtung des gleichzeitig freigegebenen 
stadteinwärtigen Verkehrs möglich. Eine ausreichend leistungsfähige Abwicklung des zu 
erwartenden Linksabbiegeverkehrs war daher für die Bauzeit nicht gewährleistet.

Anpassung der Lichtsignalanlage (LSA) und der Fahrstreifenaufteilung

Um das stadtauswärtige Linksabbiegen an der Kreuzung Celler Straße/Neustadtring 
leistungsfähiger zu machen, wurden mit Beginn der Bauarbeiten der Kreuzungsbereich 
ummarkiert und die LSA umgebaut und anders geschaltet. Durch die Freigabe des nun 
zweistreifigen Linksabbiegestroms unabhängig vom Gegenverkehr wurde die Kreuzung 
zugleich sicherer. Dies kommt auch den Linksabbiegern von der nördlichen Celler Straße 
Richtung Osten zum Neustadtring-Wendenring zugute, da dieser Verkehrsstrom nun 
ebenfalls ein eigenes Freigabesignal unabhängig vom Gegenverkehr hat und damit sicherer 
abgewickelt werden kann. Zuvor war auch diese Linksabbiegebeziehung nur bei 
gleichzeitigem Gegenverkehr möglich. Diese Linksabbiegebeziehung stellt auch eine 
bessere Möglichkeit dar, aus dem Gebiet Eichtal nach Osten zu kommen – ohne an der 
Spinnerstraße (verbotswidrig) nach links abzubiegen.

Aktuelle Prüfung

Die Verkehrsführung hat sich während der Bauarbeiten bewährt, nennenswerte 
Beschwerden sind nicht bekannt geworden. Für die Durchfahrung der Petristraße und der 
Rudolfstraße besteht damit eine gute Alternative, welche zur Entlastung der Rudolfstraße 
vom Durchgangsverkehr beitragen kann.

Die Verwaltung prüft daher, ob es sinnvoll ist, die Fahrstreifenaufteilung im 
Kreuzungsbereich und die angepasste LSA-Steuerung auch nach der erfolgten Freigabe der 
Rudolfstraße beizubehalten. Dabei werden die Auswirkungen auf das regelmäßige 
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Verkehrsgeschehen – insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten morgens und abends – 
beobachtet. Ebenso werden während der Beobachtungsphase bei Bedarf Anpassungen an 
der Steuerung der Lichtsignalanlage zur Optimierung des Verkehrsflusses vorgenommen. 
Anfang 2019 wird die Verwaltung dem Bauausschuss berichten, ob die geänderte 
Verkehrsführung dauerhaft beibehalten oder zurückgebaut werden soll.

Leuer

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-09819-02
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Bushaltestelle Cyriaksring Richtung Johannes-Selenka-Platz
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
15.02.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Kenntnis)

19.03.2019 Ö

Sachverhalt:

Protokollnotiz vom 22.01.2019:

Der Inhalt der Stellungnahme ruft bei einigen Mitgliedern Erstaunen hervor. Herr Johannes 
verweist auf eine bereits 2016 erfolgte Stellungnahme der Verwaltung, wonach der 
niederflurgerechte Umbau der Bushaltestelle „Cyriaksring“ durch den Planungs- und 
Umweltausschuss bereits beschlossen war (DS 16594/13). Mit dem Zuwendungsbescheid 
wurde Anfang 2017 gerechnet, anschließend sollte der Umbau der Haltestelle einschließlich 
eines Wetterschutzes erfolgen. Die Informationen in der jetzt vorliegenden Stellungnahme 
lauten, dass der Umbau 2019 zur Förderung bei der Niedersächsischen 
Landesnahverkehrsgesellschaft eingereicht werden soll. Die Realisierung ist 2020 
vorgesehen. Der Bezirksrat bittet um Aufklärung zu diesen gegenläufigen Aussagen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bushaltestellen werden wie jede andere städtische Baumaßnahme koordiniert, so dass 
vermieden werden kann, dass im Baubereich zeitlich später z. B. ein Leitungsträger eigene 
Arbeiten ausführt und die neu hergestellte Anlage aufgräbt und dabei zerstört.

Nachdem die Verwaltung 2017 einen Förderbescheid für die Maßnahme erwirkt hatte, 
musste die Kanalbaumaßnahme der SE|BS wegen der Sanierung des Kanals im Rebenring 
verschoben werden. Eine Kanalerneuerung nach Bau der Bushaltestelle wäre nur mit einem 
Abbruch der Stahlfaserbetonplatte möglich gewesen. Die Baumaßnahme wurde daraufhin 
zurückgestellt. 

Förderbescheide haben ein Verfallsdatum, so dass ein neuer Antrag gestellt werden muss. 
Die Baumaßnahme ist mit der Erneuerung des Kanals koordiniert (der Kanal soll Anfang 
2020 erneuert und direkt anschließend die Bushaltestelle gebaut werden), so dass in 2019 
ein neuer Förderantrag mit dem Ziel gestellt werden soll, in 2020 die Bushaltestelle zu 
realisieren.

Insofern wurden in allen Mitteilungen zum jeweiligen Zeitpunkt aktuelle Aussagen getroffen.

Leuer

Anlage/n: keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

18-08691-02
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Errichtung von flexiblen Jugendzentren für den Nordwesten des 
Quartiers
Organisationseinheit:
Dezernat V 
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Datum:
07.03.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Kenntnis)

19.03.2019 Ö

Sachverhalt:

Im Hinblick auf die Protokollergänzung und die darin formulierte Nachfrage in der Sitzung 
des Stadtbezirksrates 310 vom 22. Januar 2019 zur Stellungnahme 18-08691-01 nimmt die 
Verwaltung wie folgt Stellung:

Aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit im Sozialraum ist als Methode der Offenen Arbeit zu 
verstehen. Ziel ist es, junge Menschen im Sozialraum aufzusuchen und anzusprechen, um 
mit ihnen vor Ort Angebote zu gestalten oder die Zielgruppe in ein entsprechendes Kinder- 
und Jugendzentrum einzuladen. Sie richtet sich vorwiegend an junge Menschen, die durch 
pädagogische Einrichtungsangebote schwer zu erreichen sind.

In Braunschweig wird oder wurde diese Art der aufsuchenden Arbeit in unterschiedlichen 
Formaten durchgeführt.

Beispielhaft sind hier zu nennen:

- Das „Kiezmobil“ des Kinder- und Teenyklubs Weiße Rose in der Weststadt. An 
festen, regelmäßigen Tagen fahren Mitarbeiter*innen mit dem „Kiezmobil“ an 
bekannte Orte, an denen sich Kinder und Jugendliche treffen. Dort wird 
niedrigschwellig ein Spielangebot in Verbindung mit Musik und gesundem Essen 
organisiert. 

- Die Ferienbetreuung der Jugendzentren Rühme und B58 auf dem Burgundenplatz ist 
ein festes, sehr etabliertes Angebot im Sozialraum. Ganztägig gibt es dort Aktionen 
für Kinder und Jugendliche, immer verbunden mit einer Einladung zu Angeboten in 
den Kinder- und Jugendzentren.

- Das Kinder- und Jugendzentrum Rotation macht regelmäßige Aktionen auf dem 
Jugendplatz am Westbahnhof. Dort finden Freizeitaktionen (Skaten, Konzerte, 
Fußball) statt. Auch in den Ferien wird auf dem Jugendplatz Freizeitbetreuung 
durchgeführt.
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Zukünftig soll es eine intensivere Ausrichtung der aufsuchenden Arbeit in den 
innenstadtnahen Einrichtungen geben, da sich junge Menschen häufig an – für sie – 
attraktiven Plätzen treffen.

Albinus

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

18-09580-01
Mitteilung außerhalb von Sitzungen

öffentlich

Betreff:

Installation einer Blitzersäule auf der Hugo-Luther-Straße;
Geschwindigkeitsprüfung Broitzemer Straße
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
30.01.2019

Adressat der Mitteilung:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Kenntnis)

Sachverhalt:

Beschluss des Stadtbezirksrates vom 27.11.2018:

Der Bezirksrat Westliches Ringgebiet bittet die Verwaltung, auf der Hugo-Luther-Straße eine 
Blitzersäule dauerhaft zu errichten.

Die Verwaltung wird zudem gebeten zu prüfen, inwieweit eine Geschwindigkeitsprüfung in 
der Broitzemer Straße möglich wäre.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Ratsbeschluss vom 21.02.2017 zur Ausweitung der kommunalen 
Geschwindigkeitsüberwachung sieht u. a. die Einrichtung stationärer Geschwindigkeits-
überwachungsanlagen an Ausfallstraßen an insgesamt drei Standorten vor. Hierfür sind 6 
Messsäulen und 2 Kamerasysteme vorgesehen sowie Investitionsmittel in Höhe von 329.000 
€ eingeplant. Die Verwaltung wird den Rat und die jeweils betroffenen Stadtbezirksräte zur 
Auswahl der endgültigen Standorte stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen beteiligen 
sowie die von einzelnen Stadtbezirksräten eingebrachten Standortvorschläge näher be-
trachten und untersuchen.

Die Verwaltung wird den Vorschlag des Stadtbezirksrates Westliches Ringgebiet in die 
Gesamtbetrachtung zur Auswahl der endgültigen Standorte stationärer Geschwindigkeits-
messanlagen mit einbeziehen.

Ergänzend teilt die Verwaltung mit, dass auf der Hugo-Luther-Straße seit 2015 in beiden 
Fahrtrichtungen Geschwindigkeitskontrollen mit dem städtischen Radarwagen turnusmäßig 
durchgeführt werden. In Abhängigkeit von den Messergebnissen werden die Überwachungs-
rhythmen angepasst. Zusätzlich hat die Verwaltung auf Initiative des Sanierungsbeirats 
„Westliches Ringgebiet – Soziale Stadt“ eine Geschwindigkeitsmessung mit Hilfe eines 
Seitenstrahlradargerätes in der Zeit vom 12.03.2018 bis 19.03.2018 durchgeführt.

TOP 3.2.5
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Die Messergebnisse werden nachfolgend dargestellt:

Messstelle 30 km/h

Zeitraum: 12.03.2018 bis 19.03.2018

Anzahl Anteil in % Anzahl Anteil in % Anzahl Anteil in %
3.434 21 4.797 24 8.231 22
8.662 51 7.959 38 16.621 44
4.031 24 6.025 29 10.056 27
608 4 1.489 7 2.097 6
79 0 245 1 324 1
20 0 163 1 183 0

16.834 100 20.678 100 37.512 100

41 bis 50
51 bis 60

> 70
61 bis 70

bis 30
31 bis 40

Hugo-Luther-Straße 58 Geschwindigkeitsbegrenzung

Seitenstrahlradargerät 1

Geschwindigkeit Fahrtrichtung Fahrtrichtung
beide Fahrtrichtungen

in km/h Arndtstraße Frankfurter Straße

Im Ergebnis ist festzustellen, dass der weit überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer sich 
nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h hält (79 % der Verkehrsteilnehmer 
in Fahrrichtung Arndtstraße und 76 % der Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Frankfurter 
Straße). Ein Großteil der zu schnell fahrenden Verkehrsteilnehmer fährt im Geschwindig-
keitsbereich zwischen 31 und 40 km/h; durchschnittlich fahren 34 % der Verkehrsteilnehmer 
schneller als 40 km/h. Dieses Ergebnis beurteilt die Verwaltung als kritisch.

Aus diesem Grund ist es auch gerechtfertigt, zukünftig Geschwindigkeitskontrollen mit dem 
städtischen Radarwagen in diesem Bereich durchzuführen und die Überwachungsrhythmen 
in Abhängigkeit von den Messergebnissen anzupassen.

Zusätzlich hat die Verwaltung den Einsatz eines Geschwindigkeitsmessdisplays für 2019 
eingeplant, um die Verkehrsteilnehmer für die Einhaltung zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
von 30 km/h zu sensibilisieren.

Nach Einführung der Tempo-30-Zone auf der Broitzemer Straße hat die Verwaltung ein 
Geschwindigkeitsmessdisplay zur Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung 
Johannes-Selenka-Platz in der Zeit vom 27.08.2018 bis 03.09.2018 installiert.

Die Messergebnisse werden nachfolgend dargestellt:

Messstelle Broitzemer Straße 1 Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h

Zeitraum: 27.08.2018 - 03.09.2018 Geschwindigkeitsmessdisplay Wavetec

Geschwindigkeit Fahrtrichtung
in km/h Johannes-Selenka- Pl.

 Anzahl Anteil in %
0 - 30 7.731 60

31 - 40 4.354 34
41 - 50 845 6
51 - 60 42 0

> 60 4 0
  12.976 100
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Im Ergebnis ist festzustellen, dass 60 % der Verkehrsteilnehmer sich an die vorgeschriebene 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h halten. 34 % der Verkehrsteilnehmer fahren zwischen 
31 km/h und 40 km/h. In Einzelfällen werden höhere Geschwindigkeiten gefahren, bei denen 
es sich auch um Einsatzfahrzeuge (z. B. Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr etc.) gehandelt 
haben könnte.

Die Verwaltung hat erneut ein Geschwindigkeitsmessdisplay zur Sensibilisierung der 
Verkehrsteilnehmer für die Zeit vom 07.01.2019 bis 21.01.2019 (eine Woche pro 
Fahrtrichtung) installiert. Die Ergebnisse werden dem Stadtbezirksrat mitgeteilt.

Leuer

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

18-09614-01
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Verkehrsführung in der Kreuzung Celler Straße/Neustadtring
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
11.03.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Bauausschuss (zur Kenntnis) 19.03.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Kenntnis)

19.03.2019 Ö

Sachverhalt:

Mit Drucksache 18-09614 hat die Verwaltung über die Verkehrsführung an der Kreuzung 
Celler Straße/Neustadtring während der Sperrung der Rudolfstraße und die hiermit 
verbundenen Anpassungen der Lichtsignalanlage (LSA) sowie der Fahrstreifenaufteilung 
berichtet. Weiterhin hat die Verwaltung mitgeteilt, dass sie prüft, ob es sinnvoll ist, die 
Fahrstreifenaufteilung im Kreuzungsbereich und die angepasste LSA-Steuerung auch nach 
erfolgter Freigabe der Rudolfstraße beizubehalten. Die Prüfung umfasste u. a. mehrere 
Beobachtungen des Verkehrsgeschehens – insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten 
morgens und abends – und ist nunmehr abgeschlossen. Zu den Ergebnissen berichtet die 
Verwaltung wie folgt:

Abwicklung im Kreuzungsbereich:

Sowohl die Linksabbieger von der nördlichen Celler Straße als auch die Linksabbieger von 
der südlichen Celler Straße in den Neustadtring werden nun durch ein separates Grünsignal 
unabhängig vom Gegenverkehr freigegeben und hierdurch sicherer abgewickelt. Zuvor 
waren beide Linksabbiegebeziehungen nur bei gleichzeitigem Gegenverkehr möglich. 

Durch die Einführung der zwei Linksabbiegestreifen von der südlichen Celler Straße in den 
Neustadtring Richtung Rudolfplatz ist diese Fahrbeziehung deutlich leistungsfähiger 
geworden. Für die Durchfahrung der Petristraße und der Rudolfstraße wurde damit eine gute 
Alternative geschaffen, welche zur Entlastung der Rudolfstraße vom Durchgangsverkehr 
beitragen kann. 

Auf der Rechtsabbiegebeziehung von der südlichen Celler Straße in den Neustadtring 
Richtung Hamburger Straße besteht nur ein geringes Verkehrsaufkommen. Die Änderung 
des vorherigen Rechtsabbiegestreifens zu einem kombinierten Geradeaus- und 
Rechtsabbiegestreifen hat daher zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen für den 
Geradeverkehr stadtauswärts geführt. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens auf 
dieser Beziehung ist der Wartebereich für Rechtsabbieger ausreichend lang, sodass diese 
die bevorrechtigten Fußgängerinnen und Fußgänger – auch zu den Hauptverkehrszeiten – 
passieren lassen können, ohne einen Rückstau im Geradeausverkehr zu verursachen.  

Verkehrsführung in der südlichen Zufahrt zur Kreuzung:

Die Beobachtungen haben gezeigt, dass die geänderte Verkehrsführung in der südlichen 
Zufahrt zur Kreuzung häufig einen Rückstau in dem rechten (östlichen) 
Geradeausfahrstreifen vor der Lichtsignalanlage verursacht. Die Ursache hierfür ist, dass der 
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linke (westliche) Geradeausfahrstreifen ca. 50 m vor der Lichtsignalanlage in einen 
Linksabbiegestreifen mündet (s. Anlage 1, „Lageplan derzeitige Verkehrsführung“). 
Ortskundige Autofahrerinnen und Autofahrer, die geradeaus fahren möchten, meiden daher 
den linken Geradeausfahrstreifen und sortieren sich bereits sehr frühzeitig in den rechten 
Geradeausfahrstreifen ein. Der Geradeausverkehr, der entsprechend seines Aufkommens in 
den Hauptverkehrszeiten zwei Fahrstreifen benötigt, fließt dann faktisch nur noch auf einem 
Fahrstreifen.

Um wieder eine leistungsfähige, zweistreifige Zufahrt auf die Kreuzung zu ermöglichen, wird 
die Verwaltung die oben beschriebene Verkehrsführung anpassen, sodass zukünftig beide 
Geradeausfahrstreifen im Verlauf der südlichen Celler Straße auch im Kreuzungsbereich in 
Geradeausfahrstreifen bzw. kombinierte Geradeaus- und Rechtsabbiegestreifen münden (s. 
Anlage 2, „Lageplan zukünftige Verkehrsführung“). Durch diese Änderung können 
Autofahrerinnen und Autofahrer stadtauswärts zukünftig wieder beide Geradeausfahrstreifen 
nutzen, sodass auffällige Rückstausituationen vermieden werden können. 

Weitere Prüfungen und Umsetzung:

Ergänzend zu den oben beschriebenen Beobachtungen hat die Verwaltung auch die 
Steuerung der Lichtsignalanlage auf mögliche Optimierungspotenziale überprüft. Sowohl die 
Beobachtungen als auch die Überprüfung der LSA-Steuerung haben ergeben, dass die 
beschriebene Änderung der Verkehrsführung in der südlichen Zufahrt die geeignete 
Maßnahme zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Reduzierung der 
Rückstausituationen ist. 

Sofern die Witterung Markierungsarbeiten zulässt, wird die beschriebene Änderung im April 
2019 durch die BELLIS GmbH umgesetzt. Zur einfachen und schnellen Erkennbarkeit der 
geänderten Verkehrsführung werden vorübergehend zwei ausreichend große 
Spurführungstafeln im Verlauf der südlichen Celler Straße aufgestellt. 

Die vorliegende Stellungnahme beantwortet zugleich die Anfrage 19-09842 des 
Stadtbezirksrates 310 – Westliches Ringgebiet. 

Leuer

Anlage/n:
Lageplan derzeitige Verkehrsführung
Lageplan zukünftige Verkehrsführung
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Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Soziales und Gesundheit (zur Kenntnis) 07.03.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Kenntnis)

19.03.2019 Ö

Planungs- und Umweltausschuss (zur Kenntnis) 20.03.2019 Ö

Zielrichtung von „Soziale-Stadt-Gebieten“: 
Städte und Gemeinden stehen vor zahlreichen neuen Aufgaben und Herausforderungen. 
Dazu gehört der Umgang mit dem wirtschaftlichen Strukturwandel ebenso wie mit 
demografischen Umbrüchen, aber auch die Sicherung des sozialen Zusammenhalts und die 
Anpassung an den Klimaschutz. Damit die Städte die neuen Aufgaben und 
Herausforderungen besser bewältigen können, unterstützt der Bund die Herstellung 
nachhaltiger städtebaulicher Strukturen mit Programmen zur Städtebauförderung. Die 
Programme greifen die Herausforderungen auf, die sich an eine sozial, wirtschaftlich, 
demografisch, ökologisch nachhaltige Stadtentwicklung ergeben.

Der Bund gewährt den Ländern Finanzhilfen, die durch Mittel der Länder und Kommunen 
ergänzt werden. Das Programm „Soziale Stadt“ wendet sich an diese Stadtteile, die durch 
diverse Probleme (u. a. Imageprobleme, sozioökonomische Probleme, städtebauliche 
Probleme) ins soziale Abseits im gesamtstädtischen Kontext geraten sind oder geraten 
können.

Das Westliche Ringgebiet ist im Jahr 2001 als Sanierungsgebiet förmlich festgelegt und in 
das Programmsegment aufgenommen worden. 

Westliches Ringgebiet: 
Die Investitionen aus Städtebauförderungsmitteln haben in den letzten Jahren viel dazu 
beigetragen, die Quartiere im Sanierungsgebiet „Westliches Ringgebiet“ erheblich 
aufzuwerten. Dabei ist das Image des Stadtteils wieder positiver besetzt worden. Bauliche 
und städtebauliche Projekte haben den Raum für ein vielfältiges Miteinander im Westlichen 
Ringgebiet geschaffen. Quartierszentren sind neu entstanden, soziale Einrichtungen baulich 
erweitert und umgestaltet worden. Die Freiräume sind attraktiver geworden und laden zum 
Treffen ein. Spiel- und Quartiersplätze, Stadtplätze, Grünflächen und Verbindungen sind 
hinzugekommen.

Mit Hilfe des Förderprogramms „Soziale Stadt“ ist das Westliche Ringgebiet auf einem guten 
Weg, den Stadtteil für seine Bewohnerinnen und Bewohner lebenswerter zu gestalten. Die 
Ergebnisse konnten auch deshalb erreicht werden, weil viele Akteure die positive 
Entwicklung gemeinsam begleitet haben. Die Projekte entfalten eine langfristige und 
nachhaltige Wirkung, die auch über die Förderlaufzeit hinaus bleiben wird. 
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Anlass zur Fortschreibung des Entwicklungskonzepts:
Anlass für die Fortschreibung des Entwicklungskonzepts ist, dass das Operationale 
Programm aus dem Jahr 2000 sowie die darauf aufbauenden Entwicklungskonzepte aus den 
Jahren 2004, 2009 und 2012 nicht mehr aktuell sind. Der Planungszeitraum des 
Entwicklungskonzeptes 2012 war für 2017 vorgesehen. 

Der beiliegende von den Dezernaten III und V erstellte Entwicklungskonzept-Entwurf zur 
Umsetzung des Programms Soziale Stadt im Westlichen Ringgebiet enthält die Darstellung 
des erreichten Standes und der derzeit in der Diskussion oder Planung befindlichen weiteren 
Maßnahmen ab 2019. 

Mit der Fortschreibung soll zum einen die Planung für die nächsten Jahre zusammengefasst 
dargestellt werden und so gegenüber den Gremien und der Öffentlichkeit eine klare Aussage 
zu Art und Umfang der Förderung und der Stadtteilentwicklung gegeben werden. Zum 
anderen ist eine abgestimmte Vorgehensweise für die Anmeldung von Haushaltsmitteln in 
den kommenden Jahren erforderlich. 

Mittelverfügbarkeit:
Bis Ende 2017 wurden seit Beginn des Programms im Jahr 2001 insgesamt rund 21,5 Mio. € 
im Soziale Stadtgebiet – Westliches Ringgebiet investiert. Als generelle Finanzierungsregel 
für die Städtebauförderung gilt, dass der Bund, das Land und die Stadt Braunschweig je ein 
Drittel der Finanzmittel bereitstellen. Somit sind 2/3 der Finanzmittel nicht von der Stadt 
aufzubringen. 

Die Ausgleichsbeträge (sanierungsbedingte Erhöhung des Bodenwerts) sind eine weitere 
wichtige Mittelherkunft. Bis zum 31.12.2017 sind im Westlichen Ringgebiet bereits 
Ausgleichsbeträge in Höhe von 2,17 Mio. € eingenommen und wieder reinvestiert worden. 

Inhalt des Entwicklungskonzepts und Finanzierungsübersicht:
Das Entwicklungskonzept enthält sowohl die städtebaulichen Sanierungsaspekte als auch 
Handlungsfelder, Maßnahmen und Ergebnisse einer insgesamt positiven sozialen 
Entwicklung des Stadtteils.

Das Entwicklungskonzept setzt sich aus drei Bausteinen zusammen. Nach einer kurzen 
Einführung über die Städtebauförderung werden im zweiten Abschnitt die bereits erreichten 
Ziele der Sanierung erläutert. 

Schwerpunkt bildet der dritte Abschnitt, in dem die geplanten Maßnahmen erläutert werden. 
Die Maßnahmen sind in zwei Kategorien unterteilt: Maßnahmen deren Finanzierung 
gesichert ist und Nachrücker-Maßnahmen die geplant, aber noch nicht finanziert sind.

Für die finanzierten Maßnahmen stehen bereits bewilligte Fördergelder von Bund und Land 
(2/3 der Kosten) für die Jahre 2019 – 2022 bereit. Auch der städtische Eigenanteil (1/3) ist in 
der IP-Planung für die Jahre 2019 – 2022 enthalten.

Aus bereits bewilligten Mitteln stehen also insgesamt, ohne den Ansatz der nicht 
förderfähigen Kosten, Städtebaufördermittel in Höhe von rund 5,75 Mio. € für die Jahre 2019 
bis 2022 bereit (3/3). 

Darüber hinaus wurden bereits für das Programmjahr 2019 Mittel in Höhe von 1,25 Mio. € 
(3/3) beantragt. Die hierfür erforderlichen städtischen Mittel sind ebenfalls bereits im 
städtischen Haushalt eingestellt. Die Bewilligung durch das Land Niedersachsen steht noch 
aus. 

Hinzu kommen bis zum Ende des Sanierungsverfahrens zusätzliche Einnahmen durch 
Ausgleichsbeträge in Höhe von geschätzten rund 2,21 Mio. €.
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Mit den bereits zur Verfügung stehenden Mitteln, den beantragten Mitteln und den 
geschätzten Einnahmen durch Ausgleichsbeträge stehen derzeit für die unter „finanzierte 
Maßnahmen“ gelisteten Projekte rund 9,2 Mio. € zur Verfügung.

Finanzierte Maßnahmen:
 Ringgleis weitere Maßnahmen (z.B. Anbindung "Pipenweg")
 Umgestaltung Juliusstr./Broitz. Str., weitere Bauabschnitte
 Baumpflanzungen, weitere Bauabschnitte
 Umgestaltung Frankfurter Platz (weitere Ausstattung) 
 Gestaltung Unterführung Westbahnhof inkl. Ringgleis
 Hebbelstraße Aufwertung
 Hofgestaltung Sophienstraße 1 (Gemeinbedarf)
 Abbruch Halle und Bau "Helenenweg"
 Straßenumgestaltung Jahnstraße 
 St. Kjeld Pfingststraße (Neubau Familienzentrum)
 Schulhof Sidonienstraße
 Straßenumgestaltung Schüsslerstraße
 Aufwertung Johannes-Selenka-Platz
 Querung Cyriaksring (zwischen Helenen- und Blumenstraße)
 Wasserbauspielplatz + Wassertretbecken Jödebrunnengraben
 Bootsanleger (Ferdinandbrücke oder Madamenwegbrücke)

Um alle noch nicht finanzierten Nachrücker Maßnahmen zu realisieren sind weitere 
Programmanmeldungen ab dem Programmjahr 2020 in Höhe von insgesamt ca. 
3 Mio. € (3/3) notwendig. Für das Programmjahr 2020 ist derzeit eine Programmanmeldung 
in Höhe von 1,5 Mio. € (3/3) vorgeplant.

Die bislang nicht finanzierten Nachrücker-Maßnahmen werden nur bei Bewilligung weiterer 
Fördermittel umgesetzt.

Noch nicht finanzierte Nachrücker-Maßnahmen
 Blockplanungen pauschal, z.B. Kreuzstraße, Madamenweg
 Wegeverbindung Ringgleis - Pfingststraße 
 Kalandstraße Wendehammer (Verbreiterung Fußweg)
 Straßenumgestaltung Gebhard-von-Bortfelde-Weg
 Straßenumgestaltung Gabelsbergerstraße Süd
 Okerweg
 Straßenumgestaltung Kreuzstraße West
 Straßenumgestaltung Ekbertstraße
 Böschungsabgang Münchenstraße – Westbahnhof

Aus rechtlichen Gründen ist ein Abschluss der Sanierung spätestens im Jahr 2026 
erforderlich. Mit den in der Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes dargestellten Inhalten 
wird das Programm für die letzte Phase der Stadterneuerung im westlichen Ringgebiet 
vorgezeichnet. 

Gremienverlauf: 
Das Entwicklungskonzept wird im ersten Schritt als Diskussionsgrundlage in den 
Sanierungsbeirat, den Stadtbezirksrat, den Planungs- und Umweltausschuss und den 
Ausschuss für Soziales und Gesundheit als Mitteilung eingebracht.
 
Die Ergebnisse der Diskussionen in den Gremien sollen Eingang finden in die für nach der 
Sommerpause geplante Beschlussvorlage für den Rat. Diese Vorlage wird die Festlegungen 
für die weitere Gestaltung des Prozesses sowie eine Kostenübersicht enthalten. 
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Die vom Rat zu beschließende Fortschreibung des Entwicklungskonzepts bildet die 
Grundlage für die weiteren Aktivitäten der letzten Förderphase im „Soziale-Stadt-Gebiet – 
Westliches Ringgebiet“.

Leuer

Anlage/n:

Entwicklungskonzept, Stand 28.02.2019
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Fortschreibung 
Entwicklungskonzept
-Arbeitsstand-

Soziale Stadt - Westliches Ringgebiet

Handlungs- und Orientierungsrahmen ab 2019
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0. Vorbemerkung

Im Jahr 2001 ist das förmlich festgelegte Sa-
nierungsgebiet „Westliche Ringgebiet“ in das 
Bund-Länder-Förderprogramm „Soziale Stadt“ 
aufgenommen worden.

Da das Operationale Programm aus dem Jahr 
2000 sowie die darauf aufbauenden Entwick-
lungskonzepte aus den Jahren 2004, 2009 und 
2012 nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind, 
ist das vorliegende Entwicklungskonzept erarbei-
tet worden.

Mit ihm wird der aktuelle Stand des Verfahrens 
sowie die weitere geplante Entwicklung der 
weiteren geplanten Maßnahmen zusammen-
fassend dargestellt. Die städtebaulichen rele-
vanten Maßnahmen des Erneuerungsprozesses 
sind aktualisiert, weiterentwickelt und teilweise 
konkretisiert worden. Das Entwicklungskonzept 
berücksichtigt die heutige Situation im Sanie-
rungsgebiet und macht Vorschläge für inves-
tive Maßnahmen in den Bereichen Städtebau, 
öff entliche und privater Freiräume und für den 
Verkehr sowie für die Bereiche Stadtteilleben, 
Beteiligung und Mitwirkung.

Das zugehörige aktuelle Maßnahmenprogramm 
kann unter www.braunschweig.de/sozialestadt 
eingesehen werden.

Mit der 2. Teilentlassung aus dem förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiet 2018 wurde 
der verbliebene Teil per Ratsbeschluss zum 
Programmgebiet nach §171e BauGB erhoben. 
Näheres dazu im Kapitel 3.2.

Als zentrales Steuerungswerkzeug ist das 
Entwicklungskonzept ein Handbuch, in dem die 
wichtigsten Handlungsschwerpunkte, Zie-
le, Verfahrensgrundsätze und Regeln für die 
künftige räumlich-bauliche Organisation des 
Entwicklungsbereiches sowie zur Verbesserung 
des nachbarschaftlichen Zusammenlebens im 

Westlichen Ringgebiet festgehalten sind. Es 
zeigt zudem die geplanten aktuellen Erneue-
rungen und die Gesamtweiterentwicklung des 
Plangebietes auf.

Im Hinblick auf Komponenten wie Stadtteille-
ben, soziale und kulturelle Angebote, Verkehr, 
Nutzung und Gestaltung fasst das Entwicklungs-
konzept alle Überlegungen zu einer Gesamtkon-
zeption zusammen.

Im Entwicklungskonzept werden Handlungs-
schwerpunkte, die im verbleibenden Zeitraum 
weiterverfolgt und vertieft werden sollen, be-
nannt und Vorschläge für entsprechende Maß-
nahmen formuliert sowie mögliche Partner und 
Finanzierungsmöglichkeiten aufgezeigt. Neben 
den baulichen und städtebaulichen Maßnahmen 
stehen Maßnahmen und Projekte, welche die 
weitergehenden Zielstellungen des Programm-
teils Soziale Stadt sichern sollen. 

Darüber hinaus werden für den Zeitraum der 
Stadterneuerung konkrete bauliche Maßnahmen 
vorgeschlagen und die ihnen innewohnenden 
Entwicklungspotenziale und Chancen dargelegt. 
Es können jedoch keine exakten Gestaltungs-
vorgaben, wie z. B. präzise Hinweise zur Umge-
staltung oder Wiederherstellung von Plätzen, 
aufgezeigt werden. Die Gestaltung besonders 
wichtiger Einzelsituationen, einzelner Straßenzü-
ge oder Plätze mit ihren raumbildenden Wänden 
und Bodenfl ächen ist jeweils eine Planungsauf-
gabe für sich, die nur anhand von zusätzlichen 
großmaßstäblichen Zeichnungen oder Model-
len zufriedenstellend gelöst werden kann. Die 
baulichen Maßnahmen werden gegliedert nach 
räumlichen Teilräumen dargestellt (siehe Kapitel 
4).

Alle Vorschläge stehen unter dem Vorbehalt der 
Finanzierbarkeit. Ihre Umsetzung ist also nicht 
zwingend. Umsetzungspriorität und Dringlich-
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Abb. x Entwicklungskonzept bis 2017

keit der vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen 
werden vom Sanierungsbeirat festgelegt und 
wiederkehrend überprüft.

Neben den baulichen und städtebaulichen Maß-
nahmen stehen Maßnahmen und Projekte, die 
darüber hinaus die weitergehenden Zielstellun-
gen des Programms Soziale Stadt sichern sollen.
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1. Allgemein

Städte und Gemeinden stehen vor zahlreichen 
neuen Aufgaben und Herausforderungen.
Dazu gehört der Umgang mit dem wirtschaftli-
chen Strukturwandel ebenso wie mit demografi -
schen Umbrüchen, aber auch die Sicherung des 
sozialen Zusammenhalts und die Anpassung an 
den Klimaschutz. Damit die Städte die neuen 
Aufgaben und Herausforderungen besser bewäl-
tigen können, unterstützt der Bund die Herstel-
lung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen 
mit Programmen zur Städtebauförderung. Die 
Programme greifen die Herausforderungen auf, 
die sich an eine sozial, wirtschaftlich, demogra-
fi sch, ökologisch nachhaltige Stadtentwicklung 
ergeben.

Der Bund gewährt den Ländern Finanzhilfen, die 
durch Mittel der Länder und Kommunen ergänzt 
werden. Weitere fi nanzielle Mittel werden von 
privaten und gewerblichen Bauherren aufge-
bracht. Anwendung fi ndet diese Art der Finan-
zierung in den Sanierungs-, Entwicklungs- und 
Fördergebieten in mehreren tausend Gemein-
den in allen Bundesländern.

Die Städtebauförderung ist dabei nicht zuletzt 
auch ein Instrument konkreter Wirtschaftsförde-
rung, denn es sind vor allem das örtliche Bauge-
werbe und das Handwerk, die von den Aufträgen 
profi tieren. Ein Euro Förderung bewegt dabei 
rund sieben Euro an Folgeinvestitionen (vgl. 
BMUB, Tag der Städtebauförderung, 2015).

Seit fast fünfzig Jahren fördern Bund, Länder 
und Gemeinden partnerschaftlich die Stadter-
neuerung in Deutschland. Im Juni 1971 wurde 
das Programm „Städtebauliche Sanierungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen“ erlassen und ist da-
mit das älteste Programm der Städtebauförde-
rung. Es galt bis zum Jahre 2015. Nach und nach 
wurde es durch neue Programmsegmente mit 
aktuellen Problembezügen ersetzt.

1.1 Was ist Städtebauförderung?

Hauptziel der Städtebauförderung ist es, die 
Städte und Gemeinden nachhaltig als Wohn- und 
Wirtschaftsstandorte zu stärken und entgegen-
stehende Funktionsschwächen dauerhaft zu 
beheben. Dabei sind die Schwerpunkte für den 
Einsatz der Finanzhilfen:

• Die Stärkung von Innenstädten und Ortsteil-
zentren in ihrer städtebaulichen Funktion 
unter besonderer Berücksichtigung des 
Wohnungsbaus sowie der Belange des Denk-
malschutzes und der Denkmalpfl ege,

• Maßnahmen der Sozialen Stadt,

• Stadtumbaumaßnahmen in den neuen und 
in den alten Ländern,

• Die Wiedernutzung von Flächen, insbeson-
dere der in Innenstädten, unter Berücksichti-
gung ihrer funktional sinnvollen Zuordnung 
(Nutzungsmischung),

• Die Sicherung der Daseinsvorsorge von 
kleineren Städten und Gemeinden in dünn 
besiedelten, ländlich geprägten Räumen.

Zur Verwirklichung dieser Förderziele hat der 
Bund derzeit folgende Programme aufgelegt:

• Soziale Stadt (seit 1999)

• Stadtumbau (Stadtumbau Ost seit 2002, 
West seit 2004)

• Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (seit 2008)

• Städtebaulicher Denkmalschutz (seit 1991 
nur im Osten, seit 2009 auch West)

• Kleinere Städte und Gemeinden (seit 2010

• Zukunft Stadtgrün. (seit 2017).
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In den 1990er Jahren ließen sich bundesweit 
Tendenzen zunehmender Entmischung der Be-
völkerung mit der Folge einer fortschreitenden 
sozialen und stadträumlichen Fragmentierung 
beobachten.

Zu den Folgen gesellschaftlichen und ökonomi-
schen Wandels jener Zeit gehörten verstärkte 
Spaltungstendenzen der Gesellschaft in Bezug 
auf Arbeitsmarktzugang und Beschäftigung, 
Einkommen, Konsummuster und Lebensstil.

Diese Entwicklungen resultierten unter ande-
rem in kleinräumigen Segregationsprozessen 
mit der Folge selektiver Auf- und Abwertungen 
von Wohngebieten. D.h. es entstanden in vielen 
deutschen Städten einerseits stark nachgefragte 
Stadtteile mit hoher Entwicklungsdynamik und 
steigender Lebensqualität, anderseits aber Quar-
tiere mit einer Konzentration von städtebauli-
chen sowie sich verfestigenden wirtschaftlichen 
und sozialen Problemen

„Verlierer“-Räume des Strukturwandels können 
sich zu Orten sozialer Ausgrenzung entwickeln, 
die von gesamtgesellschaftlichen und gesamt-
städtischen Prozessen abgekoppelt sind. Diese 
Gebiete sind vielfach durch eine Mischung 
komplexer, miteinander zusammenhängender 
Probleme charakterisiert.

Ursachen für die Stagnation der Stadtteil- und 
Quartiersentwicklung können z.B. schlechte, 
hoch verdichtete Bausubstanz, fehlende Grün- 
und Freifl ächen, Immissionsbelastungen, Ge-
werbebrachen mit Altlasten, Beeinträchtigung 
durch Verkehrstrassen und -lärm, Mangel an 
Angeboten und Orten von Gemeinschaft und 
Kommunikation sowie sozialer Infrastruktur, 
Planungsunsicherheit und insgesamt fehlende 
Zukunftsperspektiven sein. Mangelhafte Attrak-
tivität und ausbleibende Entwicklungsimpulse 
führen zu einer „Spirale nach unten“. Bei gleich-
zeitiger Aufwärtsentwicklung anderer Stadttei-
len wurden und werden schlechter Verdienende 
in diese Gebiete verdrängt.

Das Programm „Soziale Stadt“ wendet sich an 
diese Stadtteile, die durch diverse Probleme (u. 
a. Imageprobleme, sozioökonomische Probleme, 
städtebauliche Probleme) ins soziale Abseits im 

1.2 Förderprogramm „Soziale Stadt“

gesamtstädtischen Kontext geraten sind oder 
geraten können. Eine Aufnahme in das Pro-
gramm ist nur möglich, wenn die Ausgaben der 
Gesamtmaßnahme weder von der Gemeinde 
selbst noch von anderen öff entlichen Aufga-
benträgern getragen oder anderweitig gedeckt 
werden können.

Die Städte stehen vor der Herausforderung, ei-
ner sozialen und ökonomischen Abwärtsentwick-
lung in sozial benachteiligten und benachteili-
genden Stadtteilen entgegenzuwirken. Mit dem 
Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit beson-
derem Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt“ 
hat der Bund 1999 einen neuen innovativen 
Ansatz, eine Neuorientierung in der Stadterneu-
erung und damit in der postmodernen Stadtent-
wicklung defi niert. Mit den Instrumenten der 
Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Woh-
nungspolitik sollen im engen Zusammenspiel mit 
der Sozial-, Bildung-, Arbeits- und Wirtschafts-
politik ressortübergreifend Strategien, Beiträge 
und Maßnahmen entwickelt, koordiniert und 
eingesetzt werden.

Ab 1999*  wurden, zunächst basierend auf 
einer Verwaltungsvereinbarung, Gebiete in die 
Förderung „Stadtteile mit besonderem Entwick-
lungsbedarf - die Soziale Stadt“ aufgenommen. 
Im Jahr 2004 wurde das Programm im Bauge-
setzbuch im besonderen Städtebaurecht (§171e 
BauGB) verankert. Seit der Förderperiode 2012 
wird die Bezeichnung „Soziale Stadt – Investition 
im Quartier“ verwendet. Von 2008 - 2012 konn-
ten im Rahmen des Programms auch soziale, 
kulturelle, bildungs- und Arbeitsmarktpolitische 
Modellprojekte gefördert wurden.

Um eine erfolgreiche Umsetzung des Pro-
gramms in den Quartieren zu erreichen, müs-
sen die Kommunen mehrere strategische 
Handlungsansätze als Voraussetzung für die 
Förderung befolgen: Die Erstellung integrier-
ter Entwicklungs- bzw. Handlungskonzepte, 
die Festlegung von Gebietsabgrenzungen, die 
Bündelung von Ressourcen in Bezug auf eine 
Fachbereichs übergreifende Steuerung und 
Förderprogramme, die Einrichtung eines Quar-
tiersmanagements vor Ort, die Aktivierung und 
Beteiligung von Bevölkerung und Akteuren 
sowie eine Evaluierung und begleitendes Moni-

* Das Programm „Soziale Stadt“ geht zurück auf eine Gemeinschaftsinitiative der Bauminister der Länder (ARGEBAU) im Jahr 

1996 „um der drohenden sozialen Polarisierung in den Städten Einhalt zu gebieten“.
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toring des Entwicklungsprozesses.

Inhaltlichen wurden zehn Handlungsfelder im 
Förderprogramm Soziale Stadt defi niert. Die För-
dermittel können eingesetzt werden für Investi-
tionen in Maßnahmen in den Bereichen

• Wohnen und Wohnumfeld 
• Soziale Aktivitäten und soziale Infrastruktur 
• Zusammenleben unterschiedlicher sozialer 

und ethnischer Gruppen 
• Schule und Bildung 
• Lokale Ökonomie 
• Gesundheitsförderung 
• Umwelt und Verkehr 
• Stadtteilkultur 
• Sport und Freizeit 
• Imageverbesserung und Öff entlichkeitsar-

beit 

Das Programm wirkt durch seinen integrativen 
Ansatz der oben beschriebenen Abwärtsspi-
rale entgegen, da neben der wirtschaftlichen 
und städtebaulichen Entwicklung auch den 
sozialen und ökologischen Aspekten ein hoher 
Stellenwert in der Förderung eingeräumt wird. 
Weiterhin kommen der Bürgerbeteiligung und –
mitwirkung sowie dem Stadtteilleben eine hohe 
Bedeutung zu. Die Identifi kation der Bürger mit 
dem Stadtteil soll auf diese Weise gestärkt und 
für den Stadtteil ein Aufwärtstrend eingeleitet 
werden. Insbesondere durch städtebauliche In-
vestitionen in das Wohnumfeld und den öff ent-
lichen Raum sowie Grün- und Freifl ächen, in die 
soziale Infrastruktur und die Qualität des Woh-
nens sollen lebendige Nachbarschaften geför-
dert, für mehr Generationengerechtigkeit und 
Familienfreundlichkeit in den Quartieren gesorgt 
und die Integration aller Bevölkerungsgruppen 
verbessert werden.
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weist Z. B. Notare und Behörden darauf hin, dass 
eine Sanierungsdurchgeführt wird und dass die 
Bestimmungen des besonderen Städtebaurecht 
gemäß §§ 136 ff . BauGB zu beachten sind. Der 
Sanierungsvermerk hat keinen belastenden, 
sondern einen hinweisenden Charakter.

Allgemeine rechtliche Grundlagen für die Durch-
führung von städtebaulichen Sanierungsmaß-
nahmen lassen sich im Baugesetzbuch (BauGB) 
fi nden. Das BauGB beschreibt im zweiten Kapitel 
(„Besonderes Städtebaurecht“) im ersten Teil die 
„Städtebauliche Sanierungsmaßnahme“ (§§ 136 
– 164b BauGB). Im vierten Teil wird die „Soziale 
Stadt“ § 171e BauGB beschrieben.

Im Westlichen Ringgebiet werden derzeit För-
dermittel aus dem Städtebauförderprogramm
„Soziale Stadt“ eingesetzt und es besteht ein 
nach § 142 BauGB als Satzung förmlich fest-
gesetztes Sanierungsgebiet. Mit der zweiten 
Teilentlassung aus dem förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet 2018 wurde der verbliebene 
Teil darüber hinaus per Ratsbeschluss zum Pro-
grammgebiet nach § 171e BauGB (Soziale Stadt 
Gebiet) erhoben.

Über die jeweiligen Fördermittel und die Pro-
grammausgestaltungen wird jährlich zwischen 
Bund und Ländern eine „Verwaltungsvereinba-
rung Städtebauförderung“ abgeschlossen (gem. 
§ 164b BauGB).

Auf Grundlage der Verwaltungsvereinbarung 
regeln die Förderrichtlinien der Länder die 
Förderfähigkeit von Maßnahmen und Vorhaben, 
Förderschwerpunkte und nähere Auswahlkriteri-
en. Verwaltungsvereinbarung und Förderrichtli-
nien steuern so die programmatischen Ziele der 
Städtebauförderung. Die einzelnen Bundeslän-
der haben die Förderrichtlinien konkretisiert und 
in sogenannte Städtebauförderungsrichtlinien 
erlassen.

Die Verwaltungsvereinbarung setzt für alle För-
derprogramme als Zuwendungsvoraussetzung u. 
a. die Erstellung eines „Integrierten (städtebau-
lichen) Entwicklungskonzeptes“ voraus, das die 
Ziele und Zwecke der Sanierung darstellt. Diese 
Voraussetzung wurde durch das „Operationale 
Programm“ aus dem Jahr 2000 für das Soziale 
Stadtgebiet „Westliches Ringgebiet“ erfüllt.

Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet 
„Westliches Ringgebiet“ ist nach § 143 Abs. 2 
BauGB ein sogenannter Sanierungsvermerk 
in die Grundbücher durch das Grundbuchamt 
eingetragen worden. Dieser Sanierungsvermerk 

1.3 Rechtliche Grundlage
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Die Bezeichnung „Westliches Ringgebiet“ wird in 
diesem Konzept für die Abgrenzung des förmlich 
festgesetzten Sanierungsgebietes verwendet. 
Im Stadtbezirk 310, Westliches Ringgebiet, liegt 
der Hauptteil des Sanierungsgebietes. Das Sanie-
rungsgebiet umfasst aber nicht den gesamten 
Stadtbezirk, sondern lediglich etwa die Hälfte. 
Das Wohngebiet Hebbelstraße hingegen liegt im 
Stadtbezirk 221, Weststadt.

Das Westliche Ringgebiet ist ein städtisch besie-
deltes Gebiet, das sich westlich an die Innenstadt 
anschließt und über ältere (Madamenweg) und 
neuere (Münchenstraße / Theodor-Heuss-Stra-

2. Die Soziale Stadt „Westliches Ringgebiet“

2.1 Gebietsbeschreibung

ße) Hauptverkehrsverbindungen mit dieser 
verknüpft ist. Es ist Teil einer durchgängigen 
gründerzeitlichen Bebauungsstruktur, die sich 
als Ring um den mittelalterlichen Stadtkern 
Braunschweigs legt. Seinen Namen verdankt das 
Gebiet seiner geografi schen Lage westlich des 
Stadtkernes. 

Die Grenzen des Sanierungsgebietes reichen 
grob östlich vom Okerumfl utgraben bis zur 
Westtangente, in Nord-Süd-Richtung von der 
Kreuzstraße bis zur Hugo-Luther-Straße. Das 
Gebiet umfasste ursprünglich eine Fläche von ca. 
2,40 km2, auf denen annähernd 8.100 Wohnun-

Abb. x Lage in der Stadt
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gen und ca. 250 Gewerbebetriebe angesiedelt 
waren. Nach zwei Teilaufhebungen in den Jah-
ren 2011 und 2018 sind es heute noch rund 176 
ha (1,76 km2). 

Im Planungsbereich wohnten zu Beginn der 
Sanierung ca. 14.500 Menschen. Die Anteile der 
ausländischen Bevölkerung und der Menschen 
mit Migrationshintergrund lagen deutlich über 
dem Braunschweiger Durchschnitt. Auff ällig 
hoch war der Anteil jüngerer Erwachsener (18 
bis unter 45 Jahren) im Gebiet. Dieser macht fast 
die Hälfte der Bevölkerung aus (49,5% gegen-
über 38% in der Gesamtstadt). Am 31.12.2017 

MünchenstraßeMünchenstraße

A
ltstadtring

A
ltstadtring

Cyriaksring

Cyriaksring

Luisenstraße

Luisenstraße

Übersicht Sanierungsgebiet

zählte das nun verkleinerte Sanierungs- und 
Soziale Stadt Gebiet 14.142 Einwohnerinnen und 
Einwohner.

Das westliche Ringgebiet war früher ein Indus-
trie- und Arbeiterstadtteil. Mit dem Struktur-
wandel verschwanden die Arbeitsplätze in der 
Industrie, neue berufl iche Perspektiven erschlos-
sen sich vielen Bewohnern aus verschiedenen 
Gründen nicht. Zu Beginn der Sozialen Stadt 
gehörte der Anteil von Bewohnerinnen und 
Bewohnern hier, die mangels ausreichendem Er-
werbseinkommen auf Transferleistungen ange-
wiesen waren, zu den höchsten innerhalb Braun-
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schweigs. Der Anteil arbeitslos Gemeldeter war 
fast doppelt so hoch wie der Braunschweiger 
Durchschnitt. Gleiches galt für Personen mit SGB 
II Bezug. Von den Kindern unter 6 Jahren lebte 
fast die Hälfte in Haushalten mit SGB II Bezug. 

Die Menschen im Gebiet hatten häufi g mit viel-
schichtigen Problemen zu kämpfen. 
Die eingangs beschriebene städtebauliche 
Situation und Nutzungsmischung – bauliche 
Dichte, Nebeneinander von Wohnen und Gewer-
be, Dominanz von fl ießendem und ruhendem 
Verkehr – bedeutete wenig Aufenthaltsqualität 
im öff entlichen Raum und Wohnumfeld, viel 
Emissionen und einen hohen Grad an Flächen-
versiegelung. Es gab kaum Freiräume für Spiel 
und Erholung, wenig Grün und schlechte ökolo-
gische Bedingungen. Oft war der Zustand der 
Wohnbebauung und der Wohnungen ungenü-
gend und es gab Modernisierungsrückstände. 
Auch die soziale Infrastruktur entsprach nicht 
dem Bedarf und der schwierigen Situation vor 
Ort. Es mangelte an Räumen und Angeboten für 
Kinder und Familien, nachbarschaftlichen Treff -
punkten, Beratungsmöglichkeiten und vielem 
mehr. Gleichzeitig boten die viele Brachfl ächen 
Potential für Veränderungen. 

Über die Jahrzehnte hinweg ist in vielen Berei-
chen eine Gemengelage entstanden. Im West-
lichen Ringgebiet liegen große Gewerbeareale 
neben alten Arbeiterwohnvierteln, reine Wohn-
gebiete der Gründerzeit sind durchsetzt mit 
Nachkriegsbauten und Gewerbe ist zum Teil mit 
Wohnen gemischt. Dazwischen liegen Kleingar-
tenfl ächen, jedoch kaum größere öff entliche 
Grünanlagen, dagegen immer noch viele durch 
Gewerbe und Garagen zugebaute oder versie-
gelte Hinterhöfe. 

Aufgrund der vielfältigen Missstände wurden 
die Voruntersuchungen zur Ausweisung eines 
Sanierungsgebietes nach BauGB bereits Anfang/ 
Mitte der 1990er Jahre durchgeführt. 2001 er-
folgte dann die Festlegung als Sanierungsgebiet 
nach § 142 BauGB und die Aufnahme in das noch 
neue Programm „Stadtteile mit besonderem 
Erneuerungsbedarf - die Soziale Stadt“.

Das Sanierungsgebiet ist aufgrund seiner Größe 
in fünf Teilbereiche unterteilt worden. Zwei 

Hauptverkehrsstraßen mit hohen Verkehrsauf-
kommen, die Münchenstraße/Luisenstraße so-
wie der Altstadtring/Cyriaksring, durchschneiden 
das Sanierungsgebiet.

Die Hauptverkehrsachsen bilden ein fast mittig 
über das Planungsgebiet gelegtes Straßenkreuz, 
das vier klar ablesbare Teilbereiche mit unter-
schiedlichen funktionalen und stadtstrukturellen 
Charakteren zeigt. Diese vier Teilbereiche des 
Sanierungsgebietes „Westliches Ringgebiet“ er-
halten zur Verstärkung der Bildhaftigkeit die Na-
men: „Madame“, „Oker“, „Zucker“ und „Bahne“. 
Als fünftes Teilgebiet erhielt das Ringgleis, das 
durch das gesamte Sanierungsgebiet verläuft, 
den Namen „Ringe“.

Im folgenden Abschnitt werden in knapper Form 
die fünf Teilbereich des Sanierungsgebietes vor-
gestellt. Alle Teilbereiche sind als innenstadtnah 
zu bezeichnen.
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Madame
bezieht sich auf den Madamenweg als bekanntestem und stadtge-
schichtlich ältestem Straßenzug dieses Teilbereiches.

Oker 
verweist auf den westlichen Okerumfl utgraben, der den Teilbereich 
als Grenzelement stadtstrukturell und atmosphärisch stark prägt und 
Orientierung gibt.

Bahne
Der Begriff  stammt vom ehemaligen Westbahnhof, dessen Gleisareal 
Station des Ringgleises ist und Bezugspunkt aller Überlegungen zur 
Umstrukturierung des Bereichs.

Zucker
stellt den Bezug her zu der ehemaligen Zuckerraffi  nerie als ältestem 
Industriedenkmal südwestlich des alten Bahnhofs und heutigem Zei-
chen neuen Gründergeistes als ARTmax.

Ringe
ist eine Verkürzung des Ringgleises und sprechender Ausdruck für 
die Vision einer zukünftigen Komplettierung des Ringgleisweges 
rund um die Stadt (vgl. Rahmenplan Westliches Ringgebiet von 2004, 
Architektur + Stadtplanung, Dierk Grundmann).

Madame Oker

Zucker

Ringe

Bahne
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Als Grundlage für die Entwicklung des Sanie-
rungsgebietes dienen zum einen die überge-
ordneten Ziele des Programms Soziale Stadt 
(Gemeinschaftsinitiative, Leitfaden ARGEBAU, 
§ 171e BauGB). Sie sind unter „Soziales“ nachste-
hend aufgeführt. 

Zum anderen hat der Rat der Stadt Braun-
schweig im Jahr 2011 30 Sanierungsziele für 
die Entwicklung des Westlichen Ringgebietes 
beschlossen, die nach wie vor für den Stadtteil 
gelten. Sie sind in den vier folgenden Handlungs-
feldern (Freiraum und Grün, Nutzung, Bebau-
ungs- und Freifl ächenstruktur und Verkehr) 
aufgelistet.

2.2 Ziele der Sanierung

Soziales
Die sozialen Zielsetzungen, können als über-
geordnete Leitziele für die Entwicklung im 
Westlichen Ringgebiet verstanden werden. Sie 
orientieren sich am Leitfaden der ARGEBAU für 
die Soziale Stadt und wurden an die spezifi schen 
Gegebenheiten im Westlichen Ringgebiet ange-
passt. 

1. Information und Beteiligung von Bürgerin-
nen und Bürgern: Einrichtung von Sanie-
rungsbeirat, Arbeitskreisen, Sprechstunden 
des Quartiersmanagements, Stadtteilzei-
tung sowie Durchführung von Beteiligungs-
aktionen und Befragungen.

2. Ausrichtung an den Bedürfnissen der örtli-
chen Bevölkerung; Schutz vor Verdrängung.

3. Förderung der lokalen Ökonomie und Be-
schäftigung

4. Entwicklung zum Kinder- und Familien-
freundlichen Stadtteil

5. Vielfalt der Kulturen als Qualität des Stadt-
teils entwickeln

6. Lebensperspektiven im Alter entwickeln

7. Verbesserung der Lebensqualität besonders 
benachteiligter Quartiere – Schwerpunkt 
Hebbelstraße

8. Stärkung gesunder Lebenswelten und Um-
weltbedingungen, Schwerpunkt Gesundheit

9. Förderung nachbarschaftlicher Bezüge – 
Aufbau von Orten und Angeboten für Kom-
munikation und Begegnung

10. Kultur und Identifi kation mit dem Stadtteil 
– Schwerpunkt Industriekultur und Industrie-
geschichte, Einbindung der Bewohnerinnen 
und Bewohner des Stadtteils sowie der HBK
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Freiraum und Grün 
1. Sicherung, Pfl ege und Entwicklung beste-

hender Freiräume mit Verbesserung der Aus-
stattungsqualität für alle Altersstufen und 
ihre städtebaulich sinnvolle Zuordnung sind 
kontinuierlich zu betreiben. Dabei spielen 
der Ausbau übergeordneter Freiraumachsen 
wie Weststadt- und Westparkachse (zwi-
schen der Weststadt und dem Bürgerpark) 
und die Realisierung des Okerweges sowie 
der weitere Ausbau des Ringgleises eine 
besondere klimaökologische Rolle.

2.  Bei der Umgestaltung von öff entlichen Räu-
men (Straßen und Plätzen) sind vielfältige 
Begrünungs- und Gestaltungsmaßnahmen 
vorgesehen (z.B. kostenloser Individual-
sport). Die Verbesserung der Aufenthalts-
qualität dieser Räume soll der Begegnung 
und Kommunikation und der Entwicklung 
nachbarlicher Bezüge dienen.

3. Zur Erweiterung der gefahrlosen Aufent-
halts- und Spielmöglichkeiten für Kinder 
werden Spielplätze und Schulhöfe saniert 
und aufgewertet. 

Abb. x  Drehscheibe am Westbahnhof

4. Vorhandene ehemalige historische Friedhöfe 
werden saniert und - soweit möglich - für die 
Bürgerschaft zur Erholung geöff net.

5. In den Blockinnenbereichen sind durch 
Entsiegelung und sinnvolle Entkernung zu-
sätzliche Grün- und Freifl ächen zu schaff en; 
vorhandene Brachen sollen soweit möglich 
zu neuen Freifl ächen ausgebaut werden.

6. Straßenunterführungen bzw. Tangenten-
durchgänge sollen aufgewertet und nutzer-
freundlich gestaltet werden.
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Abb. x  Kontorhaus illuminiert

Nutzung
1. Die vorhandenen Wohnquartiere sind in ih-

rem Bestand zu sichern und zu arrondieren. 
Die Entwicklung spezifi scher Wohnformen 
zum Beispiel für kinderreiche Familien, alte 
Menschen und Behinderte ist zu fördern. 
Der Erhalt und die Schaff ung preisgünstigen 
Wohnraumes sind dabei angemessen zu 
berücksichtigen.

2. Zum Schutz der Bewohner vor Verdrängung 
ist preiswerter Wohnraum zu sichern. Dabei 
werden zur Vermeidung von sogenannten 
Trading-Down Eff ekten die Regelungen des 
Vergnügungsstättenkonzepts Bestandteil 
der Sanierungsziele. Die Etablierung von Ver-
gnügungsstätten im Sinne dieses Konzeptes 
ist nicht Bestandteil der Sanierung.

3. Die Etablierung jeglicher Form der Woh-
nungsprostitution sowohl kommerziell-ge-
werblich (Vermietung der Wohnräume) wie 
auch privat-gewerblich (Anbieten der Diens-
te in der eigenen Wohnung) ist nicht Be-
standteil der Sanierungsziele und aufgrund 
des einsetzenden Verdrängungswettbe-
werbs am Mietwohnungsmarkt im Rahmen 
der Sanierungsmaßnahme zu vermeiden.

4. Stark überbaute Blockinnenbereiche sind zur 
Schaff ung ruhiger Innenhöfe, zur Aufwer-
tung des Wohnumfeldes und zur Identifi ka-
tionsstiftung behutsam zu entkernen und zu 
begrünen. Dabei sind ökologische Erforder-
nisse zu berücksichtigen.

5. Zur Stärkung der lokalen Wirtschaft hat die 
Schaff ung und Sicherung von örtlichen Ar-
beitsplätzen und Beschäftigungsangeboten 
Priorität (z.B. im Bereich Kultur- und Kreativ-
wirtschaft).

6. Der Bereich Westbahnhof und das Umfeld 
sollen als großes zusammenhängendes 
innenstadtnahes Areal entwickelt werden. 
Neben der Schaff ung eines innerstädtischen 
Wohngebietes und öff entlich nutzbarer 
Grün fl ächen, dem weiteren Ausbau des 
Ringgleises/Bereich Jödebrunnen und der 
Reaktivierung und Arrondierung von Gewer-
befl ächen, soll der Bereich Büchnerstraße 

eine verkehrliche Anbindung an die Mün-
chenstraße erhalten.

7. Zur Stärkung der Attraktivität des Quartiers 
sollen Zentren als Kristallisationspunkte für 
das städtische Leben geschaff en werden. 
Dabei soll vor allem die Verbesserung der 
Nahversorgung und der Aufenthaltsquali-
tät von Orten mit besonderer öff entlicher 
Bedeutung wie der Bereich Broitzemer 
Straße /Juliusstraße, Madamenweg/Ring-
gleis, Johannes-Selenka-Platz und Frank-
furter Platz erreicht und die Infrastruktur 
durch Modernisierung verbessert werden. 
In zentraler Lage (z.B. am Frankfurter Platz) 
ist eine Verstetigung des Quartierszentrums 
anzustreben.

8. Die Bezüge vorhandener Freiräume in-
nerhalb des Planungsraumes und zur 
Gesamtstadt sollen gestärkt werden. Von 
zentraler Bedeutung ist dabei die Umgestal-
tung der Ringgleistrasse.

9. Fehlende bzw. ungenügende verkehrliche 
Bezüge zu und innerhalb von Gewerbege-
bieten entlang der A 391 sollen geschaff en 
bzw. neu geordnet werden.
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Abb. x  Graffi  tiaktion am Westbahnhof

Bebauungs- und Freifl ächenstruktur 
1. Die vorhandenen Wohnbaustrukturen sind 

zu erhalten, zu modernisieren und - wo mög-
lich - baulich zu arrondieren. Dabei ist die 
Typik der unterschiedlichen Formationen zu 
berücksichtigen und weiter zu entwickeln.

2. Die identitätsstiftenden Gebäude und Struk-
turen sind zu erhalten und behutsam zu 
sanieren bzw. weiter zu entwickeln.

3. Gewerbestandorte, die vor allem wirtschaft-
lich funktional strukturiert sind, sollen unter 
Berücksichtigung innerbetrieblicher Abläufe 
durch klare städtebaulich-räumliche Ord-
nungsprinzipien weiter entwickelt werden.

4. Vorhandene Rest- und Brachfl ächen sind aus 
dem Charakter des Ortes und seines Um-
feldes zu entwickeln und städtebaulich zu 
integrieren.

5. Vorhandene Gewerbestandorte wie der 
Obstgroßmarkt Broitzemer Straße und 
dessen Umgebung sind zu arrondieren, zu 
ordnen und gestalterisch aufzuwerten. Das 
Zentrenkonzept ist Bestandteil der Sanie-
rungsziele, um gemäß dem Leitbild „Stadt 
der kurzen Wege“ die wohnungsnahe Ver-
sorgung zu erhalten.

6. Zur Komplettierung der Baustruktur sind 
Wohngebäude vor allem in den Berei-
chen Pfi ngststraße, Helenenstraße, Cam-
mannstraße und „Westbahnhof“ / Blumen-
straße sowie Gewerbefl ächen im Bereich 
Westbahnhof zu entwickeln.

7. Bezüglich der vorhandenen Grünräume ist 
eine stärkere Vernetzung von Teilbereichen 
herzustellen und es sind überörtliche Bezü-
ge zu stärken zwischen Westpark und Oker/
Hohetor sowie zwischen südl. Weststadt und 
Bürgerpark.

8. Die strategische Zielstellung der Stadt 
Braunschweig, eine „kinder- und familien-
freundliche Stadt“ zu sein, bedeutet auch, 
die vorhandenen Spiel- und Jugendplätze zu 
erhalten, kontinuierlich zu sanieren und das 
Spielraumangebot diff erenziert weiter zu 
entwickeln.
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Abb. x  Ausschnitt Ausbauplan Blumenstraße

Verkehr 
1. Eine klar formulierte und ausgebildete 

Hierarchie der Straßenkategorien unter 
Beachtung des Schutzbedürfnisses in 
Wohnquartieren soll der Harmonisierung 
der Verkehrsabläufe und der Verkehrsberu-
higung dienen und weiterer Emissionsbe-
lastung entgegenwirken; dazu dienen auch 
Tempo-30-Zonen und Fahrradstraßen. Dabei 
sind die Vorschläge und Maßnahmen aus der 
Lärmaktionsplanung verstärkt zu berücksich-
tigen.

2. Durchgangsverkehr ist vor allem in Wohnge-
bieten zu beseitigen bzw. durch geeignete 
Maßnahmen zu reduzieren. Wohngebiete 
sollen soweit wie möglich von Gewerbever-
kehr entlastet werden.

3. Das ehemalige Ringgleis soll durchgehend 
zu einem Fuß- und Radweg ausgebaut wer-
den. Weitere Fuß- und Radwegeverbindun-
gen sollen ausgebaut werden; Vernetzungen 
sind herzustellen.

4. Fuß- und Radwege sollen sicherer gestaltet 
werden. Dies betriff t insbesondere die Que-
rungsmöglichkeiten von Straßen mit hohem 
Verkehrsaufkommen.

5. In vorhandene Blockinnenbereiche sollen 
neue private Stellplatzanlagen im Bedarfsfall 
behutsam integriert werden.

6. Der öff entliche Straßenraum soll bei Umge-
staltung effi  zienter für öff entliche Park-
plätze genutzt werden. Die Errichtung von 
wohngebietsnahen Parkplätzen soll geför-
dert werden.

7. Der Öff entliche Personennahverkehr ist 
möglichst qualitativ und quantitativ weiter 
zu entwickeln.
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Die optimale Förderung der Stadterneuerung 
wird durch das Zusammenspiel zwischen den 
verschiedenen betroff enen Bereichen inner-
halb der Stadtverwaltung, der Politik und der 
Bevölkerung vor Ort erzielt. So sollen sowohl 
Ressourcen als auch Förderprogramme gebün-
delt werden um den Stadtteil mit besonderem 
Entwicklungsbedarf sozialgerecht und zukunfts-
fähig zu entwickeln.

2.3 Beteiligte

2.3.1 Bürgerbeteiligung 
Fördervoraussetzung aller Städtebauförder-
programme ist die aktive Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger. Vor Ausführung der 
Maßnahmen werden die Betroff enen im Pla-
nungsprozess beteiligt, um Präferenzen und 
Wünsche zu erfragen, sie zu berücksichtigen 
und spätere Unzufriedenheit zu vermeiden. Im 
Programm Soziale Stadt wird der Beteiligung, im 
Vergleich zu den anderen Förderprogrammen, 
noch mal ein größerer Stellenwert eingeräumt. 
Das Quartiersmanagement ist dabei ein kontinu-
ierlicher Mittler der Beteiligung und Kommunika-
tion im Gebiet. Weitere Beteiligungsinstrumente 
sind der Sanierungsbeirat, die Arbeitskreise 
sowie der Verfügungsfonds.

Im Laufe der Sanierung sind vielfältige Beteili-
gungsformen angewandt worden. Insbesonde-
re in den Anfangsjahren fanden Befragungen 
zu unterschiedlichen Themenstellungen und 
Schwerpunkten statt. Sämtliche Maßnahmen-
planungen - ganz gleich ob Spielplatz, Schulhof, 
öff entlicher Raum - wurden von Beteiligungs-
veranstaltungen unterschiedlichen Formates 
(Werkstätten, Workshops, Arbeitsgruppen, 
Befragungen etc.) fl ankiert. So sind z. B. Stadt-
spaziergänge mit unterschiedlichen Personen-
gruppen (Kinder, Frauen, Senioren) durchge-
führt worden, um Hauptwegebeziehungen zu 
dokumentieren und stärker auszubauen. Bei der 
Planung der Sanierung der Blumenstraße 2018 
konnten Anwohner und Interessierte bei einer 
Planungswerkstatt aus drei Straßenvarianten 

einen Favoriten benennen. Darüber hinaus infor-
miert die Stadt Braunschweig bei verschiedenen 
Veranstaltungen über das Förderprogramm und 
die angestrebten Projekte z. B. beim jährlich im 
Mai stattfi ndenden Tag der Städtebauförderung.

Sanierungsbeirat
Als zentrales Instrument der Bürgerbeteiligung 
wurde per Ratsbeschluss ein Sanierungsbeirat 
etabliert. Der Beirat beschäftigt sich mit Fragen 
der Umsetzung des Programms Soziale Stadt 
und richtet eigene Vorschläge an die Verwal-
tung. Er erarbeitet Empfehlungen zur Vorberei-
tung von Beschlüssen der zuständigen Gremien. 
Zu Beginn jeder Sitzung fi ndet eine Bürgerfra-
gestunde statt. Dem Sanierungsbeirat selbst 
gehören neben den sechs Rats- oder Bezirks-
ratsmitgliedern sechs Bürgervertreterinnen und 
-vertreter an, die im Sanierungsgebiet wohnen.

Abb. x Flyer
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 2.3.2 Arbeitskreise
Viele Projekte werden in Arbeitskreisen ent-
wickelt und vorangetrieben. Die Arbeitskreise 
stehen allen Interessierten off en. Sie greifen 
Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern, der 
Stadtteilkonferenz-Süd, des Sanierungsbeirats, 
der Verwaltung oder des Quartiersmanage-
ments auf. Im Lauf des Verfahrens sind diverse 
themenbezogene Arbeitskreise entstanden. 
In den vergangenen Jahren waren Gruppen zu 
den Themen Ringgleis, Industriekultur, Umwelt, 
Jödebrunnen, Kontorhaus, Gesundheit, Wohnen, 
Kultur, Öff entlichkeitsarbeit sowie Verstetigung 
und Beteiligung im Sanierungsgebiet aktiv. Teil-
weise haben die Arbeitskreise ihre Aktivitäten 
und Schwerpunkte der aktuellen Themenlage 
angepasst. Der AK Jödebrunnen wurde z.B. zum 
AK Kontorhaus. Manchmal reicht ihr Aktionsra-
dius über das Sanierungsgebiet hinaus. So ist 
der AK Ringgleis ist in den gesamtstädtischen 
Arbeitskreis Ringgleis übergegangen und auch 
der AK Industriekultur denkt weiter. 

Ein gutes Beispiel ist das erfolgreiche Befördern 
einer Projektidee durch den ehemaligen AK Kon-
torhaus, der u.a. ein Nutzungskonzept für das 
Kontorhaus am Jödebrunnen entwickelte und 
mittlerweile als Trägerverein Kontorhaus am Jö-
debrunnen e.V. nach der Sanierung die Nutzung 
des Gebäudes und Umsetzung dieses Konzeptes 
übernehmen wird.

Abb. x Einweihung Bücherschrank

2.3.3. Quartiersmanagement 
Das von der Stadt beauftragte Quartiersmanage-
ment ist ein zentrales Element zur Umsetzung 
der Sozialen Stadt vor Ort und stellt ein Binde-
glied zwischen der Verwaltung und den Akteu-
ren sowie Bewohnerinnen und Bewohnern des 
Gebietes dar. Es initiiert, steuert und koordiniert 
Vor-Ort-Aktivitäten zum Aufbau eines aktiven 
Stadtteillebens. Es mobilisiert die unterschied-
lichen Ressourcen und Akteure, bündelt deren 
Aktivitäten oder vermittelt auch unter ihnen. 

Die Aktivierung und Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger ist die Hauptaufgabe des Quartiers-
managements. Es wirkt bei Beteiligungen und 
bei der Entwicklung von Projektideen mit. Es 
unterstützt Bürgerinnen und Bürger dabei, den 

Stadtteil aktiv mitzugestalten und fördert die 
Vernetzung innerhalb des Quartiers.
Das Quartiersmanagement im Westlichen 
Ringgebiet wird durch die Firma plankontor 
Stadt und Gesellschaft GmbH ausgeübt. Das 
Stadtteilbüro im Quartierszentrum in der 
Hugo-Luther-Straße 60A ist Sitz des Quartiers-
managements und die zentrale Kontaktstelle 
für Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreiben-
de, soziale Einrichtungen und Vereine aus dem 
Gebiet. Sie alle können hier ihre Wünsche und 
Vorstellungen zur Entwicklung des Westlichen 
Ringgebietes äußern aber auch Probleme und 
Beschwerden loswerden.
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2.3.5 Verwaltung
Die optimale Förderung der Stadterneuerung 
wird durch das Zusammenspiel zwischen den 
verschiedenen betroff enen Bereichen inner-
halb der Stadtverwaltung, der Politik und der 
Bevölkerung vor Ort erzielt. So sollen sowohl 
Ressourcen als auch Förderprogramme gebün-

Abb. x Bürgerinformation Westival

 2.3.4 Sanierungsträger 
Der Sanierungsträger im Westlichen Ringgebiet, 
GOS mbH, ist Anlaufstelle für alle Grundeigentü-
merinnen und Grundeigentümer im Sanierungs-
gebiet, die eine Modernisierung ihres Gebäudes 
oder ihrer Freifl äche planen, da auch private 
Baumaßnahmen im Rahmen einer Förderung 
bzw. einer Abschreibung gefördert werden kön-
nen. Der Sanierungsträger berät Eigentümerin-
nen und Eigentümer zu den Fördermöglichkei-
ten und schließt die erforderlichen Verträge mit 
ihnen ab.

Darüber hinaus ist die GOS mbH als Treuhände-
rin tätig und verwaltet das sogenannte Treu-
handvermögen. Das Treuhandvermögen bein-
haltet die Städtebaufördermittel von Bund und 
Land und den städtischen Eigenanteil. Es wird 
stets getrennt von anderem Vermögen verwal-
tet.

delt werden um den Stadtteil mit besonderem 
Entwicklungsbedarf sozialgerecht und zukunfts-
fähig zu entwickeln.

Der integrierte / Ressort übergreifende Ansatz 
stellt ein Hauptmerkmal des Programms Sozi-
ale Stadt dar. Im gesamten Sanierungsprozess 
sind neben dem Fachbereich Stadtplanung und 
Umweltschutz und dem Sozialreferat die jeweilig 
der Stadtverwaltung betroff enen Fachbereiche 
eingebunden. Dies sind vor allem:

• FB 40 Schule
• FB 41 Kultur
• FB 50 Soziales und Gesundheit
• FB 51 Kinder, Jugend und Familie
• FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement
• FB 66 Tiefbau und Verkehr
• FB 67 Stadtgrün und Sport
• Referat 0120 Stadtentwicklung und Statistik
• Referat 0150 Gleichstellungsreferat
• Referat 0600 Baureferat
• Referat 0630 Bauordnung

Dem regelmäßigen Austausch und Abgleich 
dient die Turnusrunde, die alle zwei Monate zu-
sammenkommt. Die übergeordnete Steuerung 
erfolgt in einer Lenkungsgruppe.
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Grün- und Freiräume
Das Herstellen und Aufwerten von vielseitigen, 
für verschiedene Nutzergruppen -insbesondere 
jedoch für Kinder und Jugendliche - ausgelegten 
Aufenthalts-, Bewegungs-, Spielbereichen stellte 
einen wesentlichen Schwerpunkt der ersten 15 
Jahre dar. 

Insgesamt 18 Spiel- und Jugendplätze wurden 
seit 2003 im Westlichen Ringgebiet erneuert 
bzw. neu angelegt, 15 davon sind mit Mitteln 
der Sozialen Stadt fi nanziert worden. Auf der 
Basis des städtischen Leitziels „Kinder- und 
familienfreundliche Stadt“ wurde im Jahr 2004 
beschlossen, die 13 im Sanierungsgebiet vorhan-
denen Kinderspiel- und Jugendplätze umzuge-
stalten und aufzuwerten. Weiterhin wurden fünf 
Spiel- und Freizeitfl ächen neu geschaff en. Die 
Spielplätze wurden mit Beteiligung von Kindern 
und Erwachsenen geplant und umgesetzt. Dazu 
wurde das Leitbild „Spiel(t)raum im Westen“ 
konzipiert und ein Flyer mit allen Spiel(t)räumen 
veröff entlicht.

Neben diversen öff entlichen Spielplätzen sind 
auch die Außengelände der Kitas Frankfurter 
Straße, Schwedenheim, Christian-Friedrich-Krull 

Soziale und kulturelle Infrastruktur 
Die soziale und kulturelle Infrastruktur ist suk-
zessive erweitert, ergänzt und konzeptionell auf 
die Problemlagen und Bedürfnisse der Bewoh-
nerinnen und Bewohner im Sanierungsgebiet 
abgestimmt worden. Dabei sind neue Einrichtun-
gen und Quartierszentren entstanden. Hierzu 
zählen das Quartierszentrum Hugo-Luther-Str. 
60a, das Kinder- und Familienzentrum Schwe-
denheim, der Madamenhof, das Jugendzentrum 
Drachenfl ug und das soziokulturelle Zentrum 
Nexus, das Werkhaus von AntiRost sowie der 
„Garten ohne Grenzen“. 

3. Blick zurück 

Seit mittlerweile 17 Jahren besteht das Sa-
nierungsgebiet „Soziale Stadt – Westliches 
Ringgebiet“. In dieser Zeit konnten viele Ziele 
der Sanierung bereits erfolgreich umgesetzt 
und wichtige Impulse im Stadtteil und zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen der hier 
wohnenden Menschen gegeben werden. Es 
wurden diverse Projekte und Maßnahmen in den 
unterschiedlichsten Handlungsfeldern initiiert 
und vorangebracht. Dies beinhaltet Projekte in 
den Handlungsfeldern „Soziale und kulturelle 
Infrastruktur“, „Grün- und Freiräume“, „Öff ent-
licher Raum und Verkehr“ sowie „Wohnen und 
Wohnumfeld“. Einen räumlichen Schwerpunkt 
stellt dabei die Entwicklung des Teilbereichs 
„Westbahnhof“ dar. 

Neben den baulichen Maßnahmen spielten 
diverse nichtinvestive Projekte eine wesentliche 
Rolle. Sie können den Handlungsfeldern „Ge-
sundheit“, „Beteiligung bzw. Bürgermitwirkung 
und Stadtteilleben“ sowie „Lokale Wirtschaft“ 
zugeordnet werden.

Die folgende Darstellung gibt einen zusammen-
fassenden Überblick über Schwerpunkte und 
Maßnahmen. Eine detaillierte Vorstellung der 
einzelnen Projekte fi ndet sich dann anschließend 
im Kapitel 4. 

Abb x: Booklet „Spiel(t)raum im Westen“
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Abb x: asphaltiertes Ringgleis
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Ringgleis
Mit dem Umbau des Ringgleises und des West-
bahnhofs konnten zwei große Potentiale im 
Gebiet entwickelt werden. Auf Initiative von 
Bürgern, die sich im Braunschweiger Forum zu-
sammengeschlossen hatten, entstand aus dem 
früheren Industrie-Ringgleis der heute weit über 
das Westliche Ringgebiet hinaus bekannte Rad- 
und Wanderweg. Die attraktive Grünverbindung 
erstreckt sich durch das gesamte Sanierungsge-
biet in Nord-Süd-Richtung und darüber hinaus. 
Sie soll im Jahr 2019 um die Stadt fertiggestellt 
werden.

Das westliche Ringgleis wurde bereits zwischen 
2001 und 2011 auf einer Länge von etwa 4,3 km 
umgesetzt und erfreut sich großer Beliebtheit. 
Nach und nach sind Querverbindungen in die 
angrenzende Quartiere hergestellt worden und 
sorgen für eine Vernetzung des Stadtraumes.

Mit dem Spiel- und Jugendplatz am Werksteig 
(2009) und einer kleinen Holzeisenbahn bei der 
Kreuzstraße (2010) wurden erste Spielangebote 

Öff entlicher Raum und Verkehr
Zu den Zielen der Sanierung gehört auch eine 
Anpassung des öff entlichen Raums an die Be-
dürfnisse aller Nutzerinnen und Nutzer sowie die 
Beseitigung von Mängeln in der verkehrlichen 
Infrastruktur. Es wurde früh festgestellt, dass 
einige Straßen und Plätze den heutigen Anforde-
rungen an die Aufenthaltsqualität nicht mehr ge-
recht werden. Infolgedessen wurde eine Reihe 
von Straßen umgestaltet, darunter der Mada-
menweg, die Kreuzstraße, die Cammannstraße 
sowie die Hugo-Luther-Straße.

Auch Kreuzungsbereiche in den Wohnquartieren 
wurden neu gestaltet (Frankfurter Platz sowie 
Julius-/ Broitzemer Str.). U.a. auf der Basis zweier 
Gender-Mainstreaming-Gutachten sind die teil-
weise überdimensionierten Straßenräume sind 
durch die Neuplanung zurückgebaut worden 
und neue Räume für Fuß- und Radfahrer konn-
ten geschaff en werden. Angesichts des demo-
graphischen Wandels gewann auch die barriere-
freie Umgestaltung von Gehwegen
und Fahrbahnquerungen an Bedeutung.

Zusätzliche Bäume verschönern jetzt das Stra-
ßenbild und tragen auch zur Verbesserung des 
Klimas und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 
bei. Über 350 Bäume sind seit der Sanierungs-
maßnahme im Soziale Stadtgebiet gepfl anzt 
werden. Ein Großteil konnte bei Umgestaltun-
gen von Straßen ausgeführt werden; aber auch 
bei der Sanierung von Grünfl ächen und Plätzen 
konnte die Begrünung verbessert werden.

am Ringgleis geschaff en. Das Angebot wurde im 
Herbst 2012 mit einem Mehrgenerationengar-
ten am Gartenkamp ergänzt.

Im Bereich Westbahnhof (siehe unten) sind 2014 
mit dem Jugendplatz, „Garten ohne Grenzen“ 
sowie dem Mehrgenerationenpark weitere Spiel- 
und Bewegungsbereiche entstanden. Durch die 
Einrichtung des Industriepfades wird seit 2015 
auf die Bedeutung des Braunschweiger Westens 
als Industriestandort hingewiesen. Die Eisen-
bahndrehscheibe, die vom ehemaligen Gelände 
der Firma Brachvogel an den Westbahnhof 
verlegt wurde, macht ein weiteres Stück Indust-
riegeschichte sichtbar.

und Madamenweg umgestaltet worden.

Auch der Schulhof der Hauptschule Sophienstra-
ße erfuhr eine Neugestaltung und ist seit 2013 
für alle Kinder des Quartiers außerhalb des 
Schulbetriebes frei nutzbar.
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Abb. x Westbahnhof-Areal 2011 Abb. x Westbahnhof-Areal 2017

Westbahnhof
Von 2008 bis 2014 wurde das Teilgebiet „West-
bahnhof“ durch das EU-Förderprogramm EFRE 
(Europäischer Fonds Für regionale Entwicklung) 
gefördert. Seitdem konnten in dem Bereich 
mehrere Projekte realisiert werden und das 
Gebiet um den Westbahnhof hat eine grundle-
gende Neugestaltung und Umnutzung erfahren. 
Projekte waren unter anderem die verbesserte 
Erschließung des Gewerbegebietes, die Schaf-
fung des Mehrgenerationenparks sowie des 
Industriepfades.

Es haben sich als Folgemaßnahmen eine Kletter-
halle in der ehemaligen Fliegerhalle, ein IT-Cam-
pus mit über 130 Arbeitsplätzen und Co-Wor-
king-Büros sowie das Soziokulturelle Zentrum 
mit dem Veranstaltungszentrum „westand“, das 
2019 den Betrieb aufnimmt, auf einer Brachfl ä-
che angesiedelt.
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Hugo-Luther-Straße 8 
In der Hugo-Luther-Straße 8 ist eine Woh-
numfeldverbesserung direkt gefördert wor-
den. Um eine weitere Verdichtung in diesem 
Bereich zu vermeiden und eine qualifi zierte 
Begrünung zu erwirken, wurde dem Eigentü-
mer eine Förderung angeboten. Im Gegen-
zug ist vertraglich geregelt worden, dass die 
Freifl äche für 25 Jahre zu erhalten ist und 
nicht bebaut werden darf. Die Freifl äche ist 
für alle Mietparteien des Hauses frei zugäng-
lich. Zwei fest installierte Sitzecken und ein 
überdachter Fahrradstellplatz werten den 
neugestalteten Garten auf.

Abb. x  und x Hugo-Luther-Straße, vorher-nachherAbb. x  und x Juliusstraße 22, Altsubstanz und Neubau

Wohnen und Wohnumfeld
Durch Neuordnung und Revitalisierung von 
Brachen konnte in mehreren Bereichen inner-
städtische Wohnbaufl ächen geschaff en werden. 
Neuer Wohnraum im Miet- und Eigentumssektor 
entstand z. B. in der Cammannstraße, im Bereich 
der Blumenstraße, im
Pippelweg und in der Gabelsbergerstraße.

Durch Zuschüsse aus Städtebaufördermitteln 
wurden darüber hinaus stark sanierungsbedürf-
tige, nicht mehr bewohnte Wohnungen moder-
nisiert und neu vermietet. Durch die öff entliche 
Förderung wurde auch ein Anstieg des Miet-
preises in der Jahnstraße abgemildert. Allein 
hier sind 68 günstige Wohnungen mit Mietpreis-
bindung entstanden. Auch zukünftig soll durch 
Zuschüsse der Erhalt günstigen Wohnraums 
gefördert werden.

Zum Handlungsfeld Wohnen zählen auch diverse 
private und kleinteilige Maßnahmen wie Gebäu-
demodernisierungen und Wohnumfeldverbes-

serungen. Auch diese Maßnahmen tragen dazu 
bei, die Wohnqualität im Westlichen Ringgebiet 
und die Zufriedenheit der Bewohnerinnen und 
Bewohner zu steigern und das Kleinklima, insbe-
sondere die Luftqualität zu verbessern. 

Stellvertretend für eine Vielzahl solcher Maß-
nahmen werden hierfür drei Maßnahmen kurz 
dargestellt:
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Pippelweg 
Durch die Umgestaltung des Ringgleises 
in einen Fuß- und Radweg und die daraus 
erfolgte Aufwertung konnten am ehemali-
gen Garagenhof Pippelweg brachgefallene 
und untergenutzte Gewerbefl ächen einer 
Wohnnutzung zugeführt werden. 

Im Pippelweg wurden zwei Ordnungsmaß-
nahmenverträge abgeschlossen. Durch den 
bezuschussten Abbruch konnten ein brach-
gefallener Gewerbestandort sowie ein un-
genutzter Garagenhof revitalisiert werden. 
Auf den Grundstücken sind ein Mehrfamili-
enhaus und fünf Kettenhäuser entstanden. 
Vormals stark versiegelte Flächen konnten 
begrünt und benötigter Wohnraum geschaf-
fen werden.

Gabelsberger Straße 8 
Die Fassade des Gebäudes Gabelsberger 
Straße 8 war auf zwei Seiten mit einer 
Kunststoff verkleidung verhüllt und der 
Sockel war mit einfachen Fliesen verkleidet. 
Durch den Abbruch der alten vorgehängten 
Fassade und der Unterkonstruktion konnte 
die historische Fassaden wiederaufgearbei-
tet und sichtbar gemacht werden. 

Durch die Fassadensanierung konnten das 
Gesims rekonstruiert sowie die Rundbögen 
auf der Giebelseite als auch im Sockelbe-
reich wiederhergestellt werden. Zusätzlich 
wurden sukzessive die Wohnungen moder-
nisiert.  

Abb. x  und x Pippelweg, vorher-nachher Abb. x  und x Gabelsbergerstraße 8, vorher-nachher
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Modellprojekte und weitere nichtinvestive 
Maßnahmen 
Von 2008 bis 2012 konnten im Rahmen von 
Modellprojekten auch Maßnahmen ohne inves-
tiven Charakter durch die Städtebauförderung 
fi nanziert werden. In diesem Zeitraum konnten 
vier Projekte initiiert werden. Sämtliche Projekte 
konnten nach dem Auslaufen der Projektförder-
phase in unterschiedlichem Umfang weiterge-
führt werden und haben sich als wichtiger Be-
standteil des sozialen Angebotes im Westlichen 
Ringgebiet etabliert.

„Nähwerkstatt „Flickwerk“
Das niedrigschwellige Angebot richtete sich 
vorrangig an chancenarme Mädchen und Frauen, 
die auf Grund ihrer sozialen Benachteiligung 
über nicht ausreichende schulische und / oder 
berufl iche Bildung verfügen und infolgedessen 
langzeitarbeitslos sind oder davon bedroht 
sind. Die Nutzung der Maschinen und der Stoff e 
war und ist kostenlos. Das Angebot konnte in 
den Folgejahren weiterfi nanziert und auch auf 
andere Themenbereiche des Alltags ausgebaut 
werden, so dass heute auch Ausfl üge, gemein-
sames Mittagessen u.v.m. auf dem Programm 
stehen. Die Nähwerkstatt hat ihre Räume in der 
Jahnstraße 1. 
Projektträger: PPTZ e.V. 

„Männer, Bildung, Gesundheit“ 
Im Rahmen des Modellprojektes im Diako-
nietreff  Madamenhof wurden insbesondere 
Männer angesprochen. Es war speziell zu-
geschnitten auf die Gruppe 40 – 60jähriger, 
zumeist alleinstehender, arbeitsloser Männer. 
Das Projekt machte Angebote zur Stärkung des 
Gesundheitsbewusstseins und Qualifi zierung. 
Es bot Freizeit- und Sportaktivitäten in Gesell-
schaft, Weiterbildung u.v.m. Nach Auslaufen der 
Modellförderung konnte ein Teil der Angebote 
- zumeist auf ehrenamtlicher Basis - fortgeführt 
werden.
Träger: Diakonie

„Lebenschancen durch Sport“ 
Projektbestandteile dieses Modellprojekts sind 
die Fortbildung und Betreuung der pädagogi-
schen Fachkräfte in den Kindertagesstätten und 
Schulen sowie die Durchführung von Fitness-
stunden insbesondere für bewegungsauff ällige 
oder übergewichtige Kinder in den Kitas. Dafür 
werden 25 Einrichtungen im Westlichen Ringge-
biet regelmäßig von qualifi zierten Sportlehrern 
besucht. Ziel ist auch, die Kinder aus „bewe-
gungsarmen Familien“ an den Sportverein heran-
zuführen. Der Vereinsbeitrag wird bei geringem 
Einkommen bezuschusst. Das Projekt wurde 
durch die Stadt Braunschweig weiter fi nanziert. 
Projektträger: VfB Rot-Weiß 04

„Stärkung des Bildungsbewusstseins in vor-
wiegend türkischen Familien“
Durch gezielte Ansprache und Beratung von 
insbesondere türkischen Familien wurde deren 
Bewusstsein für eine qualifi zierte Schul- und 
Berufsausbildung der Kinder geweckt, ge-
stärkt und gefördert. Die Bildungspotenziale 
der Eltern wurden eruiert und genutzt, um die 
Entwicklungschancen der Familien insgesamt 
zu verbessern. Das Projekt wird im Rahmen des 
Quartiersmanagements in geringerem Umfang 
fortgesetzt. Der Kontakt wird zumeist über das 
Mittagstischprojekt Chill-Küche und die Fahrrad-
kurse „Ladies on Tour“ hergestellt. Projektträger: 
plankontor Stadt & Gesellschaft GmbH

„Ladies on Tour“ 
Seit 2003 läuft mit „Ladies on Tour“ ein Projekt 
das die Mobilität - und damit Integration und 
Teilhabe von Frauen - vorwiegend mit Migrati-

Abb. x  Die Nähwerkstatt in der Jahnstraße 1
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onshintergrund - erfolgreich befördert. Zwei mal 
jährlich fi nden Fahrradkurse im Quartier statt. 
Die Frauen lernen hier nicht nur Radfahren und 
Verhalten im Straßenverkehr sondern erkunden 
auch ihren Stadtteil. Häufi g ermutigt der Kurs 
Frauen auch andere Angebote (z.B. Sprachkurs) 
im Quartier oder darüber hinaus wahrzunehmen. 
Träger: Quartiersmanagement in Kooperation 
mit Büro für Migrationsfragen

Neue Westpost 
Mit der Neuen Westpost verfügt das Westli-
che Ringgebiet über eine eigene kostenlose 
Stadtteilzeitung, die mit elf Ausgaben pro Jahr 
erscheint und im Gebiet verteilt wird. In ihr 
berichten und informieren überwiegend das 
Quartiersmanagement und die Einrichtungen 
über Aktivitäten im Gebiet. Layout und Redakti-
on leistet der Verein Neue Westpost. 

Biwaq Förderrunde II 2011-2014 (ESF)
Mit dem Projekt „38118 STAR – STadtteilbezo-
gene ARbeitsmarktintegration“ wurden Jugend-
liche im Übergang von der Schule in den Beruf, 
Migrantinnen nach der Familienphase sowie 
alleinerziehende Frauen und Männer aus dem 
Quartier angesprochen. Ansatz war der Aufbau 
eines Hilfenetzwerkes vor Ort sowie eine indivi-
duelle Begleitung der Teilnehmer und Teilneh-
merinnen bei der Qualifi zierung und der Suche 
nach einem Praktikums-, Ausbildungs- und/oder 
Arbeitsplatz. 

Jugendliche wurden u.a. mittels Nachhilfe und 
Erlebnispädagogik zur Förderung der Soft-Skills 
(z.B. Teamarbeit, Zuverlässigkeit, Verantwor-
tungsübernahme) weiterqualifi ziert. Erwachse-
ne konnten unter dem Titel „Aktiv in den Job“ 
zur Vorbereitung auf den Berufseinstieg an 
Deutsch-, PC-, Mathematik- und Gesundheits- 
und Fitness-Kursen teilnehmen. Es wurde ein 
zweistufi ger Qualifi zierungskurs zum Haus-
wirtschafter bzw. zur Hauswirtschafterin in der 
Küche der Hauptschule Sophienstraße durch-
geführt. Ebenfalls fand eine Basisqualifi zierung 
durch den „Malteser Hilfsdienst e.V.“ für den 
Beruf der Schwesternhelferin bzw. des Pfl ege-
diensthelfers statt. 

„Steh auf... Mach mit... lauf los!!!“ - Förderini-
tiative „Gesunde Lebensstile und Lebenswel-
ten“ 
Ziel des sozialraumorientierten Gesundheitspro-
jekts war es, mittels unterschiedlicher Projekte 
zur Förderung von Bewegung und gesunder 
Ernährung in den verschiedenen Lebenswelten 
von Kindern und Jugendlichen (Familie, Kita, 
Schule, Stadtteil) bewegungsfördernde Lebens-
bedingungen zu schaff en, Wissen und Kompe-
tenz über Bewegung und Gesundheit in den 
Einrichtungen und bei Bewohnern zu fördern 
und damit die Selbsthilfe zu stärken. Im Rahmen 
des Gesamtprojektes wurden zahlreiche Einzel-
projekte initiiert und umgesetzt. Der Projektan-
satz beinhaltete sowohl den Anstoß für bauliche 
(z.B. bewegungs-fördernde Spielplätze) als auch 
für „weiche“ Maßnahmen.

Abb. x  Der Madamenhof
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Bis Ende 2017 wurden seit Beginn des Pro-
gramms im Jahr 2001 insgesamt rund 21,5 Mio. 
Euro im Soziale Stadtgebiet – Westliches Ringge-
biet investiert. 

Die Mittelherkunft setz sich aus fünf Positi-
onen zusammen. Größter Geldgeber ist die 
Stadt Braunschweig, welche den erforderlichen 
Eigenanteil sowie zusätzliche städtische Mittel 
von insgesamt 7,41 Mio. Euro bereitgestellt hat. 
Bund und Land haben zusammen rund 11,24 

3.1 Investierte Mittel

Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Die restlichen 
Beträge in Höhe von 2,82 Mio. Euro setzen sich 
aus sonstige Einnahmen sowie Einnahmen durch 
Ausgleichsbeträge, die immer im Gebiet reinves-
tiert werden, zusammen.

Ein Großteil der eingeworbenen Mittel ist in die 
Umgestaltung von Straßen und Herstellung von 
neuen Wegeverbindungen investiert worden 
(5,7 Mio. Euro). Nachfolgend ist mit rund 3,76 
Mio. Euro die Position „Beauftragte“. Zu den 

5,70 Mio. € 

3,76 Mio. €

3,37 Mio. €

2,33 Mio. €

1,76 Mio. € 1,71 Mio. €

1,00 Mio. € 1,00 Mio. €

0,67 Mio. €

0,2 Mio. €

0

1

2

3

4

5

6

Übersicht Investierte Mittel Stand 31.12.2017

M
ill

io
ne

n

TOP 3.2.7

48 von 236 in Zusammenstellung



31

Übersicht Mittelherkunft

Beauftragten zählen diverse Planungsbüros, die 
Entwürfe erstellt haben, als auch das Quartiers-
management und der Sanierungsträger. Die sozi-
alen Einrichtungen haben im Soziale Stadtgebiet 
für die Sanierung der Gebäude und Freifl ächen 
eine Fördersumme von insgesamt 3,37 Mio. Euro 
erhalten.

Die Modernisierung und Instandsetzung von 
Gebäuden sowie die Aufwertung von privaten 
Freifl ächen ist mit 2,33 Mio. Euro Fördergel-
dern bezuschusst worden. Mit 1,76 Mio. Euro 
Fördermittlen konnten 15 Kinder- und Jugend-
spielplätze saniert oder neugebaut werden. Der 
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Ausbau des westlichen Ringgleises ist für eine 
Million Euro erfolgt. Zwischen 2008 und 2012 
sind durch die Einführung einer neuen Förder-
richtlinie zusätzlich vier Modellprojekte mit 
einem Fördervolumen in Höhe von ca. 670.000 
€ gefördert worden (s. Kapitel 3). Des Weiteren 
sind seit 2006 kleine Maßnahmen mit Mitteln 
des Verfügungsfonds direkt gefördert worden. 
Über den Verfügungsfonds sind knapp 200.000 
Euro an die Antragsteller ausgezahlt worden.

Die einzelnen Positionen können den Tabellen 
entnommen werden.
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Im Jahr 2011 wurde ein erster Teilbereich des 
Sanierungsgebietes aufgehoben. Durch die 
insbesondere wirtschaftliche Entwicklung der 
ehemaligen Wilke-Werke und des Altstandortes 
der Firma Hornbach an der Stobwasserstraße 
waren die Ziele der Sanierung in diesem Bereich 
nicht mehr zu erreichen und der Teilbereich war 
somit aus der Sanierung zu entlassen.

Die zweite Teilaufhebung erfolgte in 2018. Die 
Sanierung ist in diesen Aufhebungsbereichen 
überwiegend durchgeführt worden oder hat sich 
in Einzelfällen als undurchführbar erwiesen. Das 
Sanierungsgebiet ist nach der zweiten Teilaufhe-
bung aktuell176 ha groß.

Es ist geplant, weitere Gebiete in denen die 
städtischen Planungen abgeschlossen und die 
Sanierungsziele umgesetzt worden sind, suk-
zessive aus der Sanierung zu entlassen. Durch 
Ratsbeschluss ist ihr Verbleib im Programmge-
biet Soziale Stadt aber gesichert.

3.2 Teilaufhebungen

2001

Grenzen des Sanierungsgebietes
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2011
nach erster Teilaufhebung

2018
nach zweiter Teilaufhebung
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Maßnahmenplan ab 2019Maßnahmenplan ab 2019
Gesamtes GebietGesamtes Gebiet

Maßnahmenumsetzung geplant 
(fi nanziert) Arbeitsstand
Maßnahmenumsetzung geplant 
(nicht fi nanziert)
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4. Städtebauliche Maßnahmen nach Teilbereichen 

4.1 Teilbereich 1 „Madame“ (TB 1)

Der Teilbereich „Madame“ ist entlang des Rin-
ges und des Madamenwegs von Bauten unter-
schiedlicher Entstehungszeit geprägt (frühes 
19. Jahrhundert, Gründerzeit, 1930er Jahre, 
Geschoss- und Einfamilienhäuser der Nach-
kriegszeit). Der Madamenweg führt als alte 
Ausfallstraße noch heute aus der Stadt heraus. 
Hier und in der parallel verlaufenden Kreuz-
straße zieht sich die Wohnbebauung fast bis 
zur Tangente A 395. Zwischen dem Altstadtring 
und dem Ringgleis sind überwiegend kompakte 
Wohnblöcke vorzufi nden. Westlich des Ring-
gleis sind vermehrt Kleingärten und Gewerbe 
angesiedelt. 

Abb. x Kita liebevoll e.V. Abb. x Johannes-Selenka-Platz
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Realisierte Maßnahmen im Teilbereich 1Realisierte Maßnahmen im Teilbereich 1

Umbau Pippelweg 69 C/D

Umsetzung bis 2017

Neubau Pippelweg 69A

Nachverdichtung 
Pfi ngststraße

Umgestaltung
Kita Außenfl ächen

Revitalisierung Bunker

Straßenumbau Kreuzstraße

Straßenumbau Madamenweg

Straßenumbau 
Gabelsberger Str.

Sanierung Kreuzstraße 67C

Umsetzung bis 2012

Sanierung Spielplatz 
Pfi ngststraße

Nachverdichtung 
Gabelsberger Straße

Sanierung Spielplatz 
Gabelsberger Str.

Sanierung 
Johannes-Selenka-Platz

Baumpfl anzungen
Broitzemer Str. West

Der Abbildung können die von 2001 bis 2017 
realisierten Maßnahmen entnommen werden. 
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Zwischen dem Johannes-Selenka-Platz und dem 
Ringgleis sind in der Broitzemer Straße beidsei-
tig 31 Winterlinden und rund 300 Korallenbee-
ren gepfl anzt worden. Die Baumstandorte sind 
auf der nördlichen Straßenseite in die Parkfl äche 
integriert worden. Im südlichen Bereich sind die 
Pfl anzungen im Gehweg sowie im Grünstreifen 
vorgenommen worden. Durch die Maßnahme 
konnte der wenig begrünte Straßenraum besser 
gegliedert und die Aufenthaltsqualität erhöht 
werden.

Baumpfl anzungen Broitzemer Straße West

Bunker Madamenweg 130

Der ehemalige Zivilbunker am Madamenweg 
130 wurde 2011 durch einen Investor erworben. 
Hier entstanden durch Aufstockung des vier-
geschossigen Gebäudes auf sechs Geschosse 
(jeweils als Staff elgeschoss ausgebildet) 45 neue 
Eigentumswohnungen. Das besondere Flair 
des Bunkers spiegelt sich in den bis zu 140 cm 
starken Außenwänden. Mit der Fertigstellung 
2014 konnte ein jahrzehntelang brachgefallenes 
Grundstück revitalisiert werden.

Der Bunker Madamenweg 130 nach der UmnutzungDer Bunker Madamenweg 130 nach der Umnutzung

Daniela Nielsen
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Anlass der Umgestaltung der Außenfl äche ist die 
Aufnahme einer Krippengruppe in die sonst drei-
zügige Kindergarteneinrichtung. Damit wurde 
für die Krippenkinder die Anlage eines kleinkind-
gerechten Außengeländes erforderlich. Kinder-
garten- und Krippenkinder haben aufgrund ihrer 
unterschiedlichen Ansprüche getrennte Aktions-
räume mit unterschiedlichen, altersgerechten 
Spielangeboten erhalten. Die Planung ist in en-
ger Abstimmung mit KITA-Leitung, Erzieherinnen 
und Erziehern und Elternschaft entstanden. Die 
neuen Spielelemente laden zu Rollenspielen und 
ersten Klettererfahrungen ein. Die Feinmotorik 
trainieren die Kinder spielerisch an der Murmel-
bahn, die als Holzskulptur gestaltet wurde.

Umgestaltung Außenfl äche Kita Madamenweg 

Umbau Pippelweg 69 C/D

Das ehemalige Siechenkrankenhaus ist von 
großer städtebaulicher Bedeutung und konnte 
für eine Nachnutzung an einen privaten Investor 
veräußert werden. Im Vorfeld wurden umfang-
reiche Gutachten erstellt. Das Nachnutzungs-
konzept hat den Erhalt der Gebäudefassade 
vorgesehen. Ende 2015 wurde in einem Teil des 
Erdgeschosses eine Kita mit zwei Gruppen eröff -
net. Das restliche Gebäude ist bis 2017 vollstän-
dig saniert und für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge umgebaut worden.

Daniela Nielsen

Abb. x  Pippelweg 69 C/D nachher

Abb. x  Pippelweg 69 C/D vorhher
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Abb. Übersicht weitere Maßnahmen TB1

Maßnahmenumsetzung geplant (fi nanziert)Maßnahmenumsetzung geplant (fi nanziert)

Maßnahmenumsetzung geplant (nicht fi nanziert)Maßnahmenumsetzung geplant (nicht fi nanziert)

Kita St. KjeldBlockplanung 
Nordwest, pauschal

Blockplanung 
Nordwest, pauschal

Aufwertung
Johannes-Selenka-Platz

Wegeverbindung 
Gabelsbergerstraße

Straßenumgestaltung 
Schüßlerstraße

Straßenumgestaltung 
Gabelsberger Straße Süd

Wegeverbindung 
Ringgleis/Pfi ngststraße

Straßenumgestaltung 
Kreuzstraße West

Geplante Maßnahmen im Teilbereich 1Geplante Maßnahmen im Teilbereich 1

Arbeitsstand
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Der städtische Johannes-Selenka-Platz ist im 
Jahr 2002 mit dem Neubau der Bibliothek
(Mexikopavillion der Expo) für die Hochschule 
für Bildende Künste neugestaltet worden. Der 
helle, vielfältig nutzbare und zum Cyriaksring ge-
öff nete Platz wurde mit einem ungebundenen, 
stadtökologischen Bodenbelag ausgestaltet.

Einzelne konzentrierte Pfl anzbereiche mit einer 
natürlich wirkenden Bepfl anzung, die durch 
einen hohen Anteil sich versamender Pfl anzenar-
ten eine stetige Entwicklung vollzieht, ergänzen 
das Konzept. Jedoch ist eine Intensivierung der 
Pfl anzbereiche sowie die Ergänzung von Ausstat-
tungselementen an heutige Bedarfe erforder-
lich.

Im Zuge einer Ordnungsmaßnahme hat die Stadt 
Braunschweig die Möglichkeit, ein Flurstück zwi-
schen dem Spielplatz Gabelsbergerstraße und 
dem Ringgleis zu erwerben. Durch den Erwerb 
und die Neugestaltung können die öff entlichen 
Freifl ächen, Ringgleis und Spielplatz, besser 
verknüpft werden.

Die neue Wegeverbindung ist als 3 m breite 
Trasse in wassergebundener Decke geplant und 
schließt an das Wegesystem des Spielplatzes Ga-
belsbergerstraße an. Ziel ist es, ein dichtes und 
sicheres Fußwegenetz im Soziale-Stadt-Gebiet 
auszubauen, um u. a. alternative Wegeverbin-
dungen abseits von Straßen anzubieten.

Die Kindertagesstätte St. Kjeld wurde 1972 
erbaut. Im Laufe der Jahre wurde die Kita 
immer wieder an die pädagogischen Bedürf-
nisse der Zeit angepasst. Allerdings entspricht 
die Kindertagesstätte heute im Hinblick auf die 
Anzahl und Größe der Räume nicht mehr den 
aktuellen Anforderungen. Die vielfältige soziale 
Durchmischung des Stadtteils ist gleichzeitig 
Bereicherung und Herausforderung, sowohl in 
der Gestaltung des Betreuungsalltags mit den 
Kindern als auch in der Elternarbeit.

Aufgrund des Alters des Gebäudes, der Bau-
substanz und der nicht aktuellen Anforderun-
gen entsprechenden Raumstrukturen wird ein 
Ersatzneubau angestrebt.

Spielplatzverbindung Gabelsbergerstraße

Kita St. Kjeld

Aufwertung Johannes-Selenka-Platz
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Die Schüßlerstraße ist in einem schlechten 
baulichen Zustand. Die Pfl astersteine sind defekt 
und lose. Nach Leitungsarbeiten sind die Bau-
stellen mit Asphalt verfüllt worden, dadurch 
wirkt die Straße wie ein großer Flickenteppich. 
Die Gehwege sind mit 1,45 m sehr schmal und 
entsprechen nicht dem heutigen Standard. Die 
geringe Breite von nur 9 m erschwert eine Neu-
gestaltung.

Ziel ist eine Straßenumgestaltung, die für alle 
Verkehrsteilnehmer gleichermaßen sicher 
nutzbar ist. Die öff entlichen Stellplätze sollen 
optimiert und durch Baumstandorte gegliedert 
werden. Es soll der Gehweg verbreitert und im 
Kreuzungsbereich die Fahrbahn verschmälert 
werden, damit widerrechtliches Parken unter-
bunden und die Straßenquerung für Fußgänger 
sicherer wird. Die Umsetzung ist abhängig vom 
Baugebiet Feldstraße.

Straßenumgestaltung Schüßlerstraße

Der Baublöcke im Nordwesten des Sanierungs-
gebietes, am Madamenweg und in der Kreuz-
straße sowie in der Pfi ngststraße sind durch 
Bauten unterschiedlicher Entstehungszeit und 
durch vielfältige Nutzungsarten geprägt. Der 
Stadtverwaltung ist bekannt, dass bei mehre-
ren Grundstückseigentümern der Wunsch zur 
Nachverdichtung sowie zur Umnutzung und 
Neustrukturierung besteht. Um ungeplante 
Einzelentwicklungen mit unwirtschaftlichen 
Grundstückserschließungen zu vermeiden, sollen 
Blockplanungen die weitere Entwicklung steu-
ern.

Diese Blockplanung sehen eine bessere, qua-
litätvollere Nutzung der Innenbereiche vor. 
Die Priorität liegt dabei auf der Blockinnenbe-
reichsentkernung, dem Erhalt von unbebauten 
Innenbereichen und der Modernisierung von 
Bestandsgebäuden sowie ggf. der Erschließung 
rückwärtiger Grundstücke. Die Typik der Blöcke 
wird weiterentwickelt und die Nutzungsmi-
schung - soweit nicht störend - beibehalten. Der 
Charakter einer Mischnutzung soll durch den 
Erhalt kleinteiliger, untergeordneter Gewer-
befl ächen bestehen bleiben. Die Maßnahmen 
sollen behutsam durchgeführt werden, um eine 
Verdrängung der angestammten Bevölkerung 
und des verträglichen Gewerbes im Sanierungs-
gebiet zu verhindern.

Blockplanung Nordwest, pauschal (nicht fi nanzierte Maßnahme)
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Der südliche Teil der Gabelsbergestraße unter-
halb des Madamenweges ist sanierungsbedürf-
tig. Die Gehwege sind schmal und die Straße ist 
nicht barrierearm ausgebaut. Die Grünstreifen 
dienen lediglich als Abstandshalter und weisen 
keine freiräumlichen Qualitäten auf. 

Ziel der Straßensanierung ist es u.a., Stellplät-
ze klar zu kennzeichnen und den Straßenraum 
durch neue Baumpfl anzungen zu gliedern und 
aufzuwerten. Mit dem Umbau soll die Straße 
wieder als Ort für Kommunikation und nachbar-
schaftliche Begegnungen dienen.

In einem ersten Bauabschnitt ist die Kreuzstraße 
vom Altstadtring bis zur Kleinen Kreuzstraße 
im Jahr 2009 umgestaltet worden. Der zweite 
Bauabschnitt von der Kleinen Kreuzstraße bis 
westlich der Schöttlerstraße steht noch aus. 
Durch ungeordnete Nebenanlagen, schmale 
Gehwegen, überalterte Materialien sowie das 
Fehlen jeglicher Straßenbegrünung vermittelt 
die Kreuzstraße einen Gesamteindruck, der den 
heutigen Anforderungen an die Gestaltung eines 
öff entlichen Raumes nicht gerecht wird. 

Ziel der Umgestaltung ist die Aufwertung des 
öff entlichen Straßenraumes sowie die Schaff ung 
größerer Verkehrssicherheit. Die Umsetzung ist 
abhängig vom Baugebiet Feldstraße.

Voraussetzung für die Maßnahme ist der Ankauf 
des Grundstücks Pfi ngststraße 14. Das ca. 700 
m² große Teilgrundstück wird mindergenutzt 
und ist geprägt durch Garagen und Altmetallla-
gerungen. Mit dem Ankauf soll die ungepfl egte 
Freifl äche gestaltet und eine parallele Wege-
verbindung zum Madamenweg zwischen dem 
Ringgleis und dem Spielplatz Madamenweg 
geschaff en werden. Die Fläche soll nach der 
Umgestaltung öff entlich zugänglich sein.

Straßenumgestaltung Kreuzstraße West (nicht fi nanzierte Maßnahme)

Straßenumgestaltung Gabelsbergerstraße Süd (nicht fi nanzierte Maßnahme)

Wegeverbindung Ringgleis/Pfi ngststraße (nicht fi nanzierte Maßnahme)
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Eindrücke aus dem Teilbereich „Oker“   1 | Westlicher Umfl utgraben   2 | Broitzemer Str. 1   3 | St. Ulrici Brüdern Friedhof 

31 2

4.2 Teilbereich 2 „Oker“ (TB 2)

Dieser Teilbereich wirkt durch seine einheitli-
che Gründerzeitblockbebauung am stärksten 
geschlossen. Lücken in diesem Bebauungsprin-
zip sind einerseits auff älliger, können ande-
rerseits aber auch leichter wieder geschlossen 
oder zur Aufl ockerung genutzt werden. Die 
Oker, die drei alten Friedhöfe und markante Ge-
meinschaftsbauten der Gründerzeit erzeugen 
eine urbane Atmosphäre. In dem Teilbereich 
sind zahlreiche schulische Einrichtungen und 
Einkaufsmöglichkeiten vorhanden.
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Sanierung Goslarsche Str. 93

Neubebauung 
Broitzemer Str. 245-247

Straßenumgestaltung 
Goslarsche Straße

Erweiterung Kita St. Martini

Neubau Hospitz

Pocketpark Juliusstraße

Spielplatz Kalandstraße

Sanierung Madamenhof

Spielplatz Hohestieg

Spielplatz Sophienstraße

Schulhofsanierung

Umnutzung Kalandstraße 3/4

Revitalisierung Buchlergelände

Umgestaltung MadamenwegSpielplatz Madamenweg

Spielplatz Hedwigstraße

Neugestaltung Blockinnenhof

Einmündung Broitzemer Straße

Gendermaßnahmen 
Sophienstraße

Umgestaltung Juliusstr./ 
Broitzemer Straße 1. BA

Umgestaltung Cammannstraße

Sanierung Kita Rübe

Umsetzung bis 2017

Umsetzung bis 2012 Der Abbildung können die von 2001 bis 2017 
realisierten Maßnahmen entnommen werden. 

Realisierte Maßnahmen im Teilbereich 2Realisierte Maßnahmen im Teilbereich 2
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Für den Schulhof der Hauptschule Sophienstraße 
ist ein neues Nutzungskonzept erarbeitet wor-
den, das nicht nur den Schülern der Hauptschule 
zu Gute kommt, sondern auch - durch erweiterte 
Öff nungszeiten und vielfältige, spielpädago-
gisch sinnvolle Spielangebote - den Kindern im 
angrenzenden Stadtquartier. Die Schulhoffl  ä-
che war vor dem Umbau im Wesentlichen mit 
Asphalt und Betonstein befestigt und wies einen 
monotonen, ungegliederten Eindruck auf. In Ab-
stimmung mit der Schulleitung und anhand von 
Schülerwünschen wurde ein neues Gestaltungs-
konzept erarbeitet.

Durch Veränderung der Gesamtstruktur und 
der Belagsarten konnte eine funktional-gestal-
terische Aufwertung der Schulhoffl  äche und 
Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch ein 
diff erenziertes Angebot an Rückzugs- und Aktivi-
tätsbereichen realisiert werden.

Das Gebäude, ein dreigeschossiger Bruchstein-
bau, befi ndet sich in zentraler Lage am westli-
chen Rand der Innenstadt. Seit dem Jahr 2006 
beherbergt das Gebäude im Erdgeschoss die 
„Braunschweiger Tafel“. Der Laden zur Vertei-
lung der Lebensmittel wurde 2005 durch den 
Einsatz von Städtebauförderungsmitteln her-
gestellt. Für eine vollständige und nachhaltige 
Ausnutzung der Obergeschosse wurde daher ein 
zu der bestehenden sozialen Einrichtung passen-
der Nutzer gesucht. Für die Nachnutzung ist eine 
Vermietung der Räumlichkeiten an die gemein-
nützige Bildungsvereinigung „Arbeit und Leben 
Niedersachsen“ erfolgt. Hierfür sind das 1. und 2. 
OG im Rahmen der Nutzungsänderung in 2013 
umfassend modernisiert worden.

Modernisierung Goslarsche Straße 93

Umgestaltung Schulhof Sophienstraße

Im Zuge der Umgestaltung der Bushaltestellen 
am Johannes-Selenka-Platz wurde auch ein 
Eingriff  in den Straßenquerschnitt der Broit-
zemer Straße notwendig. Die Fahrbahnbreite 
ist reduziert und zusätzlich sind Parkplätze mit 
Begrünung angelegt worden.

Einmündung Broitzemer Straße
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Umgestaltung Broitzemer Str./Juliusstraße, 1. Bauabschnitt

Ziel des Umbaus war es, aus dem autogeprägten 
Knotenpunkt einen Stadtraum zu schaff en, der 
für Anwohner ein vielfältiges Nutzungspotenzi-
al mit hoher Aufenthaltsqualität aufweist. Das 
Erscheinungsbild des Knotenpunktes hat sich 
stark geändert. Durch die Verschwenkung der 
Juliusstraße konnte ein platzähnlicher Charakter 
mit Sitzgelegenheiten geschaff en werden.

 
Mit einer Verengung der Fahrbahnquerschnitte 
erfüllen die Straßen jetzt die Anforderungen 
einer Tempo 30-Zone. Die vormals asphaltierte 
Fahrbahn ist nun wie der gesamte Platz in einem 
einheitlichen sandbeigen Ton gepfl astert. Die 
Absenkung der Bordsteine ermöglicht ein barrie-
rearmes Überqueren der Straßen.
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Der Knotenpunkt vor der Umgestaltung

Nach der Umgestaltung 

Die Kindertagesstätte St. Martini in der Kreuz-
straße ist eine wichtige soziale Einrichtung, in 
der rund 85 Kinder aus dem Soziale-Stadt-Gebiet 
betreut werden. Die Kita konnte in ihrem bau-
lichen Zustand keine oder nur eingeschränkt 
Bedingungen bieten, die einem zeitgemäßen, 
den besonderen Anforderungen der betreuten 
Kinder genügenden Tagesablauf erfordern.

Durch einen Anbau konnten ein größerer Multi-
funktions-/Bewegungsraum mit einer Größe von 
ca. 70 m², Toiletten sowie ein Aufenthaltsraum 
für die Angestellten geschaff en werden. Außer-
dem wurde ein Windfang angebaut, um Flächen 
zum Umziehen und für Stiefelregale zu schaff en. 
So kann einer Förderung der Kinder besser nach-
gekommen werden.

Kita St. Martini
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Gender-Maßnahme Sophienstraße

Revitalisierung Buchlergelände

Ziele der Gender-Maßnahme waren die Her-
stellung einer barrierefreien Wegeführung und 
die Sicherung des Fußweges. Hierzu wurden in 
der Sophienstraße Ecke Wilmerdingstraße die 
Bordsteine abgesenkt. Die Gehwegplatten wur-
den auf den bislang beparkten Bereich reguliert 
und für Fußgänger freigegeben. Weiterhin ist 
die Aufenthaltsqualität des Straßenraum durch 
standortgerechte Bepfl anzungen und Entsiege-
lung gesteigert worden.

Auf dem ehemaligen Buchlergelände ist eine 
Vielzahl von Neubauten entstanden. Im ersten 
Bauabschnitt sind insgesamt sieben Stadtvillen 
und ein Wohnriegel errichtet worden. Im Zu-
sammenhang mit der Freiraumgestaltung der 
Wohnanlage wurde auch der erste Abschnitt des 
angrenzenden Okerwegs gebaut.

Ende Juni 2012 folgte die Grundsteinlegung für 
das sogenannte „Kontorhaus“ der Fagus GmbH 
an der Frankfurter Straße. Im Bereich Frankf-
urter Straße/Gieselerwall entstanden in einem 
dritten Bauabschnitt Bürofl ächen sowie ein 
Hotel mit Wohnen. Mittlerweile ist der komplet-
te Okerweg von der Ferdinandbrücke bis zum 
Europaplatz für die Öff entlichkeit zugänglich. Im 
Zuge dieser Baumaßnahmen wurden auch die 
Cammannstraße sowie die nördlichen Nebenan-
lagen der Frankfurter Straße umgestaltet.
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Abb. x Übersicht geplante Maßnahmen TB2

Baumpfl anzungen 
Broitzemer Str. Ost

Baumpfl anzungen
Bugenhagenstraße

Baumpfl anzungen 
Juliusstraße

Rückbau Wendeanlage

Okerweg

Schulhof Sidonienstraße

Bootsanleger
Madamenbrücke

Bootsanleger
Ferdinandbrücke

Hofgestaltung 
Sophienstraße 1

Umgestaltung 
Broitzemer Straße 2. BA

Lückenschluß
Broitzemer Straße

Straßenumgestaltung
Gebhard-von-Bortfelde-Weg

Maßnahmenumsetzung geplant (fi nanziert)Maßnahmenumsetzung geplant (fi nanziert)

Maßnahmenumsetzung geplant (nicht fi nanziert)Maßnahmenumsetzung geplant (nicht fi nanziert)

Geplante Maßnahmen im Teilbereich 2Geplante Maßnahmen im Teilbereich 2

Arbeitsstand
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Der Blockinnenbereich in der Sophienstraße ist 
durch kleinteilige Eigentumsverhältnisse mit 
starker Überbauung und hohem Versiegelungs-
grad geprägt. Ziel ist, durch sinnvolle Entkernun-
gen (Abbruch von Nebengebäuden) zusätzliche 
Grün- und Freifl ächen zu schaff en. Auf dem 
Grundstück Sophienstraße 1 sind der Abbruch 
von drei Garagen im rückwärtigen Grundstücks-
bereich sowie die Aufwertung des Hinterhofes 
geplant.

Nach dem Abbruch der Garagen soll die Fläche 
so weit umgestaltet werden, dass eine pfl ege-
arme Gartengestaltung mit geringen Unterhal-
tungskosten entsteht. Der Wunsch nach einer 
überdachten Sitzecke (Pavillon), die für gemein-
schaftliche Zwecke genutzt werden kann, wurde 
vorgebracht. Durch den Abbruch der Garagen 
wird eine zweigeschossige Fassade eines Nach-
bargebäudes freigelegt. Nach Rücksprache mit 
dem Eigentümer soll diese Wand bei einer Betei-
ligungsaktion gestaltet werden.

Hofgestaltung Sophienstraße 1

In den Straßenräumen des Westlichen Ringge-
bietes befi ndet sich kaum bzw. kein Straßengrün. 
Aufenthaltsqualitäten sind in diesen Straßenräu-
men häufi g nicht gegeben. Für die
• Juliusstraße,
• Bugenhagenstraße und
• Broitzemer Straße Ost (westlich des   
 Rings)
sind daher Baumpfl anzungen vorgesehen.

Die städtebauliche Verbesserung hat für die 
Nutzer- und Bewohnerschaft in den Straßenräu-
men und im näheren Umfeld eine Steigerung 
der Wohnqualität zur Folge und wertet sie auf. 
Durch das Anpfl anzen der Bäume soll die Quali-
tät der Straße als Treff punkt verbessert werden.

Baumpfl anzungen
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Der Kreuzungsbereich Broitzemer Straße/ Juli-
usstraße ist 2017 im ersten Bauabschnitt saniert 
und neugeordnet worden. Das Ende dieses 
Abschnittes vom Madamenweg bis zum Knoten-
punkt Juliusstraße/Broitzemer Straße soll fol-
gen. Derzeit können die Autofahrer ihre Fahrzeu-
ge nicht im Straßenraum wenden und müssen 
rückwärts aus der Sackgasse manövrieren.

Die Autos sollen zukünftig auf der südlichen 
Straßenseite senkrecht parken. Auf dem nördli-
chen Gehweg wird das Längsparken aufgelöst; 
dadurch entsteht hier wesentlich mehr Platz für 
zu Fuß Gehende und eine Wendemöglichkeit für 
PKW. Zusätzlich wird ein Teil des Gehwegs im 
Anschluss zum Madamenweg entsiegelt und die 
Grünfl äche erweitert. Für Fahrradfahrer werden 
Anlehnbügel aufgestellt.

Broitzemer Straße Lückenschluss

Im Grünbereich zwischen der Juliusstraße und 
Broitzemer Straße, der durch eine großge-
wachsene Linde dominiert wird, soll im zweiten 
Bauabschnitt eine Wegeverbindung hergestellt 
werden. Trampelfade signalisieren, dass hier der 
Bedarf nach einer befestigten Durchwegung 
besteht. Durch das Aufstellen von Bänken, die 
besonders auch für Senioren geeignet sind, und 
gezielter Strauchbepfl anzung wird der Aufent-
haltswert der Grünfl äche erhöht. Zusätzlich 
sollen Spielangebote für Kinder geschaff en 
werden.

Weiterhin soll der Gehweg westlich der Broitze-
mer Straße auf 2,50 m erweitert und beleuchtet 
werden. Entlang des Weges sollen verschiedene 
Ausstattungselemente (Spielgeräte, Kunstob-
jekte etc.) aufgestellt werden, um insbesondere 
den Senioren und Kindern einen abwechslungs-
reichen Erlebnisweg zu bieten. Aus der derzeit 
stark autogeprägten Situation soll ein Stadtraum 
entstehen, der für die Nachbarschaft ein vielfäl-
tiges Nutzungspotential mit hoher Aufenthalts-
qualität aufweist.

Umgestaltung Juliusstraße/Broitzemer Straße, 2. Bauabschnitt
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Der Schulhof der Realschule Sidonienstraße 
ist überwiegend gepfl astert sowie nicht mehr 
zeitgemäß ausgestattet. Es besteht Sanierungs-
bedarf an den vorhandenen Spielgeräten und 
anderen Ausstattungselementen. Auf dem 
Schulhof soll das Spiel- und Bewegungsangebot 
erweitert werden. Voraussetzung für die För-
derfähigkeit mit Städtebaufördermitteln sind 
erweiterte Öff nungszeiten, sodass Kinder aus 
dem angrenzenden Quartier nach Schulschluss 
den Hof weiter bespielen können.

Schulhof Sophienstraße

Bootsanleger

Okerrundweg  Ferdinandbrücke bis Wilhelmitor (nicht fi nanzierte Maßnahme)

Die Oker ist eine wichtige Erholungsfl äche im 
dicht bebauten Westlichen Ringgebiet. Beson-
ders im Sommer werden Bootsfahrten auf der 
Oker immer beliebter. Um diesen Bedarf nach-
zukommen, soll ein Bootsanleger zur Stärkung 
der Freizeitinfrastruktur errichtet werden. Dafür 
wird im Bereich der Ferdinandbrücke und der 
Madamenbrücke eine Umsetzung angestrebt. 
Der genaue Standort ist noch zu prüfen. Der 
Bootsanleger dient als Einsetz- und Auslassstelle 
für Boote und Kanus. Die Stege sollen für mög-
lichst viele Bootstypen im Rahmen der Freizeit-
nutzung geeignet sein.

Entlang des westlichen Umfl utgraben sollen zur 
Steigerung der Aufenthaltsqualität neue Fuß-
wege entstehen. Am ehemaligen Buchler-Ge-
lände sowie zwischen dem Madamenweg und 
Wilhelmitorufer konnten bereits neue Fußwege 
erschlossen werden. Zur Weiterführung des 
Okerweges zwischen den bereits bestehenden 
Weg Wilhelmitorufer und den ehemaligen Buchl-
ergelände soll eine Verbindung über das „Wich-
mann - Gelände“ geführt werden. Alternativ gibt 
es Überlegungen, den Weg über Steganlagen 
seitlich am Grundstück vorbeizuführen.
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Der Wendehammer in der Kalandstraße in Rich-
tung Virchowstraße ist aus verkehrstechnischer 
Sicht nicht erforderlich. Er wird überwiegend 
für den ruhenden Verkehr genutzt und hat eine 
unzureichende Gestaltung. Der angrenzende 
private Platz bedarf ebenfalls einer Neugestal-
tung.

Das Planungskonzept sieht eine Einbeziehung 
des Platzes in die Gesamtanlage vor, da ein 
einfacher Kurvenradius in der Kalandstraße die 
Verbindungsfunktion zur Virchowstraße über-
nehmen kann. Ausgewiesene Stellplätze sowie 
neue Fahrradstellplätze sollen den Straßenraum 
ordnen und für Fußgänger sicherer machen. 
Neue Baumstandorte und eine Aufweitung des 
Fußweges würden den Raum aufwerten und 
die Aufenthaltsqualität steigern.

Der Gebhardt-von-Bortfelde-Weg wird stark 
vom ruhenden Verkehr geprägt und hat keinen 
gesonderten Gehweg. Der Weg dient als unter-
geordnete Zufahrt für die Altenwohnanlage der 
Johanniter und für die Bewohnerschaft gleich-
zeitig als eine beliebte Abkürzung in die Innen-
stadt. Ziele der Straßenumgestaltung sind die 
Herstellung einer sicheren Fußwegverbindung 
sowie die Aufwertung des Straßenraumes durch 
weitere Begrünung.

An das westliche Ende des Gebhardt-von- 
Bortfelde-Weges grenzt der Fußweg Gustav- 
Knuth-Weg an. Er dient als Verbindung zum 
Madamenweg sowie als Zugang zum St. Ulri-
ci-Brüdern-Friedhof mit Anschluss an die Broitze-
mer Straße. Der Fußweg bietet eine alternative 
fußläufi ge Wegebeziehung abseits von Straßen. 
Die Eingangssituationen und Ausstattung des 
Weges entspricht nicht mehr den heutigen Be-
dürfnissen. Das angrenzende St. Annen-Konvent 
(Johanniterhaus) soll nach Möglichkeiten bei der 
Neugestaltung miteinbezogen werden.

Rückbau Wendeanlage Kalandstraße (nicht fi nanzierte Maßnahme)

Straßenumgestaltung Gebhard-von-Bortfelde-Weg (nicht fi nanzierte Maßnahme)
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Eindrücke aus dem Teilbereich „Bahne“   1 | Kletterzentrum   2 | Mehrgenerationenpark

21

4.3 Teilbereich 3 „Bahne“ (TB 3)

Der Teilbereich „Bahne“ ist als typisches Ar-
beiterwohngebiet in unmittelbarer Nähe zu 
den Arbeitsstätten entstanden. Seit den Bom-
bardierungen im 2. Weltkrieg und mit dem 
Brachfallen des Bahnhofs sowie mehrerer 
Gewerbebetriebe hat der Bereich lange Zeit ein 
Schattendasein geführt. Die weitere Beseiti-
gung von Nutzungskonfl ikten, die Verwertung 
untergenutzter Flächen und die Nachnutzung 
leerstehender Gewerbebauten sind die Haupt-
ziele der weiteren Entwicklung.
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Der Abbildung können die von 2001 bis 2017 
realisierten Maßnahmen entnommen werden. 

In den letzten Jahren sind insbesondere im 
Teilbereich 3 mehrere Maßnahmen realisiert 
worden, deren Umsetzung 2012 noch nicht 
absehbar waren. Das ist vielfach auf das bereits 
abgeschlossene Förderprogramm EFRE (Eu-
ropäischer Fonds für regionale Entwicklung) 
zurück zu führen. Dessen positiven Eff ekte 
haben viele neue Maßnahmen am Westbahnhof 
angestoßen. 

Sanierung Jödebrunnen

EFRE-Maßnahme

Spielplatz Chr.-Fr.-Krull-Str.

Wohngebietsentwicklung

Neubau Treppe

Neugestaltung Außenfl ä-
chen Kita Schwedenhiem

Spielplatz Arndtstraße

Straßensanierung 
Hugo-Luther-Straße

Soziokulturelles Zentrum

Verlegung Drehscheibe

Erschließung und 
Neuordnung

Sanierung und Erweiterung 
Hugo-Luther-Str. 60A

Neugestaltung Freifl ächen
Kita Chr.-Fr.-Krull

Garten ohne Grenzen

Jahnstraße 
Gebäudemodernisierung

Sanierung Familienzent-
rum Schwedenheim

Jugendplatz

Revitalisierung Fliegerhalle

Gehwegsanierung 
Arndtstraße

Mehrgenerationenpark

Industriepfad

Neubau IT-Campus

Wohnumfeld Hebbelstraße

Sanierung Nexus

Umsetzung bis 2017

Umsetzung bis 2012

Realisierte Maßnahmen im Teilbereich 3Realisierte Maßnahmen im Teilbereich 3
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Die Jahnstraße besitzt durch ihre bauliche Struk-
tur einen nahezu einmaligen Charakter in Braun-
schweig. Die Bauten aus dem Anfang des 20. 
Jahrhunderts spiegeln, auch mit ihrer geschicht-
lichen Entwicklung, viele Facetten des eher 
alternativen Lebens wider. Trotz der Nähe zur 
Autobahn kann sich hier eine dauerhafte Szene 
aus Künstlern und Kulturschaff enden etablieren. 
Mit Fördermittel konnten zunächst die Gebäude 
16, 16a und 17 der Jahnstraße und anschließend 
die Gebäude 18 – 20, 11 und 12 saniert und zu 
einem günstigen Mietpreis vermietet werden.

Die Gebäude waren größtenteils leerstehend 
und stark sanierungsbedürftig. Mit Hilfe eines 
Sozialplans konnten die Belange der beste-
henden Mieter aufgenommen werden und der 
Gebäudeeigentümerin vermittelt werden.

Abschließend wurden ohne Fördermittel auch 
die Häuser 8 und 8a saniert. Im Haus 8a wurde 
zwischen Stadt und Eigentümerin eine Nut-
zungsvereinbarung getroff en, die im Erdge-
schoss eine gemeinwesenorientierte Nutzung 
durch verschiedene Künstlergruppen sichert.

Durch die öff entliche Förderung wurde ein 
Anstieg des Mietpreises in der Jahnstraße abge-
mildert. Allein hier sind 68 günstige Wohnungen 
mit Mietpreisbindung entstanden. Auch zukünf-
tig soll durch Zuschüsse der Erhalt günstigen 
Wohnraums gefördert werden.
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Jahnstraße Gebäudemodernisierung 
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Auf dem Grundstück Westbahnhof 13 plant die 
WESTand GmbH ein Veranstaltungszentrum von 
insgesamt ca. 3.200 m² Nettofl äche zu erstellen. 
Auf gut 1.700 m² soll von der GmbH eine Ver-
anstaltungshalle mit Nebenräumen betrieben 
werden, knapp 1.500 m² werden von der Stadt 
Braunschweig angemietet, um ein Soziokultu-
relles Zentrum zu schaff en. Der markante Giebel 
des auf dem Grundstück noch stehenden ehema-
ligen Lagergebäudes bleibt erhalten und wird in 
die Fassade des Neubaus integriert. Der Erhalt 
der Giebelseite wird mit Städtebaufördermitteln 
bezuschusst.

Westbahnhof 13 -  Soziokulturelles Zentrum - Im Bau 

Wohnumfeld Wohngebiet Hebbelstraße

Treppe Münchenstraße zum Jugendplatz

Mit der guten Frequentierung des Jugendplat-
zes und der Errichtung eines Kletterzentrums ist 
der Bau einer Treppenanlage von der München-
straße zum Westbahnhof erfolgt. Ein vorhan-
dener Trampelpfad hat aufgezeigt, dass eine 
fußläufi ge Anbindung erforderlich ist.

Es ist eine zweiläufi ge Treppe mit einem Zwi-
schenpodest und beidseitigem Handlauf errich-
tet worden. Die beleuchtete Treppe wurde au-
ßerdem mit Betonführungskeilen ausgestattet, 
die die Mitnahme von Fahrrädern ermöglichten.

Zur Verbesserung der Wohnqualität und zum Ab-
bau sozialer Verwerfungen wurden im Wohnge-
biet Hebbelstraße umfangreiche städtebauliche 
und hochbauliche Maßnahmen durchgeführt. 
Es wurde ein Freiraumentwicklungskonzept 
erstellt, das unter Beteiligung der Bewohner und 
der Stadt nach und nach umgesetzt wurde. Die 
Anlage eines „Outdoor-Fitness-Platzes“ sowie 
die Errichtung barrierefreier Zugänge waren 
zentrale Maßnahmen. Weitere Maßnahmen zur 
Aufwertung des Quartiers Hebbelstraße sind in 
Planung.

Daniela Nielsen
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Kita Christian-Friedrich-Krull, Freifl ächen

Die KITA an der Christian-Friedrich-Krull-Straße 
betreut insgesamt 112 Kinder. Für diese steht 
mit 2.400 m² ein relativ kleines Außengelän-
de zur Verfügung, auf dem nebeneinander 
die unterschiedlichsten Nutzungsansprüche 
vereint werden müssen. Gemeinsam mit dem 
KITA-Team, dem Quartiersmanager und einem 
Freiraumplaner wurden daher die Bestandssitu-
ation analysiert und Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Qualität der Anlage zusammengestellt.

Da insbesondere im Westlichen Ringgebiet viele 
Kinder aufgrund der städtebaulichen Verdich-
tung unter Bewegungsmangel leiden, bilde-
ten bei der Planung Angebote zur Steigerung 
der Bewegungsförderung einen besonderen 
Schwerpunkt. Ein weiteres Themenfeld stellte 
der Bereich Naturerfahrung dar. Ferner wurden 
Lösungen entwickelt, die darauf abzielen, die 
Aktivitäten der Kinder räumlich zu entzerren und 
neuzuordnen.

Bereits 2008 wurde ebenfalls in der Hu-
go-Luther-Straße die Kindertagesstätte Schwe-
denheim zum Kinder- und Familienzentrum 
erweitert und eine Nachbarschaftsetage einge-
richtet. Mit spezifi schen Angeboten wird seither 
den negativen Auswirkungen durch die überwie-
gend stark belasteten Familienverhältnisse und 
das in sozialer Hinsicht schwierige Umfeld des 
Schwedenheims entgegengewirkt. Die aktuellen 
Angebote richten sich nicht nur an Kinder und 
Jugendliche, sondern auch an deren Eltern.
In mehreren Bauabschnitten wurden Gebäude 
(2008 und 2011) und Außengelände (2010 und 
2012) an die neuen Anforderungen angepasst 
und gestaltet.

Der Holzpavillon der Kita Schwedenheim war 
nach einer Nutzungsdauer von mittlerweile 68 
Jahren baulich in einem so schlechten Zustand, 
dass eine Sanierung unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten nicht möglich und ein Neubau 
erforderlich war. 2018/ 2019 erfolgten deshalb 
Abriss und Neubau. Der Neubau bietet Räume 
für zwei Gruppen. Er wird ebenerdig und barri-
erefrei zugänglich sein. Ein Behinderten-WC ist 
ebenfalls vorgesehen. Die Umsetzung der Maß-
nahme ermöglicht die langfristige Sicherung des 
Kita-Standortes.

KiFaZ Schwedenheim Hugo-Luther-Straße 
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Revitalisierung Fliegerhalle

IT-Campus-Netzlink

Die Gemengelage am Westbahnhof wurde zur 
Aktivierung von untergenutzter Fläche sowie 
teilweise zur Wiederverwertung von nachnutz-
baren Gebäuden neugeordnet. Das Grundstück 
Westbahnhof 3, das ursprünglich als städtischer 
Betriebshof genutzt wurde, ist in dem Zuge an 
einen privaten Investor veräußert worden. Auf 
dem Grundstück befi ndet sich eine ehemalige 
Fliegerhalle, die samt Freifl äche zu einem Klet-
terzentrum umgenutzt wurden. 

Auf dem Grundstück Westbahnhof 10/11 befan-
den sind mehrere kleine, gewerbliche genutzte 
Gebäude, die abgängig waren. Das Grundstück 
wurde komplett geräumt, um anschließend ei-
nen Büroneubau zu realisieren. Der sogenannte 
IT-Campus bietet fl exible Arbeitsbereiche, die in 
individueller Größe angemietet werden können. 
Zur Straße hin bildet der IT-Campus eine plat-
zähnliche Situation aus und wertet den Bereich 
städtebaulich auf.

Daniela Nielsen

Daniela Nielsen
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Hugo-Luther-Straße 60A

Das Gebäude der ev. Kirche wurde im Rahmen 
der Städtebauförderung bereits im Jahr 2002 
grundlegend saniert und zum Quartierszentrum 
umgenutzt. Seitdem ist u.a. das von der Stadt 
beauftragte Quartiersmanagement im Sanie-
rungsgebiet (plankontor Stadt + Gesellschaft 
GmbH) darin untergebracht. Das Quartierszent-
rum ist mit seinem Mittagstisch und Café, vielfäl-
tigen Angeboten und Veranstaltungen zu einem 
wichtigen nachbarschaftlichen Treff punkt für 
das südliche Westliche Ringgebiet geworden.

Um dem wachsenden Raumbedarf zu decken, 
wurde imApril 2016 der ca. 39 m² große An-
bau an dem Mehrgenerationenhaus offi  ziell 
eingeweiht. Dadurch wird ein vorhandener 
Raum als Erweiterungsmöglichkeit für die Kin-
der- und Krabbelgruppe sowie für wechselnde 
soziale Beratungsangebote frei. Der Second-
handshop wurde mit großen Schaufenstern 
zur Hugo-Luther-Straße verlagert. Vor dem 
Verbindungsbau ist ein verglaster Windfang 
entstanden, der an der westlichen Längsseite als 
Vordach bis zum Eingang des Secondhandshops 
weiter geführt wird. Zur dauerhaften Senkung 
der Betriebskosten wurde der Saal einschließlich 
der angrenzenden Räume energetisch aufge-
wertet.

Verlegung der Drehscheibe 

Auf dem Grundstück der WESTand GmbH, West-
bahnhof 13, befand sich eine Drehscheibe, die 
aufgrund des dort im Bau befi ndlichen sozio-
kulturellen Zentrums entfernt werden musste. 
Die Drehscheibe gehörte zum Firmengelände 
der Firma Brachvogel. Mit ihrer Hilfe wurden die 
Waggons so gedreht, dass ein Be- und Entladen 
in das Gebäude möglich wurde.

Es ist die einzige Drehscheibe dieser Bauart, die 
in Braunschweig noch erhalten ist. Sie besteht 
aus einem Betonring von 7,20 m Durchmesser, 
in dem eine drehbare Stahlkonstruktion gelagert 
ist. Sie verfügt über einen manuellen Antrieb 
und ist noch beweglich. Da die Drehscheibe 
nicht an ihrem Standort verbleiben konnte, ist 
sie wenige Meter südlich vom Jugendplatz ans 
Ende der Blumenstraße verlegt worden. Der 
funktionale Zusammenhang von Gebäude und 
Drehscheibe wird in einem Modell anschaulich 
dargestellt.
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Wohnumfeld Hebbelstraße

Modernisierung 
Kontorhaus

Herstellung 
Helenenweg

Verbindungsweg
Jödebrunnen

Wasserbauspielplatz

Böschungsabgang
Münchenstraße Unterführung 

Westbahnhof

Modernisierung 
Westbahnhof 1

Straßenumgestaltung 
Blumenstraße

Straßenumgestaltung 
Jahnstraße

Querung Ring zw. Helenen-  
und Blumenstraße

Maßnahmenumsetzung geplant (fi nanziert)Maßnahmenumsetzung geplant (fi nanziert)

Maßnahmenumsetzung geplant (nicht fi nanziert)Maßnahmenumsetzung geplant (nicht fi nanziert)

Abb. Übersicht geplante Maßnahmen TB3

Geplante Maßnahmen im Teilbereich 3Geplante Maßnahmen im Teilbereich 3

Arbeitsstand
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Das sogenannte Kontorhaus am Jödebrunnen 
ist seit Jahren leerstehend und soll einer neuen 
sinnvollen Nutzung zugeführt werden. In enger 
Abstimmung mit der Denkmalpfl ege wird eine 
nachhaltige Entwickelung des Gebäudes in 
Verbindung mit dem Natur- und Kulturdenkmal 
Jödebrunnen angestrebt. Der eigens hierfür ge-
gründete Verein „Kontorhaus am Jödebrunnen 
e.V.“ hat sich den Erhalt des Kontorhauses unter 
Berücksichtigung seiner historischen Merkmale 
zum Ziel gesetzt. Das Kontorhaus soll auch Drit-
ten für eigene Veranstaltungen zur Verfügung 
gestellt werden. Die zukünftige Nutzung macht 
das Kontorhaus öff entlich zugänglich, belebt 
den Stadtteil, macht ihn noch attraktiver und 
trägt zur Imageverbesserung bei.

Im Zusammenhang mit der Errichtung von inner-
städtischen Wohnbaufl ächen im Bereich der Blu-
menstraße muss die Blumenstraße umgestaltet 
werden. Die Blumenstraße dient aktuell eher der 
Erschließung anliegender Grundstücke (Private, 
Gewerbe, Arbeitsamt) als einer attraktiven Zu-
wegung zum Westbahnhof. Weiterhin wird die 
Straße durch ein hohes und wenig geordnetes 
Parkaufkommen charakterisiert.

Der Zufahrtsbereich vom Cyriaksring weist sehr 
beengte Straßenraumbreiten von 5,00 m auf. 
Auff ällig ist zudem eine mangende Strukturie-
rung sowie Begrünung des öff entlichen Straßen-
raumes. Als störend werden insbesondere das 
wilde Parken und fehlende Sichtbeziehungen 
aufgeführt. Bei der Umgestaltung hat eine er-
weiterte Bürgerbeteiligung mit einem Stadtspa-
ziergang und einer Planwerkstatt stattgefunden. 
In der Planwerkstatt wurden drei Ausbauvarian-
ten vorgestellt. Als Vorzugsvariante hat sich ein 
Ausbau als Verkehrsberuhigter Bereich heraus-
kristallisiert.

Um die Verkehrsbelastungen im „Verkehrsberu-
higten Bereich Blumenstraße“ in einem für die 
Anwohner sicheren und aufenthaltsfördernden 
Maß zu halten, sieht die konzeptionelle Planung 
eine Verlegung der bestehenden Zufahrt zur 
Agentur für Arbeit von der Blumenstraße in den 
Cyriaksring vor.

Modernisierung Kontorhaus - im Bau

Umgestaltung Blumenstraße
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Cyriaksring, Querungshilfe

Herstellung Helenenweg

Der Cyriaksring verläuft in nordsüdlicher Ausrich-
tung quer durch das Sanierungsgebiet. Die Stra-
ße weist zwei Fahrspuren pro Richtung auf und 
kann nicht problemlos von Fuß- und Radfahrern 
gequert werden. Ausgehend von der Blumen-
straße sind die nächsten gesicherten Übergänge 
bei der Agentur für Arbeit und auf Höhe der 
Hugo-Luther-Straße, jeweils
rund 180 Meter entfernt. Eine Distanz, die ins-
besondere von Kindern und Älteren sowie von 
Personen mit eingeschränkter Mobilität schwer 
zurückgelegt werden kann.

Diese Barrierewirkung soll durch eine zusätzliche 
Querungshilfe auf Höhe der Blumenstraße abge-
baut werden. Mit der Querungshilfe können 
die Wohngebiete in der Blumenstraße mit den 
Versorgungseinrichtungen am Frankfurter Platz 
verknüpft werden. Darüber hinaus stellt die 
Blumenstraße eine wichtige Verbindung zum 
Westbahnhof mit seinen vielfältigen sozialen 
und kulturellen Nutzungen dar. Der Platz würde 
mit der Querungshilfe besser ins Stadtgefüge 
eingebunden werden.

Ab 2019 ist der Abbruch einer Lagerhalle in der 
Helenenstraße 16 geplant. Der Abbruch ermög-
licht die fußläufi ge Anbindung der Helenen-
straße an das Ringgleis. Die Verbindung ist im 
Jahr 2014 bereits provisorisch mit einer kleinen 
Verschwenkung eingerichtet worden. Nach dem 
Abbruch soll der Fußweg verbreitert werden 
und gerade auf die Helenenstraße führen. Ziel 
der Sanierung ist es, ein dichtes und engmaschi-
ges Wegenetz ohne Lücken zu sichern.
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Unterführung Westbahnhof

Die Unterführung unterhalb der Münchenstraße 
ist das Eingangstor zum Westbahnhof und stellt 
zurzeit einen Angstraum dar. Es ist ein ausdrück-
liches Ziel der Sanierung, diese Straßenunter-
führung als Bestandteil des öff entlichen Raums 
aufzuwerten und nutzer- freundlich zu gestalten. 
Die Unterführung soll besser in ihr Umfeld ein-
gebunden und die Barrierewirkung gemindert 
werden.

Die geplante Maßnahme muss sowohl tagsüber 
als auch nachts einen positiven Eff ekt haben und 
eine Verbesserung besonders in Bezug auf den 
Aspekt des Angstraumes darstellen. Dies kann 
durch künstlerische Elemente und durch atmo-
sphärische Lichtprojektionen oder -installationen 
erreicht werden. Eine attraktive Gestaltung der 
Unterführung Westbahnhof kann im Hinblick 
auf das Verfahren und den Umsetzungsprozess 
für andere Unterführungen im Stadtgebiet als 
Vorbild dienen.

Im Rahmen des Stufenplans zur Entwicklung der 
Siedlung Hebbelstraße soll als weiteres Teilpro-
jekt der ehemalige Kiosk in der Hebbelstraße 
3 neben dem bereits realisierten Outdoor-Fit-
ness-Platz abgebrochen werden. Der Kiosk war 
bis Oktober 2017 bewirtschaftet, seitdem steht 
das Gebäude leer.

Es konnte keine geeignete Nachnutzung gefun-
den werden. Aufgrund der schlechten Bausub-
stanz und ersten Vandalismusschäden wird ein 
Abbruch des Altbestandes favorisiert.

Die beräumte Fläche soll zur Verbesserung der 
Freizeitinfrastruktur speziell für Kleinkinder 
genutzt werden. Im Wohngebiet Hebbelstraße 
wohnen überdurchschnittlich viele Kinder unter 
6 Jahren aus unterschiedlichen Kulturkreisen. 
Mit Beteiligung der Anwohner soll ein Kleinkin-
derspielplatz geschaff en werden.

Hebbelstraße

TOP 3.2.7

81 von 236 in Zusammenstellung



64

Das Thema Wasser soll für Kinder und Jugend-
liche erlebbar gemacht werden. Hierzu soll ein 
kleiner Wasserbauspielplatz in der Nähe vom Jö-
debrunnen errichtet werden. Mit dem Spielplatz 
wird ein naturnahes Spielerlebnis geschaff en, 
das in dieser Form nicht im Westlichen Ringge-
biet anzufi nden ist. Mit dem Bau wird das Areal 
am Westbahnhof um ein attraktives Angebot 
bereichert.

Die Stadt hat im Jahr 2016 das ehemalige 
Bahnhofsgebäude, den Westbahnhof 1, erwor-
ben. Bei dem Grundstück handelt es sich um ein 
wichtiges städtisches Schlüsselgrundstück zur 
weiteren Entwicklung des Areals Westbahnhof 
und des Ringgleises. Zukünftig ist ein Umbau als 
Einrichtung einer halböff entlichen Nutzung bzw. 
als Gemeinbedarfseinrichtung für kulturelle und 
soziale Zwecke geplant. Hierbei sollen öff entlich 
zugängliche Toiletten den Nutzern des Ring-
gleises und des Jugendplatzes zur Verfügung 
gestellt werden.

In 2018 konnte bereits eine Teilfl äche der Au-
ßenfl äche zum Ringgleis geöff net und zugäng-
lich gemacht werden. Die zwei alten Kastanien 
bleiben erhalten und werden in die neugestalte-
te Grünfl äche integriert.

Die Jahnstraße besitzt durch ihre bauliche 
Struktur einen nahezu einmaligen Charakter in 
Braunschweig. In den letzten Jahren wurden die 
Gebäude der Jahnstraße modernisiert, nun soll 
der gesamte Straßenzug in einen begeh- und be-
fahrbaren Zustand gebracht werden. Aufgrund 
von unzureichend breiten Stellplätzen werden 
die Autos variierend auf dem Gehweg halbhoch 
geparkt. Dadurch verengen sich die ohnehin 
schmalen Gehwege weiter. Das Kopfsteinpfl as-
ter ist bei Reparaturarbeiten sukzessive mit 
Asphalt ersetzt worden. Bei der notwendigen 
Sanierung sollen die unterschiedlichen Nut-
zungsansprüche Berücksichtigung fi nden und 
eine behutsame Neugestaltung erfolgen.

Jahnstraße Straßenumgestaltung

Westbahnhof 1 Umnutzung

Wasserbauspielplatz am Jödebrunnen 
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Ausgehend von der Straße Westbahnhof soll 
das Gelände des Jödebrunnen durch eine neue 
Wegeverbindung erschlossen werden. Der soge-
nannte Pipenweg soll naturnah gestaltet wer-
den und somit aus dem Gewerbegebiet in eine 
Naherholungszone weisen. Der Weg hat seinen 
Namen von den historischen Holzrohrleitungen, 
den „Pipen“. Bis ins 19. Jh. ist das Trinkwasser in 
den Pipen vom Jödebrunnen in die Innenstadt 
geleitet worden. Bei der Ausgestaltung des 
Weges soll auf die geschichtliche Besonderheit 
verwiesen werden.

Verbindungsweg Jödebrunnen Pipenweg

Das neugestaltete Areal am Westbahnhof wird 
mit seinem abwechslungsreichen Freizeitange-
boten sehr gut angenommen. Die Erreichbarkeit 
durch die angrenzende Autobahntangente und 
die aufgeschüttete Münchenstraße ist jedoch 
eingeschränkt. Bereits in 2017 konnte mit einer 
Treppenanlage vom Jugendplatz zur München-
straße eine neue Wegealternative geschaff en 
werden. Um auch eine barrierearme Zuwegung 
zum Areal zu ermöglichen, soll eine Rampenan-
lage am Grundstück Westbahnhof 14 zur Mün-
chenstraße entstehen. Voraussetzung für die 
Umsetzung ist der Erwerb von Teilfl ächen.

Böschungsabgang Münchenstraße (nicht fi nanzierte Maßnahme)
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Eindrücke aus dem Teilbereich „Zucker“   1 | Juliusstraße 30D   2 | Buddhistisches Zentrum

1 2

4.4 Teilbereich 4 „Zucker“ (TB 4)

Der Teilbereich wird durch seine überwiegende 
gründerzeitliche Bebauung geprägt. Wesent-
licher Bezugspunkt für das Wohnquartier ist 
der „Frankfurter Platz“. Der Teilbereich 4 wird 
nördlich von der Luisenstraße und westlich 
vom Cyriaksring begrenzt. Im Osten schließt 
das bereits aus der Sanierung entlassene Ge-
werbe- und Dienstleistungsareal der BMA und 
des ARTmax an. 
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Zwischen Cyriaksring und Frankfurter Straße 
sind durch Nachverdichtung im Innenbereich 
teilweise stark überbaute und nicht mehr nutz-
bare Flächen entstanden. Ein neu aufgestellter 
vorhabenbezogener Bebauungsplan regelt die 
Blockentkernung mit begleitenden Wohnum-
feldmaßnahmen. Im bereits fertiggestellten Hin-
terhaus ist eine privatgeführte KITA eingezogen. 
Die Wohnungen im Vorderhaus sind vornehmlich 
für Studierende gedacht.

Neubau Juliusstr. 22

Blockkonzept Cyriaksring

Spielplatz Kramerstraße

Sanierung AntiRost

Spielplatz Frankfurter Straße

Sanierung Buddhistisches Zentrum

Spielplatz Schöttlerstraße

Errichtung Fußweg

Spielplatz 
Ekbertstraße

Umbau Frankfurter Platz

Umsetzung bis 2017

Umsetzung bis 2012 Der Abbildung können die bis 2017 realisierten 
Maßnahmen entnommen werden. Die Gebäude 
am Cyriaksring 55 befi nden sich derzeit im Bau. 

Realisierte Maßnahmen im Teilbereich 4

Cyriaksring / Juliusstraße Süd – Blockkonzept Cyriaskring 55
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Straßenumgestaltung
Ekbertstraße

Weitere Maßnahmen 
Frankfurter Platz

Maßnahmenumsetzung geplant (fi nanziert)Maßnahmenumsetzung geplant (fi nanziert)

Maßnahmenumsetzung geplant (nicht fi nanziert)Maßnahmenumsetzung geplant (nicht fi nanziert)

Geplante Maßnahmen im Teilbereich 4

Arbeitsstand

Abb. Übersicht geplante Maßnahmen TB4
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Die Ekbertstraße ist eine wichtige Verbindung 
zwischen dem Westlichen Ringgebiet und dem 
Naherholungsgebiet Bürgerpark. Die Straße ist 
in einem bautechnisch sehr schlechten Zustand 
und stellt sich momentan als sehr breite Anlie-
gerstraße dar.

Die Fußwege sind im Norden relativ schmal und 
werden durch eine alte Baumreihe geprägt. Im 
Frühjahr 2017 sind Teilbereiche der Gehwege 
entsiegelt worden, um potentielle Gefahrenstel-
len durch eine nahezu vollständige Durchwur-
zelung der Tragschichten des Gehweges, die die 
Betonplatten angehoben hat, zu beseitigen.

Im Süden ist das Gehwegparken zugunsten des 
Parkens auf der Straße bereits geändert worden. 
Bei der Umgestaltung der Straße sind Änderun-
gen im Bereich der Gehwege und der Trennwir-
kung zur Straße anzustreben.

Der Frankfurter Platz hat einen besonderen 
Stellenwert, vor allem für den südlichen Teil des 
Sanierungsgebiets. Er ist der zentrale Bereich 
dieses Gebietes mit zahlreichen kleinen Geschäf-
ten und Einrichtungen und Raum für vielfältige 
Veranstaltungen.

Die erste Umbaumaßnahme zum „Shared Space“ 
erfolgte im Jahr 2008. „Shared Space“ (gemein-
sam genutzter Raum) bezeichnet eine Planungs-
philosophie, nach der vom Kfz-Verkehr domi-
nierter öff entlicher Straßenraum lebenswerter, 
sicherer sowie im Verkehrsfl uss verbessert 
werden soll. Aufgrund des Parkplatzdruckes im 
Westlichen Ringgebiet ist der Frankfurter Platz 
sowohl tags als nachts stark zugeparkt worden 
und war dadurch für andere Verkehrsteilnehmer 
und Anwohner nur eingeschränkt nutzbar. 

Um diese Fehlnutzung zu unterbinden, wurden 
als Gegenmaßnahme im Jahr 2010 bunte Sitz-
poller aufgestellt, um die Verkehrsfl äche vom 
eigentlichen Platzbereich zu trennen. Durch die 
Poller konnte das wilde Parken weitestgehend 
unterbunden und ein autofreier Platzbereich 
geschaff en werden. Weitere Maßnahmen, 
insbesondere zur Verkehrssicherung und zur 
Erhöhung der Verweildauer sollen folgen. Eine 
Steigerung der Verweildauer kann z.B. mit dem 
Aufstellen von Sitzgelegenheiten oder Spiel-
geräten sowie einer Ergänzung der Begrünung 
erreicht werden.

Weitere Maßnahmen Frankfurter Platz

Straßenumgestaltung Ekbertstraße (nicht fi nanzierte Maßnahme)
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Eindrücke aus dem Teilbereich „Ringe“   1 | Ringgleisweg   3 | Ringgleis in der Dämmerung 

21

4.5 Teilbereich 5 „Ringe“ (TB 5)

Das Ringgleis ist stadtentwicklungsgeschicht-
lich und industriehistorisch ein wesentliches 
und prägendes Element der Braunschweiger 
Stadtstruktur. Im Sanierungsgebiet erschließt 
das Ringgleis als durchgängige Nord-Süd-Ver-
bindung das gesamte westliche Ringgebiet von 
der Oker im Norden bis zur A 391 im Süden. Der 
Charakter der Streckenabschnitte variiert in 
Raumeindruck, Topographie, Vegetationsstruk-
tur, angrenzender Bebauungstypologie stark.
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Umnutzung in Fuß- und Radweg

Jugendplatz Werksteig Spielplatz Gartenkamp

Industriepfad weiterer Bauabschnit

Gestaltung Garagen

In der Abbildung xx sind die realisierten Maßnahmen bis 2017 verortet. 

Umsetzung bis 2017

Umsetzung bis 2012

Realisierte Maßnahmen im Teilbereich 5
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Durch die Einrichtung des Industriepfades wird 
seit 2015 auf die Bedeutung des Braunschwei-
ger Westens als Industriestandort hingewiesen. 
Mit dem „Industriepfad“ entstand ein fest am 
Ort installiertes Informationssystem auf dem 
Gelände des Westbahnhofs, dass die Industrie-
geschichte dieses Ortes und die Bedeutung für 
die Gesamtstadt dar stellt. Die ersten Container 
wurden bereits 2014 aufgestellt.
Analog zu dem umgesetzten ersten Abschnitt 
ist in 2017 ein weiterer Informationspunkt an 
einem Ringgleisabschnitt nördlich der Querung 
mit der Hildesheimer Straße aufgestellt wor-
den.

Insgesamt wurden sieben Container mit In-
formationen und Relikten zu verschiedenen 
Themenschwerpunkten und Fabriken entlang 
des westlichen Ringgleises aufgestellt. Die 
Eisenbahndrehscheibe am Westbahnhof, die 
vom ehemaligen Gelände der Firma Brachvogel 
an den Westbahnhof verlegt wurde, macht ein 
weiteres Stück Industriegeschichte sichtbar.

Das westliche Ringgleis wurde bereits zwischen 
2001 und 2011 auf einer Länge von etwa 4,3 km 
umgesetzt und erfreut sich großer Beliebtheit. 
Nach und nach sind Querverbindungen in die 
angrenzenden Quartiere hergestellt worden 
und sorgen für eine Vernetzung des Stadtrau-
mes. Unmittelbar am Ringgleis konnte auch der 
Teilbereich „Westbahnhof“ entwickelt werden 
(s.o.) 

Mit dem Spiel- und Jugendplatz am Werksteig 
(2009) und einer kleinen Holzeisenbahn bei der 
Kreuzstraße (2010) wurden erste Spielangebote 
am Ringgleis geschaff en. Das Angebot wurde im 
Herbst 2012 mit einem Mehrgenerationengar-
ten am Gartenkamp ergänzt.

Die Sanierungsziele sind mit der Herrichtung des 
ehemaligen Gütergleises zu einem überörtlich 
verbindenden Geh- und Radweg umgesetzt wor-
den. Direkt neben dem Ringgleis sind im Norden 
der Jugendplatz Werksteig und der Mehrge-
nerationengarten Gartenkamp neu angelegt 
worden. Damit ist die Sanierung im Bereich des 
Ringgleises West abgeschlossen. In 2018 ist das 
Ringgleis zwischen der Hugo-Luther-Straße und 
Arndtstraße sowie zwischen der Kreuzstraße bis 
zur Oker aus der Sanierung entlassen worden. 
Geplante angrenzende Maßnahmen können den 
Teilbereichen 1 und 3 entnommen werden.

Abb. x Werksteig

Abb. x Eröff nung Gartenkamp

Industriepfad - weiterer Bauabschnitt

Das Ringgleis
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Dieser Maßnahmenpunkt setzt sich aus mehre-
ren kleineren Projekten zusammen, die suk-
zessive umgesetzt werden. Durch die positive 
Entwicklung des Westbahnhofs und die Umnut-
zung des Ringgleises in einen Fuß- und Radweg 
werden entlang des Ringgleisweges fortlaufend 
neue Maßnahmen angestoßen. 

Es handelt sich um kleine Aufwertungsmaßnah-
men (Begrünung), ergänzende Freizeitangebote 
(Spielgeräte, Informationstafeln) sowie Mobiliar 
(z. B. Bänke) für Nutzende des Ringgleises.

Ringgleis weitere 
Maßnahmen

Maßnahmenumsetzung geplant (fi nanziert)Maßnahmenumsetzung geplant (fi nanziert)

Geplante Maßnahmen im Teilbereich 5

Ringgleis weitere Maßnahmen

Arbeitsstand

Abb. Übersicht geplante Maßnahmen TB5
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In einem vierjährigen Prozess hat die Stadt 
Braunschweig das Zukunftsbild „Integrierte Stad-
tentwicklungskonzept Braunschweig 2030“ kurz 
ISEK verfasst. Die Erstellung des ISEK basiert auf 
einer breiten Mitwirkung u. a. von Bürgerinnen 
und Bürgern, Institutionen, Initiativen, Politik.

Das Konzept ist im November 2018 nach meh-
reren Beteiligungsrunden; hierzu zählt u.a. das 
off ene Dialogformat „Denk deine Stadt“, vom 
Rat beschlossen worden. Seitdem spannt das 
ISEK einen verbindlichen Rahmen für die künfti-
ge Stadtentwicklung auf und hält dazu konkrete 
Maßnahmen – gebündelt in Rahmenprojekten 
– bereit. 

5. Ausblick auf die kommenden Jahre

5.1 ISEK Braunschweig 2030

Das „Soziale Stadtgebiet – Westliches Ringge-
biet“ weist mehrere Entwicklungspotenziale auf, 
die für das Erreichen der Leitziele des ISEK von 
Bedeutung sind.

Unter dem Leitziel „die Stadt kompakt weiter-
bauen“ wird im Arbeitsfeld „Stadt und Quar-
tiere“ festgelegt, dass die Baukultur der Stadt 
durch Wahrung des historischen Erbes sowie 
durch Setzen von neuen baukulturelles Impulsen 
weiterzuentwickeln ist.

Das Arbeitsfeld stimmt mit den Sanierungszielen 
der Sozialen Stadt überein, denn ein wesentli-
ches Ziel der Sozialen Stadt ist die Beseitigung 
von städtebaulichen Missständen durch Instand-
setzung von sanierungsbedürftigen Gebäuden 
sowie durch Revitalisierung von Brachen. Eine 
konkrete Maßnahme ist z. B. die Sanierung des 
Kontorhaus am Jödebrunnen, welches ab 2019 
nach langem Leerstand einer neuen Nutzung 
zugeführt werden soll. Darüber hinaus sind im 
Sanierungsgebiet mehrere Blockplanungen 
vorgesehen. Dadurch kann die Stadt kompakt 

Abb. x Broschüre ISEK 2030

Abb. x „Denk deine Stadt“
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weitergebaut und die Qualität der bestehenden 
Quartiere und Stadträume verbessert werden.

Im gleichen Leitziel und Arbeitsfeld wird auch 
das Rahmenprojekt „Innovationszone Ringgleis“ 
aufgeführt. Das Ringgleis ist ein wesentliches 
Element innerhalb der Sozialen Stadt - Westli-
ches Ringgebiet.

Bereits jetzt fi nden am westlichen Ringgleis 
wichtige Maßnahmen der Sozialen Stadt statt, 
die mit der Umnutzung des Westbahnhof 1 als 
kulturelle und soziale Einrichtung fortgesetzt 
werden sollen. Auch die Gestaltung der Unter-
führung am Westbahnhof trägt dazu bei, die 
Aufenthaltsqualität und Sicherheit am Ringgleis 
zu steigern. Die Erreichbarkeit des Ringgleis in 
angrenzende Quartiere soll durch zwei neue 
Wegeverbindungen für Fußgänger am Spielplatz 
Gabelsbergerstraße und in Verlängerung der 
Helenenstraße erfolgen. Eine Stadt der kurzen 
Wege entsteht.

Im Leitziel „Chancen und Räume für alle sichern“, 
Arbeitsfeld „Bildung, Ausbildung und Familie“, 
Rahmenprojekt „Braunschweig als Kinder- und 
Familienfreundliche Stadt weiterentwickeln“ ist 
beschrieben, dass in Braunschweig Angebote für 
Kinder und Familien weiterentwickelt werden 
soll.

Im Westlichen Ringgebiet ist dies durch vielfälti-
ge Maßnahmen wie z. B. einem Ersatzneubau für 
die Kita Schwedenheim bereits
in Umsetzung. Für die Zukunft ist auch die Erneu-
erung der Kita St. Kjeld geplant. Damit wird der 
Ausbau der Kinderbetreuung vorangetrieben 
und durch ergänzende Raumangebote werden 
zeitgleich Orte der Familienbildung geschaff en.

Abb. x BürgerbeteiligungAbb. x Bürgerbeteiligung

Im gleichen Leitziel wird das Arbeitsfeld „Teilha-
be, Vielfalt und Engagement“ mit seinen Zielen 
dargelegt. Durch eine Vielzahl von Maßnahmen 
soll die Teilhabe und Vielfalt gestärkt und die 
Barrieren und Hemmnisse abgebaut werden, die 
der Teilhabe von Menschen entgegenstehen. 
Neben baulichen Maßnahmen gehört dazu auch 
die Bürgerbeteiligung von Einwohnerinnen und 
Einwohnern.  

Zur Realisierung dieses Arbeitsfeldes ist im Sa-
nierungsgebiet z. B. der Bau einer Querungshilfe 
am Cyriaksring zwischen Helenenstraße und Blu-
menstraße sowie die Sanierung der Jahnstraße 
geplant. Bevor es zur Umsetzung einer solchen 
Maßnahme kommt, werden Anwohnende früh-
zeitig beteiligt womit die Menschen zur Teilnah-
me und somit zur Teilhabe befähigt werden.

Darüber hinaus spielen aber auch noch viele wei-
tere Arbeitsfelder eine zentrale Rolle im Sanie-
rungsgebiet. Beispielhaft sind hier zu nennen:

• Das Herz Braunschweigs – die Innenstadt als 
Identitäts- und Impulsgeber

• Kultur, freie Szene und Wissenschaft

• Grünes Netz für Mensch und Natur

• Heimat bieten, vielfältiger und bezahlbarer 
Wohnraum

Die vielfältigen Handlungsfelder und Ziele der 
Erneuerung im Westlichen Ringgebiet durch das 
Programm Soziale Stadt fi nden sich in der grund-
legenden Ausrichtung des Integrierten Stadtent-
wicklungskonzepts ISEK 2030 wieder. 
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Die einzelnen Schritte in der Fortsetzung des 
Programms Soziale Stadt werden jährlich in den 
Integrierten Stadtteilentwicklungskonzepten 
festgelegt. Die zur Realisierung vorgesehenen 
Projekt werden den Gremien vorgestellt und mit 
Empfehlungen versehen. Mit dem vorliegenden 
Entwicklungsbericht soll der Blick auf einen 
längeren vor uns liegenden Zeitraum fallen. Was 
bleibt zu tun, um den Stadtteil weiter in die rich-
tige Richtung zu entwickeln ohne die Balance zu 
gefährden zwischen Aufwertung einerseits, die 
den Stadtteil attraktiv macht, und Vermeidung 
einer Verdrängung von Teilen der Bewohner-
schaft, die sich einen Verbleib in ihrem Quartier 
nicht mehr leisten können? An dieser Zielstellung 
wird festgehalten. 

Im Rahmen der Diskussion des Entwicklungsbe-
richts wird die Frage nach den verbleibenden 
Handlungsschwerpunkten und der Ableitung 
weiterer noch umzusetzender Maßnahmen zu 
erörtern sein. Dem Bericht ist zu entnehmen, 
dass es gelungen ist, einen großen Teil der Inves-
titionen in die Schaff ung oder Weiterentwick-
lung der sozialen Infrastruktur fl ießen zu lassen. 
Der Stadtteil ist heute im Vergleich zu anderen 
überdurchschnittlich gut ausgestattet. Dies 
bezieht sich nicht nur auf den baulichen Bestand. 
Darüber hinaus gehender Bedarf an sozialen 
Dienstleistungen kann im Prozess der sozialen 
Stadtteilerneuerung zwar deutlich gemacht 
werden, in aller Regel aber nicht durch Mittel 
der Städtebauförderung fi nanziert werden. 
Dafür gab und gibt es separate Förderprogram-
me, die sich allerdings immer zeitlich begrenzt 
und in engen thematischen Grenzen in Anspruch 
nehmen lassen.

Zu prüfen ist auch, ob und wie weit der ur-
sprüngliche Anspruch erfüllt werden konnte, 
der mit dem Programm Soziale Stadt verbunden 
ist: Die Abwärtsbewegung eines Stadtteils zu 
stoppen und umzukehren und „selbsttragende 
Bewohnerstrukturen“ zu schaff en. Ersteres ist 
augenscheinlich und mit Blick auf die Sozialda-
ten des Stadtteils gelungen. Die Anteile von 
Menschen ohne Arbeit und Menschen, die auf 
den Bezug von Transferleistungen angewiesen 
sind, bewegen sich auf einen gesamtstädtischen 
Mittelwert zu. Ein befürchteter Abwärtstrend, 
der vor Jahren zur Aufnahme in das Programm 

5.2 Ziele, Handlungsschwerpunkte, Maßnahmen

geführt hat, ist heute nicht mehr zu verzeichnen.

Schwerer messbar ist, ob es gelungen ist „selbst-
tragende Bewohnerstrukturen“ zu etablieren, 
d.h. ob die Bewohnerinnen und Bewohner 
verstärkt in die Lage versetzt wurden, ihre 
Angelegenheiten selbst in die Hand zu neh-
men. Wichtige Instrumente dafür sind neben 
dem Stadtbezirksrat der Sanierungsbeirat und 
die Stadtteilkonferenz. Letztere hat mit einem 
Positionspapier zur Diskussion aufgerufen. 
Die Ergebnisse müssen in die Gestaltung eines 
Nachhaltigkeitskonzepts einfl ießen, das sich mit 
der Phase des Übergangs aus dem Programm 
Soziale Stadt in die Normalität der anderen nicht 
geförderten Stadtteile beschäftigen wird.

Fazit
Die Investitionen aus Städtebauförderungs-
mitteln haben in den letzten Jahren viel dazu 
beigetragen, die Quartiere im Sanierungsgebiet 
„Westliches Ringgebiet“ erheblich aufzuwerten. 
Dabei ist das Image des Stadtteils wieder positi-
ver besetzt worden. Bauliche und städtebauliche 
Projekte haben den Raum für ein vielfältiges Mit-
einander im Westlichen Ringgebiet geschaff en. 
Quartierszentren sind neu entstanden, soziale 
Einrichtungen baulich erweitert und umge-
staltet worden. Die Freiräume sind attraktiver 
geworden und laden zum Treff en ein. Spiel- und 
Quartiersplätze, Stadtplätze, Grünfl ächen und 
Verbindungen sind hinzugekommen.

Mit Hilfe des Förderprogramms „Soziale Stadt“ 
ist das Westliche Ringgebiet auf einem guten 
Weg, den Stadtteil für seine Bewohnerinnen 
und Bewohner lebenswerter zu gestalten. Die 
dargestellten Ergebnisse konnten auch deshalb 
erreicht werden, weil viele Akteure die positive 
Entwicklung gemeinsam begleitet haben. Die 
Projekte entfalten eine langfristige und nachhal-
tige Wirkung, die auch über die Förderlaufzeit 
hinaus bleiben wird.
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Absende r :

CDU-Fraktion im Stadtbezirksrat 310 19-10089
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Neue Grundschule am Wedderkoppsweg; Namensgebung
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
13.02.2019

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet 
(Entscheidung)

19.03.2019 Ö

Beschlussvorschlag:

Die geplante neue Grundschule am Wedderkopppsweg erhält den Namen: „Grundschule Alt-
Petritor“

Sachverhalt:

Aufgrund der geplanten baulichen Entwicklungen im westlichen Ringgebiet ist die 
Bauleitplanung für einen neuen Grundschulstandort am Wedderkoppsweg mit dem 
gleichnamigen Arbeitstitel eingeleitet worden. 

Die CDU-Fraktion schlägt vor, der Grundschule, in Anlehnung an die 
Gemarkungsbezeichnung des Stadtquartiers, den Namen „Grundschule Alt-Petritor“ zu 
geben.

Gez. Henning Glaser
Franktionsvorsitzender

Anlage/n:
keine
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Absende r :

Fraktion SPD/Fraktion B90/Die Grünen 
im Stadtbezirksrat 310

19-10363
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Verbesserung der Taktung der Linie 418
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
07.03.2019

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet 
(Entscheidung)

19.03.2019 Ö

Beschlussvorschlag:
Beschluss:

Der Bezirksrat Westliches Ringgebiet bittet die Verwaltung mit der Braunschweiger Verkehrs
GmbH Gespräche über die Verbesserung der Taktung der Linie 418 zu führen. 

Sachverhalt:

Nach Ansicht des Stadtbezirksrates erscheint eine fünfzehnminütige Taktung des Buses 
sinnvoller als die Weiterführung des bisherigen Taktes von dreißig Minuten. Durch die 
Entstehung des Baugebietes an der Kälberwiese, an das die Linienführung angrenzt, ist 
zukünftig mit einem größeren Bedarf bezüglich der Busanbindung zu rechnen.

Gez. Stefan Hillger gez. Peter Rau
Vorsitzender SPD-Fraktion Vorsitzender Fraktion B90/Die Grünen

Anlage/n:
keine
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Absende r :

Fraktion B90/Die Grünen im 
Stadtbezirksrat 310

19-10361
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Antrag zur Vorlage Linien- und Fahrplankonzept der 
Braunschweiger Verkehrs GmbH ab Oktober 2019;
Anbindung der Haltestellen "Westbahnhof", "Hebbelstraße" und 
"An den Gärtnerhöfen" auch abends sowie sonn- und feiertags
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
07.03.2019

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet 
(Entscheidung)

19.03.2019 Ö

Beschlussvorschlag:

"Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH wird gebeten nachfolgende Angebotsänderung zu 
prüfen und eine Bewertung zur Umsetzung zum Fahrplanwechsel am 3. Oktober 2019 zu 
geben:

Die neue Buslinie 423 fährt auch montags bis samstags abends nach 20:00 Uhr sowie sonn- 
und feiertags ganztägig zwischen Cyriaksring und Am Lehmanger. 

Verwaltung und Verkehrs-GmbH werden gebeten, die Kosten für eine Bedienung in diesen 
Zeiten:

1. mit einer Bedienung der neuen Linie 423 auf ihrem gesamten Linienweg zwischen 
Östlichem Ringgebiet und Am Lehmanger

2. mit der Verlängerung einer hier endenden Ringbuslinie (siehe Antrag: "15 Minutentakt 
auf dem Ring auch früh morgens, abends sowie sonn- und feiertags")

im Vergleich aufzuzeigen. 

Außerdem soll eine Einschätzung gegeben werden, mit welchem Bedienungskonzept mehr 
Fahrgäste gewonnen werden."

Sachverhalt:

Die Quartiere um die Hebbelstraße und entlang des Lehmangers sind dicht besiedelt. Auch 
die neuen Ansiedlungen am Westbahnhof (Kletterzentrum und Soziokulturelles Zentrum) 
sind auf Öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, warum 
einer großen Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere in den Tagesrandzeiten, 
lange Fußwege von über 500 m zur nächsten Stadtbahn- oder Bushaltestelle zugemutet 
werden. Viele der hier lebenden Menschen verfügen nicht über einen Pkw und das nötige 
Kleingeld zur regelmäßigen Taxinutzung. Entsprechend sind sie neben dem Fahrrad auf das 
Angebot des ÖPNV angewiesen.
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Zum Vergleich:

Der Fußweg von der Bushaltestelle Hebbelstraße zur nächsten zu diesen Zeit noch 
bedienten Haltestelle:

 "Am Jödebrunnen" beträgt rund 1.300 m (über das Ringgleis und Broitzemer Straße; 
erreicht werden die Stadtbahnlinien 3 und 5)

 "Cyriaksring" beträgt rund 1.100 m (über Hugo-Luther-Straße und Cyriaksring; 
erreicht werden die Stadtbahnlinien 3 und 5 sowie die Ringbusse und die Busse der 
KVG)

 "Helenenstraße" beträgt rund 725 m (erreicht werden die Ringbusse und die Busse 
der KVG)

Der Fußweg von der Bushaltestelle "An den Gärtnerhöfen" zur Haltestelle:

 Am Lehmanger beträgt rund 900 m (entlang Am Lehmanger; erreicht wird die 
Stadtbahnlinie 5)

 Am Queckenberg beträgt rund 700 m (entlang Am Queckenberg, erreicht wird die 
Stadtbahnlinie 5)

Mit der Anbindung der Wohngebiete wird auch der Westbahnhof mit Kletterhalle, 
Jugendplatz und Soziokulturellem Zentrum deutlich besser erreichbar.

Die Bewertung (zusätzliche Kosten, Personal, Fahrzeuge, Umsetzung möglich) soll 
rechtzeitig vor der Sitzung des Planungs- und Umweltausschuss am 10. Mai 2019 vorliegen.

Ein gleichlautender Antrag wird im Stadtbezirksrat 221 Weststadt/310 Westliches Ringgebiet 
gestellt.

gez. Peter Rau

Anlage/n:
keine
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Absende r :

Fraktion B90/Die Grünen im 
Stadtbezirksrat 310

19-10362
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Antrag zur Vorlage Linien- und Fahrplankonzept der 
Braunschweiger Verkehrs GmbH ab Oktober 2019;
15 Minutentakt auf dem Ring auch früh morgens, abends sowie an 
sonn- und feiertags/neue Ringverstärker sollen auch samstags 
fahren
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
07.03.2019

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet 
(Entscheidung)

19.03.2019 Ö

Beschlussvorschlag:
Beschluss:

"Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH wird gebeten nachfolgende Angebotsänderung zu 
prüfen und eine Bewertung zur Umsetzung zum Fahrplanwechsel am 3. Oktober 2019 zu 
geben:

1. Die neue Ringverstärkerlinien 426 soll samstags tagsüber auf ihrem Linienweg (Am 
Jödebrunnen - Siegfriedstraße) im 30-Minutentakt fahren.

2. Die fahrgaststarken Ringabschnitte zwischen Cyriaksring und Hauptbahnhof sollen, 
wie an den normalen Tageszeiten, im Frühverkehr, abends sowie sonn- und feiertags 
im 15-Minutentakt bedient werden.

Verwaltung und Verkehrs-GmbH werden gebeten, die Kosten für eine Bedienung in 
diesen Zeiten:

a) mit zusätzlichen Fahrten der Ringbuslinien 419/429
b) mit einer Bedienung der neuen Verstärkerlinien 426 und 436

im Vergleich darzustellen. Außerdem soll eine Einschätzung gegeben werden, mit 
welchem Bedienungskonzept mehr Fahrgäste gewonnen werden."

Sachverhalt:

Einen dichten Takt auf den fahrgaststarken Ringabschnitten begrüßen wir sehr. Es ist jedoch 
bedauerlich, dass dieser nur montags bis freitags tagsüber angeboten werden soll. Im 
Vortrag von Verwaltung und Verkehrs-GmbH am 26. Februar 2019 im Eintracht Stadion 
wurde vorgetragen, dass die Ringbusse die stärksten Linien der Verkehrs-GmbH sind.
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Deshalb soll die Verstärkerlinien 426 auch samstags tagsüber verkehren. Mit der neuen 
Endhaltestelle der Linie 426 im Westlichen Ringgebiet wird außerdem das Gelände des 
Westbahnhofs mit seinen zahlreichen Freizeiteinrichtungen (Jugendplatz, Kletterhalle, 
Soziokulturelles Zentrum) direkt aus weiten Teilen des westlichen und nördlichen 
Ringgebietes erreichbar. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Neubaugebietes Nordstadt 
erhalten viel mehr Direktverbindungen.

Der Ring bietet den Vorteil, Wege zwischen großen Stadtteilen und zum Hauptbahnhof auch 
ohne Durchquerung der Innenstadt zu erreichen. Im Zeitraum der 30-Minuten-Bedienung des 
Rings ist das leider häufig aufgrund langer Umsteigezeiten unattraktiv.

gez.
Peter Rau 

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10081
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift "An der Schölke-Neu", 
HO 54
Stadtgebiet zwischen Wiedebeinstraße, Kreuzstraße und Schölke 
(Geltungsbereich A)
Stadtgebiet Watenbüttel (Geltungsbereich B)
Stadtgebiet Hondelage (Geltungsbereich C)
Auslegungsbeschluss
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Datum:
26.02.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Veltenhof-Rühme (Anhörung) 13.03.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 113 Hondelage (Anhörung) 18.03.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (Anhörung) 19.03.2019 Ö
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 20.03.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 26.03.2019 N

Beschluss:
"Dem Entwurf des Bebauungsplanes mit örtlicher Bauvorschrift „An der Schölke-Neu“, 
HO 54, sowie der Begründung mit Umweltbericht wird zugestimmt. Die Entwürfe sind gemäß 
§ 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen.“

Sachverhalt:
Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 (2) S. 1 
NKomVG. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung über 
die Auslegung von Bauleitplänen um eine Angelegenheit, über die weder der Rat oder die 
Stadtbezirksräte zu beschließen haben noch der Hauptverwaltungsbeamte zuständig ist. 
Daher besteht eine Beschlusszuständigkeit des Verwaltungsausschusses. Diese wurde auch 
nicht auf einen Ausschuss gemäß § 6 Hauptsatzung übertragen. Daher bleibt es bei der 
Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses.

Aufstellungsbeschluss und Planungsziel

Für das Stadtgebiet zwischen Wiedebeinstraße, Kreuzstraße und Schölke (Geltungs-
bereich A) und für das Flurstück Gemarkung Watenbüttel, Flur 3, Flurstück 288/93 
(Geltungsbereich B) trat der Bebauungsplan "An der Schölke", HO 41, als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB am 09.11.2016 in Kraft. Im Rahmen eines 
Normenkontroll-Eilverfahrens hat das OVG Lüneburg die Anwendung des § 13 a BauGB, 
d. h. die Aufstellung im so genannten beschleunigten Verfahren, beanstandet und ihn bis 
zum rechtskräftigen Abschluss des Normenkontrollverfahrens außer Vollzug gesetzt. Dem 
folgend soll nun ein neuer Bebauungsplan im Normalverfahren eigenständig und mit neuer 
Bezeichnung aufgestellt werden, der den verfahrensfehlerhaften Bebauungsplan "An der 
Schölke", HO 41, ersetzt.
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Gleichzeitig wird der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren geändert.

Das Planungsziel ist unverändert die Schaffung des Planungsrechtes zur Errichtung eines 
verdichteten Wohnbaugebietes unter Berücksichtigung verschiedener Wohnbauformen. 
Dazu wurde die vorhergehende Planung weitgehend unverändert übernommen. 

Veränderungen gegenüber dem Bebauungsplan "An der Schölke", HO 41:

Im Rahmen der im Normalverfahren durchzuführenden Aufstellung des Bebauungsplan "An 
der Schölke-Neu", HO 54, wurde eine Umweltprüfung durchgeführt, deren Ergebnisse im 
Umweltbericht (Kapitel 4 der Begründung) dargestellt sind. 

Im Rahmen des Normalverfahrens kommt die Eingriffsregelung zum Tragen. Nach der 
Bewertung der Eingriffsfolgen der Planungsauswirkungen für Eingriffe in Boden, Natur und 
Landschaft ergibt sich ein gegenüber der Ursprungsplanung erhöhter Ausgleichsbedarf. 
Dieser wird in den Geltungsbereichen A und B und dem neu hinzugekommenen 
Geltungsbereich C vollständig erfüllt. 

Gleichzeitig wurden die zugrunde liegenden Gutachten, soweit notwendig, aktualisiert und in 
der Planung berücksichtigt. Im Zuge der Überarbeitung des Entwässerungsgutachtens 
stellten sich durch veränderte Berechnungsfaktoren heraus, dass hier vom Verlust eines 
erhöhten Retentionsraumes bei einem hundertjährlichen Hochwasserereignisses (HQ100) 
auszugehen ist. Dieser Verlust kann durch Ersatz auf einer in den Geltungsbereich A 
aufgenommenen Fläche unmittelbar an der Schölke vollständig ausgeglichen werden.

Inhaltlich wurde die Geschossigkeit im WA 1 die zwingenden Dreigeschossigkeit in eine 
zwei- bis dreigeschossigen Bauweise verändert. Die Planstraße 4 wurde zur Erreichung der 
Standardbreiten der Fußgängerwege um einen Meter auf 13,5 Meter verbreitert.

Die möglichen Schallauswirkungen des nördlich angrenzenden geplanten Wohngebietes 
(Bebauungsplan "Feldstraße", AP 23) durch die geplante verkehrliche Erschließung wurde 
durch die Festsetzung von Lärmpegelbereichen und passiven Schallschutzmaßnahmen 
berücksichtigt. Dies erfolgt auf Grund eines sich konkretisierenden Planungsstandes zum 
Bebauungsplan "Feldstraße", AP 23, ohne jedoch abschließende Aussagen oder Annahmen 
zu dem nachfolgenden Verfahren AP 23 zu treffen. 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) 
BauGB und sonstiger Stellen

Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 15.05.2018 bis zum 18.06.2018 durchgeführt.

Im Wesentlichen gingen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange Hinweise auf technische Anlagen und die Bitte der Berück-
sichtigung landwirtschaftlicher Belange ein. 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB und sonstiger Stellen

Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 13.12.2018 bis 17.01.2019 durchgeführt.

Im Wesentlichen gingen im Rahmen dieser Beteiligung erneut Hinweise auf technische 
Anlagen und die Bitte der Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange ein. Zusätzlich gab 
es Anregungen zur Präzisierung der Ausgleichsmaßnahmen.

Die Stellungnahmen werden der Vorlage zum Satzungsbeschluss beigefügt und dabei mit 
einer Stellungnahme der Verwaltung sowie einem Beschlussvorschlag versehen.
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Erneute Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 a (3) BauGB und sonstiger Stellen

Nach der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB und sonstiger Stellen wurden die textlichen Festsetzungen zu den Ausgleichs-
maßnahmen im Pkt. A VII ergänzt und konkretisiert. Grundzüge der Planung waren nicht 
berührt. Die erneute Beteiligung wurde daher bei angemessen verkürzter Frist auf die Zahl 
der Beteiligten auf die Betroffenen und die geänderten Teile des Bebauungsplanentwurfs 
eingeschränkt.

Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 01.02.2019 bis 18.02.2019 durchgeführt.

Die Stellungnahmen werden der Vorlage zum Satzungsbeschluss beigefügt und dabei mit 
einer Stellungnahme der Verwaltung sowie einem Beschlussvorschlag versehen.

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB

In der Zeit vom 05.06.2018 bis zum 06.07.2018 standen die Unterlagen zur Planung in Form 
eines Aushangs sowie im Internet der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Die drei eingegangenen Stellungnahmen beschäftigen sich im Wesentlichen mit der 
Problematik der notwendigen CEF- bzw. FCS-Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in 
den Artenschutz, der Notwendigkeit einer größer dimensionierten Planstraße 4, eines 
ausreichenden Hochwasserschutzes und Grundstücksentwässerung sowie der Möglichkeit, 
benachbarte Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches zusätzlich anzuschließen.

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes mit örtlicher 
Bauvorschrift „An der Schölke – Neu“, HO 54.

Sachverhalt:

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1.1: Übersichtskarte Geltungsbereiche A und B 
Anlage 1.2: Übersichtskarte Geltungsbereich C
Anlage 2: Nutzungsbeispiel 
Anlage 3.1: Zeichnerische Festsetzungen Geltungsbereich A 
Anlage 3.2: Planzeichenerklärung
Anlage 3.3: Zeichnerische Festsetzungen Geltungsbereich B
Anlage 3.4: Zeichnerische Festsetzungen Geltungsbereich C
Anlage 4: Textliche Festsetzungen und Hinweise
Anlage 5: Begründung mit Umweltbericht
Anlage 6: Niederschrift der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB
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Anlage 1.1

Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift

Übersichtskarte, Geltungsbereiche A und B, Stand: 6. Februar 2019, § 3 (2) BauGB

Maßstab 1: 30000

 HO 54

An der Schölke-Neu

Geltungsbereich B

Geltungsbereich A

TOP 6.

105 von 236 in Zusammenstellung



Anlage 1.2

Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift

Übersichtskarte, Geltungsbereich C, Stand: 6. Februar 2019, § 3 (2) BauGB

Maßstab 1: 20000

 HO 54

An der Schölke-Neu

Geltungsbereich C
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Anlage 3.2

Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift

An der Schölke-Neu

HO 54

Planzeichenerklärung, Stand: 6. Februar 2019, § 3 (2) BauGB
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offene Bauweise

Baugrenze

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen
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Gewässer III. Ordnung

Grünflächen

abweichende Bauweise

Flächen und Anlagen der Ver- und Entsorgung

Elektrizität

Hinweis auf textliche Festsetzung

Maßangaben in Metern

      II

 303

117

18

7

4

,
0

7

3

,
5

Höhenangaben über NN

vorh. Geschosszahl

Flurstücksgrenze

Bestandsangaben

Flurstücksnummern

Böschung

Wohngebäude

Neben- bzw.

Wirtschaftsgebäude

Gebäude nicht im amtlichen

Liegenschaftskataster enthalten

     1      A

s.t.F. IV 1.

      3,0

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden,Natur und Landschaft
entsprechend textlicher Festsetzung

W Wertstoffcontainer

Abgrenzung der unterschiedlich festgesetzten
Lärmpegelbereiche LPB III / LPB II

Fläche für Hochwasserschutz entsprechend textlicher
Festsetzung

H

II-III Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß Geh-, Fahr- und Leitungsrecht entsprechend
textlicher Festsetzung

Kennzeichnung

Flächen, deren Böden erheblich mit mweltgefähr-
denden Stoffen belastet sind

LPB III

LPB II
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 Anlage 4 
 Stand: 06.02.2019 
 
  
  
 

Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
„An der Schölke-Neu“ HO 54 
Textliche Festsetzungen und Hinweise 
 
 
 
A Städtebau 

gemäß § 1 a und § 9 BauGB 
 
 
I Art der baulichen Nutzung 
 
Allgemeines Wohngebiet WA 1 bis WA 5 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis 

WA 5 sind die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) zulässig. 
 

2. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis 
WA 5 sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungspla-
nes. 

 
 
II Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher 

Anlagen 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis 

WA 5 sind Überschreitungen der zulässigen 
Grundflächen gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauN-
VO durch die Grundfläche von 
- Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
- Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
bis maximal 35 % zulässig. 

 
2.1 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und 

WA 3 muss die Traufhöhe mind. 6,5 m über 
dem Bezugspunkt betragen. 

 
2.2 Die Traufhöhe im Sinne dieser Festsetzung ist 

die Schnittlinie der Außenflächen der Außen-
wand mit der äußeren Dachhaut. 

 
2.3 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis 

WA 5 darf die Höhe der baulichen Anlage ma-
ximal 11,0 m über dem Bezugspunkt betragen. 

 
2.4 Bezugspunkt für die Höhenangaben ist die Hö-

henlage der nächst gelegenen öffentlichen  
oder privaten Verkehrsfläche an dem Punkt der 
Straßenbegrenzungslinie, die der Mitte der 
straßenzugewandten Gebäudeseite am nächs-
ten liegt. 
 
Steigt oder fällt das Gelände vom Bezugspunkt 
zur Mitte der straßenseitigen Gebäudeseite, so 
ist die Normalhöhe um das Maß der natürlichen 
Steigung oder des Gefälles zu verändern. 

 
 
III Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und 

WA 3 mit abweichender Bauweise sind aus-
schließlich Hausgruppen zulässig. Diese dürfen 
länger als 50 m sein.  

 
2. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind Ge-

bäudelängen bis jeweils max. 20 m zulässig. 
 
3. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 3 im südlichen 

Baufeld ist eine Überschreitung der Baugren-
zen durch Terrassen und überdachte Terrassen 
um bis zu 1,5 m zulässig. 

 
 
IV Garagen und Nebenanlagen 
 
1. Garagen, offene Garagen („Carports“) und 

Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 

 
1.1 Abweichend sind in den Allgemeinen Wohnge-

bieten WA 2 und WA 3 Stellplätze und offene 
Garagen („Carports“) auf der straßenzuge-
wandten Seite auch außerhalb der überbauba-
ren Grundstücksfläche zulässig. 

 
1.2 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1,  

WA 4 und WA 5 müssen Garagen einen Min-
destabstand von 5,0 m zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche aufweisen. 
 

1.3 Pro Grundstück ist nur eine Zufahrt in einer 
Breite von maximal 4,0 m zulässig. 

 
 
V Grünordnung 
 
1. Erhaltung von Bäumen 

 
1.1 Innerhalb der öffentlichen Grünfläche  1  sind 

die vorhandenen Bäume mit einem Stammum-
fang von mindestens 80 cm durch geeignete 
Maßnahmen entsprechend RAS-LP 4  und DIN 
18920 zu schützen, zu pflegen und auf Dauer 
zu erhalten. Abgänge sind gleichwertig spätes-
tens in der folgenden Pflanzperiode am unge-
fähr gleichen Ort nachzupflanzen. 
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1.2 Innerhalb der festgesetzten Fläche für die 
Wasserwirtschaft sind die in der Planzeichnung 
festgesetzten zu erhaltenden Bäume sowie 
vorhandene Bäume mit einem Stammumfang 
von mindestens 80 cm durch geeignete Maß-
nahmen entsprechend RAS-LP 4  und DIN 
18920 zu schützen, zu pflegen und dauerhaft 
zu erhalten. Abgänge sind gleichwertig spätes-
tens in der folgenden Pflanzperiode am unge-
fähr gleichen Ort nachzupflanzen. Zulässig ist 
die Entnahme von Bäumen für die Herstellung 
des Regenwasserrückhaltebeckens, ausge-
nommen der in der Planzeichnung festgesetz-
ten zu erhaltenden Bäume. 

 
2. Öffentliche Flächen 
 
2.1 In der Planstraße 4 sowie innerhalb der in der 

öffentliche Grünfläche  2  befindlichen Fläche 
zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen mindestens 17 mit-
telkronige Laubbäume zu pflanzen. Zusätzlich 
sind innerhalb der Planstraßen 1 bis 3 mindes-
tens 13 mittelkronige Laubbäume zu pflanzen. 
 

2.2 Für die anzupflanzenden Bäume auf öffentli-
chen Verkehrsflächen ist je Baum eine offene 
Vegetationsfläche von mindestens netto 2,0 m 
Breite und in der Regel 9 m² Fläche vorzuse-
hen. Die Flächen sind dauerhaft zu begrünen 
und nachhaltig gegen Überfahren zu schützen. 
Im Gehwegbereich an der Planstraße 4 sind 
die Baumscheiben zusätzlich durch einen ge-
eigneten Wurzelschutz gegen Trittbelastungen 
zu schützen.  

 
2.3 Die öffentliche Grünfläche  1  ist unter Einbe-

ziehung bestehender Vegetationsstrukturen mit 
Wiesen- und Rasenflächen anzulegen und mit 
Einzelbäumen und einzelnen dichten Gehölz-
gruppen zu gestalten. Die Mahd der Wiesen- 
und Rasenflächen erfolgt max. zweimal pro 
Jahr mit Abfuhr des Mahdgutes. Für dichte Ge-
hölzanpflanzungen sind ausschließlich stand-
ortheimische Laubgehölze, für Einzelbäume 
überwiegend standortheimische Laubbäume 
oder Obstbäume zu verwenden. In der mit 
Spielplatz gekennzeichneten Fläche sind Kin-
derspielflächen von mindestens 200 m² zu rea-
lisieren. 

 
2.4 Auf der festgesetzten Fläche für die Wasser-

wirtschaft ist ein Regenwasserrückhaltebecken 
mit einem Fassungsvermögen von mindestens 
630 m³ anzulegen. Das Regenwasserrückhal-
tebecken ist als Mulde mit wechselnden Bö-
schungsneigungen zwischen 1:2 bis 1:4 herzu-
stellen. Die Randbereiche des Beckens sind 
gruppenweise mit standortheimischen Gehöl-
zen im Wechsel mit Wiesenbereichen zu be-
grünen. Die Wiesenbereiche sind mit einer ar-
tenreichen und standortgerechten Kräuter-/ 
Gräsermischung einzusäen und mit mindes-
tens 5 hochstämmigen Laubbäumen zu be-
pflanzen. Zufahrtsbereiche sind mit Schotterra-
sen zu befestigen. 

 
2.5 Die öffentlichen Grünflächen  2  sind durch die 

unter A V 2.1 festgesetzten Baumpflanzungen 
und durch gegliederte Gehölzstrukturen sowie 

die Anlage von Wiesen- oder Rasenflächen zu 
begrünen. 

 
2.6 In der öffentliche Grünfläche  3  ist durch Ab-

grabungen ein durch unterschiedliche Tiefen 
und Böschungen mit unterschiedlichen Nei-
gungen naturnah gestalteter Retentionsraum 
von mind. 910 m³ zu schaffen. Die Fläche ist 
durch gegliederte Gehölzstrukturen sowie die 
Anlage von Wiesen- oder Rasenflächen zu be-
grünen.  

 
3. Private Flächen 
 
3.1 In den Flächen für Anpflanzungen in den All-

gemeinen Wohngebieten WA 1, WA 4 und 
WA 5 ist eine einreihige Hecke aus standortge-
rechten Laubgehölzen im Pflanzabstand von 
0,5 - 1,0 m und mit einer Mindesthöhe von 
1,0 m zu pflanzen, die als geschnittene oder 
freiwachsende Hecke angelegt werden kann. 

 
3.2 Übergänge von einer durchgeführten Gelände-

aufschüttung auf das Ursprungsniveau von öf-
fentlichen Grünflächen sind auf dem jeweiligen 
Privatgrundstück abzuwickeln. Dabei u.U. zur 
Anwendung kommende Winkelstützelemente 
sind zur Öffentlichen Grünfläche hin mit Klet-
terpflanzen zu beranken oder mit einer Hecke 
einzugrünen. 

 
3.3 Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes 

WA 1, sind auf den Grundstücken je angefan-
gene 750 m² Grundstücksfläche mindestens 
ein mittelkroniger Laubbaum wie Eberesche, 
Hainbuche oder Feldahorn oder als Hoch-
stamm zu pflanzen. Zusätzlich sind je angefan-
gene 750 m² Grundstücksfläche zwei Groß-
sträucher zu pflanzen.  

 
3.4 Stellplatzanlagen für jeweils mindestens vier 

Pkw sind mit Ausnahme der Zufahrten mit einer 
mindestens 0,8 m hohen Hecke aus Laubge-
hölzen einzugrünen. 

 
3.5 Auf privaten Grundstücksflächen mit mindes-

tens sechs Stellplätzen ist je angefangene 
sechs Stellplätze ein mindestens mittelkroniger 
Laubbaum zu pflanzen und als gliederndes 
Element in die Stellplatzanlage zu integrieren. 
 

4. Allgemeine Festsetzungen zur Begrünung 
 
4.1 Für die zu pflanzenden Gehölze gelten folgen-

de Mindestpflanzqualitäten: 
- Laubbäume: Hochstämme mit Mindeststamm-

umfang 16 bis 18 cm in 1,0 m Höhe; 
- Obstbäume: Hochstamm, 10 bis 12 cm 

Stammumfang in 1,0 m Höhe; 
- Heister: 150 bis 200 cm, 2 x verpflanzt; 
- Sträucher: verpflanzt, 60 bis 100 cm Höhe. 

 
4.2 Die festgesetzten Anpflanzungen sind fachge-

recht auszuführen, dauerhaft zu erhalten und 
bei Abgang spätestens in der folgenden Pflanz-
periode gleichwertig zu ersetzen. Die Kronen 
bestehender und als Hochstamm neu zu pflan-
zender Bäume sind in ihrem natürlichen Habi-
tus zu erhalten. Ein Rückschnitt ist allenfalls 
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zum Erhalt der Verkehrssicherheit und der ent-
sprechenden Pflege zulässig. 

 
4.3 Es sind folgende Fertigstellungstermine der 

gemäß A V "Grünordnung"  festgesetzten An-
pflanzungen einzuhalten: 
- für Pkt. A V 2. Herstellung spätestens ein 

Jahr nach Fertigstellung der Verkehrsflächen; 
- für Pkt. A V 3. Herstellung spätestens ein 

Jahr nach Bezugsfertigkeit des Hauptgebäu-
des. 

 
4.4 Für alle öffentlichen Pflanz- und Rasenflächen 

ist im Anschluss an die Fertigstellungspflege 
eine dreijährige Entwicklungspflege durchzu-
führen. 

 
4.5 Zugänge von privaten Grundstücken auf öffent-

liche Grünflächen sind nicht zulässig. 
 
 
VI Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
 
1. Geltungsbereich A 
 
1.1 In verbleibenden Altbäumen im Geltungsbe-

reich A sind mindestens fünf Nisthilfen für Ni-
schen- und Höhlenbrüter anzubringen. 
 

1.2 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 und 
WA 5 ist pro Grundstück jeweils eine Nisthilfe 
für Nischen- und Höhlenbrüter am Gebäude 
anzubringen. 

 
1.3 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, 

WA 2 und WA 4 ist pro Grundstück jeweils eine 
Nisthilfe für Fledermäuse am Gebäude anzu-
bringen. 

 
1.4. Die Auswahl und die Positionierung der unter 

den Pkt. A VI 1.1 bis A VI 1.3 festgesetzten 
Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse sind mit 
der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 
1.5 Es sind folgende Fertigstellungstermine der 

gemäß A VI 1. festgesetzten Maßnahmen ein-
zuhalten: 
- für A VI 1.1 Abschluss der Herstellung spä-

testens bis Beginn der Erschließungsarbei-
ten; 

- für A VI 1.2 und A VI 1.3 Abschluss der Her-
stellung spätestens ein Jahr nach Bezugsfer-
tigkeit des Hauptgebäudes. 

 
2. Geltungsbereich B 
 
2.1 Die im Geltungsbereich B gelegene Fläche, 

Gemarkung Watenbüttel, Flur 3, Flurstück 
288/93, für Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft ist in einem Umfang von 6.840 m² 
zu mesophilem Grünland feuchter Standorte zu 
entwickeln. Hier ist max. zweimal pro Jahr eine 
Mahd vorzunehmen mit Abfuhr des Mahdgutes.  

 
2.2 Der nördliche Grundstücksteil ist in einem Um-

fang von 6.000 m² zu einem Hartholzauenwald 
zu entwickeln. Auf dieser Fläche ist alle 5-7 m 
die Grasnarbe abzuziehen und seitlich einzu-

bauen. Die Abplaggungsflächen sollen max. 4-
7 m² groß sein. Die abgeplaggten Einzelflächen 
werden mit 15 – 20 Gehölzen (Pflanzqualität: 
Forstware) dicht bepflanzt. Der Waldbestand 
bleibt der freien Entwicklung überlassen. 

 
2.3 Am südlichen Rand der in 2.2 genannten Wald-

neugründungsfläche sind durch Abgrabungen 
Flutmulden auf einer 2.500 m² großen Fläche 
in Ost-West-Richtung durch Erweiterungen der 
bestehenden Mulden herzustellen. Mit dem 
Aushubboden ist eine Geländekuppe an der 
Südgrenze zu gestalten. Auf dieser Gelände-
kuppe ist durch Sandauftrag ein Huderplatz für 
Rebhühner zu schaffen und dauerhaft zu erhal-
ten. 

 
2.4 Der Quellbereich/-graben an der Südgrenze ist 

als Amphibiengewässser zu entwickeln. Der 
Bereich ist auf entsprechendem Niveau einzu-
stauen, bedarfsweise zu vertiefen bzw. aufzu-
weiten.  

 
2.5 Für eine Beweidung des Grünlandes ist ein 

viehkehrender Elektrozaun zu errichten. 
 
2.6 Die Maßnahmen innerhalb des Geltungsberei-

ches B müssen spätestens innerhalb eines 
Jahres nach Beginn der Erschließungsarbeiten 
fertiggestellt sein. Die Anpflanzungen sind 
fachgerecht auszuführen und dauerhaft zu er-
halten.  

 
3. Geltungsbereich C 
 
3.1 Die im Geltungsbereich C gelegene Fläche, 

Gemarkung Hondelage, Flur 5, Flurstück 168/3, 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft ist 
als Grünland zu bewirtschaften. Dabei ist die 
Fläche zwischen Juni und Dezember mit bis zu 
drei Großvieheinheiten zu beweiden. 

 
3.2 Innerhalb der Fläche sind zusätzlich drei Sand-

kuppen als Huderstellen für Rebhühner zu 
schaffen und dauerhaft zu erhalten.  

 
3.3 Auf der gesamten Westseite des Grundstücks 

ist eine spezielle Einfriedung zu errichten, die 
für Weidevieh nicht passierbar sein darf, für 
Wildtiere jedoch durchlässig ist. 

 
3.4 In die Fläche sind 5 Baumstubben einzubrin-

gen. Zusätzlich ist eine Stieleiche (Quercus 
rubor) mit einem Mindeststammumfang von 16 
– 18 cm, gemessen in 1,0 m Höhe zu pflanzen 
und dauerhaft gegen Verbiss durch Weidevieh 
oder Wildtiere zu schützen. 

 
3.5 Entlang der nördlichen Grundstücksgrenze sind 

in einem fünf Meter breiter Streifen außerhalb 
des Weidezauns je angefangene 100 m² je 2 
Obstbäume und 2 Sträucher entsprechend der 
in V 4. aufgeführten Pflanzqualität zu pflanzen. 
Dabei sind die Arten Essbare Ebersche (Sor-
bus aucuparia), Hauszwetschge (Prunus do-
mestica Hauszwetsche), Vogelkirsche (Prunus 
avium), Kornelkirsche (Cornus mas), Hasel 
(Corylus) und Kirschpflaume (Prunus cerasife-
ra) zu pflanzen. 
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3.6 Die Maßnahmen innerhalb des Geltungsberei-

ches C müssen spätestens innerhalb eines 
Jahres nach Beginn der Erschließungsarbeiten 
fertiggestellt sein. Die Anpflanzungen sind 
fachgerecht auszuführen, dauerhaft zu erhalten 
und bei Abgang spätestens in der folgenden 
Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen. Für alle 
Anpflanzungen ist im Anschluss an die Fertig-
stellungspflege eine dreijährige Entwicklungs-
pflege durchzuführen.  

 
4. Die gemäß den textlichen Festsetzungen VI Nr. 

2 bis 3 festgesetzten Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft dienen i.S. von §§ 18, 19 
und 21 Bundesnaturschutzgesetz i.V. mit § 1a 
BauGB dem Ausgleich der durch den Bebau-
ungsplan HO 54 zu erwartenden Eingriffe in 
Boden, Natur und Landschaft. 
 
Sie werden den nachfolgend genannten Flä-
chen im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes im Sinne von § 9 Abs. 1a BauGB und 
§ 135 a BauGB wie folgt zugeordnet: 
 
Allgemeine Wohngebiete: 66% 
Öffentliche Flächen: 34% 
darin enthalten Planstraße 4: 16,2% 

 
 
VII Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes 

 
1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind bei Er-

richtung und Änderung von Gebäuden an den 
Fassaden von schutzbedürftigen Aufenthalts-
räumen (i. S. von DIN 4109 und VDI 2719) 
passive Schallschutzmaßnahmen nach den 
Bestimmungen für die im Bebauungsplan fest-
gesetzten Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 
„Schallschutz im Hochbau“ und gemäß VDI-
Richtlinie 2719 „Schalldämmung von Fenstern 
und deren Zusatzeinrichtungen“ durchzuführen. 
 

2 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, 
WA 2, WA 3 und WA 5 sind im Lärmpegelbe-
reich III schutzwürdige Außenwohnbereiche der 
einzelnen Wohneinheiten, wie z. B. Terrassen, 
offene Loggien und Balkone auf der der Plan-
straße 4 zugewandten Gebäudeseite unzuläs-
sig, sofern kein zusätzlicher Außenwohnbe-
reich auf der von der Lärmquelle abgewandten 
Gebäudeseite - im direkten Schallschatten des 
zugehörigen Gebäudes - errichtet ist. 
 

3. Von den Festsetzungen A VII 1 und A VII 2 
kann ganz oder teilweise abgewichen werden, 
wenn nachgewiesen wird, dass der erforderli-
che Schallschutz auf andere Weise gewährleis-
tet ist. 
 

 
VIII Sonstige Festsetzungen 
 
 Geh-,Fahr- und Leitungsrechte 

 
    1 Gehrecht zugunsten der Anlieger, Geh- und 

Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsor-
gungsträger. 

 
    2 Geh- und Fahrrecht zugunsten der Anlieger, 

Geh- und Leitungsrecht zugunsten der Ver- 
und Entsorgungsträger. 

 
 
 
B Örtliche Bauvorschrift 
Gemäß §§ 80, 84 NBauO in Verbindung mit  
§ 9 Abs. 4 BauGB. 
 
 
I Geltungsbereich 
 
 Die Örtliche Bauvorschrift gilt für alle Allgemei-

nen Wohngebiete im Geltungsbereich dieses 
Bebauungsplanes. 

 
 
II Dächer 
 
Dachneigung 
 
1. Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete  

WA 1, WA 2 und WA 3 dürfen nur Flachdächer 
oder einseitige Pultdächer ausgeführt werden. 

 
2. Ein Flachdach im Sinne dieser Festsetzung ist 

eine Dachfläche, die eine Dachneigung von 
max. 6° aufweist.  

 
3. Ein einseitiges Pultdach im Sinne dieser Fest-

setzung ist eine einseitige geneigte Dachfläche 
mit einem First und einer Traufe und mit einer 
Dachneigung von max. 10°. 
 

 
III Einfriedungen 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten dürfen bau-

liche Einfriedungen entlang der öffentlichen 
Verkehrsflächen und entlang der öffentlichen 
Grünfläche die Höhe von 1,2 m über dem Be-
zugspunkt nicht überschreiten. 

 
2. Einfriedungen, die an die öffentlichen Grünflä-

chen grenzen, sind nur als Hecken aus Laub-
gehölzen oder als Hecken in Verbindung mit 
einem integrierten Zaun zulässig. Entlang der 
öffentlichen Verkehrsflächen sind Einfriedun-
gen nur als bauliche Anlage oder als Hecke 
aus Laubgehölzen zulässig.  
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C Hinweise 

1. Im Geltungsbereich A ist mit Kampfmitteln zu 
rechnen. Aus Sicherheitsgründen ist vor dem 
Beginn von Baumaßnahmen eine Flächenson-
dierung und Bergung möglicher Kampfmittel 
durchzuführen. Eine Kampfmittelbeseitigungs-
bescheinigung des Kampfmittelbeseitigungs-
dienstes Hannover ist der Stadt Braunschweig, 
Abt. Umweltschutz, vor dem Beginn von Bau-
arbeiten vorzulegen. 
 

2. Für die gemäß A V "Grünordnung" und A VI 
"Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft" festge-
setzten Anpflanzungen sind geeignete Gehölz-
arten der Artenliste im Anhang der Begründung 
zum Bebauungsplan zu entnehmen. 

 
3. Im Plangebiet liegen bereichsweise oberflä-

chennahe Bodenverunreinigungen vor. Die Bo-
denverunreinigungen sind zeichnerisch als Flä-
chen gekennzeichnet, deren Böden erheblich 
mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. 
Die vorgesehene bauliche Nutzung ist nicht ge-
fährdet. Bei Baumaßnahmen ist im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens mit besonde-
ren Anforderungen / Nebenbestimmungen zu 
rechnen.    
  
In den gekennzeichneten Bereichen müssen im 
Bereich offener Beete und Grünflächen ober-
flächennah (bis zu einer Tiefe von mindestens 
0,30 m) die maßgebenden Prüfwerte der Bun-
desbodenschutzverordnung sowie der Ben-
zo(a)Pyren-Prüfwert von 1 mg/kg unterschritten 
werden. Dies kann durch Bodenaustausch oder 
Bodenauftrag erfolgen. Ein gutachterlicher 
Nachweis ist erforderlich. 

 
4. Eine Nutzung des Grundwassers ist aufgrund 

der Schadstoffbelastung durch leichtflüchtige 
halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) nicht 
zulässig. Bei Grundwasserhaltungsmaßnah-
men ist mit Auflagen sowie ggf. mit Maßnah-
men zur Abreinigung des geförderten Grund-
wassers zu rechnen. 

 
5. Die Bestimmungen des Artenschutzes gemäß 

§ 44 BNatSchG sind zu beachten. 
Die Verbote des § 44 BNatSchG sind insbe-
sondere bei der Entfernung von Gehölzen so-
wie Abrissmaßnahmen von Gebäuden zu be-
achten, die dem Artenschutz unterliegende Vo-
gel- und Fledermausarten betreffen könnten. 
 

6. Lärmschutz 
 
6.1 Das Plangebiet ist durch den Straßenverkehr 

der A 391 und der Planstraße 4 lärmvorbelas-
tet. 

 
6.2 Nachweise zum Lärmschutz sind im Einzelfall 

folgendermaßen durchzuführen: 
 
Die Reflexionen sind bis zur dritten Ordnung zu 
berücksichtigen. Für die Gebäudefassaden ist 
ein Reflexionsverlust von 1 dB(A) zu Grunde zu 
legen. 

 
Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der 
Orientierungswerte in Bezug auf den Straßen-
verkehrslärm ist auf Grundlage der schalltech-
nischen Rechenvorschrift RLS 90 „Richtlinie für 
den Lärmschutz an Straßen“ in ihrer jeweils ak-
tuellen Fassung - unter Berücksichtigung der 
vorgesehenen Lärmminderungsmaßnahmen - 
vorzunehmen. 
 

6.3 Zur Umsetzung der textlichen Festsetzungen 
A VII „Festsetzungen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes“ sind fol-
gende Grundlagen maßgeblich: 
 
DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Heraus-
geber Deutsches Institut für Normung, Beuth-
Verlag, Berlin, 1989. 
 
VDI-Richtlinie 2719 „Schalldämmung von Fens-
tern und deren Zusatzeinrichtungen“, Heraus-
geber Deutsches Institut für Normung, Beuth-
Verlag, Berlin,1987, 
 
Diese Unterlagen können in der „Beratungsstel-
le Planen - Bauen - Umwelt“ der Stadt Braun-
schweig eingesehen werden. 
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 16.11.2018 - 
 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 
3634) 

 
1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786) 

 
1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 

 

in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

 
1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. S. 1274), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl I 
S. 2771) 

 
1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

 

in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Sept. 2017 (BGBl. I S. 3434) 

 
1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Sept. 2017 (BGBl. I S. 3370) 
 

1.7 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) 
 

in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 
 
1.8 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 

 

in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 12. Sept. 2018 (Nds. GVBl. S. 190) 

 
1.9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 

 

in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geän-
dert durch § 2 des Gesetzes vom 20. Juni 2018 (Nds. GVBI S. 113) 

 
 
2 Bisherige Rechtsverhältnisse 
 
2.1 Regional- und Landesplanung 

 
Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2017 und im Regio-
nalen Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 für den Großraum Braun-
schweig ist Braunschweig im oberzentralen Verbund mit Wolfsburg und Salz-
gitter als Oberzentrum verbindlich festgelegt. Dem oberzentralen Verbund 
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sind die Schwerpunktaufgaben „Sicherung und Entwicklung von Wohn- und 
Arbeitsstätten“ zugewiesen. 
 
Nach dem RROP sollen Siedlungsentwicklungen schwerpunktmäßig in Ober-
zentren stattfinden. Im Großraum Braunschweig sollen diese vorrangig auf 
zentralörtlichen Standorten, die über Zugangsstellen des schienengebunde-
nen ÖPNV bzw. von Regiobuslinien verfügen, konzentriert werden. Im Ein-
zugsbereich der Haltepunkte soll durch verdichtete Bau- und Wohnformen 
eine höhere Siedlungsdichte erreicht werden. 
 
Der Geltungsbereich A ist im RROP 2008 als Siedlungsbereich dargestellt.  
Das RROP stellt weiterhin an der nördlichen Grenze des Bebauungsplanes 
ein „Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz“ dar. Zur Vorbeugung des Hoch-
wasserschutzes soll in den Einzugsbereichen der Fließgewässer ein natürli-
cher Rückhalt und schadloser Abfluss des Wassers gewährleistet werden (s. 
RROP, Kapitel 2.5.4). Diesem Ziel gemäß wurden entsprechende Maßnah-
men zur Entwässerung vorgesehen. 
 
Der Geltungsbereich B wird im RROP als „Vorranggebiete Natura 2000“ und 
als „Vorranggebiete für den Hochwasserschutz“ dargestellt. Die Geltungsbe-
reiche B und C werden als „Vorranggebiete für die Natur und Landschaft“ so-
wie als „Vorbehaltsgebiete Erholung“ dargestellt. Der Geltungsbereich C be-
findet sich zusätzlich in einem „Vorranggebiet für die Trinkwassergewin-
nung“. Die dort vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen für den Artenschutz 
sowie für Eingriffe in Natur und Landschaft unterstützen die weitere Ausprä-
gung der raumordnerischen Ziele durch entsprechende Maßnahmen im 
Sinne des Hochwasser- sowie des Natur- und Landschaftsschutzes. Die 
Trinkwassergewinnung wird nicht negativ beeinflusst. 
 
Damit ist der Bebauungsplan im Sinne von § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) an die Ziele der Landes- und Raumordnung angepasst. 
 

2.2 Flächennutzungsplan 
 
Es gelten die Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes der 
Stadt Braunschweig in der Neufassung vom 06.10.2005 in seiner derzeit ak-
tuellen Fassung. 
 
Im Flächennutzungsplan ist der Geltungsbereich A des Bebauungsplanes 
„HO 54“ südlich des Grabens als „gewerbliche Baufläche“ und nördlich als 
Grünfläche dargestellt. Der Flächennutzungsplan stellt für den Geltungsbe-
reich B Flächen für Landwirtschaft und Wald sowie überlagernd das Natur-
schutzgebiet im Bereich der Okerniederung dar. Der Geltungsbereich C be-
findet sich im Landschaftsschutzgebiet östlich des Forsts Im Klei in Honde-
lage und ist im Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft darge-
stellt. 
 
Die beabsichtigten Festsetzungen lassen sich im Bereich der gewerblichen 
Flächen nicht aus dieser Darstellung entwickeln. Der Flächennutzungsplan 
wird daher im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB geändert. Mit der 
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Änderung ist der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt. 
 

2.3 Bebauungspläne 
 
Derzeit gilt für den Geltungsbereich der seit 2016 rechtskräftige Bebauungs-
plan "An der Schölke", HO 41. Das OVG Lüneburg hat diesen im Rahmen ei-
nes Normenkontroll-Eilverfahrens bis zum rechtskräftigen Abschluss des 
Normenkontrollverfahrens außer Vollzug gesetzt, weil der Bebauungsplan 
nicht im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB hätte erlassen wer-
den dürfen. Da der Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54, den Be-
denken des OVG Rechnung tragen und den Bebauungsplan "An der 
Schölke", HO 41, ersetzen soll, wird im Folgenden inhaltlich und sprachlich 
davon ausgegangen, dass für das Plangebiet kein Bebauungsplan besteht. 
Vor diesem Hintergrund beurteilen sich die die planungsrechtlichen Gege-
benheiten wie folgt: 
 
Für die Grundstücke im Geltungsbereich besteht weitgehend kein Bebau-
ungsplan. Die im Nordosten des Geltungsbereichs A für den Hochwasser-
schutz festgesetzten öffentlichen Grünflächen befinden sich im rechtskräftig-
ten Bebauungsplan HO 13 und sind dort als öffentliche Grünfläche, Zweck-
bestimmung Regenrückhaltebecken festgesetzt. Der südliche Teil des 
Grundstücks Kreuzstraße 75 befindet sich in einem im Zusammenhang be-
bauten Ortsteil gem. § 34 BauGB. Der Rest des Geltungsbereichs befindet 
sich im unbeplanten Außenbereich gemäß § 35 BauGB. 
 
Da gem. § 35 BauGB hier keine Bebauung möglich ist, besteht das Erforder-
nis, einen Bebauungsplan aufzustellen. 
 

2.4 Sanierungsgebiet 
 
Der Geltungsbereich A des Bebauungsplanes befindet sich im Bereich des 
förmlich festgelegten Sanierungsgebietes „Westliches Ringgebiet / Soziale 
Stadt“. Die betroffenen Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches sind 
nach Sanierungsrecht bereits vorab abgelöst und aus der Sanierung entlas-
sen worden. 
 
Die Entwicklung des Gebietes ist nicht als sanierungsbedingt einzustufen, da 
mit einer Machbarkeitsuntersuchung vom Oktober 2000 Maßnahmen zur 
Wohngebietsentwicklung bereits vor der förmlichen Festlegung als Sanie-
rungsgebiet eingeleitet wurden. Gleichwohl sind innerhalb des Plangebietes 
auch die Sanierungsziele relevant, insbesondere ist die Schaffung von innen-
stadtnahem Wohnraum für verschiedene Wohnbedürfnisse relevant. 
 
 

3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 
 
Es gibt seit Ende der 90er planerische Bestrebungen, das Areal zwischen 
der Kreuzstraße und der ehemaligen Bezirkssportanlage „Kälberwiese“ mit 
einer Wohnnutzung zu entwickeln. Im Jahr 2008 wurde die Aufstellung des 
Bebauungsplans "An der Schölke", HO 41, beschlossen. Dieser wurde im 
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Jahr 2016 als Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB in 
Kraft gesetzt. Im Rahmen eines Normenkontroll-Eilverfahrens hat das Nds. 
OVG die Anwendung des § 13 a BauGB, d. h. die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes im beschleunigten Verfahren, beanstandet und ihn bis zum 
rechtskräftigen Abschluss des Normenkontrollverfahrens außer Vollzug ge-
setzt. Dem folgend soll nun ein neuer Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", 
HO 54, im Normalverfahrens aufgestellt werden, der den verfahrensfehler-
haften Bebauungsplan HO 41 ersetzt. 
 
Ziel der Aufstellung des Bebauungsplans "An der Schölke-Neu", HO 54, ist 
daher die erneute Schaffung des Baurechts für die Errichtung eines Allge-
meinen Wohngebietes im Geltungsbereich. Hier soll der umgebenden Be-
bauung angemessene und gleichzeitig verdichtete Wohnbebauung mit einer 
Mischung aus Einfamilienhäusern, Reihenhäusern und verträglichem Mehr-
geschosswohnungsbau entstehen, die der Versorgung der Braunschweiger 
Bevölkerung mit Wohnraum dienen. Ergänzende und mit der Wohnnutzung 
verträgliche Nutzungen, beispielsweise nicht störende Handwerksbetriebe 
sollen dabei grundsätzlich möglich sein; auch um etwa eine Wohnnutzung 
mit einem Arbeitsplatz verknüpfen zu können. 
 
Mit der angestrebten Vielfalt an Baustrukturen im Geltungsbereich wird die 
gewünschte soziale Mischung innerhalb des Baugebietes berücksichtigt. 
 
Für die nördlich angrenzende ehemalige Bezirkssportanlage „Kälberwiese“ 
besteht kein Bedarf mehr, sodass die Stadt Braunschweig beabsichtigt, auch 
dieses Areal zu Wohnbauland zu entwickeln. Zu diesem Zweck wird angren-
zend der Bebauungsplan "Feldstraße", AP 23, aufgestellt. Die hieraus entste-
henden planerischen Überlegungen werden in dem Bebauungsplan "An der 
Schölke-Neu", HO 54, berücksichtigt. So ist z. B. für das geplante Bauland 
„Feldstraße“ eine mögliche Anbindung von der Kreuzstraße nach Norden 
vorgehalten. Diese Verbindungsstraße führt durch das Plangebiet „An der 
Schölke-Neu“.  
 
Der überwiegende Teil des Plangebietes ist als Fläche des unbeplanten Au-
ßenbereiches gem. § 35 BauGB einzustufen, die im Geltungsbereich A einer 
erstmaligen Bebauung zugeführt werden soll. Im Geltungsbereich A ist ab-
weichend straßenbegleitend zur Kreuzstraße ein Teilbereich nach 
§ 34 BauGB als im Zusammenhang bebauter Ortsteil zu bewerten.  
 
Für die beabsichtigte Entwicklung ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
erforderlich. Da der wirksame Flächennutzungsplan hier Gewerbeflächen 
darstellt und damit eine Entwicklung des Bebauungsplanes gemäß 
§ 8 BauGB aus dem Flächennutzungsplan nicht möglich ist, wird eine Ände-
rung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren durchgeführt. 
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4 Umweltbericht 
 
4.1 Beschreibung der Planung 

 
Der Geltungsbereich A liegt im Westen des Stadtgebietes zwischen der 
Kreuzstraße und der ehemaligen Bezirkssportanlage „Kälberwiese“ und ist 
Teil des Bezirks „Westliches Ringgebiet“.  
 
Das südliche Umfeld ist mit der Vielzahl an gründerzeitlichen Wohnhäusern 
überwiegend städtisch geprägt. Im östlichen und nördlichen Umfeld definie-
ren Familienwohnhäuser aus den 1930er bis 1980er Jahren einen klassi-
schen Siedlungscharakter am Rande der Innenstadt. Im Norden grenzt die 
ehemalige Bezirkssportanlage „Kälberwiese“ an, dessen Fläche zukünftig als 
Wohnbauland entwickelt werden soll. 
 
Das Westliche Ringgebiet ist ein Stadtteil mit besonderem Handlungsbedarf. 
Durch städtebauliche, wohnungswirtschaftliche und sozialpolitische Hand-
lungskonzepte soll dem entsprochen und die Potenziale gestärkt werden. Ei-
nem Teil dieses Handlungskonzeptes entspricht die Ausweisung des Bauge-
bietes „An der Schölke-Neu“.  
 
Die Planung sieht eine Geschoss-, Reihen- und Einzelhausbebauung vor, die 
sich der Baustruktur des Umfeldes anpasst. Entlang der Geltungsbereichs-
grenzen zu den bereits bebauten Nachbargrundstücken sind weitgehend Be-
grünungsmaßnahmen vorgesehen. 
 
Für das künftige Wohngebiet ist eine hohe Ausnutzung geplant, um dem Sa-
nierungsziel nach kostengünstigem Wohnungsbau für junge Familien zu ent-
sprechen. Darüber hinaus werden mit der im Plangebiet vorgesehenen Be-
bauung Strukturen geschaffen, die sich sowohl in die umgebende Bebauung 
integrieren als auch städtische Strukturen aufnehmen, die das zukünftige 
Baugebiet „Feldstraße“ anstrebt. 
 
Wie im Norden, so ist auch im Kern des Quartiers eine Zeilenbebauung bzw. 
Reihenhäuser geplant. In den östlichen und südlichen Randzonen sind Einfa-
milienhäuser geplant, die sich in die bestehende Einfamilienhausbebauung 
im rückwärtigen Bereich der Kreuzstraße bzw. Wiedebeinstraße einordnen 
und größere individuelle Gestaltungsfreiheiten gegenüber der Zeilenbebau-
ung zulassen. Nordwestlich zur Planstraße 4 sind bis zu dreigeschossige 
Baukörper mit einer einheitlichen Architektursprache geplant.  
 
Aufgrund der relativ hohen baulichen Dichte kommt der Gestaltung der Grün- 
und Freiräume eine höhere Bedeutung zu. Dazu tragen, neben einer Grünflä-
che mit Baumreihe an der Planstraße 4, weitere Baumpflanzungen in den üb-
rigen Planstraßen und eine öffentliche Grünfläche im nordöstlichen Plange-
biet bei. Im Nordosten wird ein ca. 200 m² großer öffentlicher Spielplatz in die 
öffentliche Grünfläche integriert, der Bestandteil des östlich bestehenden 
Spielplatzes wird. Entlang des Grabens ist die Festsetzung eines drei Meter 
breiten Grünstreifens als öffentliche Grünfläche u. a. zur Bewirtschaftung des 
Grabens geplant.  
 

TOP 6.

122 von 236 in Zusammenstellung



- 7 - 

Bebauungsplan „An der Schölke“, HO 54  Begründung, Stand: 06.02.2019 
  Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 

Die verkehrliche Erschließung soll von der Kreuzstraße erfolgen, zusätzlich 
ist eine Notzufahrt für Rettungsfahrzeuge von der Wiedebeinstraße vorgese-
hen, die sonst nur für Fuß- und Radverkehr genutzt werden soll. Ein Teil des 
nördlich des Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54, geplanten Bau-
gebietes "Feldstraße" soll über die Planstraße 4 erschlossen werden. Unab-
hängig davon, ob das Baugebiet Feldstraße tatsächlich realisiert werden 
kann, wird in Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54, über eine ent-
sprechend festgesetzte Breite der Verkehrsfläche eine zukünftige Anbindung 
bereits berücksichtigt. 
 
Ca. 10 % des Niederschlagswassers können über das vorhandene städti-
sche Netz abgeführt werden. Für die Rückhaltung von anfallendem Oberflä-
chenwasser aus dem Plangebiet wird ein Rückhaltebecken unter Berücksich-
tigung vorhandener und insbesondere erhaltenswerter Bäume im Mündungs-
bereich zweier Gräben nördlich des Baugebietes angelegt. Der nördlich an 
die Bebauung angrenzende Entwässerungsgraben der Autobahn 391 (hier 
im Weiteren Schölkegraben genannt) erhält auf diese Weise ein um rd. 
630 m³ größeres Retentionsvolumen. Auf der Südseite des Schölkegrabens 
ist ein Pflegeweg geplant. 
 
Zum volumen- und wirkungsgleichen Ausgleich der für die Bebauung not-
wendigen Geländeaufhöhung werden durch Abgrabung entlang der Schölke 
zusätzliche Überschwemmungsflächen geschaffen, auf denen ein zusätzli-
ches Retentionsvolumen von rd. 910 m³ realisiert wird.  
 
Zur Vermeidung von Verstößen gegen den Artenschutz nach § 44 BNatSchG 
sowie zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft sind zwei Aus-
gleichsflächen von zusammen ca. 2,3 ha vorgesehen. Da im Geltungsbe-
reich A selbst bzw. in der unmittelbaren Nähe ein Ausgleich ohne Einbußen 
größerer Bauflächen nicht möglich ist, wurde im Stadtgebiet dafür als Maß-
nahmenflächen das Flurstück 288/93, Flur 3, Gemarkung Watenbüttel, (Gel-
tungsbereich B) sowie das Flurstück 168/3, Flur 5, Gemarkung Hondelage, 
(Geltungsbereich C) ausgewählt. Im Geltungsbereich B sind auf der Fläche 
zur naturnäheren Gestaltung von vorhandenen Entwässerungsgräben und 
Bildung von Flutmulden in Teilbereichen Bodenabträge vorgesehen. Außer-
dem sind verschiedene Anpflanzungen u. a. für die Entstehung eines kleinen 
Hartholzauwalds und die Entwicklung extensiven Grünlandes vorgesehen. Im 
Geltungsbereich C sind neben Extensivierungsmaßnahmen Maßnahmen zur 
Erhöhung der Strukturvielfalt u. a. durch Gehölzpflanzungen geplant. 
 
Bei einem Teil der nördlich festgesetzten öffentliche Grünfläche für den 
Hochwasserschutz handelt es sich um einen Bestandteil eines Waldes nach 
Niedersächsischem Gesetz über den Wald und die Landesordnung 
(NWaldLG). Die damit einhergehende Waldumwandlung wird ersetzt durch 
die festgesetzten Waldentwicklungsmaßnahmen im Geltungsbereich B.  
 

4.2 Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung, Quellen 
 
Neben den grundsätzlichen Anforderungen an die Berücksichtigung der Ziele 
des Umweltschutzes in der Bauleitplanung sind die konkret für den Pla-
nungsraum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele der Fachplanungen 
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auszuwerten und bei der Planaufstellung zu berücksichtigen. Diese Unterla-
gen bündeln die aus den einschlägigen Fachgesetzen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes. Eine nochmalige Auflistung erfolgt daher an dieser Stelle 
nicht mehr. Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die her-
angezogenen stadtweit vorliegenden Fachplanungen und Gutachten, die sich 
in unterschiedlicher Tiefe mit dem Geltungsbereich auseinandersetzen. 
 
Stadtweite Fachplanungen und Gutachten: 

• Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), 2008 
• Landschaftsrahmenplan, 1999, Aktualisierung 2014 
• Integriertes Klimaschutzkonzept für die Stadt Braunschweig 2010, GEO-

NET Umweltconsulting GmbH 
• Stadtklimaanalyse Braunschweig 2017/18, GEO-NET Umweltconsulting 

GmbH 
• Lärmminderungsplan Braunschweig, 2013 
 
Darüber hinaus wurden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens weiterge-
hende, auf die konkrete Planung bzw. konkrete Situation bezogene Fachgut-
achten erstellt. Die Ergebnisse werden, soweit erforderlich, bei der Beschrei-
bung und Bewertung der Umweltsituation unter Kap. 4.4 wiedergegeben. 
 
Plangebietsbezogene Fachplanungen und Gutachten: 

• Bodengutachten zum Neubaugebiet „An der Schölke“, Gesellschaft für 
Grundbau und Umwelttechnik mbH, 30.06.2011 

• Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan HO 41 „An der 
Schölke“, Stadt Braunschweig, Büro für Freiraumplanung Gero Hille Jür-
gen Müller, 10. März 2016 

• Biologische Untersuchungen für den B-Plan „An der Schölke“, HO 41 der 
Stadt Braunschweig, Biodata GbR, November 2014 

• Untersuchungen zum Vorkommen der Haselmaus (Muscardinus avel-
lanarius) für die Erstellung der B-Pläne „Feldstraße“ (AP 23) und „An der 
Schölke“ (HO 41) in Braunschweig, Biodata GbR, November 2015 

• Entwässerungs- und Regenwasserrückhaltekonzept für das Einzugsgebiet 
der Kleinen Mittelriede in Braunschweig“, Fugro Germany Land GmbH, 
2017 

• Ergänzungsgutachten „Hochwasserschutz Kleine Mittelriede“, HGN Bera-
tungsgesellschaft mbH, Dezember 2018, zum Gutachten „Entwässerungs- 
und Regenwasserrückhaltekonzept für das Einzugsgebiet der Kleinen Mit-
telriede in Braunschweig“, Fugro Germany Land GmbH, 2017 

• Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan HO 54 „An der Schölke-
Neu“ der Stadt Braunschweig, Ingenieurgemeinschaft Bonk-Maire-Hopp-
mann PartGmbB, 12. Juli 2018 
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4.3 Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung und Beurteilung der Informa-

tionsgrundlagen 
 
Die Umweltprüfung bezog sich im Wesentlichen auf das Plangebiet mit dem 
Geltungsteilbereich A im Bereich zwischen der Kreuzstraße, Wiedebein-
straße und der ehemaligen Sportanlage Kälberwiese sowie den Geltungsbe-
reich B in der Okerniederung südwestlich Wiesental und den Geltungsbe-
reich C nördlich Hondelage. Gegenstand der Umweltprüfung sind nach Maß-
gabe des Baugesetzbuches die für den Betrachtungsraum und das Planvor-
haben planungs- und abwägungserheblichen Umweltbelange. 
 
Die Umweltprüfung wurde nach folgender Methodik vorgenommen: 

• Auswertung der unter 4.2 genannten Fachplanungen und Gutachten, 

• Ortsbegehungen, 

• Auswertung der unter dem Verfahrensschritt der Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB er-
mittelten Informationen, 

• Für die Beurteilung der Planung im Sinne der Eingriffsregelung erfolgte 
ein Vergleich der aktuellen Wertigkeiten von Natur und Landschaft im 
Plangebiet mit dem Planzustand, der nach Umsetzung dieses Bebau-
ungsplans zu erwarten ist auf Grundlage des sogenannten Osnabrücker 
Modells. Soweit aus bereits bestehenden Bebauungsplänen Eingriffs-
rechte bestehen, werden sie in der Bilanzierung berücksichtigt. Das Os-
nabrücker Modell ist ein anerkanntes und in der Stadt Braunschweig re-
gelmäßig zur Anwendung kommendes Verfahren zur rechnerischen Un-
terstützung der gutachterlichen Bemessung von Eingriffsfolgen und Aus-
gleichsmaßnahmen. 

• Für die Beurteilung wurde der kartierte Naturzustand im Geltungsbe-
reich A vor der Rechtskraft des vorhergehenden Bebauungsplan "An der 
Schölke", HO 41, angenommen. Nach der Rechtskraft wurden die bis da-
hin bestehenden Gärten abgetragen und der Baumbestand weitestge-
hend entfernt. Da von einer Rechtsunwirksamkeit (s. a. Kap. 2.3) ausge-
gangen wird, wird wieder der alte Naturzustand zugrunde gelegt. 

Die Untersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert sich gemäß § 2 Abs. 4 
Satz 3 BauGB an den Festsetzungen des Bebauungsplans "An der Schölke-
Neu", HO 54. Geprüft wird, welche erheblichen Auswirkungen durch die Um-
setzung des Bebauungsplans auf die Umweltbelange entstehen können und 
welche Einwirkungen auf die geplanten Nutzungen im Geltungsbereich aus 
der Umgebung erheblich einwirken können. Hierzu werden vernünftigerweise 
regelmäßig anzunehmende Einwirkungen geprüft, nicht jedoch außerge-
wöhnliche und nicht vorhersehbare Ereignisse.  
 
Auf erkennbare Auswirkungen auf die Umweltgüter wird unter Nr. 4.4 einge-
gangen. 
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Kenntnislücken sowie Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erfor-
derlichen Informationen bestanden nicht. 
 

4.4 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen 
 

4.4.1 Tiere, Pflanzen 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Bei der Bestandsaufnahme wird der Umweltzustand zum Zeitpunkt der Er-
stellung des faunistischen/floristischen Gutachtens (Biodata 2014) zugrunde 
gelegt. Mittlerweile wurden ein großer Teil des Geltungsbereiches auf der 
Basis des Bebauungsplanes HO 41, „An der Schölke“, abgeräumt. 
 
Schutzgebiete und -objekte 
Auf den Flächen im Geltungsbereich A bestehen keine gesetzlich geschütz-
ten Natur-/Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, geschützter Land-
schaftsbestandteile, Europäische Vogelschutzgebiete oder FFH-Gebiete. Der 
Geltungsbereich B liegt im Naturschutzgebiet Braunschweiger Okeraue, der 
Geltungsbereich C im Landschaftsschutzgebiet BS 9 „Querumer Holz und 
angrenzende Landschaftsbestandteile“. 
 
Nördlich des Grabens zur Schölke befindet sich einen kleiner Wald nach 
NWaldLG. Es handelt sich um einen jüngeren bis mittelalten Waldbestand 
von ca. 0,5 ha Größe mit einem Baumbestand u. a. mit Ahorn, Pappel, 
Weide, Eiche, Esche, Birke usw., teilweise mit ausgeprägten Strauchpartien. 
 
Tiere  
Im Rahmen des faunistischen/floristischen Gutachtens (BIODATA 2014) wur-
den im Geltungsbereich A die Artengruppen Brutvögel, Fledermäuse, Repti-
lien, Heuschrecken und Tagfaltern kartiert. Aufgrund von Hinweisen auf mög-
liche Vorkommen der streng geschützten Haselmaus wurde im Jahr 2015 
durch BIODATA eine ergänzende Untersuchung durchgeführt. 
 
Im Rahmen der Kartierungen wurden im Untersuchungsgebiet 21 Vogelarten 
nachgewiesen, die zum großen Teil zu den weit verbreiteten und weniger an-
spruchsvollen Arten der Gehölze und des Siedlungsbereichs gehören. Der 
Bereich hat somit eine geringe bis mittlere Bedeutung für die Artengruppe. 
 
Im Untersuchungsgebiet wurden mit der Zwergfledermaus, dem Großen 
Abendsegler und der Breitflügelfledermaus drei typische Fledermausarten 
der Siedlungsbereiche festgestellt. Die Zwergfledermaus nutzt den Bereich 
als Jagdgebiet, die Breitflügelfledermaus und der Große Abendsegler konn-
ten auf Transferflügen bzw. durch Einzelkontakte nachgewiesen werden. 
Sommerquartiere im Bereich der ehemaligen Gartenhütten wurden nicht 
nachgewiesen, konnten aber nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Ge-
eignete Winterquartiere sind nicht vorhanden. Für die Artengruppe hat das 
Gebiet eine geringe mit mittlere Bedeutung.   
 

TOP 6.

126 von 236 in Zusammenstellung



- 11 - 

Bebauungsplan „An der Schölke“, HO 54  Begründung, Stand: 06.02.2019 
  Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 

Das B-Plangebiet hat für die Artengruppen Tagfalter, Heuschrecken und 
Reptilien aufgrund des Fehlens von geschützten oder gefährdeten Arten eine 
geringe Bedeutung. Die Haselmaus konnte im Rahmen der Kartierung nicht 
nachgewiesen werden. 
 
Artenschutz 
 
Durch das Vorhaben kommt es zum Verlust dauerhaft genutzter und damit 
gesetzlich geschützter Fortpflanzung- und Ruhestätten von Vögeln. Grund-
sätzlich zählen alle wildlebenden europäischen Vogelarten gemäß Vogel-
schutz-Richtlinie in Verbindung mit dem Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) zu den besonders geschützten Arten und unterliegen damit in 
jedem Falle den Artenschutzverboten des § 44 BNatSchG. 
 
Alle heimischen Fledermausarten sind nach BNatSchG in Verbindung mit der 
FFH-Richtlinie streng geschützt. Ihre Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten sind 
nach § 44 BNatSchG gegen Störungen, Entnahme, Beschädigung und Zer-
störung gesichert. 
 
Pflanzen 
 
Den größten Teil des Geltungsbereiches A nehmen eine seit einigen Jahren 
nicht mehr genutzte ehemalige Kleingartenanlage sowie rückwärtige Haus-
gärten ein. Das Gebiet wird daher bestimmt von Grün- und Ruderalflächen 
und teils dichten und umfangreichen Gehölzbeständen von geringem bis 
mittlerem Biotopwert. 
 
Es wurden keine nach § 30 BNatSchG bzw. § 22 NAGBNatSchG geschütz-
ten Biotope auf der Fläche festgestellt. Pflanzenarten der Roten Liste konn-
ten ebenfalls nicht nachgewiesen werden. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Im Geltungsbereich A ist für mit den Bereichen der rückwärtigen Hausgärten 
als Großteil der Fläche anzunehmen, dass diese weiterhin dauerhaft eine 
entsprechende Nutzung mit den dort typischen Tier- und Pflanzenvorkom-
men aufweisen werden. Bezogen auf den derzeitigen Zustand wird es zu kei-
ner Änderung der Artengemeinschaften kommen. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Die Umsetzung des B-Plans führt zum Verlust von dauerhaft genutzter Fort-
pflanzung- und Ruhestätten sowie Jagd-/Nahrungsgebieten von Vögeln und 
Fledermäusen. 
 
Durch den Abriss der Gartenlauben gehen potentielle Brutplätze für Gebäu-
debrüter und Quartiere für Fledermäuse verloren. Aus diesem Grund sind an 
den neu errichteten Gebäuden in Abstimmung mit der unteren Naturschutz-
behörde für gebäudebrütende Vogelarten und Fledermausarten Nist- und Le-
bensstätten durch geeignete Bauweise in die Konstruktion zu integrieren o-
der als künstliche Nisthilfen anzubringen.  
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Durch die Entfernung des Baumbestandes kommt es zum Verlust an Nist-
plätzen von Höhlen- und Nischenbrüter. Als Ausgleich sind fünf Nisthilfen für 
Höhlen- und Nischenbrüter an den verbleibenden Altbäumen anzubringen. 
 
Die Realisierung der Planung ist mit dem Verlust von Lebensräumen für 
Tiere und Pflanzen verbunden. Durch Versiegelung und Überbauung werden 
größtenteils Rasen- und Ruderalflächen sowie Gehölzstrukturen in Anspruch 
genommen. Insgesamt gehen durch das geplante Baugebiet überwiegend 
siedlungsbestimmte, genutzte und ungenutzte Flächen von geringerem bis 
mittlerem Biotopwert verloren.  
 
Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen (s. a. 4.5.2) erfolgen im Bereich der 
Okerniederung (Geltungsbereich B) und in der Gemarkung Hondelage (Gel-
tungsbereich C). Dabei wird der ökologische Mehrwert für Fauna und Flora 
gegenüber der ursprünglichen Nutzung ermittelt und als Ausgleichsmaß-
nahme festgesetzt. Diese Flächen sind dauerhaft dem Ausgleich im Sinne 
des Natur- und Landschaftsschutzes vorbehalten. 
 
Wald: 
Der nördlich des Grabens gelegene Waldbestand, der sich im Laufe der 
Jahre nach Aufgabe der Kleingärten sukzessiv entwickelt hat, wird im Be-
reich entlang der Schölke auf einer Fläche von ca. 0,1 ha überplant mit einer 
öffentliche Grünfläche, Zweckbestimmung Hochwasserschutz, in der Abgra-
bungen zur Schaffung von Retentionsraum vorgesehen sind. Mit dieser Fest-
setzung findet eine Änderung der Nutzungsart statt, die als Waldumwandlung 
waldrechtlich zu betrachten und zu kompensieren ist. Dies gilt unabhängig 
von der im bestehenden Bebauungsplan HO 13 bereits rechtskräftigen Fest-
setzung als öffentliche Grünfläche, Regenrückhaltebecken. Durch die fakti-
sche Entwicklung zu einem Wald hat hier das NWaldLG Vorrang vor dem 
Bauplanungsrecht. 
 
Die Kompensation des von der Planung betroffenen Waldteiles erfolgt auf-
grund der Ausstattung des Bestandes als Sukzessionswald im gleichen Um-
fang (1:1) von ca. 0,1 ha Wald im Rahmen der festgesetzten Aufforstungs-
maßnahmen im Geltungsbereich B. 
 
Nach den Ausführungen des Regionalen Raumordnungsprogrammes 
(RROP) sollen Waldränder und ihr Übergangszonen aufgrund ihrer ökologi-
schen Funktion grundsätzlich von Bebauung und sonstigen störenden Nut-
zungen freigehalten werden. Demzufolge soll zu Waldrändern ein Mindestab-
stand von 100 m eingehalten werden. Sofern, wie in diesem Fall, aufgrund 
der örtlichen Situation (Wald im Siedlungsbereich) bei vorhandener Bebau-
ung der vorsorgliche Abstand nicht gewahrt werden kann, ist ein Sicherheits-
abstand zur Gefahrenabwehr einzuhalten. Nach Abstimmung mit der Nieder-
sächsischen Landesforsten, Wolfenbüttel ist der Mindestabstand in der Pla-
nung gewährleistet.  
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4.4.2 Landschaft, Orts- und Landschaftsbild, Erholung 

 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Das Gebiet umfasst die Gartenareale hinter der Wohnbebauung an der 
Kreuzstraße 75-79 sowie den südöstlichen Bereich der ehemaligen Sportan-
lage und wird durch ein lockeres Mosaik aus älteren Einzelbäumen, Hecken 
sowie genutzten und ungenutzten Gartenparzellen bestimmt. 
 
Während der mittlere Bereich des Plangebietes mit großflächigen Scherra-
senflächen, Gras- und Staudenfluren und nur wenigen Gehölzen ein relativ 
offenes Erscheinungsbild zeigt, dominieren östlich und westlich dieses Berei-
ches zumeist dichte Gehölzgruppen aus Bäumen und Sträuchern. Teils sind 
dies Reste der ehemaligen Kleingartennutzung und teils sich nach der Nut-
zungsaufgabe entwickelnder Sukzessionsaufwuchs. 
 
Im nördlichen Bereich des Plangebietes ergibt sich durch die hier entlang des 
Grabens vorhandenen Gehölzstrukturen in Verbindung mit den vorgelagerten 
Ruderalflächen und den weiter nördlich angrenzenden, relativ ungestörten 
Gehölzbeständen ein natürlicheres, strukturreicheres Bild.  
 
Der Erholungswert der Gärten besteht nur für die befugten Grundstücksnut-
zer, die Öffentlichkeit hat hier keinen Zugang. 
 
Bei den Geltungsbereichen B und C handelt es sich um landwirtschaftlich ge-
prägte Landschaftsräume mit von einzelnen Gehölzen unterbrochenen offe-
nen Flächen mit einem mittleren Wert für das Landschaftsbild und den Erho-
lungswert.  
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Dem derzeitigen Kenntnisstand entsprechend ist nicht von einer Änderung 
der aktuellen Nutzung auszugehen. Daher wird sich weder das Landschafts-
bild noch der Erholungswert ändern. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes entstehen in Folge der geplanten Über-
bauung und Versiegelung, die zu einer Veränderung des Ortsbildes führen. 
Die derzeit prägenden Grünflächen werden einem Wohngebiet mit einer rela-
tiv hohen baulichen Dichte weichen. Die Aufnahme und Weiterführung der 
umliegenden städtischen Strukturen und der Erhalt der natürlicheren und 
strukturreicheren Bereiche des Plangebietes wirken sich jedoch mindernd auf 
die Auswirkungen auf das Schutzgut aus. 
 
Funktionen der Erholung übernehmen künftig die öffentlichen Grünflächen im 
Norden mit integriertem Spielplatz und im Süden an der Planstraße 4. Die 
Hausgärten besitzen privaten Erholungswert. Darüber hinaus ergeben sich 
durch das neue Wohngebiet Möglichkeiten für eine Einbindung in das Frei-
zeitwegenetz. 
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Die Entwicklung eines Auenwaldes und der Flutmulden im Geltungsbereich B 
sowie der weiteren Baum- und Gehölzstrukturen beeinflussen das Land-
schaftsbild in beiden Fällen positiv.  
 
Im Geltungsbereich C dienen die festgesetzten Baum- und Strauchstrukturen 
der Entwicklung einer strukturreicheren Landschaft und beeinflussen das 
Landschaftsbild positiv. Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen entsprechen 
den Anforderungen des Landschaftsschutzgebietes.  
 

4.4.3 Boden, Fläche 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Als natürlicher Bodentyp stehen im Geltungsbereich A Gley-Braunerden an, 
die aufgrund der historischen und aktuellen Nutzungen anthropogen über-
prägt sind. Nach der geologischen Karte stehen unterhalb des Oberbodens 
weichselzeitliche Ablagerungen der Niederterrasse an, die von weichselzeitli-
chem Sandlöss überlagert werden. Unterhalb der eiszeitlichen Sedimente 
folgt die Verwitterungsoberfläche der Oberkreide, die sich hier als schluffiger, 
bereichsweise schwach sandiger Ton darstellt. Innerhalb der weichselzeitli-
chen Sedimente ist ein oberflächennaher Porengrundwasserleiter ausgebil-
det, der zur Tiefe von den kreidezeitlichen Tonen begrenzt wird. Das auf der 
Bezirkssportanlage geplante Regenrückhaltebecken liegt im Bereich einer 
Altlablagerung. Hier ist mit bis zu 2 m mächtigen Auffüllungen zu rechnen.  
 
Im Geltungsbereich B ist als natürliche gewachsener Boden Gley-Vega ver-
breitet, dessen Profilentwicklung typisch für die Braunschweiger Okeraue 
und durch die periodischen Überflutungen sowie hohe Grundwasserstände 
beeinflusst ist. 
 
Der Geltungsbereich C ist durch Pseudogley gekennzeichnet und zeigt das 
Auftreten von Staunässe an. 
 
Im Geltungsbereich A sind mehrere Altstandorte sowie der östlichste Teil der 
Altablagerung L8/1 vorhanden. 
 
Für den Geltungsbereich A liegen Altlastengutachten vor. In dem für die 
Wohnnutzung vorgesehenen Teil sind bereichsweise Bodenbelastungen 
durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) bekannt. Für den 
Parameter Benzo(a)pyren kommt es teilweise zu einer Überschreitung des 
Prüfwertes (1 mg/kg) für die Nutzung als Wohngebiet. 
 
Weiterhin ist bekannt, dass das Grundwasser durch leichtflüchtige haloge-
nierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) belastet ist. Die Quelle der Verunreini-
gung ist nicht bekannt.  
 
 (Bezirkssportanlage) liegen Bodenverunreinigungen durch PAK, Schwerme-
talle und Sulfat vor.  
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Der Geltungsbereich B befindet sich im Bodenplanungsgebiet Okeraue. Es 
liegen Bodenbelastungen mit Cadmium und Blei vor oder sind zu erwarten.  
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Bezogen auf den aktuellen Zustand sind keine Änderungen zu erwarten. Ge-
genüber der Planung bleiben die natürlichen Bodenfunktionen erhalten. Die 
im östlichsten Teil der Altablagerung L8/1 vorhandenen, schadstoffbelasteten 
Auffüllungen würden verbleiben. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Bei Durchführung der Planung gehen im Geltungsbereich A die natürlichen 
Bodenfunktionen in großen Teilen durch Überschütten und Überbauung/Ver-
siegelung verloren.  
 
Aufgrund der Überschreitung des Prüfwertes (1 mg/kg) für die Nutzung als 
Wohngebiet sind hier Maßnahmen zur Unterbrechung des Wirkungspfades 
Boden-Mensch erforderlich. Die Bodenverunreinigungen sind zeichnerisch 
als Flächen gekennzeichnet, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastet sind. 
 
Die vorgesehene bauliche Nutzung ist grundsätzlich nicht gefährdet. Eine 
Nutzung des Grundwassers ist aufgrund der Schadstoffbelastung auszu-
schließen. Bei Grundwasserhaltungsmaßnahmen ist mit Auflagen sowie ggf. 
mit Maßnahmen zur Abreinigung des geförderten Grundwassers zu rechnen. 
 
Das im Bereich der Altablagerung L8/1 hier anfallende Aushubmaterial ist vo-
raussichtlich einer geordneten Entsorgung als gefährlicher Abfall zuzuführen. 
 
Die im östlichsten Teil der Altablagerung L8/1 vorhandenen, schadstoffbelas-
teten Auffüllungen werden zur Anlage des geplanten Regenrückhaltebeckens 
zu großen Teilen beseitigt, so dass sich hier eine Verbesserung des Umwelt-
zustandes ableiten lässt. 
 
Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen führen in den Geltungsbereichen B 
und C zu keinen negativen Veränderungen im Bezug den Boden. 
 

4.4.4 Wasser 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Oberflächenwasser 
Im nördlichen Teil des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes verläuft der 
Entwässerungsgraben der Autobahn 391 (hier im Weiteren Schölkegraben 
genannt) zur östlich gelegenen Schölke. Weitere Oberflächengewässer sind 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht vorhanden. Die östlich an 
das Plangebiet angrenzende Schölke ist bis zum Zusammenfluss mit dem 
Schölkegraben verrohrt und fließt in nördlicher Richtung zur Kälberwiese. 
Weiter nördlich mündet eine weiterer Graben, die Kleine Mittelriede in die 
Schölke ein.  

TOP 6.

131 von 236 in Zusammenstellung



- 16 - 

Bebauungsplan „An der Schölke“, HO 54  Begründung, Stand: 06.02.2019 
  Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 

 
Überschwemmungsgebiete 
Der Geltungsbereich A des Bebauungsplanes befindet sich nicht im Bereich 
eines gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebiets im Sinne des § 76 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG).  
 
Der Geltungsbereich B befindet sich im festgesetzten Überschwemmungsge-
biet der Oker. 
 
Wasserschutzgebiete 
Der Geltungsbereich C befindet sich im Bereich eines Wasserschutzgebietes 
Zone III b.  
 
Grundwasser  
Der Grundwasserspiegel steht im Geltungsbereich A vergleichsweise hoch 
an, eine Versickerung von Niederschlagswasser ist daher nur teilweise gege-
ben. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Veränderungen des Abflussverhaltens der Oberflächengewässer sind ohne 
Durchführung der Planung nicht zu erwarten. Die Oberflächengewässer kön-
nen sich aufgrund ihres geringen Gefälles nicht eigendynamisch verändern 
und bedürfen der regelmäßigen Unterhaltung. Die Wasserstände bei Hoch-
wasser führen bereichsweise zu Ausuferungen, die im Ergänzungsgutachten 
„Hochwasserschutz Kleine Mittelriede“, HGN Beratungsgesellschaft mbH, 
Dezember 2018 detailliert dargestellt sind.  
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Geltungsbereich A: 
Bei Realisierung der Planung werden im Geltungsbereich A zusätzliche, Flä-
chen versiegelt. Dies führt zu einer Erhöhung des Oberflächenabflusses und 
zu einer Verringerung der Grundwasserneubildungsrate. Eine Qualitätsver-
schlechterung des Schölkegrabens und der Schölke, deren Funktion in der 
Ableitung des von versiegelten Straßenflächen incl. der A 391 und von ver-
siegelten Wohn- und Gewerbeflächen besteht, ist nicht zu besorgen.  
 
Ziel einer Entwässerungsplanung ist es, eine Verschlechterung der bisheri-
gen Entwässerungsverhältnisse auszuschließen. Zur Regenwasserrückhal-
tung und zur Kompensation der durch die technisch bedingte Geländeaufhö-
hung des Baugebietes verlorengehenden Überschwemmungsfläche wurde 
eine erneute gutachterliche Untersuchung erstellt: Ergänzungsgutachten 
„Hochwasserschutz Kleine Mittelriede“, HGN Beratungsgesellschaft mbH, 
Dezember 2018).  
 
Es waren Kompensationsmaßnahmen zu entwickeln, die einen volumen- und 
wirkungsgleichen Ausgleich der durch die Bebauung induzierten Auswirkun-
gen auf den Hochwasserabfluss bewirken. Neben dem erhöhten Oberflä-
chenabfluss war somit auch die Aufhöhung des Geländes zu berücksichti-
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gen. Diese ist für die Erschließung des Wohngebietes aus technischen Grün-
den notwendig, um ein ausreichendes Gefälle der Entwässerungsleitungen in 
frostfreier Tiefe gewährleisten zu können. Damit steht der Retentionsraum im 
Baugebiet selbst künftig nicht mehr zur Verfügung. 
 
Für die Nachweise wurden sowohl dem Gutachter FUGRO als auch der HGN 
vorgegeben, hundertjährliche Regen- und Abflussereignisse zu berücksichti-
gen. Standardgemäß wird bei der Dimensionierung von Rückhaltebecken nur 
ein zehn- bis zwanzigjährliches Regenereignis zu Grunde gelegt. Die höhe-
ren Anforderungen sollen die Anlieger über den üblichen Standard hinaus vor 
einer etwaigen negativen Veränderung der Hochwassersituation schützen. 
Damit ist sichergestellt, dass ausreichende Flächen für die Rückhaltung pla-
nungsrechtlich gesichert sind und später realisiert werden können. 
 
Das Gutachten von HGN belegt, dass das wegfallende Retentionsvolumen 
im Gewässersystem Kleine Mittelriede/Schölke nur eine minimale Wasser-
spiegelaufhöhung von bis zu 3 cm unmittelbar am Baugebiet bewirken 
würde. Bewohnte Nachbargrundstücke wären hiervon nicht erkennbar betrof-
fen, sodass die Erhöhung voraussichtlich zu keinen Schäden führen würde. 
Aus grundsätzlichen Erwägungen wird entlang der Schölke trotzdem ein zu-
sätzlicher Bereich für die Hochwasserrückhaltung als Ausgleich für das rech-
nerisch weggefallene Volumen im Baugebiet in einer Größenordnung von ca. 
910 m³ geschaffen werden. Nordöstlich des Baugebietes wird daher gegen-
über der ursprünglichen Planung eine Zusatzfläche in den Geltungsbereich A 
aufgenommen. Diese ist im rechtskräftigen Bebauungsplan HO 13 bereits als 
öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Regenrückhaltebecken 
festgesetzt. Die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche wird planungs-
rechtlich beibehalten. Die Zweckbestimmung wird aber in Richtung Hochwas-
serschutz verändert. Dies ist möglich, da das Regenrückhaltebecken für die 
zugehörige Wohnbebauung nicht in Anspruch genommen werden musste.  
 
Regenrückhaltung:  
10 % des Niederschlagswassers kann in die Kanalisation des städtischen 
Netzes in der Kreuzstraße abgeleitet werden. Das übrige im Baugebiet anfal-
lende Oberflächenwasser wird über das geplante Entwässerungssystem in 
der Planstraße 4 zusammengeführt und gesammelt dem Schölkegraben zu-
geleitet. Gemäß Berechnung nach dem Arbeitsblatt DWA-A 117 „Bemessung 
von Regenrückhalteräumen“ („Entwässerungs- und Regenwasserrückhalte-
konzept für das Einzugsgebiet der Kleinen Mittelriede in Braunschweig“, 
Fugro Germany Land GmbH, 2017) wird für das vorgegebene ungünstigste 
hundertjährliche Regenereignis ein Rückhaltevolumen von ca. 670 m³ benö-
tigt. Im Ergänzungsgutachten „Hochwasserschutz Kleine Mittelriede“, HGN 
Beratungsgesellschaft mbH, Dezember 2018) wurde durch eine Simulation 
nachgewiesen, dass eine Drosselung des Abflusses aus dem Regenrückhal-
tebecken nicht erforderlich ist, sondern sich dieses wie die übrigen natürli-
chen Retentionsflächen verhalten kann, ohne dass für die Anwohner Nach-
teile entstehen. 
 
In der Summe beider Maßnahmen zur Rückhaltung, also durch die Abgra-
bung entlang der Schölke einerseits und durch eine Vergrößerung des Re-
tentionsvolumens des Schölkegrabens anderseits, erfolgt nachweislich ein 
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volumen- und wirkungsgleicher Ausgleich der durch die Bebauung induzier-
ten Auswirkungen auf den Hochwasserabfluss. Auch für die Gewässerunter-
haltung sind die notwendigen Flächen gesichert. Auf der Südseite des Schöl-
kegrabens ist ein Pflegeweg geplant.  
 
Eine Verschlechterung der bisherigen Entwässerungsverhältnisse kann mit 
den geplanten Maßnahmen ausgeschlossen werden. 
 
Im Zuge der Realisierung der Baumaßnahmen und der Aufschüttung ist 
durch geeignete bauliche Maßnahmen oder durch entsprechende Gelände-
modulation sicherzustellen, dass zum Einen das anfallende Regenwasser 
nicht in die benachbarten Grundstücke abfließen kann und zum Anderen der 
zu erhaltende Baumbestand entlang des Grabens nicht beeinträchtigt wird. 
 
Grundwasser 
 
Wesentliche Veränderungen des Grundwasserspiegels im Geltungsbereich A 
sind aufgrund der geplanten Bebauung nicht zu erwarten.  
 
Geltungsbereich B: 
Mit den geplanten naturnahen Abgrabungen und Aufschüttungen am Rande 
des Überschwemmungsgebietes ist keine Verschlechterung des Ist-Zustan-
des verbunden, da vorhandenes Bodenmaterial nur umgelagert wird. 
 
Geltungsbereich C: 
Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen stellen keine Verschlechterung des 
Ursprungszustandes dar und sind mit den Anforderungen an ein Wasser-
schutzgebiet vereinbar. 
 

4.4.5 Klima, Luft 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Der Geltungsbereich A wird westlich, südlich und östlich von Ein- und Mehr-
familienhausbebauung umschlossen. Nördlich angrenzend befinden sich 
Grün- und Freiflächen, die westlich der A 391 Anschluss an großflächige kli-
matische Ausgleichsräume besitzen. Diese nördlich angrenzenden Flächen 
besitzen eine sehr hohe bioklimatische Bedeutung für die östlich angrenzen-
den Wohngebiete des westlichen Ringgebietes. 
 
Die unversiegelten Freiflächen des Geltungsbereichs A übernehmen nachts 
aufgrund der negativen Strahlungsbilanz Funktionen bei der Kaltluftentste-
hung und weisen demzufolge eine gewisse Regenerationsleistung durch 
Temperaturausgleich und Lufterneuerung auf.  
 
Der Geltungsbereich B befindet sich in einem Bereich einer regionalen Luft-
leitbahn entlang der Oker und weist wie der Geltungsbereich C ein Freiland-
klima auf. 
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Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Die angenommene Erhaltung der gärtnerischen Nutzung des Geltungsberei-
ches bewahrt die lokalen Funktionen bei der Kaltluftentstehung, das Klein-
klima bleibt unverändert. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Die hinzukommende Überbauung und Versiegelung von Offenbodenberei-
chen führt zu negativen kleinklimatischen Effekten wie z. B. einer verstärkten 
Überwärmung und Verringerung der Luftfeuchtigkeit durch den Verlust von 
Verdunstungsflächen. Somit geht im Gebiet ein Großteil der Funktion der 
Kaltluftentstehung verloren. Der Luftaustausch sowie die Wirksamkeit von 
Flurwinden werden durch neue Baukörper eingeschränkt. 
 
Die Festsetzung bei den Hausgruppen bzw. Reihenhäuser erfolgt in West-
Ost-Richtung, das Baufeld im WA 1 wird unterbrochen. Damit kann wird die 
Beeinträchtigung der Durchlüftung gerade bei den vorherrschenden West-
winden verringert werden.  
 
Insgesamt bleiben die Auswirkungen lokal begrenzt und sind somit auf das 
Schutzgut als nicht erheblich zu bewerten. Eine Verschlechterung der stadt-
klimatischen und lufthygienischen Situation ist nicht zu erwarten. 
 
Die Energieversorgung des Vorhabens kann über den Anschluss an das 
städtische Gas- und Stromnetz sichergestellt werden. Aus Sicht der Klima-
schutzes ist bei der Verwendung fossiler Brennstoffe von einer Verschlechte-
rung des Zustandes infolge zusätzlicher Treibhausemissionen auszugehen. 
Aufgrund der geringen Wohneinheitenzahl wird im Plangebiet kein erhebli-
cher Effekt ausgelöst. Der Bebauungsplan berücksichtigt die Ziele des Klima-
schutzes durch mehrere Maßnahmen: 
• Die festgesetzte maximale Höhe der baulichen Anlagen erlaubt regelmä-

ßig die Errichtung von Solarkollektoren auf den Dachflächen.  
• Die Südausrichtung der Baufelder WA2 und WA3. 
• Kompakte und damit energiesparende Bauweise ist möglich. 
• Individuelle Errichtung energieeffizienter Gebäude (KfW-Standards) ist 

möglich. 
 
Der Erhalt vorhandener Baumstrukturen vermindert den Eingriff und die vor-
gesehenen Anpflanzungsmaßnahmen im Geltungsbereich A tragen dazu bei, 
mögliche negative Auswirkungen auszugleichen. 
 
In den Geltungsbereichen B und C werden teilweise Neupflanzungen vorge-
nommen, negative Auswirkungen auf Luftleitbahnen sind nicht zu erwarten. 
Die Anpflanzungen beeinflussen das Kleinklima positiv. 
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4.4.6 Lärm, sonstige Emissionen/Immissionen 

 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Lärm 
Auf das künftig als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzte Plangebiet 
(hier Geltungsbereich A) wirken bereits heute unterschiedliche Lärmquellen 
ein. Dabei handelt es sich im Einzelnen um den Verkehr der BAB 391 im 
Westen sowie um die an der Kreuzstraße gelegenen einzelnen Gewerbebe-
triebe südlich des Geltungsbereichs A. Diese sind planungsrechtlich gemäß 
§ 34 BauGB als Mischgebiet im Sinne des § 6 BauNVO einzustufen. In der 
Wiedebeinstraße, nordöstlich zum Geltungsbereich A, befindet sich ein Kin-
derspielplatz. 
 
Bei den Gewerbebetrieben handelt es sich um mischgebietsverträgliche Nut-
zungen mit geringen Lärmemissionen.  
 
Die einzelnen Erschließungen erfolgen über die Kreuzstraße. Mögliche 
Lärmemissionen der Freiflächennutzungen (z. B. Fahrverkehr, Ladebetrieb) 
werden durch die Anordnung der Betriebsgebäude zum nördlich angrenzen-
den Plangebiet abgeschirmt. Entsprechend beschränken sich die Schallaus-
breitungen auf die Quellnähe und wirken sich somit nicht auf den Geltungs-
bereich A aus. 
 
Der Kinderspielplatz ist gemäß § 22 Abs. 1a BImSchG (Bundes-Immissions-
schutzgesetz) immissionsschutzrechtlich als sozialadäquat zu beurteilen; 
entsprechend ist Kinderlärm im Allgemeinen hinzunehmen. Besondere 
Gründe, die dieses Toleranzgebot in Frage stellen könnten, liegen nicht vor. 
 
Somit wirkt sich lediglich der Straßenverkehrslärm relevant auf den Geltungs-
bereich A aus und wurde entsprechend schalltechnisch weiter untersucht.  
 
Unter Berücksichtigung der im Rahmen der Fertigung des Lärmaktionsplans 
2018 vom Verkehrsgutachter (WVI) erhobenen Verkehrszahlen aus 2016 er-
geben sich im Geltungsbereich A bei freier Schallausbreitung unter Betrach-
tung der für Straßenverkehrslärm i. d. R. kritischen Immissionshöhe von von 
5,3 m (etwa 1. OG) zur Tagzeit Beurteilungspegel von bis zu 51 dB(A) und in 
der Nachtzeit von bis zu 45 dB(A). Maßgeblich sind hier die Orientierungs-
werte der DIN 18005 (‚Schallschutz im Städtebau‘) für ein Allgemeines 
Wohngebiet (WA) von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts. Diese Orientie-
rungswerte werden im Geltungsbereich A tags um mindestens 4 dB(A) unter-
schritten und nachts eingehalten bzw. großflächig deutlich unterschritten. Die 
höchsten Werte werden von der pegelbestimmenden A 391 verursacht, ent-
sprechend beschränken sie sich auf die äußerste nordwestliche Ecke des 
Geltungsbereichs A. Die umliegenden Straßen hingegen haben keinen maß-
geblichen Beitrag an den Verkehrslärmimmissionen im Geltungsbereich A. 
 
Im Bestand handelt es sich im Geltungsbereich A um Brachland einer ehe-
maligen Kleingartenanlage. Vom Geltungsbereich selbst gehen somit keine 
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Lärmemissionen aus, die in der Umgebung zu einer Beeinträchtigung führen 
könnten. 
 
Sonstige Emissionen/Immissionen 
Andere Emissionen wie Licht, Staub, elektromagnetische Strahlung, Gerüche 
oder Erschütterungen, die den Geltungsbereich A - oder aus ihm heraus die 
umliegenden Nutzungen - negativ beeinflussen könnten, liegen nicht vor. 
 
In den beiden Geltungsbereichen B und C sind Lärmbeeinträchtigungen 
durch den umliegenden Straßenverkehr zu erwarten. Im Rahmen der ord-
nungsgemäßen Bewirtschaftung benachbarter landwirtschaftlicher Flächen 
kann es darüber hinaus saisonal zu Lärm-, Staub- und Geruchsimmissionen 
kommen. Landwirtschaftliche Nutzung gilt im Außenbereich als privilegiert, 
entsprechend sind die Immissionen im Allgemeinen hinzunehmen. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Lärm 
Unter Berücksichtigung der im Lärmaktionsplan 2018 prognostizierten Ver-
kehrszahlen für den Prognosehorizont 2030 ergeben sich im Geltungsbe-
reich A bei freier Schallausbreitung für die kritische Immissionshöhe von 
5,3 m (etwa 1. OG) gegenüber der Bestandssituation keine anderen Ergeb-
nisse. 
 
Bei Umsetzung des Bebauungsplanverfahrens "Feldstraße", AP 23, ist eine 
Erschließung aus Süden und somit durch den aktuellen Geltungsbereich A 
wahrscheinlich. Dieses Verkehrsaufkommen würde auf die unbeplante Bra-
che im Geltungsbereich A nur Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion her-
vorrufen, sich jedoch auf die Bestandsbebauung auswirken. Im Rahmen des 
Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan AP 23 würde der verkehrliche 
Einfluss schalltechnisch beurteilt und ggf. erforderliche Schallschutzmaßnah-
men umgesetzt werden. 
 
Ohne die Durchführung der Planung gehen auch weiterhin vom Geltungsbe-
reich A keine Lärmemissionen aus, die in der Umgebung zu einer Beein-
trächtigung führen könnten. 
 
Sonstige Emissionen/Immissionen 
Die vorliegenden Verhältnisse innerhalb des Geltungsbereichs A bleiben un-
verändert. 
 
Veränderungen der Immissionssituation in den Geltungsbereichen B und C 
bei nicht erfolgter Planung sind nicht zu erwarten.  
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Lärm 
Mit Blick auf die Sicherung gesunder Wohnverhältnisse innerhalb des künftig 
als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzten Geltungsbereichs A und für 
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bestehende Nutzungen im Umfeld, wurde das Vorhaben einer schalltechni-
schen Untersuchung unterzogen (Ingenieurgemeinschaft Bonk-Maire-Hopp-
mann PartGmbB, 99224III; 12.07.2018). 
 
Die Beurteilung der Geräuschimmissionen erfolgte auf Grundlage der 
DIN 18005 (‚Schallschutz im Städtebau‘).  
 
Im Hinblick auf den Straßenneubau der Erschließungsstraße (Planstraße 4) 
wurden darüber hinaus die Regelungen der 16. BImSchV (‚Verkehrslärm-
schutzverordnung‘) zugrunde gelegt. Ergänzend wurden bzgl. einer Einschät-
zung der Zusatzbelastung im öffentlichen Straßennetz, die Bestimmungen 
der VLärmSchR 97 (‚Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfern-
straßen in der Baulast des Bundes‘) sowie im Rahmen einer Prüfung nach 
§ 45 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 3 StVO (‚Straßenverkehrsordnung‘) als Orientie-
rungshilfe ebenfalls die 16. BImSchV herangezogen. 
 
Gewerbelärm 
Bezüglich des Gewerbelärms ist die Situation gegenüber dem Basisszenario 
unverändert. Die Gewerbebetriebe werden daher im Weiteren nicht berück-
sichtigt (vgl. a. Nr. 5.8.2). 
 
Kinderlärm 
Ergänzend zum im Nordosten zum Geltungsbereich A liegenden Kinderspiel-
platz ist innerhalb des Geltungsbereichs A eine Erweiterungsfläche von ca. 
200 m² vorgesehen. Spielplätze sind gemäß § 22 Abs. 1a BImSchG unter 
dem Aspekt der „Sozialadäquanz“ eingestuft, entsprechend sind Lärmäuße-
rungen durch Kinder im Allgemeinen hinzunehmen. Besondere Gründe, die 
dieses Toleranzgebot in Frage stellen könnten, liegen nicht vor. Die beiden 
Spielplätze werden daher im Weiteren ebenfalls nicht berücksichtigt (vgl. a. 
Nr. 5.8.3). 
 
Straßenverkehrslärm 
Mit dem vorliegenden schalltechnischen Gutachten (BMH, 99224III v. 
12.07.2018) wurden die auf den Geltungsbereich A einwirkenden Straßen-
verkehrslärmimmissionen der BAB 391 sowie der umliegenden Straßen er-
mittelt und beurteilt. 
 
Des Weiteren wurde der Einfluss der Erschließungsstraße (Planstraße 4) des 
Geltungsbereichs A auf den Geltungsbereich A selbst als auch auf die Be-
standsbebauung untersucht. Bei der Erschließungsstraße handelt es sich um 
einen Straßenneubau, der im Süden des Geltungsbereichs A an die Kreuz-
straße angebunden werden soll. 
 
Nördlich des Geltungsbereichs A ist ein weiteres Neubaugebiet („Feldstraße, 
AP 23) als Allgemeines Wohngebiet geplant, dessen Verkehrserschließung 
ganz oder teilweise über die Planstraße 4 im Geltungsbereich A erfolgen soll.  
 
Um somit denkbare Schallsituationen abzuprüfen, wurden im Schallgutach-
ten drei Erschließungsszenarien mit jeweils unterschiedlichen Verkehrsmen-
gen und ihre Auswirkungen auf die Plan- als auch Bestandsbebauung unter-
sucht.  
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Dabei erfolgte die Beurteilung zum einen nach der für städtebauliche Planun-
gen bestehenden Zielvorstellungen der DIN 18005, die Orientierungswerte 
enthält, zum anderen nach der 16. BImSchV i. V. mit der VLärmSchR 97, die 
verbindliche Immissionsgrenzwerte bzw. Sanierungsauslösewerte vorgeben.  
 
Die Berechnung der Straßenverkehrslärmemissionen erfolgt nach Vorgabe 
der RLS 90 (‚Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen‘) unter Berücksichti-
gung der Verkehrsmengen für den Prognosehorizont 2030. 
 
a) Straßenverkehr, der sich auf den Geltungsbereich A auswirkt 

 
Die Geräuschsituation im Geltungsbereich A wurde bei freier Schallaus-
breitung für die Freiflächen des Erdgeschosses zur maßgeblichen Tagzeit 
(6 – 22 Uhr) sowie für das 1. Obergeschoss (OG) zur Tag- und Nachtzeit 
(22 - 6 Uhr) berechnet und an den maßgeblichen Orientierungswerten der 
DIN 18005 bemessen und beurteilt. 
 
Neben einer Beurteilung nach DIN 18005, ist im Rahmen des Neubaus 
der Planstraße 4 bezüglich der Auswirkungen durch die Erschließungsver-
kehre auf den Geltungsbereich A, ergänzend eine Beurteilung nach 16. 
BImSchV vorzunehmen. 
 
Maßgebliche Orientierungswerte nach DIN 18005 und Immissionsgrenz-
werte gemäß 16. BImSchV zur Beurteilung von Verkehrslärm in Allgemei-
nen Wohngebieten (WA): 
 

Vorschrift 
Beurteilungszeitraum 
tags nachts 
6 – 22 Uhr 22 – 6 Uhr 

DIN 18005 55 dB(A) 45 dB(A) 
16. BIm-
SchV 59 dB(A) 49 dB(A) 

 
aa) Berücksichtigung alleinige Erschließung Geltungsbereich A 

 
Beurteilung gemäß DIN 18005 (‚Schallschutz im Städtebau‘): 
 
Bei der Berücksichtigung der Erschließung allein für den Geltungsbe-
reich A im Bebauungsplan „An der Schölke-Neu“, HO 54, setzen sich 
die Straßenverkehrslärmimmissionen zur Beurteilung nach DIN 18005, 
die künftig auf das als WA festgesetzte Baugebiet (Geltungsbereich A) 
einwirken, aus dem Lärm der A 391, dem der umliegenden Straßen 
und dem der eigenen Erschließung zusammen. Der Erschließungsver-
kehr des Baugebiets „An der Schölke-Neu“ weist einen DTV (durch-
schnittliche tägliche Verkehrsstärke) von ca. 225 Kfz/24h auf. 
 
Gemäß den Ergebnissen der grafischen Darstellungen in Anlage 2, 
Blatt 1-3 im Schallgutachten zeigt sich, dass am Tag der für Allge-
meine Wohngebiete maßgebliche Orientierungswert gemäß 
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DIN 18005 von 55 dB(A) im gesamten Geltungsbereich A eingehalten 
bzw. unterschritten wird. 
In der Nachtzeit wird der maßgebliche Orientierungswert von 45 dB(A) 
in den straßennahen Teilflächen der Planstraße 4 mit bis zu 46 dB(A), 
um bis zu 1 dB(A) überschritten; im größten Teil des Geltungsbereichs 
A kann die Unterschreitung des Nacht-Orientierungswertes jedoch vo-
rausgesetzt werden. 
 
Dabei sind innerhalb des Geltungsbereichs A die Straßenverkehrslär-
mimmissionen der A 391 großflächig pegelbestimmend; lediglich im 
Nahbereich der Planstraße 4 dominiert der Erschließungsverkehr. 
Demgegenüber wirken sich die umliegenden Straßen aufgrund der 
Abstände und/ oder geringfügigen Verkehrsmengen nicht wesentlich 
auf den Geltungsbereich A aus. 
 
Beurteilung gemäß 16. BImSchV (‚Verkehrslärmschutzverordnung‘): 
 
Die gegenüber den Orientierungswerten (OW) der DIN 18005 um je-
weils 4 dB(A) höheren Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV, 
werden durch den Erschließungsverkehr des Baugebiets „An der 
Schölke-Neu“ innerhalb des Geltungsbereichs A zur Tag-und Nacht-
zeit deutlich unterschritten (vgl. Schallgutachten BMH, Anlage 2, Blatt 
1-3). 
 

ab) Berücksichtigung Erschließung Geltungsbereich A (Bebauungsplan 
HO 54) zzgl. Erschließung Baugebiet „Feldstraße“ 
 
Mit Berücksichtigung des Baugebiets „Feldstraße“ fließt zur Beurtei-
lung der Lärmimmissionen ergänzend zu den unter aa) genannten 
Verkehrsstärken zusätzlich auch die der Erschließung zum Baugebiet 
„Feldstraße“ in die Berechnung mit ein. Aufgrund der zum aktuellen 
Zeitpunkt nur schätzbaren Anzahl von Wohneinheiten sind weder die 
genauen Verkehrsmengen noch der Verlauf der Erschließungsstraßen 
ins Baugebiet „Feldstraße“ abschließend bekannt. Entsprechend ist 
der tatsächliche Einfluss auf den Geltungsbereich A und auf die Be-
standsbebauung, im gesonderten Planverfahren zur „Feldstraße“, 
AP 23, einschließlich aller daraus entstehenden Auswirkungen zu er-
mitteln, zu bewerten und entsprechend planerisch abschließend zu 
bewältigen. Somit kann hier nur eine vorläufige Berücksichtigung des 
Baugebiets „Feldstraße“ erfolgen. 
 
Demzufolge wurden die möglichen verkehrlichen Auswirkungen der 
Nachbarplanung ermittelt und im Geltungsbereich A des Bebauungs-
plans „An der Schölke-Neu", HO 54, berücksichtigt. Die Erschlie-
ßungssituation für das Baugebiet „Feldstraße“ (HO 54), wurde dabei 
für zwei beispielhafte Szenarien untersucht: 
 
• Szenario 1: Zusätzlich zum Baugebiet „An der Schölke-Neu“ wird 

das Baugebiet „Feldstraße“ zu 100% über die Planstraße 4 er-
schlossen. Dies entspricht einem DTV von insgesamt 
rd. 2.300 Kfz/24h. 
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• Szenario 2: Zusätzlich zum Baugebiet „An der Schölke-Neu“ wird 
das Baugebiet „Feldstraße“ zu 50% über die Planstraße 4 erschlos-
sen. Dies entspricht einem DTV von insgesamt rd. 1.150 Kfz/24h. 

 
Beurteilung gemäß DIN 18005 (‚Schallschutz im Städtebau‘): 
 
Unter Ansatz von Szenario 1 zeigt sich gemäß den Ergebnissen der 
grafischen Darstellung in Anlage 2, Blatt 4-6 des Schallgutachtens, 
dass im Geltungsbereich A der WA-Orientierungswert in den straßen-
nahen Teilflächen der Planstraße 4 im Bereich der Freiflächen des Erd-
geschosses mit bis zu 60 dB(A), um bis zu 5 dB(A) und im Bereich des 
1. OG mit bis zu 59 dB(A), um bis zu 4 dB(A) überschritten wird.  
In der Nachtzeit ergeben sich im Bereich des 1. OG mit bis zu 52 dB(A), 
Überschreitungen von bis zu 7 dB(A).  
Überschreitungen des Orientierungswertes liegen somit in großen Tei-
len des Geltungsbereichs A vor. 
 
Unter Ansatz von Szenario 2 zeigt sich gemäß den Ergebnissen der 
grafischen Darstellung in Anlage 2, Blatt 7-9 des Schallgutachtens, 
dass im Geltungsbereich A der WA-Orientierungswert in den straßen-
nahen Teilflächen der Planstraße 4 im Bereich der Freiflächen des Erd-
geschosses als auch im Bereich des 1. OG mit bis zu 57 dB(A), um bis 
zu 2 dB(A) überschritten wird. 
In der Nachtzeit ergeben sich im Bereich des 1. OG mit bis zu 49 dB(A), 
Überschreitungen von bis zu 4 dB(A).  
Überschreitungen des Orientierungswertes liegen somit in Teilberei-
chen des Geltungsbereichs A vor. 
 
Beurteilung gemäß 16. BImSchV (‚Verkehrslärmschutzverordnung‘): 
 
Unter Ansatz von Szenario 1 werden die WA-Immissionsgrenzwerte 
(IGW) von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts innerhalb des Geltungs-
bereichs A, im unmittelbaren straßennahen Bereich der Planstraße 4 
zur Tagzeit im Bereich der Freiflächen des Erdgeschosses um 1 dB(A) 
und im Bereich des 1. OG zur Nachtzeit um 2 dB(A) überschritten. Tags 
wird der IGW im 1. OG eingehalten. (vgl. BMH, Anlage 2, Blatt 4-6) 
 
Unter Ansatz von Szenario 2 werden die WA-Immissionsgrenzwerte im 
Geltungsbereich A im Bereich der Freiflächen des Erdgeschosses als 
auch des 1. OG zur Tag- und Nachtzeit eingehalten bzw. unterschritten. 
(vgl. BMH, Anlage 2, Blatt 7-9) 
 

b) Straßenverkehr, der sich aus dem Geltungsbereich A auf die Umgebung 
auswirkt 
 
Neben einer Beurteilung nach DIN 18005, ist im Rahmen des Neubaus 
der Planstraße 4 bezüglich der Auswirkungen durch den Erschließungs-
verkehr auf die Bestandsbebauung, ergänzend eine Beurteilung nach 
16. BImSchV vorzunehmen. 
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Im vorliegenden Fall gibt es unmittelbar und mittelbar betroffene Bestands-
bebauung.  
 
Bei einer unmittelbar betroffenen Bebauung (Aufpunkte S1a, S3a, S3b) 
handelt es sich um die Gebäude die entlang des betreffenden Bauab-
schnitts (hier: Planstraße 4) liegen und somit direkt von den baulichen 
Auswirkungen des Straßenneubaus und dessen Verkehrsmenge betroffen 
sind. Dabei wird auch die Verkehrsmenge des sich anschließenden, nicht 
baulich veränderten Bereichs, mit in Ansatz gebracht. Für diese Bestands-
bebauung erfolgt die Beurteilung einschlägig nach 16. BImSchV; die Ein-
schätzung der Belastung bemisst sich an den maßgeblichen Immissions-
grenzwerten. 
Im vorliegenden Fall ist für diese Bebauungen/ Grundstücke vom Schutz-
anspruch eines Mischgebiets auszugehen. 
 
Für die nahe Bestandsbebauung außerhalb des Bauabschnitts, die soge-
nannte mittelbar betroffene Bebauung (Aufpunkte S1b, S2, S4a, S4b, S5), 
ist hingegen nur die Verkehrsmenge der geplanten Straße (Neubau) maß-
geblich. Die Verkehrsmenge des sich anschließenden, baulich nicht geän-
derten Bereichs der vorhandenen Straße, ist gemäß VLärmSchR 97 
(‚Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Bau-
last des Bundes‘) außer Acht zu lassen. Eine Beurteilung erfolgt nach 
16. BImSchV unter Heranziehung der maßgeblichen Immissionsgrenz-
werte. 
Im vorliegenden Fall ist für diese Bebauungen/ Grundstücke vom Schutz-
anspruch eines Mischgebiets (nördlich der Kreuzstraße) bzw. eines Allge-
meinen Wohngebiets (südlich der Kreuzstraße) auszugehen. 
 
Ergänzend kann für diese mittelbar betroffene Bebauung der durch die 
Neuerschließung entstehende Zusatzverkehr auf den Bestandsverkehrs-
wegen - hier Kreuzungsbereich Kreuzstraße/ Kleine Kreuzstraße – spür-
bar sein. Gemäß den Regelungen der 16. BImSchV lässt sich jedoch 
selbst dann kein Lärmschutzanspruch ableiten, wenn durch verkehrslen-
kende oder planerische Maßnahmen eine Pegelsteigerung der absoluten 
Verkehrslärmbelastung um mehr als 3 dB(A) eintritt und Immissionsgrenz-
werte überschritten werden. Für eine Einschätzung der Lärmsituation an 
einer durch den Zusatzverkehr einer Planung mittelbar betroffenen Bebau-
ungen an bestehenden Straßen können - mangels konkreterer Vorschrif-
ten – jedoch die Bestimmungen der VLärmSchR 97 (‚Richtlinie für den 
Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes‘) 
herangezogen werden. Die dann hier für den kritischen Immissionsort 
(Kreuzstraße 38, Aufpunkt 4Sa) zugrunde zu legenden Vergleichswerte, 
die sogenannten Sanierungsauslösewerte, betragen für Allgemeine Wohn-
gebiete 67 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts. Gleichwohl sind darüber hin-
aus zur Beurteilung der Lärmsituation an Bestandsstraßen nach der ein-
schlägigen Rechtsprechung die im Verhältnis niedrigeren Immissions-
grenzwerte (IGW) der 16. BImSchV als Orientierungswerte im Sinne einer 
Orientierungshilfe in Analogie zu einer Prüfung nach § 45 Abs. 1 S. 1 und 
2 Nr. 3 StVO (Straßenverkehrsordnung) heranzuziehen.  
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Gemäß den Ergebnissen in Tabelle 6, Kap. 5.2 des Schallgutachtens liegt 
im vorliegenden Fall die Straßenverkehrslärmbelastung im Prognosenull-
fall (Prognosehorizont 2030 ohne Umsetzung der Planung(en)) an der re-
levanten mittelbar betroffenen Bestandsbebauung (kritischster Immission-
sort Kreuzstraße 38, Aufpunkt S4a) tags bei maximal 57 dB(A) und nachts 
bei maximal 49 dB(A).  
 
Damit werden die WA-Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete ge-
mäß Beiblatt 1 zu DIN 18005 bereits im Prognosenullfall am Tag um bis zu 
2 dB(A) bzw. in der Nachtzeit um zu 4 dB(A) überschritten (Kreuzstr. 38). 
Die Sanierungsauslösewerte der VLärmSchR 97 werden hingegen deut-
lich unterschritten. Die im Fall einer vom Zusatzverkehr betroffenen Be-
standsbebauung heranzuziehenden und als „Orientierungswerte“ zu ver-
stehenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden am Tag um 
mindestens 2 dB(A) unterschritten und in der Nachtzeit eingehalten. 
 
Für die Prognoseplanfälle wurde im Schallgutachten die vom Verkehrsgut-
achter (Zacharias Verkehrsplanungen, Hannover, 2018) in Ansatz ge-
brachte Verkehrsmengenverteilung zugrunde gelegt. 
 
ba) Berücksichtigung alleinige Erschließung Geltungsbereich A 

 
Straßenneubau, unmittelbar betroffene Bebauung: 
Durch die i. V. mit dem Straßenneubau verursachten Geräuschimmis-
sionen allein aus dem Geltungsbereich A, d. h. ohne Berücksichtigung 
der Erschließungsverkehre des Baugebietes „Feldstraße“, ergeben 
sich für die vorhandenen, schutzwürdigen Nutzungen an der Plan-
straße 4 (unmittelbar betroffene Bebauung) Beurteilungspegel von bis 
zu 50 dB(A) am Tage und 42 dB(A) in der Nachtzeit. (vgl. BMH, Kap. 
5.2, Aufpunkt S1a) 
Entsprechend werden die maßgeblichen Orientierungswerte der 
DIN 18005 für MI-Gebiete von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts bei 
dieser Erschließungsvariante („An der Schölke-Neu“, HO 54) an der 
unmittelbar betroffenen Bebauung deutlich unterschritten. 
 
Des Weiteren kann eine Überschreitung der für diese Bauflächen ge-
mäß 16. BImSchV maßgeblichen Immissionsgrenzwerte für MI-Ge-
biete von 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts sicher ausgeschlossen 
werden.  
 
Straßenneubau, mittelbar betroffene Bebauung: 
Im Fall der mittelbaren Betroffenheit ergeben sich im Rahmen des 
Straßenneubaus aufgrund der nur zu berücksichtigenden geringen 
Verkehrsmenge von 225 Kfz/ 24 h (Erschließung Baugebiet „An der 
Schölke-Neu“, HO 54) auf der Planstraße 4 und aufgrund des Ab-
stands zur Planstraße 4, Beurteilungspegel von maximal 41 dB(A) am 
Tag und maximal 33 dB(A) in der Nachtzeit (vgl. BMH, Kap. 5.2, Ta-
belle 6, Aufpunkt S4a).  
Entsprechend werden die maßgeblichen Orientierungswerte der 
DIN 18005 für WA-Gebiete von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts bei 
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dieser Erschließungsvariante auch an der mittelbar betroffenen Be-
bauung deutlich unterschritten. 
 
Ebenso kann eine Überschreitung der für diese Bauflächen gemäß 
16. BImSchV maßgeblichen Immissionsgrenzwerte für WA-Gebiete 
von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts sicher ausgeschlossen wer-
den.  
 
Zusatzverkehr auf den Bestandsstraßen: 
Weiterhin ist anhand der Ergebnisse im Schallgutachten festzustellen, 
dass sich gegenüber dem Prognosenullfall durch den zu erwartenden 
Zusatzverkehr allein aus dem Geltungsbereich A, an den relevanten 
Immissionsorten (Kreuzstraße/ Kleine Kreuzstraße) nur geringfügige 
Zunahmen der Straßenverkehrslärmimmissionen von bis zu 0,6 dB(A) 
in der Tag- und Nachtzeit ergeben. Dies führt an der am stärksten be-
troffenen Wohnbebauung (Kreuzstraße 38) zu Beurteilungspegeln von 
57 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts (vgl. BMH, Kap. 5.2, Tabelle 6, 
Aufpunkt S4a).  
Entsprechend werden die Orientierungswerte für WA-Gebiete tags um 
bis zu 2 dB(A) und nachts um bis zu 5 dB(A) überschritten. Die Sanie-
rungsauslösewerte der VLärmSchR 97 (67 dB(A) tags/ 57 dB(A) 
nachts) werden weiterhin deutlich unterschritten. Die als „Orientie-
rungswerte“ heranzuziehenden Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-
SchV werden am Tag weiterhin um 2 dB(A) unterschritten, in der 
Nachtzeit jedoch um 1 dB(A) überschritten.  
 

bb) Berücksichtigung Erschließung Geltungsbereich A zzgl. Baugebiet 
„Feldstraße“ 
 
Straßenneubau, unmittelbar betroffene Bebauung: 
Durch die i. V. mit dem Straßenneubau verursachten Geräuschimmis-
sionen ergeben sich für die vorhandenen, schutzwürdigen Nutzungen 
an der Planstraße 4 (unmittelbar betroffene Bebauung) in der schall-
technisch ungünstigsten Situation (Szenario 1) Beurteilungspegel von 
bis zu 60 dB(A) am Tage und 52 dB(A) in der Nachtzeit. Für Szena-
rio 2 ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 57 dB(A) am Tag und 
49 dB(A) in der Nachtzeit (vgl. BMH, Kap. 5.2, Tabelle 5, Aufpunkt 
S1a).  
 
Entsprechend werden die maßgeblichen Orientierungswerte der 
DIN 18005 für MI-Gebiete von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts un-
ter Ansatz von Szenario 1 an der unmittelbar betroffenen Bebauung 
am Tag eingehalten und in der Nacht um bis zu 2 dB(A) überschritten. 
Unter Ansatz von Szenario 2 werden hingegen die Orientierungswerte 
zur Tag- und Nachtzeit unterschritten. 
 
Eine Überschreitung der gemäß 16. BImSchV maßgeblichen Immissi-
onsgrenzwerte für Mischgebiete von 64 dB(A) tags und 54 dB(A) 
nachts kann somit für beide Erschließungsvarianten (Szenarien) si-
cher ausgeschlossen werden. 
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Straßenneubau, mittelbar betroffene Bebauung: 
Im Fall der mittelbaren Betroffenheit ergeben sich im Rahmen des 
Straßenneubaus aufgrund der nur zu berücksichtigenden geringen 
Verkehrsmenge des jeweiligen Erschließungsszenarios 
(2.300 Kfz/ 24 h, Szenario 1 bzw. 1.150 Kfz/ 24 h, Szenario 2) auf der 
Planstraße 4 und aufgrund des Abstands zur Planstraße 4, Beurtei-
lungspegel von maximal 51 dB(A) bzw. 48 dB(A) am Tag und maximal 
43 dB(A) bzw. 40 dB(A) in der Nachtzeit (vgl. BMH, Kap. 5.2, Tab. 5, 
Aufpunkt S4a).  
 
Entsprechend werden die maßgeblichen Orientierungswerte der 
DIN 18005 für WA-Gebiete von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts bei 
beiden Erschließungsvarianten an der mittelbar betroffenen Bebauung 
deutlich unterschritten. 
 
Ebenso kann für diese Bebauung eine Überschreitung der WA-Immis-
sionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) 
nachts sicher ausgeschlossen werden. 
 
Zusatzverkehr auf den Bestandsstraßen: 
Des Weiteren ist anhand der Ergebnisse im Schallgutachten festzu-
stellen, dass sich gegenüber dem Prognosenullfall, durch den zu er-
wartenden Zusatzverkehr gemäß der Szenarien 1 und 2, an den rele-
vanten Immissionsorten (Kreuzstraße/ Kleine Kreuzstraße) Zunahmen 
der Straßenverkehrslärmimmissionen von bis zu 3,8 dB(A) (Szena-
rio 1) bzw. 2,3 dB(A) (Szenario 2) in der Tag- und Nachtzeit ergeben. 
Dies führt an der am stärksten betroffenen Wohnbebauung (Kreuz-
straße 38) zu Beurteilungspegeln von 61 dB(A) (Szenario 1) bzw. 
59 dB(A) (Szenario 2) tags und 53 dB(A) (Szenario 1) bzw. 51 dB(A) 
(Szenario 2) nachts (vgl. BMH, Tab. 6, Aufpunkt S4a).  
 
Entsprechend werden die Orientierungswerte für WA-Gebiete tags um 
bis 6 dB(A) (Szenario 1) bzw. um bis zu 4 dB(A) (Szenario 2) und 
nachts um bis zu 8 dB(A) (Szenario 1) bzw. um bis zu 6 dB(A) (Szena-
rio 2) überschritten. Die maßgeblichen Sanierungsauslösewerte der 
VLärmSchR 97 (67 dB(A) tags/ 57 dB(A) nachts) werden jedoch wei-
terhin deutlich unterschritten. Die als „Orientierungswerte“ heranzuzie-
henden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden am Tag wei-
terhin um bis zu 2 dB(A) (Szenario 1) überschritten bzw. eingehalten 
(Szenario 2), in der Nachtzeit um bis zu 4 dB(A) (Szenario1) bzw. um 
bis zu 2 dB(A) (Szenario 2) überschritten. 
 

c) Straßenverkehr, Beurteilung des Summenpegels der relevanten öffentli-
chen Straßen 
 
In verschiedenen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen werden Beur-
teilungspegel, sogenannte Gesundheitspegel, von 70 dB(A) am Tage bzw. 
60 dB(A) in der Nachtzeit als „absolute Zumutbarkeitsgrenze“ und deren 
Überschreitung als mögliche Gesundheitsgefährdung angesehen. Des 
Weiteren werden sie allgemeinhin als Indiz für einen städtebaulichen Miss-
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stand gesehen, vor dem Hintergrund, dass die Wohnqualität stark einge-
schränkt ist und bei Dauerbelastung eine gesundheitliche Beeinträchti-
gung nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
Dies vorangestellt, kann nach den Ergebnissen der durchgeführten Be-
rechnungen eine Unterschreitung der in verschiedenen verwaltungsge-
richtlichen Entscheidungen für die „Möglichkeit einer gesundheitlichen Be-
einträchtigung“ genannten Schwellenwerte für Wohngebiete von 70 dB(A) 
tags bzw. 60 dB(A) nachts vorausgesetzt werden. 
 

Lärmpegelbereiche (LPB) 
 
Um die Geräuschimmissionsbelastung im Geltungsbereich A kenntlich zu 
machen und den Schutzanforderungen der im Geltungsbereich A liegenden 
schutzwürdigen Nutzungen Rechnung zu tragen, wurden im Schallgutachten 
allgemeingültige Anforderungen an den baulichen Schallschutz in Form von 
Lärmpegelbereichen (LPB) gemäß DIN 4109 (‚Schallschutz im Hochbau‘) er-
mittelt. Dazu wurden für den Geltungsbereich A bei freier Schallausbreitung 
die resultierenden Außenlärmpegel für die kritische Immissionshöhe (1. OG) 
berechnet. 
 
Die Außenlärmbelastung wurde entsprechend und im Sinne der zum Zeit-
punkt dieser Untersuchung in Niedersachsen bauordnungsrechtlich einge-
führten Technischen Baubestimmung DIN 4109 (Ausgabe: November 1989), 
Ziffer 5.5 ermittelt und entsprechend dieser Norm zu Lärmpegelbereichen 
(LPB) klassiert.  
 
Es gibt aktuell zwei Novellierungen dieser Norm: die DIN 4109:2016-07 – 
Teil 1 und 2; und die weiter überarbeitete DIN 4109: die DIN 4109:2018-01. 
Derzeit ist ungeklärt, welche novellierte Fassung der DIN 4109 die o. g. Fas-
sung aus dem Jahre 1989 als Technische Baubestimmung ersetzen wird. Mit 
den beiden genannten Neufassungen der Norm ändert sich die Ermittlung 
der Außenlärmbelastung nicht grundsätzlich. Auch das definierte Niveau des 
Schallschutzes gegen Außenlärm bleibt unverändert. Damit behalten die hier 
ermittelten und dargestellten Ergebnisse auch bei der ggf. zu einem späteren 
Zeitpunkt erforderlichen Anwendung einer aktuelleren Fassung der DIN 4109 
ihre Gültigkeit und Anwendbarkeit. 
 
Gemäß DIN 4109 ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus den Be-
urteilungspegeln der einzelnen Lärmarten am Tag zzgl. 3 dB(A). Dabei wird 
bzgl. des Verkehrslärms zwischen Tag- und Nachtpegel eine Differenz von 
10 dB unterstellt. Im Plangebiet wird der maßgebliche Außenlärmpegel aus-
schließlich durch den Straßenverkehrslärm bestimmt. Da im Geltungsbe-
reich A aufgrund der Straßenverkehrsgeräusche diese Differenz weniger 
10 dB beträgt, werden die jeweiligen maßgeblichen Außenlärmpegel auf 
Grundlage der um 10 dB erhöhten Beurteilungspegel zur Nachtzeit ermittelt. 
D. h., im vorliegenden Fall ergeben sich die maßgeblichen Außenlärmpegel 
aus den berechneten Beurteilungspegeln des Straßenverkehrslärms in der 
Nachtzeit zzgl. 13 dB(A). 
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Entsprechend ergeben sich in Abhängigkeit von den untersuchten Erschlie-
ßungsszenarien für die geplanten schutzbedürftigen überbaubaren Flächen 
im Geltungsbereich A nachfolgende maßgebliche Außenlärmpegel und die 
daraus resultierenden Lärmpegelbereiche (LPB): 
 
a) Berücksichtigung alleinige Erschließung Geltungsbereich A 
 
Unter alleiniger Berücksichtigung der Lärmbelastung aufgrund der Umset-
zung des Bebauungsplanes „An der Schölke-Neu“, HO 54, d. h. ohne Be-
rücksichtigung der Erschließungsverkehre des Baugebiets „Feldstraße“ erge-
ben sich maßgebliche Außenlärmpegel von 57 dB(A) bis 59 dB(A) (s. o. 
‚Straßenverkehrslärm‘, aa), Beurteilung nach DIN 18005) und daraus resul-
tierend flächendeckend Lärmpegelbereich (LPB) II ‚(vgl. BMH, Anlage 3, 
Blatt 1). 
 
b) Berücksichtigung Erschließung Geltungsbereich A zzgl. Erschließung 

Baugebiet „Feldstraße“ 
 
Unter Ansatz von Szenario 1 bzgl. der Erschließung zum Baugebiet „Feld-
straße“, also unter Berücksichtigung der Lärmbelastung aufgrund der Umset-
zung des Bebauungsplanes „An der Schölke-Neu“, HO 54 zzgl. einer 100% 
Erschließung des Baugebiets „Feldstraße“ über die Planstraße 4, ergeben 
sich maßgebliche Außenlärmpegel von 57 dB(A) bis 64 dB(A) (s. o. ‚Straßen-
verkehrslärm‘, ab), Beurteilung nach DIN 18005) und daraus resultierend 
Lärmpegelbereich (LPB) II und III. Wobei sich LPB III bis zu einem Abstand 
von ca. 25 m beidseitig entlang der Planstraße 4 erstreckt (vgl. BMH, An-
lage 3, Blatt 2). 
 
Unter Ansatz von Szenario 2 bzgl. der Erschließung zum Baugebiet „Feld-
straße“, also unter Berücksichtigung der Lärmbelastung aufgrund der Umset-
zung des Bebauungsplanes „An der Schölke-Neu“, HO 54 zzgl. einer 50% 
Erschließung des Baugebiets „Feldstraße“ über die Planstraße 4, ergeben 
sich maßgebliche Außenlärmpegel von 57 dB(A) bis 62 dB(A) (s. o. ‚Straßen-
verkehrslärm‘, ab), Beurteilung nach DIN 18005) und daraus resultierend 
Lärmpegelbereich (LPB) II und III. Wobei sich LPB III bis zu einem Abstand 
von ca. 10 m beidseitig entlang der Planstraße 4 erstreckt (vgl. BMH, An-
lage 3, Blatt 3). 
 
Im Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54, wird im Sinne eines vor-
sorglichen Immissionsschutzes unterstellt, dass 100% des Verkehrs aus dem 
Baugebiet „Feldstraße“ (Szenario 1) über die Planstraße 4 auf die Kreuz-
straße abgeleitet wird. Dementsprechend werden die Festsetzungen so für 
Schallschutzmaßnahmen dimensioniert (s. a. Kap. 5.8).  
 
Bauphase 
 
Gemäß § 22 BImSchG besteht die Pflicht des Betreibers einer Baustelle, 
diese so zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen (Lärm-, Staub-, 
Licht- und Erschütterungsemissionen) verhindert werden, die nach dem 
Stand der Technik vermeidbar sind und dass nach dem Stand der Technik 
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unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß be-
schränkt werden.  
 
Beim Betrieb der Baustelle, mit ihren technischen Einrichtungen und inkl. des 
Baustellenverkehrs, sind bzgl. Lärm die Immissionsrichtwerte der AVV-Bau-
lärm ‚Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm‘ zu be-
achten. Ein Regelbetrieb der Baustelle ist gemäß AVV-Baulärm nur werktags 
(Mo-Sa) im Zeitraum zwischen 7 und 20 Uhr (Tagzeit) zulässig. Sollten aus 
technologischen Gründen Nachtarbeiten im Zeitraum zwischen 20 und 7 Uhr 
notwendig werden – z. B. typischerweise Betonagen -, so sind diese recht-
zeitig bei der Unteren Immissionsschutzbehörde der Stadt Braunschweig zu 
beantragen. 
 
Sonstige Emissionen/ Immissionen 
 
Wohnnutzung 
 
Wie schon in der Bestandsbetrachtung, liegen auch bei der Durchführung der 
Planung, keine anderen Emissionen (außer Lärm) wie Licht, Staub, elektro-
magnetische Strahlung, Gerüche oder Erschütterungen vor, die im Plange-
biet zu negativen Beeinträchtigungen führen könnten. 
 
Aufgrund der festgesetzten Wohnnutzung im Geltungsbereich A ist nicht da-
von auszugehen, dass andere Emissionen (Licht, Staub, elektromagnetische 
Strahlung, Gerüche oder Erschütterungen) aus dem Geltungsbereich heraus 
an den umliegenden Nutzungen (Bestandsbebauung) zu nachteiligen Beein-
trächtigungen führen. 
 
Bauphase 
 
Gemäß § 22 BImSchG besteht die Pflicht des Betreibers einer Baustelle 
diese so zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen (Lärm-, Staub-, 
Licht- und Erschütterungsemissionen) verhindert werden, die nach dem 
Stand der Technik vermeidbar sind und nach dem Stand der Technik unver-
meidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt 
werden. 
 
Im Rahmen von Großbaustellen kann es grundsätzlich zu Erschütterungen 
kommen. Nach dem jetzigen Kenntnisstand sind jedoch keine Spundwände 
oder Pfahlgründungen in der Bauphase notwendig, so dass außer Baustel-
lenverkehr keine nennenswerten Erschütterungen zu erwarten sind. Ist im 
Rahmen der Bauphase widererwarten mit Erschütterungen zu rechnen, sind 
die entstehenden Erschütterungen durch die Baumaschinen und/ oder den 
Bauverkehr insbesondere an den umliegenden Wohnhäusern im Vorfeld zu 
ermitteln und zu beurteilen. Die Vorgaben der DIN 4150 (‚Erschütterungen im 
Bauwesen‘) sind hierbei zu beachten. Ein Nachweis des Nichtentstehens von 
Gebäudeschäden durch Beweissicherung ist empfehlenswert. 
 
Je nach Bauphase und Wetterlage kann es auf der Großbaustelle zu erhebli-
chen Staubemissionen kommen. Damit diese nicht zu erheblichen Beein-
trächtigungen in der Nachbarschaft führen, ist ein Staubaufkommen nach 
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dem Stand der Technik zu verhindern. Unvermeidbar auftretende Staubemis-
sionen sind durch die Verwendung der nach dem Stand der Technik entspre-
chenden Technologien und Geräte auf ein Mindestmaß zu beschränken. Ein-
fache Mittel sind dabei je nach Entstehungsort, das Befeuchten von Staub-
quellen oder ein Abplanen/ Einhausen von staubintensiven Baustellenberei-
chen. 
 
Je nach Jahreszeit und Wetterlage kann es auf der Großbaustelle zu erhebli-
chen Blendwirkungen durch Baustrahler und Baufahrzeugscheinwerfern 
kommen. Damit diese nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen in der Nach-
barschaft führen sind Beleuchtungseinrichtungen (Strahler) so anzubringen 
oder so abzudecken, dass eine direkte Einsicht in die Leuchtmittel von der 
unmittelbar angrenzenden Bebauung nicht möglich ist. 
 

4.4.7 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Innerhalb des gesamten Geltungsbereichs des Bebauungsplanes befinden 
sich keine im Verzeichnis der Kulturdenkmale aufgeführte Denkmale. Nord-
westlich außerhalb des Geltungsbereiches A wird in historischen Karten eine 
Redoute dargestellt, über die sonst keine Kenntnisse vorhanden sind. Archä-
ologische Belange sind ebenfalls nicht erkennbar berührt. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
 
Da ohne Durchführung der Planung keine Änderungen der Ist-Situation zu 
erwarten ist, ergeben sich auch keine Anhaltspunkte für positive oder nega-
tive Auswirkungen. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Bei anstehenden Bodenarbeiten in der näheren Umgebung der möglichen 
Redoute ist das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege vorab zu 
informieren. 
 

4.4.8 Mensch und menschliche Gesundheit 
 
Die in den Kapiteln 4.4.1 bis 4.4.7 beschriebenen Auswirkungen der Planung 
haben neben den Auswirkungen auf die Schutzgüter mindestens auch indi-
rekt Auswirkungen auf den Menschen bzw. auf die menschliche Gesundheit. 
Soweit entsprechende negative Auswirkungen auf den Menschen erkennbar 
sind (z. B. Lärm), werden sie dort aufgeführt. 
 
Einzelne, sich allein auf den Menschen auswirkende Umstände sind aus der 
Planung nicht zu erwarten. 
 
Störfallbetriebe  
Die Geltungsbereiche A und C liegen außerhalb der 2.000 m-Zone eines 
Störfallbetriebs. Besondere Beeinträchtigungen sind daher weder mit noch 
ohne Planung zu erwarten und daher keine Vorsorge zu berücksichtigen. 
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Der Geltungsbereich B liegt innerhalb der 2.000 m-Zone eines Störfallbetrie-
bes im Bereich des Braunschweiger Hafens. Da die Ausgleichsfläche nicht 
zum dauernden Aufenthalt von Menschen vorgesehen ist, sind weder mit 
noch ohne Planung besondere Vorsorgemaßnahmen zu berücksichtigen. 
 

4.4.9 Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
 
Durch das komplexe Beziehungsgeflecht bestehen regelmäßig Wechselwir-
kungen zwischen verschiedenen Schutzgütern und Umweltmedien. Im 
Grundsatz ergeben sich aus einer Bebauung Wechselwirkungen der ver-
schiedenen Schutzgüter Boden und Wasser sowie Boden – Tiere und Pflan-
zen. Die nachweisbaren und/oder messbaren Veränderungen von Aus- und 
Einwirkungen sind zu den einzelnen Schutzgütern beschrieben.  
 
Die genaue Bilanzierung von Wechselwirkungen und Wirkungsgefügen der 
Schutzgüter untereinander erfordert eine wissenschaftliche Herangehens-
weise, die auf der Ebene der Bauleitplanung nicht leistbar ist. 
 

4.4.10 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten 
 
In der relevanten Nachbarschaft zum Geltungsbereich dieses Bebauungs-
plans erfolgt derzeit die Aufstellung des Bebauungsplanes "Feldstraße", 
AP 23, als Planung für die Errichtung eines Wohnbaugebietes. Aus der Pla-
nung ist zu erwarten, dass sie aufgrund der durch das Plangebiet laufenden 
Teilerschließung ebenfalls Auswirkungen auf die Lärmimmissionen (s. a. 
Kap. 4.4.6 Lärm) hat. Der Bebauungsplan "Feldstraße", AP 23, folgt zeitlich 
nach diesem Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54. Je nachdem, 
wie groß der zeitliche Nachlauf ist, kann es zu Beeinträchtigungen durch die 
Bauphase kommen. Wie im Kap. 4.4.6 Lärm bereits aufgeführt, wurden die 
Auswirkungen bereits im Vorfeld untersucht und bei der Planung berücksich-
tigt bzw. negative Auswirkungen des Bebauungsplans "Feldstraße", AP 23, 
müssen im Rahmen dessen Bebauungsplanes ermittelt, bewertet und plane-
risch berücksichtigt werden. 
 
Wie beschrieben, wird im Bebauungsplan die Planstraße 4 so dimensioniert 
und der Schallschutz vor Verkehrslärm so berücksichtigt, dass ein späterer 
Anschluss an das Baugebiet Feldstraße möglich ist. Der Bebauungsplan "An 
der Schölke-Neu", HO 54, ist aber im Hinblick auf die Verkehrserschließung 
und Entwässerung unabhängig vom benachbarten Plangebiet AP 23, „Feld-
straße“, und eigenständig realisierbar. 
 

4.5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen 
 

4.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung 
 
Bei den Vermeidungs-, Verhinderungs- und Minimierungsmaßnahmen han-
delt es sich um allgemeine umweltschützende Maßnahmen, welche die örtli-
che Situation, die geplante Nutzung und die in der Bestandsanalyse festge-
stellten Wertigkeiten von Natur und Landschaft berücksichtigen. 
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Folgende Maßnahmen dienen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringe-
rung nachteiliger Auswirkungen: 
 
• Erhalt von Bäumen im nördlichen Bereich des Geltungsbereiches A ent-

lang der vorhandenen Entwässerungsgräben zur Minimierung von Verlus-
ten floristisch und faunistisch bedeutsamer Grünstrukturen; 

 
• Erhaltung eines möglichst geringen Versiegelungsgrades durch Konzent-

ration der Bebauung und Reduzierung der Überschreitungsmöglichkeiten 
der festgesetzten Grundflächenzahl; 
 

• Pflanzung von Bäumen und Sträuchern sowie Anlage von Grünflächen zur 
Ein- bzw. Durchgrünung des Plangebietes sowie zur Minimierung kleinkli-
matischer Belastungen und Beeinträchtigungen des Ortsbildes; 

 
• Eingrünung von Stellplatzanlagen zur Minimierung der Beeinträchtigung 

des Ortsbildes und der kleinklimatischen Belastung durch versiegelte Flä-
chen; 

 
• Verwendung von überwiegend einheimischen und standorttypischen 

Pflanzen für die geplanten Anpflanzungen; 
 
• Verminderung von Beeinträchtigungen des Bodenwasserhaushaltes, wie 

erhöhter Oberflächenabfluss und verringerte Grundwasserneubildung, 
durch die Rückhaltung von anfallendem Niederschlagswasser im nördli-
chen Geltungsbereich A; 

 
• Erhöhung des öffentlichen Erholungswertes des Plangebietes durch des-

sen Einbindung in das Freizeitwegenetz im Zusammenhang mit dem 
neuen Baugebiet "Feldstraße"; 

 
• Naturnahe Gestaltung der Rückhalteflächen und des Retentionsraumes 

durch Eingrünungsmaßnahmen, flache Böschungen und Erhaltungsfest-
setzungen bestehender Bäume. 

 
Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und 
Abwässern (§ 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB). 
Zur Vermeidung von Emissionen sind bei Bauarbeiten lärm- und erschütte-
rungsarme Baugeräte zu verwenden, insbesondere da sich im Umfeld Wohn-
bebauung befindet. In Trockenzeiten ist zudem der Untergrund feucht zu hal-
ten, um die Staubentwicklung einzudämmen. 
 
Ein besonderer Umgang mit Abwässern ist nicht relevant, da es sich um ein 
Wohngebiet handelt und der Anschluss an das Abwassersystem neu herge-
richtet wird. 
 
Bei Erdbauarbeiten anfallender verunreinigter Boden unterliegt nach dem Aus-
hub aus dem Untergrund der abfallrechtlichen Gesetzgebung. Hinsichtlich der 
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Verwertung dieser ausgehobenen Materialien wird auf die besonderen Vor-
schriften der Mitteilung 20 der LAGA-Anforderungen an die stoffliche Verwer-
tung von mineralischen Abfällen hingewiesen. 
 
Gegebenenfalls anfallende Abfälle sind unter Beachtung der abfallrechtlichen 
Gesetzgebung, insbesondere unter Beachtung des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes und des Nds. Abfallgesetzes sowie der aufgrund dieser Gesetze erlasse-
nen Verordnungen zu entsorgen. Falls bei der Durchführung von Abriss- und 
Umbaumaßnahmen im Plangebiet asbesthaltige Abfälle oder künstliche Mine-
ralfasern mit einem hohen gesundheitlichen Gefährdungspotenzial anfallen, 
sind diese getrennt voneinander als gefährliche Abfälle zu entsorgen. 
 

4.5.2 Aufarbeitung der Eingriffsregelung gemäß § 1a Abs. 3 BauGB 
 
Anwendung der Eingriffsregelung 
Das geplante Vorhaben stellt gemäß § 14 BNatSchG einen Eingriff in den 
Naturhaushalt und das Landschaftsbild dar. Nach § 15 BNatSchG ist der 
Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft zu unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen 
sind nach § 15 BNatSchG durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege auszugleichen – Ausgleichsmaßnahmen – oder zu erset-
zen – Ersatzmaßnahmen. Als kompensiert gilt eine Beeinträchtigung, wenn 
und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleicharti-
ger bzw. gleichwertiger Weise hergestellt sind. Das Landschaftsbild kann 
durch eine landschaftsgerechte Neugestaltung ausgeglichen werden. 
 
Gemäß § 18 Abs. 1 BNatSchG ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen 
über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften 
des Baugesetzbuches zu entscheiden. 
 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
Bei den Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen handelt es sich um all-
gemeine umweltschützende Maßnahmen, die unter Würdigung der örtlichen 
Situation, der geplanten Nutzungen und der in der Bestandsanalyse festge-
stellten Wertigkeiten von Natur und Landschaft im Rahmen der Abwägung im 
Bebauungsplan festgesetzt wurden. 
 
Folgende Maßnahmen dienen u.a. der Vermeidung und Verminderung von 
Beeinträchtigungen: 
• Durchgrünung des Baugebietes, insbesondere durch Baumpflanzungen 

und sonstige Begrünung in öffentlichen Grünflächen, Erschließungsstra-
ßen sowie in privaten Hausgärten und privaten Stellplatzanlagen. 
→ Verringerung der Eingriffsfolgen von Versiegelung/Bebauung für alle 
Schutzgüter des Naturhaushaltes. 

• Anlage eines offenen, naturnah gestalteten Entwässerungsbecken  
→ Minimierung der Eingriffsfolgen in den Naturhaushalt. 

• Erhalt eines Teils des Baumbestandes entlang des Schölkegrabens, 
Pflanz- und weitere Gestaltungsmaßnahmen in den Geltungsbereichen B 
und C 
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→ Minimierung der Eingriffsfolgen für das Landschaftsbild und Verbesse-
rung der Voraussetzungen für die landschaftsbezogene Erholung im  
Wohnumfeld. 

• Außerhalb der Festsetzungen des Bebauungsplanes sind Fällungsarbei-
ten im Zeitraum außerhalb vom 1. März bis zum 30. September zu unter-
lassen 
→ Vermeidung von Verstößen gegen den Artenschutz nach §§ 39 und 
44 BNatSchG. 

• Schaffung von Nistgelegenheiten bzw. -hilfen für Fledermäuse und Vögel 
an den geplanten Mehrfamilienhäusern und Gebäuden des Gemeinbe-
darfs. 
→ Sicherung einer vielfältigen Fauna in besiedelten Bereichen. 

 
Alle genannten Maßnahmen wirken sich durch ihren Beitrag zum Erhalt einer 
gesunden Umwelt und durch die Schaffung eines attraktiven und gesunden 
Wohn- und Arbeitsumfeldes positiv auch auf den Menschen aus. 
 
Kompensations- und Ausgleichsmaßnamen 
Für den Bebauungsplan HO 54 wurde eine Bilanzierung von Eingriff und 
Ausgleich durchgeführt. 
 
Die mit Umsetzung der Planung zu erwartenden Beeinträchtigungen der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes können 
durch die oben beschriebenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
im Geltungsbereich A zwar gemindert werden, dennoch verbleiben erhebli-
che Eingriffsfolgen mit einem entsprechenden Kompensationserfordernis. 
Nach planungsrechtlicher Abwägung setzt der Bebauungsplan deshalb zum 
Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe im Geltungsbereich A folgende Flä-
chen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft fest: 
 
Geltungsbereich B 
Auf der Fläche des Geltungsbereiches B (Gemarkung Watenbüttel, Flur 3, 
Flst. 288/93) wird das derzeitige Intensivgrünland teilweise zu extensivem 
und mesophilem Grünland entwickelt. Durch die Schaffung von Flutmulden, 
Vernässungsmaßnahmen an den Gräben, Anpflanzungen unter anderem ei-
nes Hartholzauwaldes und weitere naturschutzfachliche Maßnahmen werden 
zusätzlich verschiedene Feuchtstandorte für Fauna und Flora geschaffen. 
 
Geltungsbereich C 
Als Ausgleichsmaßnahmen ist im Geltungsbereich C (Gemarkung Honde-
lage, Flur 5, Flst. 168/3) insbesondere die Extensivierung der Grünlandfläche 
vorgesehen. Durch die Anpflanzungs- und weitere Maßnahmen wird das Ziel 
einer extensiv genutzten und strukturreichen Grünlandfläche erreicht. Der ge-
wählte Zaun ermöglicht die Wanderung von Wildtieren bei gleichzeitiger Ein-
grenzung des Weideviehs.  
 
Beurteilung der Planung im Sinne der Eingriffsregelung 
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Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungs-, Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen in den Geltungsbereichen A, B und C sind die mit 
Umsetzung des Bebauungsplanes zu erwartenden Auswirkungen auf die 
Schutzgüter des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild abschließend wie 
folgt zu bewerten: 

• Den Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen durch den 
mit der Realisierung des Baugebietes insgesamt und durch Versiege-
lung/Bebauung insbesondere einhergehenden Lebensraumverlust stehen 
Begrünungs- und Extensivierungsmaßnahmen auf öffentlichen und priva-
ten Grünflächen im Geltungsbereich A und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
in den Geltungsbereichen B und C gegenüber. Mit diesen Maßnahmen 
werden in dem vom Eingriff betroffenen Raum die Lebensraumfunktionen 
durch die Neuanlage und Entwicklung von Biotopstrukturen aufgewertet. 
Die Lebensraumansprüche der Arten des Offenlandes, beispielsweise von 
Feldlerche und Rebhuhn, sind darin in besonderer Weise berücksichtigt. 
Mit den festgesetzten Maßnahmen können der Verlust bzw. die Beein-
trächtigung von Lebensraumfunktionen in geeigneter Weise ausgeglichen 
werden. 

• Das Schutzgut Boden ist nicht vermehrbar, Bodenverluste durch Versiege-
lung und Bebauung sind insofern außer durch Entsiegelung nicht aus-
gleichbar. Dem Verlust der Bodenfunktionen unter den bebauten/versie-
gelten Flächen steht die Verbesserung der natürlichen Bodenfunktionen 
auf Grün- und Ausgleichsflächen in den Geltungsbereichen B und C ge-
genüber, die dort durch Begrünung und Aufgabe/Extensivierung bestehen-
der Nutzungen zu erwarten ist. Insgesamt können die Eingriffsfolgen für 
das Schutzgut Boden damit auf ein unerhebliches Maß reduziert werden. 

• Eingriffe in das Schutzgut Wasser resultieren insbesondere aus der Ver-
siegelung/Bebauung offener Bodenflächen mit Auswirkungen auf den lo-
kalen Wasserhaushalt (Verlust von Flächen für die Grundwasserneubil-
dung, erhöhter Oberflächenabfluss). Durch die Aufgabe bzw. Extensivie-
rung bestehender Nutzungen auf Grün- und Ausgleichsflächen in den Gel-
tungsbereichen A und B sowie insbesondere der im Wasserschutzgebiet 
liegende Geltungsbereich C kann dort das Grundwasserneubildungspo-
tential quantitativ erhalten und unter qualitativen Aspekten (Ausschluss 
bzw. Verringerung stofflicher Belastungen) verbessert werden. Es ist da-
her zu erwarten, dass mit den vorgesehenen Maßnahmen auch die Ein-
griffsfolgen für das Schutzgut Wasser auf ein insgesamt nicht erhebliches 
Maß reduziert werden können. 

• Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima/Luft können durch den Erhalt 
und die Entwicklung klimatisch und lufthygienisch wirksamer Freiflächen 
und Gehölzstrukturen im Baugebiet auf ein unerhebliches Maß reduziert 
werden. Gleichzeitig wird die Bebauung so geplant, dass eine weitgehend 
ungehinderte Durchlüftung möglich ist. 

• Die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes können im Sinne der Ein-
griffsregelung durch die festgesetzte Grüneinbindung des Baugebietes 
nach Westen, Süden und Osten sowie durch gestaltete Grünflächen im 
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Geltungsbereich A gemindert werden. Gleiches gilt für die Voraussetzun-
gen für landschaftsbezogene Erholung, die durch das vorgesehene zu-
sätzliche Wegeangebot in den öffentlichen Grünflächen verbessert wird.  
 

Mit Umsetzung der zeichnerisch und textlich festgesetzten Maßnahmen zur 
Grünordnung im Geltungsbereich A sowie der Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft in den Gel-
tungsbereichen B und C sind die durch den Bebauungsplan zulässigen Vor-
haben im Sinne der Eingriffsregelung als ausgeglichen einzustufen. 
 

4.5.3 Sonstiges 
 
Die Art und Menge der erzeugten Abfälle entspricht erwartungsgemäß dem 
Standard eines Einfamilienhausgebietes. Weitere abfallrechtliche Belange 
sind von der Planung nicht in besonderer Weise betroffen. Die allgemein gül-
tigen Regelungen der abfallrechtlichen Gesetzgebung sind zu beachten. 
 
Ein Anschluss an das Fernwärmenetz der Stadt Braunschweig ist nicht vor-
gesehen, da aufgrund der fehlenden Anschlussmöglichkeiten ein unwirt-
schaftlicher Erschließungsaufwand entgegensteht. 
 

4.6 Erhebliche nachteilige Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der er-
möglichten Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten 
sind 
 
Erhebliche nachteilige Auswirkungen sind in dem durch die Wohnfestsetzung 
für den dauerhaften Aufenthalt vorgesehenen Geltungsbereich A des Bebau-
ungsplanes nicht zu erwarten. Das Plangebiet liegt außerhalb der 2000-m-
Zone von Störfallbetrieben, sodass keine negativen Auswirkungen im Störfall 
zu befürchten sind.  
 
Mit schweren Schäden durch Hochwasser durch Starkniederschlagsereig-
nisse ist nicht zu rechnen. Die Entwässerung wurde auf ein hundertjährliches 
Ereignis ausgelegt. Die technisch bedingte Erhöhung eines Teilgebiets des 
Geltungsbereich A lässt Überschwemmungen im Plangebiet nicht erwarten.  
 

4.7 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen  
(Monitoring) 
 
Gemäß § 4 c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umwelt-
auswirkungen, die aufgrund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, 
um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu 
ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu er-
greifen. Dabei sind alle Behörden verpflichtet, die Gemeinde über erhebliche, 
insbesondere unvorhergesehene nachteilige, Auswirkungen auf die Umwelt 
zu informieren. Diese Daten, wie auch weitere relevante umweltbezogene 
Daten werden seitens der Fachbehörden mit Hilfe des stadtinternen Umwel-
tinformationssystems vorgehalten und ständig aktualisiert. 
 
Mit den genannten Instrumentarien lassen sich die umweltbezogenen Hand-
lungserfordernisse für das Plangebiet aufzeigen. 
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Überwachungsmaßnahmen, die über die gesetzliche Zuständigkeit der Fach-
behörden hinausgehen, sind bezüglich des Erreichens der Entwicklungsziele 
der artenschutzrechtlichen Maßnahmen notwendig. Zur Erfolgskontrolle und 
Überprüfung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen ist ein Monitoring 
durchzuführen. Das Monitoring umfasst eine Überprüfung des Entwicklungs-
standes der Maßnahmen im 1., 3. und 5. Jahr nach Fertigstellung der Aus-
gleichsflächen sowie die Festlegung gegebenenfalls erforderlicher Maßnah-
men zur Korrektur und / oder Ergänzung. Die Gutachter treffen zudem Aus-
sagen darüber, ob und in welchem Umfang in den Folgejahren das Monito-
ring fortzusetzen ist. 
 

4.8 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 
 
Der rückwärtige Bereich der Bebauung nördlich der Kreuzstraße wurde 
schon Ende der 90er Jahre im Hinblick auf die Möglichkeit der Realisierung 
als Fläche für Wohnbebauung untersucht. Aufgrund der Eigentumssituation 
und der Problematik mit der damals angrenzenden Sportanlage Kälberwiese 
konnte die Planung nicht weiterverfolgt werden.  
 
Die Prüfung einer gewerblichen Nutzung auf der Basis des rechtwirksamen 
Flächennutzungsplans für den Bereich nördlich der Kreuzstraße ergab, dass 
durch die bereits vorhandene Durchmischung mit den straßenbegleitenden 
Wohngebäuden und weiteren rückwärtigen Einzelgebäuden die Nutzbarkeit 
durch das gegenseitige Gebot der Rücksichtnahme hinsichtlich der Emissi-
onsmöglichkeiten stark eingeschränkt war. Zudem ist für die innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils liegenden Grundstücke gemäß 
§ 34 Abs. 2 BauGB aktuell von einem Mischgebiet auszugehen, das nicht 
den Zieldarstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes entspricht. 
Eine Entwicklung zu einem Gewerbegebiet entspricht auch nicht den Zielen 
des förmlich festgesetzten Sanierungsgebietes „Westliches Ringgebiet / So-
ziale Stadt“.  
 
Eine ursprünglich vorgesehene Durchfahrbarkeit des Gebietes mit einer all-
gemeinen zweiten Verkehrserschließung zur Wiedebeinstraße wurde nicht 
weiterverfolgt, da die Erschließung allein über die Planstraße 4 ausreichend 
und für die Anlieger hinnehmbar ist und bei einer Anbindung an die Wiede-
beinstraße deren Anlieger unnötig zusätzlich belastet würden.  
 
Im Hinblick auf den Flächenbedarf für die Kompensation der Eingriffe be-
stünde grundsätzlich die Möglichkeit, unmittelbar am Eingriffsort den Aus-
gleich vorzunehmen. Dafür sind jedoch umfangreiche Flächen zur Verfügung 
zu stellen. Damit wäre eine deutliche Reduzierung der potenziellen Bauflä-
che verbunden. Zur Deckung des Wohnflächenbedarfs könnte dies zu einer 
zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen außerhalb des Siedlungsberei-
ches führen. Im Sinne des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden und 
dem Vorrang der Innenentwicklung vor Außenentwicklung gemäß § 1a Abs. 
2 BauGB wird hier der vorliegenden Planung der Vorzug gegeben. Die Aus-
gleichsflächen in den Geltungsbereichen B und C waren schon länger der in-
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tensiven landwirtschaftlichen Nutzung entzogen worden, so dass hier kein er-
heblicher Verlust an Landwirtschaftsflächen erfolgt ist. Waldflächen werden 
nicht in Anspruch genommen. 
 

4.9 Zusammenfassung 
 
Bei dem Bebauungsplanbereich „An der Schölke-Neu“, HO 54, handelt es 
sich um ehemals gärtnerisch genutzte Hinterliegerflächen auf der nördlichen 
Seite der Kreuzstraße. Ziel der Planung ist es, neue Wohnbauflächen für Ein-
familien- und Reihenhäuser und einige Mehrfamilienhäuser zu entwickeln. Im 
Gebiet An der Schölke-Neu sollen ca. 50 Wohneinheiten auf einer Baufläche 
von ca. 1,3 ha entstehen. 
 
Als voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des 
§ 2 Abs. 4 BauGB, die mit diesem Bebauungsplan vorbereitet werden, sind 
insbesondere der Verlust und die Veränderung von Lebensräumen für Tiere 
und Pflanzen und der Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch Versie-
gelung zu nennen. 
 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden unter Berücksichtigung von an-
erkannten Beurteilungsmaßstäben bewertet. Als Maßnahmen zur Vermei-
dung und Verringerung von Beeinträchtigungen sind für das Baugebiet vor-
gesehen: 
• Durchgrünung des Baugebietes, 
• Grüneinbindung des Baugebietes, 
• Schaffung öffentlicher Grünflächen mit Erholungswegen, 
• Regenwasserrückhaltung in gesondertem Becken, 
• Schaffung von Retentionsraum an der Schölke. 
 
Zur Kompensation der verbleibenden erheblichen Eingriffsfolgen sind wie 
folgt Ausgleichsmaßnahmen im Geltungsbereich B geplant: 
• Auf ca. 0,7 ha soll artenreiches extensives Grünland entwickelt werden. 

• Auf ca. 0,6 ha soll ein Hartholzauwald entwickelt werden. 

• Auf ca. 0,25 ha sollen Flutmulden und Feuchtbereiche entwickelt werden. 
 
Zur Kompensation der verbleibenden erheblichen Eingriffsfolgen sind wie 
folgt Ausgleichsmaßnahmen im Geltungsbereich C geplant: 
• Auf ca. 0,7 ha soll artenreiches extensives Grünland entwickelt werden. 

• Auf ca. 0,1 ha sollen eine Obstwiese entwickelt werden. 
 
Zur Erfolgskontrolle und Überprüfung der artenschutzrechtlichen Maßnah-
men wird im 1., 3. und 5. Jahr nach Fertigstellung der Ausgleichsflächen ein 
Monitoring durchgeführt. 
 
Ferner werden im Hinblick auf den Aspekt Gesundheit und dem Schutz der 
wohnenden und arbeitenden Bevölkerung gegenüber den Lärmimmissionen 
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der Planstraße 4 (Straßenneubau) als auch der angrenzenden Verkehrsstra-
ßen Festsetzungen im Geltungsbereich A des Bebauungsplanes "An der 
Schölke-Neu", HO 54, zum baulichen und passiven Schallschutz getroffen.  
Bei alleiniger Umsetzung des Bebauungsplanes "An der Schölke-Neu", HO 
54, d. h., ohne verkehrliche Erschließung des Baugebiets „Feldstraße“ über 
die Planstraße 4, wird der maßgebliche Orientierungswert der DIN 18005 für 
Allgemeine Wohngebiete durch die Verkehrslärmbelastung im Geltungsbe-
reichs A lediglich zur Nachtzeit und auch nur um maximal 1 dB(A) überschrit-
ten. Diese geringfügige und nur in unmittelbarer Nähe zur Planstraße 4 auf-
tretende - i. d. R. nicht wahrnehmbare - Überschreitung ist jedoch hinnehm-
bar. Die im Rahmen des Straßenneubaus zu berücksichtigenden Immissi-
onsgrenzwerte der 16. BImSchV werden bei alleiniger Erschließung des Gel-
tungsbereichs A dabei deutlich unterschritten. 
 
Mit der Möglichkeit der weiteren Erschließung des nördlich angrenzenden 
Baugebiets „Feldstraße“ über den Geltungsbereich A des Bebauungsplan 
"An der Schölke-Neu", HO 54, können weitere Lärmbelastungen entstehen. 
Diese wurden zusätzlich gutachterlich untersucht, um zukünftige Belastun-
gen auf den Geltungsbereich A bereits jetzt planerisch zu berücksichtigen. 
Zugrunde gelegt wurde ein Worst-case-Szenario, d. h., neben der Umset-
zung des Baugebiets „An der Schölke-Neu“, HO 54, wurde ergänzend eine 
Erschließung zum Baugebiet „Feldstraße“, AP 23, zu 100% über die Plan-
straße 4 berücksichtigt. Dieses Vorgehen führt aufgrund des Straßenver-
kehrslärms im Geltungsbereich A zur Tag- und Nachtzeit zu Überschreitun-
gen der für die Planung maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 
(‚Schallschutz im Städtebau‘).  
Darüber hinaus werden im Geltungsbereich A im Rahmen des Straßenneu-
baus die maßbeglichen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (‚Verkehrs-
lärmschutzverordnung‘) überschritten. Entsprechend sind zur Sicherstellung 
von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen im Geltungsbereich A die 
Festsetzung von Lärmpegelbereichen und Regelung zum baulichen und pas-
siven Schallschutz unerlässlich. Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass 
eine abschließende Ermittlung und Beurteilung der Auswirkungen durch das 
Baugebiet „Feldstraße“, AP 23, erst im Rahmen des dazugehörigen Bebau-
ungsplanverfahrens erfolgen kann. 
 
Der Straßenneubau (Planstraße A) führt selbst unter Berücksichtigung der 
Worst-case-Situation (Szenario1) an den Bestandsbebauungen außerhalb 
des Geltungsbereichs A zu keinen Überschreitungen der maßgeblichen Im-
missionsgrenzwerte der 16. BImSchV. Umso deutlicher werden unter Be-
rücksichtigung der alleinigen Erschließung von Geltungsbereich A die Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV unterschritten. 
 
Durch den von der Worst-case-Situation hervorgerufenen Zusatzverkehr auf 
den angrenzenden Straßen (Kreuzstraße/ Kleine Kreuzstraße) wird die Stra-
ßenverkehrslärmbelastung an den Bestandsgebäuden (mittelbare Betroffen-
heit) zwar erhöht, liegt jedoch weiterhin deutlich unter den Sanierungsauslö-
sewerten der VLärmSchR 97. Gemäß diesem Sachverhalt lässt sich kein 
Lärmschutzanspruch ableiten.  
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Die ergänzend zur Beurteilung der Auswirkungen auf Bestandsgebäude als 
Orientierungshilfe heranzuziehenden und entsprechend als „Orientierungs-
werte“ zu verstehenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden hin-
gegen am Tag um bis zu 2 dB(A) und in der Nachtzeit um bis zu 4 dB(A) 
überschritten. Hierbei ist anzumerken, dass eine abschließende Beurteilung 
der Auswirkungen durch das Baugebiet „Feldstraße“, AP 23, erst im Rahmen 
des dazugehörigen Bebauungsplanverfahrens erfolgen kann. 
Unter Berücksichtigung der alleinigen Erschließung von Geltungsbereich A 
werden durch den Zusatzverkehr an den Bestandsbebauungen (Kreuz-
straße/ Kleine Kreuzstraße) die als „Orientierungswerte“ zu verstehenden Im-
missionsgrenzwerte der 16. BImSchV lediglich in der Nachtzeit um 1 dB(A) 
überschritten. Diese geringfügige - i. d. R. nicht wahrnehmbare - Überschrei-
tung ist jedoch hinzunehmen. 
 
Mit Festsetzung eines Regenrückhaltebeckens sowie eines Retentionsrau-
mes zur Aufnahme des zu erwartenden Niederschlagswasser bei einem 
Jahrhundertereignis ist sichergestellt, dass es zu keinen negativen Folgen 
durch die mit der Planung verbundene Versiegelung kommt. Der wegfallende 
Retentionsraum wird ortsnah ersetzt. 
 
Durch die genannten Maßnahmen werden die Umweltauswirkungen mini-
miert und im Sinne der Eingriffsregelung weitgehend ausgeglichen. 
 
Weitere erhebliche nachteilige Auswirkungen der Planung sind bezogen auf 
die planungsrelevanten Umweltaspekte nicht zu erwarten. 
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5 Begründung der Festsetzungen 
 
5.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung wird als „Allgemeines Wohngebiet“ gem. 
§ 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. 
 
Sie entspricht den o.g. Zielvorstellungen für die zukünftige Nutzung. Die Art 
der Nutzung „Allgemeines Wohnen“ berücksichtigt das Sanierungsziel einer 
Bereitstellung von Wohnbauland mit verdichteter Bauweise. Die Art der bauli-
chen Nutzung „Wohnen“ soll im Baugebiet „An der Schölke-Neu“ festgesetzt 
werden, um so die Wohnnutzung im Westlichen Ringgebiet als attraktives 
Wohngebiet zu stärken. Gleichzeitig wird die Möglichkeit eröffnet, ergänzend 
auch nicht störende Handwerksbetriebe zuzulassen. Dies erfolgt vor allem 
vor dem Hintergrund der städtebaulichen Zielsetzung einer nachhaltigen 
„Stadt der kurzen Wege“ und ermöglicht beispielsweise die Funktionen Woh-
nen und Arbeiten unmittelbar zu verknüpfen. 
 
Um das Störpotenzial von Nichtwohnnutzungen zu begrenzen, werden die 
meist flächenintensiveren Nutzungen der Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausge-
schlossen.  
 
Die Lage des Baugebietes zum Naherholungsgebiet „Westpark“ und die 
Nähe zur Kernstadt sind gute Voraussetzungen für ein attraktives Wohnen, 
das u.a. auch eine Alternative zum „Wohnen im Grünen“ darstellt. Der Gel-
tungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes umfasst ein Baugebiet, das 
in sich abgeschlossen ist. 
 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 
Für die unterschiedlichen Bereiche des Baugebietes werden entsprechend 
des städtebaulichen Entwurfs unterschiedliche Zahlen für das Maß der bauli-
chen Nutzung festgesetzt. Das Gebiet ist gegliedert in WA 1 bis WA 5. Auf-
grund des besonderen städtebaulichen Entwurfs wird teilweise von den 
Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung gemäß § 17 BauNVO abge-
wichen.  
 

5.2.1 Grundflächenzahl 
  Für die Allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 2, und WA 3 wird eine Grund-

flächenzahl von 0,5 festgesetzt. Damit wird die Obergrenze gemäß 
§ 17 Abs. 1 BauNVO für die Grundflächenzahl für Allgemeine Wohngebiete 
überschritten. Um den städtebaulichen Entwurf und die damit verbundene 
hohe bauliche Grundstücksausnutzung inkl. Stellplatzflächen umsetzen zu 
können, ist diese Überschreitung gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO erforder-
lich.  
 
In den Allgemeinen Wohngebieten WA 4 und WA 5 wird eine Grundflächen-
zahl von 0,4 festgesetzt. Diese Festsetzung entspricht dem Charakter eines 
herkömmlichen Einfamilienhausgebietes und der Obergrenze gemäß § 17 
Abs. 1 BauNVO. 
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Die unterschiedlichen Festsetzungen der Grundflächenzahlen entsprechen 
neben der städtebaulichen Zielsetzung auch dem sozialplanerischen Ziel, ein 
Wohngebiet zu schaffen, in dem auch mittleren und unteren Einkommens-
schichten und jungen Familien eine Eigentumsbildung ermöglicht wird. Dazu 
wird im „Leitfaden zur Ausgestaltung der Gemeinschaftsinitiative „Soziale 
Stadt“ aufgeführt: „Die Bildung von Wohneigentum soll durch Erwerb von 
Wohnungen (…) durch Neubau unterstützt werden, um sozial stabile Bewoh-
nerstrukturen zu schaffen.“ Deshalb wird in den Bereichen, in denen eine 
verdichtete Bebauung mit Reihenhäusern und Hausgruppen auf kleinen 
Grundstücken vorgesehen ist, die höhere GRZ von 0,5 festgesetzt. Entspre-
chend wurde auch im WA 1 die GRZ erhöht, um hier kompakte Mehrfamilien-
häuser errichten zu können. Bei der Erhöhung der GRZ wird gleichzeitig 
durch die Festsetzung der zulässigen Überschreitungen gemäß § 19 
BauNVO auf max. 35 % der Versiegelungsgrad im verträglichen Rahmen ge-
halten. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 4 und WA 5, in denen plane-
risch Einfamilienhäuser vorgesehen sind, reicht die GRZ von 0,4 aus. 
 
Trotz der höheren Dichte sind gute und gesunde Wohnverhältnisse zu erwar-
ten. Dabei sind insbesondere die großen Grünflächen nördlich des Schölke-
grabens zu berücksichtigen, die heute bereits vorhanden sind. (Wege, Ju-
gendplatz) und die im Rahmen der Entwicklung des Wohngebietes „Feld-
straße“ weiter ergänzt werden können. 
 

5.2.2 Zahl der Vollgeschosse 
Im Sinne der städtebaulichen Planung werden unterschiedliche Geschoss-
zahlen festgesetzt.  
 
Im nordwestlichen Baugebiet WA 1 wird die Zahl der Vollgeschosse im Ver-
gleich zum restlichen Baugebiet auf eine maximale Dreigeschossigkeit er-
höht, um hier die gewünschte Mehrfamilienhausbebauung zu ermöglichen. 
Die Bebauung im Baufeld WA 2 wird zwingend mit einer Zweigeschossigkeit 
festgesetzt. Beide Festsetzungen tragen dazu bei, einerseits einen eigenen 
städtebaulichen Abschluss nach Norden zu sichern und gleichzeitig einen 
Übergang an das nördlich in der Planung befindliche Wohnbaugebiet „Feld-
straße“ zu ermöglichen, sollte dies realisiert werden. In allen übrigen Bauge-
bieten sind maximal zwei Vollgeschosse zulässig. Insgesamt ist zu erwarten, 
dass mit diesen Festsetzungen und im Zusammenhang mit der verdichteten 
Bauweise ein einheitliches Stadtbild erreicht wird.  
 

5.2.3 Höhen baulicher Anlagen 
Um das angestrebte städtebauliche Erscheinungsbild zu konkretisieren, wer-
den in allen Baugebieten die maximalen Höhen der baulichen Anlagen mit 
11,0 m festgesetzt. Damit beschränkt die Festsetzung insbesondere die Hö-
henentwicklung im Baugebiet WA 1 auf ein verträgliches Maß. So ist hier be-
wusst ein zusätzliches Staffelgeschoss im bauordnungsrechtlichen Sinn, das 
eine nicht gewünschte optische Viergeschossigkeit entstehen lassen könnte, 
nicht möglich. Das festgesetzte Höhenmaß erlaubt regelmäßig die Errichtung 
von Solaranlagen im Sinne einer Reduzierung des Energiebedarfs durch fos-
sile Energieträger. Eine weitere Maßnahme zur Schaffung eines einheitlichen 
Stadtbildes ist die Festsetzung von Traufhöhen von mindestens 6,5 m in den 
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Baufeldern WA 2 und WA 3. Mit diesen Festsetzungen bleibt dem Vorhaben-
träger bzw. den Grundstückseigentümern ein ausreichender Spielraum zur 
Realisierung eigener Bauvorstellungen. Eine ausreichende Belichtung und 
Besonnung der Bebauung wird durch diese Festsetzung gewährleistet. 
 

5.3 Überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen definiert. 
Im Allgemeinen liegen die Abstände zu den öffentlichen Verkehrsflächen bei 
3,0 m und entsprechen damit den Mindestabstandregelungen der Nieder-
sächsischen Bauordnung (NBauO). Im Baufeld WA 3 sollen südlich gelegene 
Freiflächen vor den jeweiligen Gebäudezeilen planungsrechtlich gesichert 
werden. Deshalb werden im WA 3 zwei Baufelder festgesetzt, die zueinander 
mindestens 8,5 m und das südlich gelegene 6,0 m Abstand zur Planstraße 3 
halten. Im WA 1 sichert die festgesetzte Baugrenze, dass zukünftige Baukör-
per zur Planstraße 4 orientiert werden und zu den Nachbargrundstücken 
nach Westen ein Freiraum verbleibt, ohne den Bebauungsspielraum über 
Gebühr einzuschränken. 
 

5.4 Bauweise 
In den Baugebieten WA 2 und WA 3 sollen aufgrund des städtebaulichen 
Konzeptes Grenzbebauung oder verdichtete Bauformen wie z.B. Zeilenbe-
bauung, Reihenhäuser oder Hausgruppen ermöglicht werden, die über fünf-
zig Meter hinausgehen. Daher ist in diesen Bereichen eine abweichende 
Bauweise festgesetzt. 
 
In den Baugebieten WA 1, WA 4 und WA 5 gilt die offene Bauweise. So kann 
in diesen Wohngebieten eine stärkere Begrünung als in den übrigen Wohn-
gebieten des Plangebiets erfolgen und so eine Durchgrünung mit den vor-
handenen Gärten im Westen herstellen. 
 
Im WA 1 werden die Gebäudelängen auf jeweils maximal zwanzig Meter be-
grenzt, damit gegenüber der bislang unbebauten Westseite hier zwar Mehr-
familienhäuser errichtet werden können, diese aber keine Riegelwirkung ke-
entfalten können, die bei der offenen Bauweise mit Gebäudelängen bis fünf-
zig Meter entstehen kann. 
 

5.5 Öffentliche Verkehrsflächen 
 

5.5.1 Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV 
Das Plangebiet ist an den Öffentlichen Personennahverkehr angebunden. 
Am Madamenweg befindet sich in einem Abstand von ca. 300 m Entfernung 
zum Plangebiet die Haltestelle Weinbergstraße der Buslinie 418, die werk-
täglich im 30-Minuten-Takt fährt. Die Buslinie führt zum Rathaus und weiter 
ins östliche Ringgebiet bzw. über Raffteich nach Lamme. 
 

5.5.2 Motorisierter Individualverkehr, MIV 
Über das bestehende Straßennetz wird das Plangebiet mit einer Zufahrt über 
die Planstraße 4 an die Kreuzstraße angeschlossen. Eine untergeordnete 
Anbindung besteht für Rettungsfahrzeuge von der Wiedebeinstraße (Plan-
straße 1). 
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Die Planstraßen 1, 2 und 3 dienen der Erschließung der privaten Grundstü-
cke. Es ist vorgesehen, die öffentlichen Verkehrsflächen der Planstraßen 1, 2 
und 3 als verkehrsberuhigten Bereich auszubauen. Sie erhalten eine Breite 
von 6,50 m. Weder für die Feuerwehr noch für Ver- und Entsorgungsfahr-
zeuge ist eine Wendemöglichkeit erforderlich. 
 
Über ein Geh- und Fahrrecht zugunsten der Anlieger wird die Erschließung 
der privaten Gärten des mittleren Wohngebiet WA 3, sowie im südöstlichen 
Plangebietes (WA 4 und WA 5) die Erschließung der Grundstücke sicherge-
stellt. Zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger wird auf diesen Flächen 
auch ein Leitungsrecht festgesetzt.  
 
Eine Anbindung des geplanten Baugebietes „Feldstraße“ kann ebenfalls über 
die Planstraße 4 erfolgen. Aufgrund dieser Zuordnung erhält sie ein konventi-
onelles Straßenprofil mit einer Fahrbahn und beidseitigen Gehwegen. Sie 
wird als Tempo 30-Zone mit einer Fahrbahnbreite von mindestens 6,50 m 
und beidseitigen Gehwegen von jeweils 2,50 m Breite ausgebaut. Die ge-
nannten Fahrbahnbreiten eröffnen die Möglichkeit einer Erschließung des 
Wohngebietes „Feldstraße“ auch für den Busverkehr. Sollte das anschlie-
ßende Baugebiet absehbar nicht oder verzögert entwickelt werden, würde 
der Ausbau zunächst voraussichtlich bis auf Höhe der Planstraße 1 be-
schränkt. 
 

5.5.3 Fuß- und Radverkehr 
Die Straßen zwischen Madamenweg und Sackring liegen in einer Tempo-30-
Zone. Die Kreuzstraße ist eine Fahrradstraße. Separate Radwege entlang 
der Kreuzstraße und der Wiedebeinstraße sind daher nicht vorhanden. Inner-
halb des Plangebietes sind die Planstraßen 1, 2, und 3 als verkehrsberuhigte 
Bereiche vorgesehen. Die Planstraße 4 erhält beidseitig separate Gehwege. 
Damit ist der Geltungsbereich A gut für Radfahrer und Fußgänger erschlos-
sen. Im Bereich der öffentliche Grünfläche 1 können Fußwege zur Anbindung 
an den nördlichen Wald geschaffen werden. 
 
Als Querverbindung zwischen der Planstraße 1 wird eine für Fuß- und Rad-
verkehr durchlässige Notfallverbindung für Rettungsfahrzeuge in die Wiede-
beinstraße eingeplant. 
 
Zur Erschließung der privaten Grünflächen in dem Allgemeinen Wohngebiet 
WA 3 ist ein Wirtschaftsweg von maximal 1,5 m Breite geplant. Über die 
Festsetzung eines Gehrechtes wird die Benutzung durch und für die Anlieger 
sichergestellt. 
 

5.5.4 Stellplätze und Garagen 
Die erforderlichen Stellplätze für die ca. 50 Wohneinheiten des Baugebietes 
sind auf den privaten Grundstücken innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen und mit mindestens einem Stellplatz / Wohneinheit vorgese-
hen. Um den verdichteten Baucharakter erreichen zu können, können in den 
Baugebieten WA 2 und WA 3 abweichend offene Garagen, so genannte Car-
ports und Stellplätze auch unmittelbar an die Straßenverkehrsfläche heranrü-
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cken oder auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen liegen, so-
weit sie für max. ein Kraftfahrzeug ausgelegt sind. Mit dieser Einschränkung 
werden ausreichende Sichtdreiecke in den Straßenraum gewährleistet. 
 
Mit einem Nachweis von 0,33 Parkplätze/Wohneinheit sind im Plangebiet im 
Bereich der öffentlichen Straßenverkehrsflächen ausreichend öffentliche Be-
sucherparkplätze realisierbar. Der konkrete Nachweis der erforderlichen 
Parkplätze wird nach Belegung der Bauplätze durch Kennzeichnung der 
Parkplätze im öffentlichen Straßenraum erfolgen. 
 

5.6 Grünordnung 
Zur Minderung von Beeinträchtigungen durch die Umsetzung des Bauvorha-
bens werden grünordnerische Festsetzungen getroffen. Die Regelungen ha-
ben ökologische, funktionale und gestalterische Zielsetzungen und betreffen 
folgende Maßnahmen: 
 
• Eingrünung und Durchgrünung des Baugebietes zur Eingriffsminimierung, 

insbesondere zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen 
der Schutzgüter Pflanzen- und Tierwelt, Klima und Luft, Orts- und Land-
schaftsbild sowie Mensch und Gesundheit: 

 
- Festsetzung von öffentlichen Grünflächen mit Baum- und Gehölzan-

pflanzungen im nördlichen Bereich des Plangebietes; sowie im süd-
westlichen Bereich der Planstraße 4; 

- Festsetzung von Baumpflanzungen innerhalb der Planstraßen; 
- Festsetzung von Anpflanzungsflächen entlang der Grundstücksgrenze 

in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 4 und WA 5; 
- Gliederung und Überstellung von Stellplatzanlagen im Allgemeinen 

Wohngebiet WA 1 mit Bäumen sowie deren Eingrünung durch Hecken-
pflanzungen. 

 
• Verwendung größtenteils standortheimischer Gehölze, wobei eine Arten-

liste nicht festgesetzt, aber als Vorschlag für die Umsetzung im Anhang zur 
Begründung für die geplanten Anpflanzungen zur Erhaltung der heimischen 
Tier- und Pflanzenwelt beigefügt wird. 

 
• Vermeidung von Beeinträchtigungen der Pflanzen- und Tierwelt sowie Mi-

nimierung des Eingriffs in das Orts- und Landschaftsbild durch den Erhalt 
der vorhandenen Bäume innerhalb der öffentlichen Grünfläche  1  und des 
Regenrückhaltebeckens  R . 

 
• Die Anlage eines Regenwasserrückhaltebeckens dient der Rückhaltung 

des Niederschlagswassers im Neubaugebiet bei Starkniederschlägen mit 
hohen Abflussspitzen. 

 
• Die entlang öffentlicher Grün- und Verkehrsflächen als Einfriedungen zuläs-

sigen Hecken unterstützen die gewünschten Durchgrünung des Gebietes.  
 
Ein ca. 200 m² großer Spielplatz wird im nordöstlichen Plangebiet, angren-
zend zum Spielplatz Wiedebeinstraße in die öffentliche Grünfläche integriert 
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und ergänzt den angrenzenden, vorhandenen Spielplatz. Damit wird der 
durch das Baugebiet zusätzlich entstandene Bedarf abdeckt. Im Zusammen-
hang mit einer geplanten Umgestaltung dieses Spielplatzes soll der für das 
Plangebiet erforderliche Spielplatz als Einheit gestaltet werden.  
 
Wege innerhalb der nördlichen Grünflächen sind nicht nur zur Anbindung an 
angrenzende Wald- und Grünflächen möglich und vorgesehen, sondern auch 
zur Unterhaltung und Pflege des Grabens, des Uferbereiches und des Re-
genrückhaltebeckens erforderlich. Sie können gleichzeitig der Erholung die-
nen.  
 
Ausgehend von ca. 50 neuen Wohneinheiten entsteht durch das neue Bau-
gebiet ein zusätzlicher rechnerischer Bedarf an Jugendspielfläche in Größe 
von 150 m². Dieser Bedarf kann nicht innerhalb des Geltungsbereiches ge-
deckt werden. In dem zum Bebauungsplan gehörenden städtebaulichen Ver-
trag wird geregelt, die Erschließungsträgerin anteilig Herstellungskosten ei-
ner Erweiterung des nördlich außerhalb des Geltungsbereiches bestehenden 
Jugendplatzes zu beteiligen. 
 

5.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft 
 
Artenschutz: 
Da die Umsetzung des B-Planes zum Verlust dauerhaft genutzter und damit 
gesetzlich geschützter Fortpflanzungs- oder Ruhestätten mehrerer Vogel- 
und Fledermausarten führt, werden zur Vermeidung von Verstößen gegen 
den Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt. 
 
Bei den Artenschutzmaßnahmen handelt ist um sogenannte CEF- und FCS-
Maßnahmen, die eine früh-, bzw. gleichzeitige oder zumindest sehr zeitnahe 
Umsetzung zum Vorhabenbeginn erfordern. Sie dienen zum einen der dauer-
haften Sicherung der ökologischen Funktion sowie der Sicherung des Erhal-
tungszustands der Populationen der betroffenen Arten. 
 
Im Geltungsbereich werden die im Kap. 4.5 beschriebenen Maßnahmen ent-
sprechend textlich festgesetzt. Die Festsetzungen haben das Ziel das Land-
schaftsbild positiv zu beeinflussen und durch die Extensivierung der Nutzung 
die Fläche wieder verstärkt für Flora und Fauna bereitzustellen. Damit kann 
der artenschutzrechtliche Eingriff im Geltungsbereich A entsprechend ausge-
glichen werden. 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
In den Geltungsbereichen B und C werden die im Kap. 4.5 beschriebenen 
Maßnahmen entsprechend textlich festgesetzt. Die Festsetzungen haben das 
Ziel das Landschaftsbild positiv zu beeinflussen und durch die Extensivierung 
der Nutzung die Fläche wieder verstärkt für Flora und Fauna bereitzustellen. 
Damit kann im Sinne des BNatschG der Eingriff im Geltungsbereich A entspre-
chend ausgeglichen werden, soweit dieser nicht vermieden werden kann. 
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Waldersatz: 
Die Kompensation des von der Planung betroffenen Waldteiles erfolgt auf-
grund der Ausstattung des Bestandes als Sukzessionswald im gleichen Um-
fang (1:1), also 0,1 ha, als entsprechender Anteil der festgesetzten Auffors-
tungsmaßnahmen zum Hartholzauenwald im Geltungsbereich B. 
 
 

5.8 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
 

5.8.1 Grundlagen 
 
Mit Blick auf die Sicherung gesunder Wohnverhältnisse innerhalb des künftig 
als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzten Geltungsbereichs A und für 
bestehende Nutzungen im Umfeld, wurde das Vorhaben einer schalltechni-
schen Untersuchung unterzogen (Ingenieurgemeinschaft Bonk-Maire-Hopp-
mann PartGmbB, 99224III; 12.07.2018). 
 
Die Beurteilung der Geräuschimmissionen erfolgte auf Grundlage der 
DIN 18005 (‚Schallschutz im Städtebau‘). Im Hinblick auf den Straßenneubau 
der Erschließungsstraße (Planstraße 4) wurden darüber hinaus die Regelun-
gen der 16. BImSchV (‚Verkehrslärmschutzverordnung‘) zugrunde gelegt. Er-
gänzend wurden bzgl. einer Einschätzung der Zusatzbelastung im öffentli-
chen Straßennetz, die Bestimmungen der VLärmSchR 97 (‚Richtlinie für den 
Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes‘) so-
wie in Analogie zur Prüfung nach § 45 Abs. 1 S. 1 und 2 Nr. 3 StVO als Ori-
entierungshilfe ebenfalls die 16. BImSchV herangezogen.  
 
Aufgrund der unterschiedlichen Lärmquellen wird im Folgenden eine differen-
zierte Betrachtung der einzelnen Lärmarten vorgenommen. 
 

5.8.2 Gewerbelärm: 
Bei den vorhandenen Gewerbebetrieben an der Kreuzstraße handelt es sich 
um mischgebietsverträgliche Nutzungen mit geringen Lärmemissionen, de-
ren Ausbreitung sich auf die Quellnähe beschränkt. Die jeweilige verkehrliche 
Erschließung zu den einzelnen gewerblichen Flächen erfolgt von der Kreuz-
straße. Mögliche schalltechnisch relevante Freiflächennutzungen (Fahrver-
kehr, Ladebetrieb, etc.) werden durch die Anordnung der Betriebsgebäude 
zum nördlich angrenzenden Geltungsbereich A abgeschirmt. Mögliche Ge-
werbelärmimmissionen durch diese vorhandenen „kleinen“ Gewerbebetriebe 
an der Kreuzstraße sind als nicht relevant einzustufen und wirken sich nicht 
nachteilig auf die geplante schutzbedürftige Wohnnutzung aus. 
Schutzmaßnahmen sind entsprechend nicht vorzunehmen, Festsetzungen 
nicht zu treffen. 
 

5.8.3 Kinderlärm: 
Sowohl der im Nordosten an den Geltungsbereich A grenzende bestehende 
Kinderspielplatz in der Wiedebeinstraße als auch die im Rahmen der Pla-
nung vorgesehene Erweiterung im Nordosten des Geltungsbereichs A sind 
im Sinne des § 22 Abs. 1a BImSchG unter dem Aspekt der „Sozialadäquanz“ 
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zu bewerten. Demgemäß sind Geräuscheinwirkungen, die u. a. von Kinder-
spielplätzen hervorgerufen werden, im Regelfall keine schädlichen Umwelt-
einwirkungen und somit im Allgemeinen hinzunehmen. Besondere Gründe, 
die dieses Toleranzgebot in Frage stellen könnten, liegen nicht vor. 
Schutzmaßnahmen sind entsprechend nicht vorzunehmen, Festsetzungen 
nicht zu treffen. 
 

5.8.4 Straßenverkehrslärm: 
 
Mit dem vorliegenden schalltechnischen Gutachten (BMH, 99224III v. 
12.07.2018) wurden die auf das Plangebiet einwirkenden Straßenverkehrs-
lärmimmissionen der BAB 391 sowie der umliegenden Straßen ermittelt und 
beurteilt. 
 
Des Weiteren wurde der Einfluss der Erschließungsstraße (Planstraße 4) des 
Geltungsbereichs A auf den Geltungsbereich A selbst als auch auf die Be-
standsbebauung untersucht. Bei der Erschließungsstraße handelt es sich um 
einen Straßenneubau, der im Süden des Geltungsbereichs A an die Kreuz-
straße angebunden werden soll. 
 
Nördlich des Geltungsbereichs A ist ein weiteres Baugebiet („Feldstraße“, 
AP 23) als Allgemeines Wohngebiet geplant, dessen Verkehrserschließung 
ganz oder teilweise über die Planstraße 4 im HO 54 erfolgen soll. Aufgrund 
der zum aktuellen Zeitpunkt nur schätzbaren Anzahl von Wohneinheiten für 
das Baugebiet „Feldstraße“ sind weder die Verkehrsmengen noch der Ver-
lauf der Erschließungsstraßen ins Baugebiet „Feldstraße“ abschließend be-
kannt. Entsprechend ist der tatsächliche Einfluss auf den Geltungsbereich A 
und auf die Bestandsbebauung, im gesonderten Planverfahren zur „Feld-
straße“, AP 23, einschließlich aller daraus entstehenden Auswirkungen ab-
schließend zu ermitteln, zu bewerten und entsprechend planerisch zu be-
rücksichtigen. Eine abschließende verkehrliche und daraus resultierende 
schalltechnische Beurteilung und Entscheidung über ggf. erforderliche 
Schallschutzmaßnahmen können erst im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens zum Baugebiet „Feldstraße“ erfolgen.  
 
Um trotzdem denkbare Schallsituationen abprüfen zu können, wurden in der 
schalltechnischen Untersuchung exemplarisch drei Erschließungsszenarien 
über die Planstraße 4 betrachtet: einmal ohne, einmal mit 50% und einmal 
mit 100% Erschließungsverkehr des geplanten Baugebiets „Feldstraße“ 
(s. a. Kap. 4.4.6).  
 
Die Berechnung der Straßenverkehrslärmemissionen erfolgte nach Vorgabe 
der RLS 90 (‚Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen‘) unter Berücksichti-
gung der Verkehrsmengen für den Prognosenullfall (Prognosehorizont 2030 
ohne Ziel- und Quellverkehr der beiden geplanten Neubaugebiete) und für 
die je nach Erschließungsvariante resultierenden Prognoseplanfälle (Progno-
sehorizont 2030 mit entsprechenden Ziel- und Quellverkehren der beiden ge-
planten Baugebiete „An der Schölke-Neu“ und „Feldstraße“). 
 
Die Beurteilung erfolgte dabei zum einen nach der für städtebauliche Planun-
gen bestehenden Zielvorstellungen der DIN 18005, die Orientierungswerte 
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enthält, zum anderen nach der 16. BImSchV i. V. mit der VLärmSchR 97, die 
verbindliche Immissionsgrenzwerte bzw. Sanierungsauslösewerte vorgeben. 
 
Auswirkungen im Geltungsbereich A: 
 
Gemäß den Ausführungen in Kap. 4.4.6 ist bzgl. der Beurteilung nach 
DIN 18005 festzustellen, dass der Straßenverkehrslärm unter Berücksichti-
gung der alleinigen Erschließung im Geltungsbereich A lediglich in der 
Nachtzeit und nur in unmittelbarer Nähe zur Planstraße 4 im Geltungsbereich 
A selbst zu einer geringfügigen Überschreitung (max. 1 dB(A)) des WA-Ori-
entierungswertes von 55 dB(A) tags/ 45 dB(A) nachts führt.  
 
Bei den betrachteten Erschließungsbeispielen (Planstraße 4) unter Berück-
sichtigung des halben (Szenario 2) sowie des gesamten (Szenario 1) Er-
schließungsverkehrs des Baugebiets „Feldstraße“ ergeben sich für den Gel-
tungsbereich A insbesondere zur Nachtzeit Überschreitungen (max. 7 dB(A)) 
der WA-Orientierungswerte. 
 
Dadurch wird die Lärmsituation im Geltungsbereich A hinsichtlich „Straßen-
verkehrslärm“ im Hinblick auf die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 1 BauGB abwägungsbeachtlich (s. Kap. 5.8.5 „Auswei-
sung von Lärmpegelbereichen/ Festsetzung der Lärmschutzmaßnahmen“). 
 
Unabhängig von der Beurteilung nach DIN 18005 ist im Rahmen des Neu-
baus der Planstraße 4, eine Beurteilung nach 16. BImSchV (‚Verkehrslärm-
schutzverordnung‘) vorzunehmen. Im Ergebnis zeigt sich, dass im Geltungs-
bereich A die maßgeblichen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für WA-
Gebiete von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts, nur im Fall einer kompletten 
Erschließung des Baugebiets „Feldstraße“ über die Planstraße 4 (100% Er-
schließung/ Worst-case-Situation), überschritten werden. Dabei handelt es 
sich um geringfügige Überschreitungen von max. 2 dB(A) im unmittelbar stra-
ßennahen Bereich (s. a. Kap. 4.4.6). 
 
Somit wird im Fall einer kompletten Erschließung des Baugebiets „Feld-
straße“ über die Planstraße 4 in deren Nahbereich ein Anspruch auf Lärm-
schutz ausgelöst. Entsprechend werden im Bebauungsplan, um auch für die 
Worst-case-Situation „100% Erschließung des Plangebiets „Feldstraße“ über 
die Planstraße 4“ (Szenario 1), gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ge-
währleisten zu können, Festsetzungen getroffen (s. Kap. 5.8.5 „Ausweisung 
von Lärmpegelbereichen/ Festsetzung der Lärmschutzmaßnahmen“). Damit 
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass keine Neubauten errichtet wer-
den sollen, an denen möglicherweise in absehbarer Zeit zusätzliche Lärm-
schutzmaßnahmen nachträglich umgesetzt werden müssen. 
 
Auswirkungen an der Bestandsbebauung: 
 
Bestandsbebauung entlang der Planstraße 4 (unmittelbare Betroffenheit): 
 
Gemäß den Ausführungen in Kap. 4.4.6 werden außerhalb des Geltungsbe-
reichs A an der nördlich der Kreuzstraße unmittelbar betroffenen Bestands-
bebauung entlang der Planstraße 4 die Orientierungswerte der DIN 18005 für 
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Mischgebiete von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts, lediglich unter Berück-
sichtigung der Vollerschließung beider Baugebiete (Szenario 1/Worst-case-
Situation) und nur zur Nachtzeit überschritten. Dabei handelt es sich um rela-
tiv geringfügige Überschreitungen von max. 2 dB(A). 
 
Dabei kann davon ausgegangen werden, dass eine Orientierungswertüber-
schreitung von bis zu 3 dB(A) in der Regel als ‚nicht wesentlich‘ einzustufen 
ist. Dies ist an den Sachverhalt geknüpft, dass die Großzahl der Betroffenen 
eine Pegeländerung erst ab 3 dB(A) subjektiv wahrnimmt.  
Des Weiteren sind im vorliegenden Fall - Überschreitungen des Orientie-
rungswertes an einer Bestandsbebauung im Rahmen eines Straßenneubaus 
– nicht die Orientierungswerte der DIN 18005 der maßgebliche Zielwert für 
eine Beurteilung, sondern vielmehr die Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-
SchV (s. u.).  
 
Eine Überschreitung der gemäß 16. BImSchV für den Neubau einer Straße 
maßgeblichen Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete von 64 dB(A) tags 
und 54 dB(A) nachts kann für alle Erschließungsbeispiele sicher ausge-
schlossen werden. 
 
Nach den Regelungen der 16. BImSchV besteht somit für diese schutzwür-
dige unmittelbar betroffene Bebauung auch unter Berücksichtigung von Sze-
nario 1 dem Grunde nach kein Anspruch auf Lärmschutz. Dieser Sachverhalt 
ist im Rahmen des nachfolgenden Bebauungsplanes "Feldstraße", AP 23, zu 
prüfen und zu bewältigen. 
 
 
Bestandsbebauung Kreuzstraße/ Kleine Kreuzstraße (mittelbare Betroffen-
heit): 
 
Straßenneubau: 
 
Gemäß den Ausführungen in Kap. 4.4.6 werden, unter ausschließlicher Be-
rücksichtigung des Erschließungsverkehrs im Sinne des Straßenneubaus, im 
Fall der mittelbar betroffenen Bestandsbebauung (Kreuzstraße/ Kleine 
Kreuzstraße) die WA-Orientierungswerte der DIN 18005 von 55 dB(A) tags 
und 45 dB(A) nachts für alle Erschließungsbeispiele zur Tag- und Nachtzeit 
deutlich unterschritten (vgl. BMH, Tab. 5, Aufpunkt S4a).  
Ein Handlungsbedarf lässt sich somit nicht ableiten. 
 
Entsprechend ist für diese Bebauung eine Überschreitung der WA-Immissi-
onsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts 
ebenfalls sicher auszuschließen. 
 
Nach den Regelungen der 16. BImSchV besteht somit für diese schutzwür-
dige mittelbar betroffene Bebauung unter Berücksichtigung der Kriterien ei-
nes Straßenneubaus durch das Vorhaben dem Grunde nach kein Anspruch 
auf Lärmschutz. 
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Zusatzbelastung „öffentliches Straßennetz“: 
 
Unter Berücksichtigung des zu erwartenden Zusatzverkehrs allein aus dem 
Geltungsbereich A, werden die Orientierungswerte gemäß DIN 18005 für 
WA-Gebiete tags um bis zu 2 dB(A) und nachts um bis zu 5 dB(A) überschrit-
ten. Unter Berücksichtigung des Zusatzverkehrs einer 50% Erschließung des 
Plangebiets „Feldstraße“ über die Planstraße 4 (Szenario 2) , werden die Ori-
entierungswerte der DIN 18005 für WA-Gebiete tags um bis zu 4 dB(A) und 
nachts um bis zu 6 dB(A) überschritten; bei einer 100% Erschließung (Sze-
nario 1) um bis zu 6 dB(A) am Tag und bis zu 8 dB(A) in der Nacht (vgl. 
BMH, Tab. 6, Aufpunkt S4a).  
 
Entsprechend werden auch die um 4 dB(A) höher liegenden Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV überschritten. Hierzu ist jedoch anzumerken, 
dass, soweit in bestehende Verkehrswege nicht „erheblich baulich eingegrif-
fen“ wird, nach den Bestimmungen der 16. BImSchV in aller Regel kein An-
spruch auf Lärmschutzmaßnahmen abzuleiten ist. Dies gilt selbst dann nicht, 
wenn durch verkehrslenkende oder planerische Maßnahmen eine Lärmstei-
gerung um mehr als 3 dB(A) eintritt und Immissionsgrenzwerte überschritten 
werden. Für eine Einschätzung der Lärmsituation an mittelbar betroffenen 
Bebauungen an bestehenden Straßen können - mangels konkreterer Vor-
schriften – jedoch die Bestimmungen der VLärmSchR 97 (‚Richtlinie für den 
Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes‘) her-
angezogen werden. Die dann hier für den kritischen Immissionsort (Kreuz-
straße 38) zugrunde zu legenden maßgeblichen Vergleichswerte, die soge-
nannten Sanierungsauslösewerte, betragen für Allgemeine Wohngebiete 
67 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts. 
 
Die maßgeblichen WA-Sanierungsauslösewerte der VLärmSchR 97 werden 
bei allen betrachteten Erschließungsmöglichkeiten zur Tag- und Nachtzeit 
deutlich unterschritten.  
 
Insofern ist trotz der Überschreitungen von Orientierungswerten nach 
DIN 18005 und von Immissionsgrenzwerten nach 16. BImSchV, nach den 
Regelungen der VLärmSchR 97 für diese mittelbar betroffene Wohnbebau-
ung an der Kreuzstraße bzw. Kleinen Kreuzstraße unter Berücksichtigung 
der Zusatzbelastung auf den Bestandsverkehrswegen (Prognosenullfall zzgl. 
Mehrverkehr aus den Planungen) ein Anspruch auf Lärmschutz nicht abzulei-
ten. Dieser Sachverhalt ist im Rahmen des nachfolgenden Bebauungsplanes 
"Feldstraße", AP 23, zu prüfen und zu bewältigen. 
 
Dies vorangestellt, sind gleichwohl darüber hinaus zur Beurteilung der Ver-
kehrslärmsituation an Bestandsstraßen nach der einschlägigen Rechtspre-
chung die im Verhältnis zur VLärmSchR 97 niedrigeren Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV als „Orientierungswerte“ im Sinne einer Orientie-
rungshilfe für eine Prüfung nach § 45 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 3 StVO heran-
zuziehen. 
 

TOP 6.

170 von 236 in Zusammenstellung



- 55 - 

Bebauungsplan „An der Schölke“, HO 54  Begründung, Stand: 06.02.2019 
  Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 

Entsprechend werden unter Berücksichtigung des zu erwartenden Zusatzver-
kehrs allein aus dem Geltungsbereich A, die als „Orientierungswerte“ anzu-
sehenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für WA-Gebiete tags un-
terschritten, nachts jedoch um bis zu 1 dB(A) überschritten. 
Obwohl die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV dem Grunde nach nur 
für den Neubau oder die wesentliche Änderung eines Verkehrsweges gelten, 
sind sie gemäß gefestigter Rechtsprechung im Sinne einer Orientierungshilfe 
dennoch ein Maß, von welcher Schwelle an eine Beeinträchtigung einer Ge-
bietsfunktion vorliegen könnte. Eine Überschreitung von lediglich 1 dB(A) ist 
jedoch als geringfügig anzusehen. In der Regel sind Pegelabweichungen von 
bis zu 1 dB(A) messtechnisch nicht erfassbar und können Toleranzen von 
Mess-, Berechnungs- und Ausbreitungsprogrammen nicht absolut abbilden. 
Ein Handlungsbedarf lässt sich somit nicht ableiten, umso mehr nicht, da die 
sog. „Gesundheitswerte“ um bis zu 10 dB(A) unterschritten werden. 
 
Unter Berücksichtigung des Zusatzverkehrs einer 50% Erschließung des 
Plangebiets „Feldstraße“ über die Planstraße 4, werden die als „Orientie-
rungswerte“ anzusehenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für WA-
Gebiete tags eingehalten bzw. unterschritten und nachts um bis zu 2 dB(A) 
überschritten; bei einer 100% Erschließung um bis zu 2 dB(A) am Tag und 
bis zu 4 dB(A) in der Nacht überschritten. Diese Überschreitung ist im Grund-
satz abwägungsbeachtlich aber eine abschließende Beurteilung der Auswir-
kungen durch das Baugebiet „Feldstraße“, AP 23, kann erst im Rahmen des 
dazugehörigen Bebauungsplanverfahrens erfolgen.  
 
Des Weiteren kann nach den Ergebnissen der durchgeführten Berechnungen 
bzgl. der Gesamtimmissionssituation eine Unterschreitung der in verschiede-
nen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen hinsichtlich einer möglichen 
Gesundheitsgefährdung nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG genannten Schwellen-
werte (sog. „Gesundheitswerte“) für Wohngebiete von 70 dB(A) tags bzw. 
60 dB(A) nachts innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs A, ein-
schließlich aller Betrachtungen an Erschließungsmöglichkeiten, vorausge-
setzt werden.  
Insofern ist diesbezüglich für die mittelbar betroffene Wohnbebauung im Un-
tersuchungsgebiet ein Anspruch auf Lärmschutz nicht abzuleiten. 
 

5.8.5 Ausweisung von Lärmpegelbereichen (LPB)/ Festsetzung der Lärmschutz-
maßnahmen 
Gemäß den Berechnungsergebnissen zeigte sich, dass im Plangebiet so-
wohl die Orientierungs- als auch die Immissionsgrenzwerte je nach Erschlie-
ßungsszenario mehr oder weniger deutlich überschritten werden, so dass 
Maßnahmen zum Schallschutz für die betroffenen Allgemeinen Wohngebiete 
festgelegt werden müssen. 
 
Grundsätzlich ist aktiven Schallschutzmaßnahmen Vorrang vor den bauli-
chen/passiven Schallschutzmaßnahmen zu gewähren. Im Ergebnis der Prü-
fung für die Umsetzung aktiver Schallschutzmaßnahmen werden diese nicht 
vorgesehen. Ausschlaggebend dabei ist, dass zum Schutz der maßgeblichen 
Obergeschosse Lärmschutzwände notwendige Höhen erreichen müssten, 
die zu einer schluchtartigen Straßenraumsituation führen würden. Der öffent-
liche Raum würde optisch unverhältnismäßig belastet und ganz wesentlich 
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die soziale Kontrolle einschränkt. Die damit ggf. verbundene Erzeugung von 
Angsträumen soll unbedingt vermieden werden. 
 
Um den Schutzanforderungen der geplanten schutzwürdigen Nutzungen 
dennoch ausreichend Rechnung zu tragen und dafür die vorhandene Geräu-
schimmissionsbelastung im Geltungsbereich A kenntlich zu machen, wurden 
Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 (,Schallschutz im Hochbau‘) ermittelt 
(s. a. Kap. 4.4.6). Entsprechend ergeben sich in Abhängigkeit von den unter-
suchten Erschließungsszenarien, für die geplanten schutzbedürftigen über-
baubaren Flächen im Geltungsbereich A, maßgebliche Außenlärmpegel von 
57 dB(A) bis 64 dB(A) und die daraus resultierenden LPB II bis III. (vgl. 
Kap. 4.4.6, ‚Lärmpegelbereiche‘).  
 
Im Sinne einer Berücksichtigung der Situation auf der „sicheren Seite/ Worst-
case-Szenario“ werden die ermittelten Lärmpegelbereiche bei Berücksichti-
gung einer 100%-Erschließung des Baugebiets „Feldstraße“ über die Plan-
straße 4 im Geltungsbereich A zeichnerisch festgesetzt. Sie ergeben sich 
entsprechend aus den maßgeblichen Außenlärmpegeln von 57 dB(A) bis 
64 dB(A) zu Lärmpegelbereich (LPB) II und III. Dabei erstreckt sich LPB III 
bis zu einem Abstand von ca. 25 m beidseitig entlang der Planstraße 4, wäh-
rend im weitaus größeren Bereich des Geltungsbereichs A LPB II vorliegt 
(vgl. Kap. 4.4.6, ‚Lärmpegelbereiche‘). 
 
Aus den Lärmpegelbereichen resultieren die erforderlichen Bauschalldämm-
Maße (R’w,res) zur Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse innerhalb von 
Gebäuden. Durch die Kenntlichmachung der Lärmpegelbereiche im Bebau-
ungsplan können sich Ansiedlungswillige auf die vorhandene Lärmsituation 
einstellen und in Anwendung der DIN 4109 i. V. m. der VDI 2719 (,Schall-
dämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen‘) für eine geeignete 
Schalldämmung der Umfassungsbauteile inklusive der Fenster und deren 
Zusatzeinrichtungen (z. B. Lüftungseinrichtungen) sorgen (passive Schall-
schutzmaßnahme).  
Durch die heute übliche Bauweise und der im Allgemeinen einzuhaltenden 
Bestimmungen (Energieeinsparverordnung – EnEV 2014 (Änderungsstand 
2016)) ergeben sich – dadurch, dass diese Anforderungen mit den bestehen-
den baulichen Standards sicher eingehalten werden - bis LPB II keine weiter-
gehenden Auflagen an die Außenbauteile; abhängig vom Fensterflächenan-
teil und dem Fassaden-Grundflächen-Verhältnis kann dies auch für LPB III 
zutreffen. 
 
Im Allgemeinen können planerische/ bauliche Schallschutzmaßnahmen bei 
der Ermittlung des erforderlichen Schalldämmmaßes berücksichtigt werden. 
So wirken Gebäude entlang der Straße im nicht nur geringen Umfang schall-
reduzierend auf die rückwertig liegende Bebauung. Ebenso können z. B. 
durch eine sinnvolle Raumorientierung, Räume, die ständig zum Schlafen 
genutzt werden (Schlafzimmer, Kinderzimmer) oder auch Aufenthaltsräume, 
an den von der maßgebenden Schallquelle (Planstraße 4) abgewandten Ge-
bäudeseite angeordnet werden, um durch die Eigenabschirmung eine deutli-
che Pegelminderung an diesen Fassaden zu erzielen. 
Diese Pegelminderung kann gemäß DIN 18005 für die von der maßgeblichen 
Lärmquelle abgewandten Gebäudeseiten ohne besonderen Nachweis bei 

TOP 6.

172 von 236 in Zusammenstellung



- 57 - 

Bebauungsplan „An der Schölke“, HO 54  Begründung, Stand: 06.02.2019 
  Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 

den maßgeblichen Außenlärmpegeln, bei offener Bebauung mit 5 dB(A) und 
bei geschlossener Bebauung bzw. Hinter-/ Innenhöfe mit 10 dB(A), Berück-
sichtigung finden. 
 
Ergänzend kann eine ausreichende Belüftung von schutzbedürftigen Räu-
men mit Fenstern an Fassaden mit Pegelüberschreitungen auch durch einfa-
che Maßnahmen, wie z. B. über Querlüftung von Fenstern an Fassaden 
Überschreitungen, vorgenommen werden.  
 
Grundsätzlich liegt der „Schwachpunkt“ der Fassaden hinsichtlich Schalldäm-
mung bei den Fenstern, deren Dämmung nur in geschlossenem Zustand ent-
sprechend ihrer Schallschutzklasse wirksam wird. Gekippte Fenster weisen – 
unabhängig von ihrer Schallschutzklasse - ein Schalldämmmaß von nur etwa 
15 dB auf. Um einen ungestörten Nachtschlaf zu sichern, ist ab einem Beur-
teilungspegel von 45 dB(A) (Fenster) die Lüftung von Schlafräumen bzw. von 
zum Schlafen geeigneter Räume unabhängig von geöffneten Fenstern zu si-
chern. Sofern sinnvolle räumliche Anordnungen nicht konsequent umgesetzt 
werden können, ist dies entsprechend mittels Einbau kontrollierter Be- und 
Entlüftungsanlagen möglich. 
 
Die Festsetzungen zur Durchführung von passiven Schallschutzmaßnahmen 
unter Anwendung der einschlägigen Vorschriften werden entsprechend der 
obigen Ausführungen getroffen. 
 
Zum Schutz von Außenwohnbereichen wie Terrassen, Loggien und Balko-
nen, wird festgesetzt, dass diese im LPB III auf der der maßgebenden Lärm-
quelle (Planstraße 4) zugewandten Gebäudeseite nicht errichtet werden dür-
fen. Um für die Gebäude entlang der Ostseite der Planstraße 4 nicht grund-
sätzlich ein in Richtung Nachmittagssonne orientierten Außenwohnbereich 
zu verwehren, werden diese abweichend zugelassen, sofern ein weiterer, der 
Wohneinheit zugehöriger Außenwohnbereich, auf der von der Planstraße 4 
abgewandten Gebäudeseite, im Schallschatten des Gebäudes errichtet wird. 
Außerdem können unter Nutzung von anderen bzw. weiteren Abschirmungen 
(z. B. Vorhangfassaden), Teil- oder Vollverschalungen (z. B. Schallschutzver-
glasungen etc.) geschützte Außenwohnbereiche entstehen, solange der 
Schallschutz gewährleistet ist. Zurückversetzte Fassaden können den Auf-
enthaltsbereich von Balkonen, Loggien und Terrassen und nicht zuletzt da-
hinterliegende schutzbedürftige Räume schützen.  
 
Die Ermittlung bzw. Dimensionierung der o. g. notwendigen Schallschutz-
maßnahmen ist unter Berücksichtigung von Abständen, Hindernissen im 
Schallausbreitungsweg, baulichen Gebäudeanordnungen und der Gebäu-
degeometrie vorzunehmen und mittels geeigneter nachvollziehbarer Bauvor-
lagen, zugehörig zur Bauanzeige/ zum Bauantrag zu erbringen bzw. der Bau-
aufsichtsbehörde vorzulegen. Entsprechend werden Abweichungen von den 
Festsetzungen zugelassen. Die dabei anzuwendenden Berechnungsgrundla-
gen werden in den Hinweisen zum Bebauungsplan eindeutig bestimmt. 
Diese zusätzliche Festlegung von Ausnahmeregelungen ermöglicht den Bau-
willigen flexible Abweichungen, solange der Schallschutz gewährleistet ist. 
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5.9 Soziale Infrastruktur 
 
Im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem Ent-
wicklungsbedarf - die soziale Stadt“ hat die Stadt Braunschweig erhebliche 
Anstrengungen unternommen, das Stadtteilleben zu aktivieren, gesunde Le-
bensbedingungen durch Veränderungen der gebauten Umwelt zu erreichen 
und Nutzungskonflikte abzubauen.  
 
Sanierungsbedingte Maßnahmen, wie die Freiraumverbesserungen im öf-
fentlichen Straßenraum oder das Ringgleisprojekt sowie eine Vielzahl von 
nicht sanierungsbedingten Maßnahmen wie erweiterte Sozialarbeiten und 
unter anderem die Wohnbaulandentwicklung „An der Schölke-Neu“ führen zu 
einer Aufwertung des Gebietes „Westliches Ringgebiet“. Der Standort dieses 
Gebietes zeichnet sich durch seine städtebaulich eingebundene Lage aus. In 
unmittelbarer, fußläufiger Entfernung befinden sich Grünanlagen, wie z. B. 
Obstbauwiese am Pippelweg, das Ringgleis und der westlich der Tangente 
gelegene Westpark. Die Nahversorgungseinrichtungen, Bildungseinrichtun-
gen wie Schulen, Kindergärten und insbesondere die Hochschule für Bil-
dende Künste und gemeinnützige Aktivitäten verschiedener Organisationen 
bieten gute Voraussetzungen, am gesellschaftlichen Leben des Ortes teilzu-
nehmen. 
 
Die Ausweisung einer Fläche für einen Kindergarten ist im Plangebiet nicht 
vorgesehen. Durch die insgesamt ca. 50 Wohneinheiten ergibt sich nach den 
städtischen Standards ein rechnerischer Bedarf von ca. 9 Kindergarten- und 
7 Krippenplätzen. Dieser Bedarf kann von den vorhandenen Einrichtungen 
im Stadtbezirk u. a. durch die Erweiterung der städtischen Kita Schöl-
kestraße abgedeckt werden. 
 
Der aus der Ausweisung des Wohngebietes entstehende Bedarf an Schul-
plätzen kann an den bestehenden Grundschulen gedeckt werden. 
 

5.10 Weitere technische Infrastruktur 
 
5.10.1 Entwässerung 

Entsprechend den Anforderungen der Stadtentwässerung Braunschweig ist 
nur eine Kapazität von ca. 10 % für die Einleitung des anfallenden Regen-
wassers in die Regenwasserkanäle der Kreuzstraße möglich. Die restlichen 
90 % sind in einem nördlich des Baugebietes geplanten Rückhaltebecken zu-
rückzuhalten und gedrosselt abzugeben. Das bereits bestehende Regen-
rückhaltebecken an der Mittelriede kann für den Restbedarf, der sich aus 
dem Neubaugebiet ergibt, nicht herangezogen werden.  
 
Gesetzliche Vorschrift und damit auch Ziel der Planung im Hinblick auf die 
Regenrückhaltung ist, dass durch den Abfluss aus dem Baugebiet gegen-
über der heutigen Situation keine Verschlechterung der Entwässerungssitua-
tion eintritt und der zukünftige Abfluss dem gegenwärtigen Abfluss der natür-
lichen, unversiegelten Flächen vor der Realisierung des Baugebietes ent-
spricht.  
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Das Oberflächenwasser im südlichen Teil des Baugebietes (unterer Ab-
schnitt von Planstraße 4 bis etwa in Höhe der südlichen Linie des Geltungs-
bereiches des B-Planes) entwässert nach Süden, die Anbindung erfolgt an 
die vorhandene Regenwasserkanalisation in der Kreuzstraße. 
 
Die restlichen ca. 90 % des anfallenden Oberflächenwassers werden gesam-
melt über eine Regenwasserkanalisation, die in der Planstraße 4 zusammen-
geführt und an das nördlich des Baugebietes geplante Regenwasserrückhal-
tebecken angeschlossen wird. Um die Entwässerung des Baugebietes in den 
nördlich des Geltungsbereiches verlaufenden Vorfluter durch ein natürliches 
Gefälle und eine ausreichende Überdeckung der Kanalisation sicherzustel-
len, ist für den nördlichen Teil eine Auffüllung von ca. 60 cm über dem Urge-
lände erforderlich.  
 
Das anfallende Regenwasser darf nicht auf die angrenzenden benachbarten 
Grundstücke abfließen. Hierzu sind geeignete bauliche Maßnahmen im Rah-
men der Genehmigungsplanung an- und durchzuführen. 
 
Als Rückhaltevolumen für das nicht in die bestehende Kanalisation abgelei-
tete Niederschlagswasser wird nördlich des Baugebietes ein Rückhaltebe-
cken mit mindestens 630 m³ Volumen mit freiem Zu- und Ablauf angelegt 
und damit in das hydrologische System Schölke /Kleine Mittelriede eingebun-
den, und damit ein zusätzliches Rückhaltevolumen bereitgestellt wird. 
 
Mit den vorgesehenen Entwässerungs- und Rückhaltemaßnahmen ist ge-
währleistet, dass durch das neue Baugebiet keine Nachteile bzgl. des Hoch-
wasserschutzes für die vorhandene Bebauung entstehen.  
 
Die Schmutzwasseranbindung an das öffentliche Entwässerungsnetz ist über 
die Kreuzstraße möglich.  
 
Retentionsraum 
Im Rahmen des Ergänzungsgutachtens zum „Entwässerungs- und Regen-
wasserrückhaltekonzept für das Einzugsgebiet der Kleinen Mittelriede in 
Braunschweig“ von 2018 wird festgestellt, dass durch die geplanten Auffül-
lungen im nördlichen Baugebiet im Fall eines hundertjährlichen Nieder-
schlagsereignisses (HQ100) ein Retentionsvolumen von ca. 910 m³ nicht 
mehr zur Verfügung steht. Für diese Abgrabungen wurde nördlich ein parallel 
zur Schölke verlaufender Streifen mit einer Größenordnung von ca. 1.340 m² 
als Grünfläche mit Zweckbestimmung für den Hochwasserschutz festgesetzt. 
Durch entsprechende Abgrabungen kann somit das verlorengegangene Re-
tentionsvolumen im Gewässersystem Schölke/Kleine Mittelriede ersetzt wer-
den. 
 

5.10.2 Gas 
Die zur Versorgung des Plangebietes erforderlichen Leitungen sind innerhalb 
der südlich angrenzenden Verkehrsflächen der Kreuzstraße vorhanden. Der 
Geltungsbereich A kann somit durch Anbindung an das vorhandene Lei-
tungsnetz erfolgen. 
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5.10.3 Strom 
Ein Mittelspannungskabel liegt im Straßenraum der Kreuzstraße. Zur Versor-
gung des Baugebietes ist eine Trafostation in Form einer Kompaktstation in 
der Planstraße 4 vorgesehen und wird entsprechend mit einer Fläche für 
Versorgungsanlagen festgesetzt. 
 

5.10.4 Wasser 
Die zur Versorgung des Plangebietes erforderlichen Leitungen sind innerhalb 
der Verkehrsflächen der Kreuz- und Wiedebeinstraße vorhanden. Der Gel-
tungsbereich A kann somit durch Anbindung an das vorhandene Leitungs-
netz erfolgen. 
 

5.10.5 Telekommunikation  
Innerhalb des Plangeltungsbereiches stehen keine Versorgungsleitungen zur 
Verfügung. Die Verlegung neuer Telekommunikationslinien ist erforderlich. 
 

5.10.6 Löschwasser 
Aufgrund der geplanten Nutzung wurde ein Löschwasserbedarf von ca. 
48 m3/h ermittelt. Hydranten in Kreuzungsbereichen sollten als Überflurhyd-
ranten ausgeführt werden.  
 

5.10.7 Wertstoffsammlung  
Im Bereich der Kreuzungssituation Kreuzstraße/Planstraße 4 ist die Aufstel-
lung von Wertstoffsammelbehältern im Bereich der öffentliche Grünfläche 
vorgesehen und festgesetzt. Dieser Standort war schon in der Vergangenheit 
so genutzt worden und ist für die Nutzenden und die Entsorgung gleicherma-
ßen gut erreichbar.  
 

5.11 Gestaltungsfestsetzungen 
 

5.11.1 Dachneigung  
Die Gebäude der Allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 2 und WA 3 sollen 
mit Flachdächern oder einseitig geneigten Pultdächern abgeschlossen wer-
den. Diese dürfen eine Neigung von maximal 6° bei Flachdächern bis maxi-
mal 10° bei einseitigen Pultdächern aufweisen. Ziel dieser Festsetzung ist es, 
durch die Bebauung der entsprechenden Wohnbaufelder den Quartiersstra-
ßen ein optisch einheitliches städtebauliches Erscheinungsbild und damit 
dem Wohnquartier insgesamt einen einheitlicheren Charakter zu geben.  

 
Diese gestalterische Regelung wird unterstützt durch die Festsetzungen über 
die Höhe der baulichen Anlagen und die abweichende Bauweise (s. Kapitel 
5.2.3 und 5.4). 

 
5.11.2 Einfriedungen 

Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen und entlang der öf-
fentlichen Grünfläche haben eine hohe gestalterische Wirkung auf die öffent-
lichen Freiflächen. Damit der öffentliche Raum gestalterisch nicht überfrach-
tet wird, sind an den Grundstücksgrenzen zum öffentlichen Grün im Norden 
des Plangebietes nur Hecken und an den Grundstücksgrenzen zu den öffent-
lichen Straßenverkehrsflächen nur Hecken oder als bauliche Einfriedungen 
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zulässig. Die Hecken als grüne Einfriedung sind grundsätzlich Teil der ge-
wünschten Gebietsdurchgrünung und tragen somit zu einem guten Wohnum-
feld bei.  
 
Bauliche, auch blickdichte Einfriedungen sollen den Bewohnern zur Straße 
eine gewisse Abgrenzung gewährleisten. Die Beschränkung der Höhe der 
Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen und der öffentlichen 
Grünfläche verhindert eine optische Einengung bzw. zu strikte Abgrenzung 
zu diesen öffentlichen Bereichen und erzielt somit eine optische Aufweitung 
der Straßenräume sowie eine gewisse optische Verbindung von Garten- und 
Grünflächen.  
 
 

6. Gesamtabwägung 
 
Städtebau 
Mit der vorliegenden Planung werden städtebauliche und wohnungswirt-
schaftliche Zielsetzungen berücksichtigt: 

• Bereitstellung von Wohnraum für verschiedene Bedarfe 
• Wohnbaulandangebot im westlichen Ringgebiet 
• Innenentwicklung vor Außenentwicklung 
• Verdichtete Bauweise zum Schutz des Bodenverbrauchs 
• Verringerung des CO2-Ausstoßes 
• Schaffung gesunder Wohnverhältnisse 

 
Schallschutz 
Im Rahmen der Bebauungsplanung wurde der Einfluss der Erschließungs-
straße (Planstraße 4) des Geltungsbereichs A, auf den Geltungsbereich A 
selbst als auch auf die Bestandsbebauung untersucht. Bei der Erschlie-
ßungsstraße handelt es sich um einen Straßenneubau, der im Süden des 
Geltungsbereichs A an die Kreuzstraße angebunden werden soll.  
 
Die schalltechnische Untersuchung hat ergeben, dass bei Umsetzung der 
Planung im Geltungsbereich A die maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 
18005 im Geltungsbereich A entlang der Planstraße A für ein Allgemeines 
Wohngebiet (OW 45 dB(A)) um max. 1 dB(A) überschritten wird. Dabei han-
delt es sich um eine nicht wesentliche Überschreitung. Dabei kann davon 
ausgegangen werden, dass eine Orientierungswertüberschreitung von bis zu 
3 dB(A) in der Regel als ‚nicht wesentlich‘ einzustufen ist. Dies ist an den 
Sachverhalt geknüpft, dass die Großzahl der Betroffenen eine Pegelände-
rung erst ab 3 dB(A) subjektiv wahrnimmt. Darüber hinaus sind i. d. R. ge-
ringfügige Pegel von bis zu 1 dB(A) messtechnisch nicht erfassbar und kön-
nen Toleranzen von Mess-, Berechnungs- und Ausbreitungsprogrammen 
nicht absolut abbilden. 
 
Im Sinne der Innenentwicklung bzw. der Nachverdichtung durch Reaktivie-
rung brachliegender Flächen, wird diese Überschreitung als hinnehmbar an-
gesehen und aufgrund ihrer Geringfügigkeit insbesondere dem Belang der 
Schaffung zusätzlicher Wohnbebauung in Innenstadtnähe untergeordnet. Die 
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getroffenen Festsetzungen zum passiven Schallschutz gewährleisten 
darüberhinausgehend die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse. 
 
Neben der Ermittlung der Auswirkungen durch das Planvorhaben auf den 
Geltungsbereich A sind ergänzend auch die Auswirkungen auf die Bestands-
bebauung zu untersuchen.  
Durch den Neubau der Planstraße 4 werden an der Bestandsbebauung ent-
lang der Planstraße 4 als auch an der Kreuzstraße/ Kleinen Kreuzstraße, die 
maßgeblichen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV unterschritten. Ent-
sprechend ergibt sich kein immissionsschutzrechtlicher Handlungsbedarf. 
 
Der durch die Neuerschließung entstehende Zusatzverkehr auf den Be-
standsverkehrswegen führt zu einer geringen Verkehrsmengenerhöhung, die 
entsprechend zu einer geringfügigen Erhöhung der schon über den Orientie-
rungswert liegenden Verkehrslärmbelastung führt. Die hier für den kritischen 
Immissionsort (Kreuzstraße 38, Aufpunkt S4a) zugrunde zu legenden Ver-
gleichswerte - die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV - sind als „Orien-
tierungswerte“ im Sinne einer Orientierungshilfe für eine Prüfung nach § 45 
Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 3 StVO heranzuziehen. Diese werden zur Nachtzeit 
lediglich um bis zu 1dB(A) überschritten. Diese geringe Pegeländerung ist 
i. d. R. messtechnisch nicht erfassbar und kann Toleranzen von Mess-, Be-
rechnungs- und Ausbreitungsprogrammen nicht absolut abbilden (s. o.).  
Diese Überschreitung wird als demnach hinnehmbar angesehen und auf-
grund ihrer Geringfügigkeit insbesondere dem Belang der Schaffung zusätzli-
cher Wohnbebauung im Innenstadtnähe untergeordnet. Die getroffenen Fest-
setzungen zum passiven Schallschutz gewährleisten darüberhinausgehend 
die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse. 
 
Losgelöst von der eigentlichen Planung ist nördlich des Geltungsbereichs A 
ist ein weiteres Neubaugebiet („Feldstraße, AP 23) als Allgemeines Wohnge-
biet geplant, dessen Verkehrserschließung ganz oder teilweise über die 
Planstraße 4 im Geltungsbereich A erfolgen soll. Um somit denkbare Schall-
situationen abzuprüfen, wurden im Schallgutachten zwei denkbare Erschlie-
ßungsszenarien mit jeweils unterschiedlichen Verkehrsmengen und ihre Aus-
wirkungen sowohl auf die Plan- als auch Bestandsbebauung untersucht. 
Da mit der Erschließung zusätzliche Belastungen zu erwarten sind, wurde im 
Sinne eines Worst-case-Szenarios eine 100%-Erschließung zum Baugebiet 
„Feldstraße“ unterstellt. Die WA-Orientierungswerte im Geltungsbereich A 
würden dann überschritten. Daher werden im Hinblick auf diese mögliche 
Planungsauswirkung präventiv Lärmpegelbereiche in Verbindung mit passi-
ven Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. Dies ist vorausschauend zum 
Schutz der Baugrundstücke in den betroffenen Baufeldern erforderlich. Damit 
kann aus jetziger Sicht und Datengrundlage im Fall einer Erschließung vom 
Baugebiet „Feldstraße“ davon ausgegangen werden, dass gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse im Geltungsbereich A vorliegen. 
 
Eine abschließende Untersuchung der Schallsituation und Umsetzung von 
ggf. daraus resultierenden Schallschutzmaßnahmen (planerisch, aktiv, bau-
lich, passiv) für den Bebauungsplan „Feldstraße“, AP 23, muss im Rahmen 
des Aufstellungsverfahrens erfolgen. Dies gilt auch bzgl. der Zusatzbelastung 
auf den umliegenden Straßenverkehrswegen. Dort sind ggf. im Rahmen der 
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Planung verkehrslenkende oder –beschränkende Maßnahmen zu prüfen und 
diese mit den Gesundheitsinteressen der Anwohner abzuwägen 
 
Im Sinne der Innenentwicklung bzw. der Nachverdichtung durch Reaktivie-
rung brachliegender Flächen, werden die Überschreitungen als hinnehmbar 
angesehen und aufgrund ihrer Geringfügigkeit insbesondere dem Belang der 
Schaffung zusätzlicher Wohnbebauung in Innenstadtnähe untergeordnet. Die 
getroffenen Festsetzungen zum passiven Schallschutz gewährleisten 
darüberhinausgehend die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse. 
Weiterhin kann nach den Ergebnissen der durchgeführten Berechnungen 
bzgl. der Gesamtimmissionssituation eine Unterschreitung der in verschiede-
nen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen hinsichtlich einer möglichen 
Gesundheitsgefährdung nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG genannten Schwellen-
werte (sog. „Gesundheitswerte“) für Wohngebiete von 70 dB(A) tags bzw. 
60 dB(A) nachts innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs A, ein-
schließlich aller Betrachtungen an Erschließungsmöglichkeiten, vorausge-
setzt werden. 
 
Hochwasser 
Im hydraulischen Gutachten wurden die Auswirkungen des Neubaugebietes 
An der Schölke-Neu auf die Hochwassersituation in dem Gesamtgewässer-
einzugsgebiet mit den Hauptgewässern Schölke, Kleine Mittelriede, Neuer 
Graben und den Einleitungen aus der Kanalisation (u.a. aus Baugebieten) 
untersucht und dabei auch die geplante Aufhöhung des Geländes im Bauge-
biet berücksichtigt. Über die bei anderen Baugebieten üblichen Ereignishori-
zonte deutlich hinausgehend wurde im Sinne des Hochwasserschutzes ein 
hundertjährliches Niederschlagsereignis zu Grunde gelegt. Damit ist im Rah-
men der Abwägung zwischen Hochwassersicherheit und dem finanziellen 
und räumlichen Aufwand dafür hinreichend Raum gegeben und die dauer-
hafte Hochwassersicherheit gewährleistet. 
 
Zur Rückhaltung des anfallenden Niederschlagswassers aus dem Baugebiet 
wird zwei Rückhaltebereiche nördlich im Geltungsbereich A festgesetzt. Mit 
den vorgesehenen Entwässerungs- und Rückhaltemaßnahmen ist insgesamt 
davon auszugehen, dass keine Verschlechterung der Entwässerungssitua-
tion durch das neue Baugebiet gegenüber dem heutigen Ist-Stand eintreten 
wird. 
 
Grün und Freizeit 
Durch die Festsetzungen wird sichergestellt, dass die öffentlichen und priva-
ten Freiflächen im Geltungsbereich A eingegrünt werden und somit zur Ein-
bindung des Vorhabens in den Siedlungskörper beitragen.  
 
Die Herstellung einer Wegeanbindung in Richtung des nördlich geplanten 
Wohngebietes, bzw. die öffentlichen Grünanlagen an der Mittelriede und 
dem östlich gelegenen Kinderspielplatz schaffen gute Voraussetzungen, den 
zukünftigen jungen Bewohnern des Plangebietes kurze Wege in das nähere 
Umfeld zur Naherholung und zum Spielbereich anzubieten.  
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In der Gesamtabwägung ist festzustellen, dass die vorgesehene Planung mit 
einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, den sozialen und umwelt-
schützenden Anforderungen vereinbar ist. Insbesondere sind die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse, die Wohnbedürfnisse der 
Bevölkerung, die Eigentumsbildung, die sozialen Bedürfnisse der Bevölke-
rung, die Fortentwicklung vorhandener Stadtquartiere sowie die Belange des 
Umweltschutzes im Rahmen der Planung miteinander gerecht abgewogen. 
 
 

7. Zusammenstellung wesentlicher Daten 
 
 Flächenzusammenstellung 
 
7.1 Geltungsbereich A 
 Die Festsetzungen des Bebauungsplanes ermöglichen im Bereich des 

Allgemeinen Wohngebietes ca. 50 Wohneinheiten.  
 
Der Geltungsbereich gliedert sich flächenmäßig wie folgt auf: 
 
I. Allgemeine Wohngebiete WA  ca. 13.130 m² 
II. Öffentliche Straßenverkehrsflächen   ca.   3.900 m² 

  davon entfallen auf die  
  Planstraßen 1, 2 und 3 ca. 1.530 m² 
  Planstraße 4 ca. 2.370 m² 
 III. Öffentliche Grünflächen   ca.   2.800 m² 
  davon Retentionsflächen ca. 1.340 m² 

IV. Wasserflächen  ca.   2.970 m²  
  davon entfallen auf  
  den Graben ca.    800 m² 
  das Regenrückhaltebecken ca. 2.170 m² 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fläche des Geltungsbereiches A  ca. 22.800 m² 
 

7.2 Geltungsbereich B 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft  ca. 15.400 m² 
 

7.3 Geltungsbereich C 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft ca. 8.000 m² 
 
 

8. Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 
 
8.1 Maßnahmen 

Zur Realisierung der Planung sind Erschließungsmaßnahmen wie Straßen- 
und Wegebau sowie Erstellung der Anlagen für Ver- und Entsorgung, Auf-
weitung des Grabens, Anlage der Regenrückhaltung und das Anlegen des 
Kinderspielplatzes durchzuführen. 
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8.2 Kosten und Finanzierung 
Die Kosten der Verkehrsanlagen einschl. Begrünung, der öffentlichen Grün-
flächen einschl. der Spielfläche für Kinder, der notwendigen Maßnahmen der 
Altlastensanierung, die Maßnahmen zur Schaffung von Retentionsflächen 
sowie die gebietsbezogenen anteiligen Kosten für die Herstellung eines Ju-
gendplatzes werden nach dem städtebaulichen Vertrag von der Vorhabenträ-
gerin getragen. 
 
Die Kosten für die öffentlichen Entwässerungsanlagen werden von der 
SE/BS getragen und über den Gebührenhaushalt der Stadt refinanziert. Die 
Hälfte der Herstellungskosten der öffentlichen Regenwasseranlagen, als An-
teil für die Straßenentwässerung, wird von der Vorhabenträgerin gemäß dem 
städtebaulichen Vertrag erstattet. 
 
Bei der Erschließungsmaßnahme handelt es sich um eine besondere Maß-
nahme gemäß Abwasserentsorgungsvertrag zwischen der SE/BS und der 
Stadt. 
 
 

9. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan 
die Grundlage bilden soll 
 
Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. Die Erschließung wird 
durch einen städtebaulichen Vertrag geregelt. Die öffentlichen Flächen wer-
den von der Vorhabenträgerin nach Abschluss der Erschließung unentgelt-
lich kosten- und lastenfrei an die Stadt übertragen. 
 
 

10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne, Beseitigung des Rechtsscheines 
unwirksamer Pläne 
 
Mit Inkrafttreten des neuen Bebauungsplans "An der Schölke-Neu", HO 54, 
tritt der vorhergehende Bebauungsplan "An der Schölke", HO 41, außer 
Kraft. 
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Anhang 
I Liste der zu verwendenden Gehölze 
G  = nur in Gartenanlagen 
kursiv = nicht standortheimisch 
 
 
Bäume I. Ordnung 
Acer platanoides Spitzahorn 
Acer pseudoplatannus Bergahorn 
Aesculus hippocastanum Rosskastanie 
Fraxinus excelsior Gemeine Esche 
Quercus robur Stieleiche 
Tilia cordata Winterlinde 
Ulmus carpinifolia (minor) Feldulme 
 
 
Bäume II. Ordnung 
Acer campestre Feldahorn 
Aesculus x carnea Rotblühende Rosskastanie 
Carpinus betulus Hainbuche 
Juglans regia Walnuss 
Prunus avium Vogelkirsche / Süßkirsche 
Pyrus domesticaG Birne 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Sorbus aucuparia 'Edulis' Essbare Eberesche 
Sorbus domestica Speierling 
 
 
Bäume III. Ordnung 
Crataegus crus-galli Hahnensporn-Weißdorn 
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' Rotdorn 
Cydonia oblonga   G Quitte 
Malus domestica Essapfel 
Malus floribunda Vielblütiger Apfel 
Mespilus germanica Mispel 
Prunus padus Traubenkirsche  
Prunus domestica   G Pflaume/Zwetsche/Mirabelle/ Reneklode 
 
 
Sträucher 
 
Amelanchier canadensis   G Felsenbirne 
Buxus sempervirens   G Buchsbaum 
Cornus mas Kornelkirsche 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Corylus avellana Hasel 
Crataegus monogyna Eingriffelige Weißdorn 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Hypericum calycinum   G Hartheu 
Ilex aquifolium Stechpalme 
Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster 
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Bebauungsplan „An der Schölke“, HO 54  Begründung, Stand: 06.02.2019 
  Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 

Lonicera xylosteum Gemeine Heckenkirsche 
Philadelphus virginalis   G Falscher Jasmin 
Prunus spinosa Schlehe 
Rhamnus cathartica Echter Kreuzdorn 
Rhamnus frangula Faulbaum 
Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere (Wildform) 
Ribes rubrum Rote Johannisbeere (Wildform) 
Ribesuva-crispa Stachelbeere (Wildform) 
Rosa canina Hundsrose 
Rosa rubiginosa Weinrose 
Rubus fruticosus Brombeere 
Rubus idaeus Himbeere 
Salix caprea Salweide 
Salix cinerea Grauweide, Aschweide 
Salix fragilis Bruchweide, Knackweide 
Salix purpurea Purpurweide 
Salix triandra Mandelweide 
Salix viminalis Korbweide 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa Roter Holunder 
Spiraea bumalda Rosen-Spiere 
Spiraea menziesii 'Triumphans'   G Amerikanische Spiere 
Spiraea x arguta   G Schneespiere 
Syringa vulgaris   G Flieder 
Taxus baccata   G Eibe  
Viburnum lantana Wolliger Schneeball 
Weigela florida   G Weigelie 
 
 
Kletterpflanzen 
 
Aristolochia macrophylla   G Pfeifenwinde 
Clematis vitalba Waldrebe 
Hedera helix Gemeiner Efeu 
Humulus lupulus Hopfen 
Hydrangea petiolarisG Kletterhortensie 
Lonicera periclymenum Waldgeißblatt 
Polygonum aubertii   G Knöterich 
Vitis vinifera Weinrebe 
Wisteria floribunda Blauregen 
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 Anlage Nr. 3 
 Stand: 03.01.2019 
 
 
 
 
145. Änderung des Flächennutzungsplans  „An der Schölke – Neu“ 
und  
Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift  „An der Schölke – Neu“ HO 54 
Niederschrift der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB 
 
In der Zeit vom 05.06.2018 bis 06.07.2018 wurde die Öffentlichkeit über die Planungen zur 
145. FNP-Änderung und zum Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54, informiert. Die 
Unterlagen standen im Aushang des Fachbereiches Stadtplanung und Umweltschutz, Lan-
ger Hof 8, zur Einsicht zur Verfügung; darüber hinaus wurden sie auch im Internet veröffent-
licht. 
 
3 Interessierte haben sich schriftlich zu der Planung geäußert. Die wesentlichen Inhalte die-
ser Schreiben sind im Folgenden wiedergegeben und mit einer Antwort der Verwaltung ver-
sehen. 
 
 
1. Frage/Stellungnahme 

Gegen die Planung bestehen keine grundsätzlichen Einwände, jedoch werden die The-
matiken Verkehrserschließung und Entwässerung angesprochen: 
 
Verkehrserschließung:  
Die Planstraße 4 sei zu schmal dimensioniert für die geplante Erschließungsfunktion 
auch des angrenzenden Baugebietes Feldstraße. Es werde bezweifelt, dass sechs Me-
ter ausreichen würden. 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die Planstraße 4 war schon ursprünglich mit einer Fahrbahnbreite von 6,5 m vorgese-
hen und ist im Hinblick auf die künftige Entwicklung des Baugebietes Feldstraße auch 
mit einem denkbaren Busverkehrsszenario ausreichend dimensioniert. Weiterhin wurde 
die Breite der festgesetzten Verkehrsfläche im Vergleich zum Bebauungsplan "An der 
Schölke", HO 41, um ein Meter erhöht, um den technischen Regelungen entsprechend 
breite Fußwege zu gewährleisten. 
 
Entwässerung: 
Es wird ein Entwässerungsgutachten gefordert, das die beiden Baugebiete An der 
Schölke-Neu und Feldstraße gemeinsam betrachtet. Dabei wird kritisiert, dass die neu-
esten Auswirkungen der globalen Erderwärmung nicht berücksichtigt werden.  
 
Antwort der Verwaltung: 
Die der Planung zugrundeliegenden Gutachten wurden soweit notwendig überarbeitet 
und aktualisiert. Das Entwässerungsgutachten berücksichtigt bereits die beiden genann-
ten Baugebiete. 
 

2. Frage/Stellungnahme 
Die Stellungnahme beschäftigt sich mit dem Arten- und dem Naturschutz. So wird gefor-
dert, die notwendigen artenschutzfachlichen Maßnahmen umgehend umzusetzen und 
den Baumbestand nördlich sowie zwei Bäume südlich des Grabens zu erhalten. 
Da ein Umweltbericht noch nicht vorliege, werde darauf hingewiesen, dass mögliche 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auch außerhalb der Geltungsbereiche A und B des 
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Bebauungsplan "An der Schölke", HO 41, liegen könnten 
Aussagen zu sparsamen Energieverbrauch, die Nutzung regenerativer Energien und 
Dachbegründung seien in den Planunterlagen nicht enthalten. 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die bereits erfolgten Eingriffe im künftigen Baugebiet (Freimachen des Geländes) wur-
den auf der Basis der Festsetzungen des rechtskräftigen, aber vom OVG außer Vollzug 
gesetzten Bebauungsplanes "An der Schölke", HO 41 durchgeführt. In dem Bebauungs-
plan HO 41 waren bereits Eingriffe in den Gehölzbestand nördlich des Grabens (Regen-
rückhaltebecken) vorgesehen, wobei besondere Bäume durch Festsetzungen zu erhal-
ten waren und sind. Diese Planung wird unverändert so beibehalten. Der Eingriff ist nun-
mehr im Normalverfahren des Bebauungsplanes nach der Eingriffsregelung auszuglei-
chen. 
Der Geltungsbereich C wurde als weitere Fläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
in den Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54, aufgenommen. 
Der Umweltbericht als Ergebnis der im Normalverfahren durchzuführenden Umweltprü-
fung wurde in die Begründung im Kapitel 4 eingearbeitet. Hier werden die Auswirkungen 
der Planung auf die Umweltaspekte dargestellt. 

 
3. Frage/Stellungnahme 

Es wird im südlichen Teil der Planstraße 4 die Berücksichtigung zusätzlicher Grund-
stückszufahrten nach Westen zur verkehrlichen Erschließung der dort liegenden privaten 
Grundstücke Kreuzstraße 74 und 74 a angeregt. Dies würden durch die vorgesehene 
öffentliche Grünfläche 2 behindert.  
 
Antwort der Verwaltung: 
Die in der Stellungnahme genannten Grundstücke sind bereits lange von der Kreuz-
straße her verkehrlich erschlossen und werden so genutzt. Daran wird festgehalten. Be-
sondere Problemlagen der Erschließung sind nicht erkennbar. Der nördliche Teil des 
Grundstücks Kreuzstraße 74 a kann durch die Planstraße 4 erschlossen werden. 
Die öffentliche Grünfläche 2 stellt aus stadtplanerischer Sicht ein wichtiges Gestaltungs-
merkmal auch als Eingangssituation im Straßenraum der Planstraße 4 dar und soll nicht 
durch befestigte Zufahrten unterbrochen werden. Änderungen wurden daher nicht vor-
genommen. 

 
 
 
 
gez. 
 
Bartels/Crone 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10085
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

145. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Braunschweig
An der Schölke-Neu
Stadtgebiet zwischen Wiedebeinstraße, Kreuzstraße und Schölke
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Datum:
28.02.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (Anhörung) 19.03.2019 Ö
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 20.03.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 26.03.2019 N

Beschluss:

„ 1. Dem Entwurf der 145. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Begründung mit 
Umweltbericht wird zugestimmt.
2. Der Entwurf der 145. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Begründung mit 
Umweltbericht sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.“

Sachverhalt:

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 Abs. 2 S. 1 
NKomVG. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung über 
die Auslegung von Bauleitplänen um eine Angelegenheit, über die weder der Rat oder die 
Stadtbezirksräte zu beschließen haben noch der Hauptverwaltungsbeamte zuständig ist. 
Daher besteht eine Beschlusszuständigkeit des Verwaltungsausschusses.
Diese wurde auch nicht auf einen Ausschuss gemäß § 6 Hauptsatzung übertragen. Daher 
bleibt es bei der Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses.

Inhalt und Verfahren
Dem beiliegenden Entwurf des Änderungsplanes und der Begründung mit Umweltbericht
sind Gegenstand der Änderung, Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der 
Planänderung zu entnehmen.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 (1) BauGB mit 
Schreiben vom 15.05.2018 frühzeitig von der 145. Änderung des Flächennutzungsplanes 
unterrichtet und mit Terminsetzung zum 18.06.2018 zur Äußerung aufgefordert. 

Die Öffentlichkeit wurde gemäß § 3 (1) BauGB mit Bekanntmachung vom 05.06.2018 bis 
zum 06.07.2018 frühzeitig beteiligt. Im Rahmen dieser frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
sind zwei Stellungnahmen eingegangen, die sich inhaltlich auf den Bebauungsplan 
beziehen.
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Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
mit Schreiben vom 14.12.2018 von der 145. Änderung des Flächennutzungsplanes 
unterrichtet und mit Terminsetzung zum 17.01.2019 zur Äußerung aufgefordert. 
Stellungnahmen die zu einer wesentlichen Planänderung beigefügt hätten, wurden nicht 
vorgebracht.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Änderungsplan
Anlage 2: Begründung und Umweltbericht
Anlage 3: Niederschrift zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB
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145. Änderung des Flächennutzungsplanes „An der Schölke-Neu“  Stand: 12.02.2019 
  Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 

 

1 Rechtsgrundlagen des Flächennutzungsplanverfahrens  
 

- Stand 16. November 2018 –  
 

1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl I S. 
3634) 

 

1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl I S. 
3786) 

 

1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 
 

in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

 

1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. S. 1274), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl I 
S. 2771) 

 

1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
 

in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) 

 

1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 2017 
(BGBl. I S. 3370) 
 

1.7 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) 
 

in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 
 

1.8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
 

in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt ge-
ändert durch § 2 des Gesetzes vom 20. Juni 2018 (Nds. GVBI S. 113) 

 

1.9 Regionales Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig 
(RROP) 

 

In der Fassung vom 1. Juni 2008 (Rechtskraft durch Bekanntmachung des 
Zweckverbandes Großraum Braunschweig) 

 

1.10 Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 
 

In der Fassung der Neubekanntmachung vom 26. September 2017 (Nds. 
GVBl. S. 378) 
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2 Gegenstand der Änderung 
 
Die Stadt Braunschweig zählt zurzeit ca. 250.000 Einwohner und ist damit die zweitgrößte 
Stadt Niedersachsens. 
 
Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2017 und im Regionalen Raum-
ordnungsprogramm (RROP) 2008 für den Großraum Braunschweig ist Braunschweig im 
oberzentralen Verbund mit Wolfsburg und Salzgitter als Oberzentrum verbindlich festge-
legt. Dem oberzentralen Verbund sind die Schwerpunktaufgaben „Sicherung und Entwick-
lung von Wohn- und Arbeitsstätten“ zugewiesen. 
 
Nach dem RROP sollen Siedlungsentwicklungen schwerpunktmäßig in Oberzentren statt-
finden. Im Großraum Braunschweig sollen diese vorrangig auf zentralörtlichen Standor-
ten, die über Zugangsstellen des schienengebundenen ÖPNV bzw. von Regio-Buslinien 
verfügen, konzentriert werden. Im Einzugsbereich der Haltepunkte soll durch verdichtete 
Bau- und Wohnformen eine höhere Siedlungsdichte erreicht werden. 
 
Das Plangebiet ist im RROP 2008 als Siedlungsbereich dargestellt. Das RROP stellt wei-
terhin an der nördlichen Grenze des Geltungsbereichs ein „Vorbehaltsgebiet Hochwasser-
schutz“ dar. Zur Vorbeugung des Hochwasserschutzes soll in den Einzugsbereichen der 
Fließgewässer ein natürlicher Rückhalt und schadloser Abfluss des Wassers gewährleis-
tet werden (s. RROP, Kapitel 2.5.4). Diesem Ziel gemäß werden auf der Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung entsprechende Maßnahmen zur Entwässerung vorgesehen. 
 
Damit ist die Planung im Sinne von § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) an die Ziele der 
Landes- und Raumordnung angepasst. 
 
Seit Ende der 90er Jahre gibt es planerische Bestrebungen, das Areal zwischen der 
Kreuzstraße und der ehemaligen Bezirkssportanlage „Kälberwiese“ mit einer Wohnnut-
zung zu entwickeln. Im Ergebnis wurde 2008 die Aufstellung des Bebauungsplanes "An 
der Schölke" HO 41 im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a (2) BauGB eingeleitet 
und 2016 rechtskräftig. Der Flächennutzungsplan wurde im Wege der Berichtigung ange-
passt. Anfang 2018 wurde im Rahmen einer Eilentscheidung eines Normenkontrollantra-
ges auf Grund eines beachtlichen Verfahrensfehlers durch das Oberverwaltungsgerichtes 
Niedersachsen der Bebauungsplan HO 41 außer Vollzug gesetzt. Dem folgend wird ein 
neuer Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54, im Normalverfahrens aufgestellt, der 
den verfahrensfehlerhaften Bebauungsplan HO 41 ersetzt. Die 145. Änderung des Flä-
chennutzungsplans „An der Schölke-Neu“ wird im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB 
durchgeführt. 
 
Es gelten die Darstellungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplans der Stadt Braun-
schweig in der Form der Bekanntmachung vom 06.10.2005. Der Flächennutzungsplan 
stellt in seiner derzeit geltenden Fassung im Geltungsbereich gewerbliche Bauflächen 
dar. Zukünftig ist die Darstellung von Wohnbauflächen geplant. Dabei geht die FNP-
Änderung über den exakten Umgriff des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes HO 54 
südöstlich hinaus und bezieht die sonst verbleibenden Restgrundstücke in die Wohnbau-
fläche mit ein. Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplans umfasst eine Größe von 
ca. 2,5 ha. 
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Derzeitige Darstellung im FNP Geplante Darstellung im FNP 

 
Kartengrundlage Amtlicher Stadtplan der Stadt Braunschweig, 
Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz, Abt. Geoinformation 
 
 
3 Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planung 
 
Ziel der 145. Änderung des Flächennutzungsplanes "An der Schölke-Neu" ist die Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Wohngebietes. 
Der überwiegende Teil des Plangebietes ist als Fläche des unbeplanten Außenbereiches 
gem. § 35 BauGB einzustufen, die einer erstmaligen Bebauung zugeführt werden soll. Für 
die beabsichtigte Entwicklung ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes HO 54 „An der 
Schölke-Neu“ erforderlich. Da der wirksame Flächennutzungsplan hier gewerbliche Bau-
flächen darstellt und damit eine Entwicklung des Bebauungsplanes gemäß § 8 BauGB 
aus dem Flächennutzungsplan nicht möglich ist, wird der Flächennutzungsplan im Paral-
lelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB geändert. 
 
Durch das Bauleitplanverfahren soll Planungsrecht für ein Wohngebiet mit einer Mischung 
aus Einfamilienhäusern, Reihenhäusern und verträglichem Mehrgeschosswohnungsbau 
entstehen, die der Versorgung der Braunschweiger Bevölkerung mit Eigentumswohnraum 
dienen. 

 
Im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf 
- die soziale Stadt“ hat die Stadt Braunschweig erhebliche Anstrengungen unternommen, 
das Stadtteilleben zu aktivieren, gesunde Lebensbedingungen durch Veränderungen der 
gebauten Umwelt zu erreichen und Nutzungskonflikte abzubauen.  
 
Sanierungsbedingte Maßnahmen, wie die Freiraumverbesserungen im öffentlichen Stra-
ßenraum oder das Ringgleisprojekt sowie eine Vielzahl von nicht sanierungsbedingten 
Maßnahmen wie erweiterte Sozialarbeiten und unter anderem die Wohnbaulandentwick-
lung „An der Schölke“ führen zu einer Aufwertung des Gebietes „Westliches Ringgebiet“. 
Der Standort dieses Gebietes zeichnet sich durch seine städtebaulich eingebundene Lage 
aus. In unmittelbarer, fußläufiger Entfernung befinden sich Grünanlagen, wie z. B. Obst-
bauwiese am Pippelweg, das Ringgleis und der westlich der Tangente gelegene West-
park. Die Nahversorgungseinrichtungen, Bildungseinrichtungen wie Schulen, Kindergär-
ten und insbesondere die Hochschule für Bildende Künste und gemeinnützige Aktivitäten 
verschiedener Organisationen bieten gute Voraussetzungen, am gesellschaftlichen Leben 
des Ortes teilzunehmen. 
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Die Ausweisung einer Fläche für einen Kindergarten ist im Plangebiet nicht vorgesehen. 
Durch die insgesamt ca. 50 Wohneinheiten ergibt sich nach den städtischen Standards 
ein rechnerischer Bedarf von ca. 9 Kindergarten- und 7 Krippenplätzen. Dieser Bedarf 
kann von den vorhandenen Einrichtungen im Stadtbezirk u. a. durch die Erweiterung der 
städtischen Kita Schölkestraße abgedeckt werden. 
 
Der aus der Ausweisung des Wohngebietes entstehende Bedarf an Schulplätzen kann an 
den bestehenden Grundschulen gedeckt werden. 
 
Für die nordwestlich an den FNP-Geltungsbereich angrenzende ehemalige Bezirkssport-
anlage „Kälberwiese“ besteht kein zukünftiger Bedarf mehr, sodass die Stadt Braun-
schweig beabsichtigt, auch dieses Areal zu Wohnbauland zu entwickeln. Zu diesem 
Zweck wird das Bauleitplanverfahren "Feldstraße", (Bebauungsplan AP 23, 123. FNP-
Änderung) durchgeführt. Die hieraus entstehenden planerischen Überlegungen werden in 
der Planung berücksichtigt. So ist z. B. für das geplante Bauland „Kälberwiese/ Feld-
straße“ eine mögliche Anbindung von der Kreuzstraße nach Norden vorgehalten. Diese 
Verbindungsstraße führt durch das Plangebiet „An der Schölke-Neu“.  
 
 
 
4 Umweltbericht 
 
4.0 Präambel 
Im vorliegenden Umweltbericht werden die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 (4) 
BauGB ermittelten Belange des Umweltschutzes dargelegt und bewertet. 
 

 
4.1 Inhalt und wichtigste Ziele der Flächennutzungsplanänderung 
Der Geltungsbereich ist ca. 25.000 m² groß und liegt im Westen des Stadtgebietes zwi-
schen der Kreuzstraße und der ehemaligen Bezirkssportanlage „Kälberwiese“ und ist Teil 
des Bezirks „Westliches Ringgebiet“. 
 
Das Westliche Ringgebiet ist ein Stadtteil mit besonderem Handlungsbedarf. Durch städ-
tebauliche, wohnungswirtschaftliche und sozialpolitische Handlungskonzepte soll dem 
entsprochen und die Potenziale gestärkt werden. Einem Teil dieses Handlungskonzeptes 
entspricht die Ausweisung des Baugebietes „An der Schölke“.  
 
In unmittelbarer Umgebung befindet sich eine gewachsene Infrastruktur. Einkaufsmöglich-
keiten, das Naherholungsgebiet „Westpark“ sowie die Innenstadt lassen sich fußläufig er-
reichen. Es besteht eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie an die re-
gionalen und überregionalen Verkehrsinfrastrukturen.  

 
Die Haupterschließung des Plangebietes erfolgt von der Kreuzstraße im Süden und bildet 
eine Anbindung des zukünftigen Wohngebietes „Kälberwiese/ Feldstraße“ im Norden. 
Über Wohnstraßen wird das übrige Plangebiet erschlossen.  
 
Es besteht eine Anbindung des Plangebietes an den Öffentlichen Personennahverkehr. 
Am Madamenweg befindet sich in einem Abstand von ca. 300 m Entfernung zum Plange-
biet die Haltestelle Weinbergstraße der Buslinie 418, die werktäglich im 30-Minuten-Takt 
fährt. In ca. 500 Meter Abstand befindet sich die Haltestelle Maienstraße am Sackring. 
Hier fahren die Buslinien 419/429, 422 und 461 jeweils im 10 bis 30-Minuten-Takt. Die 
Buslinien führen zum Rathaus und weiter ins östliche Ringgebiet bzw. zum Bahnhof. 
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Im nordöstlichen Plangebiet soll eine Fuß- und Radwegeverbindung, die Bestandteil einer 
öffentlichen Grünfläche ist, eine Verbindung zu einem geplanten Weg der nördlich an-
grenzenden, naturnahen Grünfläche herstellen sowie im weiteren Verlauf zur Straße Käl-
berwiese führen. Das Fuß- und Radwegenetz wird das zukünftig nördlich angrenzende 
Wohnbauland „Kälberwiese/Feldstraße“ und weitere nahe gelegene Grünanlagen, wie 
z.B. das Ringgleis und den westlich der A 391 gelegenen Westpark miteinander verbin-
den. 
 
Für das künftige Wohngebiet ist eine hohe Ausnutzung geplant, um dem Sanierungsziel 
nach kostengünstigem Wohnungsbau für junge Familien zu entsprechen. Darüber hinaus 
werden mit der im Plangebiet vorgesehenen Bebauung Strukturen geschaffen, die sich 
sowohl in die umgebende Bebauung integrieren als auch städtische Strukturen aufneh-
men, die das zukünftige Baugebiet „Kälberwiese/Feldstraße“ anstrebt. 
 
Aufgrund der relativ hohen baulichen Dichte kommt der Gestaltung der Grün- und Frei-
räume eine besondere Bedeutung zu. Dazu tragen, neben einer Grünfläche mit Baumrei-
hen, weitere Baumpflanzungen in den übrigen Quartierstraßen und eine öffentliche Grün-
fläche im nordöstlichen Plangebiet bei. In diese Grünfläche wird ein ca. 200 m² großer öf-
fentlicher Spielplatz integriert, der Bestandteil des östlich bestehenden Spielplatzes wird. 
 
Der vorhandene Baumbestand entlang der Gräben innerhalb der Grünflächen im nördli-
chen Teil des Geltungsbereiches soll weitgehend erhalten bleiben. 
 
Für die Rückhaltung von anfallendem Oberflächenwasser aus dem Plangebiet dient ein 
Rückhaltebecken (RRB), das unter Berücksichtigung vorhandener und insbesondere er-
haltenswerter Bäume im Mündungsbereich zweier Gräben, nördlich des Baugebietes ge-
plant ist. Das Rückhaltebecken soll so angelegt werden, dass hier ca. 90 % des anfallen-
den Niederschlagswassers aus dem Wohnbaugebiet „An der Schölke-Neu“ eingeleitet 
werden kann. Das restliche Niederschlagswasser kann über das städtische Netz abge-
führt werden. Das Niederschlagswasser wird über das geplante Entwässerungssystem 
zusammengeführt und gesammelt in das Rückhaltebecken geleitet.  
 
Zur Vermeidung von Verstößen gegen den Artenschutz nach § 44 BNatSchG und zum 
Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft, sind zwei Ausgleichsflächen von insge-
samt ca. 2,3 ha im parallelen Bebauungsplanverfahren vorgesehen.  

 
 
4.2 Ziele des Umweltschutzes aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen und de-

ren Berücksichtigung 
 
Neben den grundsätzlichen Anforderungen an die Berücksichtigung der Ziele des Um-
weltschutzes in der Bauleitplanung sind die konkret für den Planungsraum formulierten 
Vorgaben und Entwicklungsziele der Fachplanungen auszuwerten und bei der Planauf-
stellung zu berücksichtigen. Diese Unterlagen bündeln die aus den einschlägigen Fachge-
setzen festgelegten Ziele des Umweltschutzes. Eine nochmalige Auflistung erfolgt daher 
an dieser Stelle nicht mehr. Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die 
herangezogenen stadtweit vorliegenden Fachplanungen und Gutachten, die sich in unter-
schiedlicher Tiefe mit dem Geltungsbereich auseinandersetzen. 
 
Zu berücksichtigende Fachplanungen und Gutachten: 
 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), 2008 
 Landschaftsrahmenplan, 1999, Aktualisierung 2014 
 Integriertes Klimaschutzkonzept für die Stadt Braunschweig 2010, GEO-NET Umwelt-

consulting GmbH 
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 Stadtklimaanalyse Braunschweig 2017/18, GEO-NET Umweltconsulting GmbH 
 Lärmminderungsplan Braunschweig, 2013 
 
Darüber hinaus wurden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens weitergehende, auf 
die konkrete Planung bzw. konkrete Situation bezogene Fachgutachten erstellt. Die Er-
gebnisse werden, soweit erforderlich, bei der Beschreibung und Bewertung der Umweltsi-
tuation unter Kap. 4.4 im parallelen Bebauungsplan HO 54 wiedergegeben. Im vorliegen-
den Umweltbericht werden diese Inhalte für die auf einer Maßstabsebene von 1:15.000 
erforderlichen Inhalte der FNP-Änderung unter Kap. 4.3 zusammengefasst wiedergege-
ben. 
 
Plangebietsbezogene Fachplanungen und Gutachten: 

 Bodengutachten zum Neubaugebiet „An der Schölke“, Gesellschaft für Grundbau 
und Umwelttechnik mbH, 30.06.2011 

 Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan HO 41 „An der Schölke“, Stadt 
Braunschweig, Büro für Freiraumplanung Gero Hille Jürgen Müller, 10. März 2016 

 Biologische Untersuchungen für den B-Plan „An der Schölke“, HO 41 der Stadt 
Braunschweig, Biodata GbR, November 2014 

 Untersuchungen zum Vorkommen der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) für 
die Erstellung der B-Pläne „Feldstraße“ (AP 23) und „An der Schölke“ (HO 41) in 
Braunschweig, Biodata GbR, November 2015 

 Entwässerungs- und Regenwasserrückhaltekonzept für das Einzugsgebiet der 
Kleinen Mittelriede in Braunschweig“, Fugro Germany Land GmbH, 2017 

 Ergänzungsgutachten „Hochwasserschutz Kleine Mittelriede“, HGN Beratungsge-
sellschaft mbH, Dezember 2018, zum Gutachten „Entwässerungs- und Regenwas-
serrückhaltekonzept für das Einzugsgebiet der Kleinen Mittelriede in Braun-
schweig“, Fugro Germany Land GmbH, 2017 

 Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan HO 54 „An der Schölke-Neu“ 
der Stadt Braunschweig, Ingenieurgemeinschaft Bonk-Maire-Hoppmann Part-
GmbB, 12. Juli 2018 

 
 
4.3 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Prog-

nose bei Durchführung der Planung 
Es folgt die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die in § 1 Abs. 6 
Nummer 7 BauGB benannten Belange. Da die Flächennutzungsplanung als vorberei-
tende Bauleitplanung mit ihren Darstellungen kein Baurecht schafft, sind die möglichen 
erheblichen Auswirkungen während der Bauphase nicht abschätzbar. Diese werden auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung konkretisiert.   
 
4.3.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

 
4.3.1 a) Bestand 
Im Rahmen des faunistischen/floristischen Gutachtens von BIODATA (2014) wurden die 
Artengruppen Brutvögel, Fledermäuse, Reptilien, Heuschrecken und Tagfaltern unter-
sucht. Aufgrund von Hinweisen auf mögliche Vorkommen der streng geschützten Hasel-
maus wurde im Jahr 2015 durch BIODATA eine ergänzende Untersuchung durchgeführt. 

 
Im Rahmen der Kartierungen wurden im Untersuchungsgebiet 21 Vogelarten nachgewie-
sen, die zum großen Teil zu den weit verbreiteten und weniger anspruchsvollen Arten der 
Gehölze und des Siedlungsbereichs gehören. Der Bereich hat somit eine geringe bis mitt-
lere Bedeutung für die Artengruppe. 

TOP 7.

197 von 236 in Zusammenstellung



- 9 - 
 

 

 
145. Änderung des Flächennutzungsplanes „An der Schölke-Neu“  Stand: 12.02.2019 
  Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 

 

Weiterhin wurden mit der Zwergfledermaus, dem Großen Abendsegler und der Breitflügel-
fledermaus drei typische Fledermausarten der Siedlungsbereiche festgestellt. Die Zwerg-
fledermaus nutzt den Bereich als Jagdgebiet, die Breitflügelfledermaus und der Große 
Abendsegler konnten auf Transferflügen bzw. durch Einzelkontakte nachgewiesen wer-
den. Sommerquartiere im Bereich der Gartenhütten wurden nicht nachgewiesen, können 
aber nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Geeignete Winterquartiere sind nicht vor-
handen. Für die Artengruppe hat das Gebiet eine geringe bis mittlere Bedeutung.   
 
Das Gebiet hat für die Artengruppen Tagfalter, Heuschrecken und Reptilien aufgrund des 
Fehlens von geschützten oder gefährdeten Arten eine geringe Bedeutung. Die Haselmaus 
konnte im Rahmen der Kartierung nicht nachgewiesen werden. 
 
Schutzgebiete 
Im Bereich bestehen keine gesetzlich geschützten Natur-/Landschaftsschutzgebiete, Na-
turdenkmale, geschützter Landschaftsbestandteile, Europäische Vogelschutzgebiete oder 
FFH-Gebiete. 
 
Das Gebiet wird bestimmt von Grün- und Ruderalflächen von geringem bis mittlerem Bio-
topwert. Es wurden keine nach § 30 BNatSchG bzw. § 22 NAGBNatSchG geschützten Bi-
otope auf der Fläche festgestellt. Pflanzenarten der Roten Liste konnten ebenfalls nicht 
nachgewiesen werden. 
 
4.3.1 b) Prognose bei Durchführung der Planung  
Es kommt zum Verlust von dauerhaft genutzter Fortpflanzung- und Ruhestätten sowie 
Jagd-/Nahrungsgebiet von Vögeln und Fledermäusen. 
 
Durch die Entfernung des Baumbestandes kommt es zum Verlust an Nistplätzen von 
Höhlen- und Nischenbrüter. Als Ausgleich sind Nisthilfen an den verbleibenden Altbäu-
men anzubringen. 
 
Die Realisierung der Planung ist auch mit dem Verlust von Lebensräumen für Tier und   
Pflanzen verbunden. Durch Versiegelung und Überbauung werden größtenteils Rasen- 
und Ruderalflächen sowie Gehölzstrukturen in Anspruch genommen. Insgesamt gehen 
durch das geplante Baugebiet überwiegend siedlungsbestimmte, genutzte und unge-
nutzte Flächen von geringerem bis mittlerem Biotopwert verloren.  
 
4.3.1 c) Prognose bei Nicht-Durchführung der Planung 
Bei Nicht-Durchführung der Planung erfolgt am Standort keine Änderung der Situation 
und die aktuelle Situation würde bestehen bleiben. 
 
4.3.1 d) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum 

Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
Für die Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen ist auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung die Erarbeitung eines grün-
ordnerischen Fachbeitrages erforderlich. 
Die im parallelen Bebauungsplan festzusetzenden Ausgleichsmaßnahmen erfolgen im 
Bereich der Okerniederung und in der Gemarkung Hondelage. Dabei wird der ökologische 
Mehrwert für Fauna und Flora gegenüber der ursprünglichen Nutzung ermittelt und als 
Ausgleichsmaßnahme festgesetzt. Diese Flächen sind dauerhaft dem Ausgleich im Sinne 
des Natur- und Landschaftsschutzes vorbehalten. 
 
Der Erhalt von Bäumen im nördlichen Bereich des Plangebietes, entlang der vorhandenen 
Entwässerungsgräben trägt zur Minimierung von Verlusten floristisch und faunistisch be-
deutsamer Grünstrukturen bei. 
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4.3.2 Schutzgut Landschaft 

 

4.3.2 a) Bestand 
Das Plangebiet wirkt aufgrund der Nutzungsaufgabe u.a. der kleingartenartigen Nutzung 
ungeordnet und verwildert. An den Rändern erfolgt bereits erste Gehölzsukzession. Der 
Bereich ist im Osten und Süden von Bebauung eingeschlossen. Im Norden wirken ge-
trennt durch den Schölkegraben die Grün- und Gehölzflächenbestände der ehemaligen 
Sportanlage Kälberwiese und deren Randbereiche in das Plangebiet hinein. 

 

4.3.2 b) Prognose bei Durchführung der Planung  
Bei Umsetzung der Planung wird der gesamte Bereich mit Ausnahme des RRB, der öf-
fentlichen Grünfläche im Norden und des Kinderspielplatzes überbaut. Das bisher unge-
ordnet wirkende Gebiet wird städtebaulich mit Wohngebäuden und Erschließungsstraßen 
überprägt. Randliche Begrünungsmaßnahmen sowie Baumpflanzungen in den Straßen 
erzielen ein den Bedürfnissen der zukünftigen Bewohner entsprechendes Wohnumfeld. 

 

4.3.2 c) Prognose bei Nicht-Durchführung der Planung 
Bei Nicht-Durchführung der Planung erfolgt am Standort keine Änderung der Situation 
und die aktuelle Situation würde bestehen bleiben. 
 

4.3.2 d) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum 
Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Durch Eingrünungsmaßnahmen und Festsetzung öffentlicher Grünflächen erhält das Ge-
biet ein attraktives Wohnumfeld und wird so in das Stadtbild integriert.  
 

 
4.3.3 Schutzgut Boden und Fläche 

 

4.3.3 a) Bestand 
Als natürlicher Bodentyp stehen im Planbereich Gley-Braunerden an, die aufgrund der 
historischen und aktuellen Nutzungen anthropogen überprägt sind. Diese werden von 
weichselzeitlichem Sandlöss und Ablagerungen der Niederterrasse unterlagert. Innerhalb 
der Sande ist ein oberflächennaher Porengrundwasserleiter ausgebildet.  

 
Im Planbereich sind mehrerer Altstandorte vorhanden. Es liegen bereichsweise Bodenbe-
lastungen durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) vor. Weiterhin ist 
bekannt, dass das Grundwasser durch leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe 
(LHKW) belastet ist. Die vorgesehene bauliche Nutzung ist grundsätzlich nicht gefährdet. 
 
Kampfmittel  
Im Geltungsbereich ist mit Kampfmitteln aus dem 2. Weltkrieg zu rechnen.  
 

4.3.3 b) Prognose bei Durchführung der Planung  
Bei Umsetzung der Planung wird belasteter Oberboden in weiten Teilen entfernt bzw., wo 
dies erforderlich ist, wird Boden entsorgt und ggf. ersetzt. Mit Ausnahme der öffentlichen 
Grünflächen wird das gesamte Gebiet aufgehöht und es werden große Teile zusätzlich 
versiegelt. Die natürlichen Bodenfunktionen gehen damit verloren. 

 

Generell besteht bei Erdarbeiten eine potentielle Gefahr durch Kampfmittel. 
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4.3.3 c) Prognose bei Nicht-Durchführung der Planung 
Bei Nicht-Durchführung der Planung erfolgt am Standort keine Änderung der Situation 
und die aktuelle Situation würde bestehen bleiben. Die im östlichsten Teil der Altablage-
rung L8/1 vorhandenen, schadstoffbelasteten Auffüllungen würden verbleiben. 

 

4.3.3 d) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum 
Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Zur Verringerung der nachteiligen Auswirkungen werden möglichst große Flächen außer-
halb der Gebäude und der Infrastruktur unversiegelt bleiben. Im parallelen Bebauungs-
plan werden Ausgleichsflächen für die Eingriffe in das Schutzgut Boden festgesetzt. 

 

Kampfmittel  
Da für das Plangebiet der Verdacht auf noch vorhandene Kampfmittel im Erdboden be-
steht, ist aus Sicherheitsgründen der Planbereich auf Kampfmittel zu sondieren. Die nach 
der Sondierung festgestellten Störkörper (mögliche Kampfmittel) sind aufzugraben bzw. 
zu bergen. 
 

 

4.3.4 Schutzgut Wasser 
 

4.3.4 a) Bestand 
Die Grundstücke sind zurzeit aus der Nutzung genommen und sich selbst überlassen. 
Das anfallende Niederschlagswasser versickert weitestgehend.  

 
Die natürlich überschwemmten Flächen am Schölkegraben würden bei einem hundert-
jährlichen Hochwasserereignis aktiviert werden und so zur Retention, also zur Rückhal-
tung bei Hochwasser und zur Dämpfung des Hochwasserabflusses der Schölke beitra-
gen. 

 

4.3.4 b) Prognose bei Durchführung der Planung  
Durch die geplante Bebauung wird die Versickerungsquote der Niederschläge verringert 
und der Oberflächenabfluss entsprechend erhöht.  
 
Die Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers erfolgt über den Schölkegraben in 
die Schölke. Durch geeignet Maßnahme ist sicherzustellen, dass sich der Abfluss des Ge-
wässersystems Kleine Mittelriede/Schölke bei Hochwasser nicht verschärft. 
 
Die für die Bebauung notwendige Auffüllung des natürlichen Retentionsraumes wird an 
geeigneter Stelle ausgeglichen. Festsetzungen hierzu werden im Bebauungsplan getrof-
fen. 

 

4.3.4 c) Prognose bei Nicht-Durchführung der Planung 
Bei Nicht-Durchführung der Planung erfolgt am Standort keine Änderung der Situation 
und die aktuelle Situation würde bestehen bleiben. 
 
4.3.4 d) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum 

Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
Aufgrund des hohen Grundwasserstandes ist die Planfläche für eine Versickerung von 
Niederschlagwasser nicht geeignet.  
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Die Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers erfolgt über den Schölkegraben in 
die Schölke. Durch geeignet Maßnahme (Rückhaltebecken) ist sicherzustellen, dass sich 
der Abfluss des Gewässersystems Kleine Mittelriede/Schölke bei Hochwasser nicht ver-
schärft. 

 

Die für die Bebauung notwendige Auffüllung des natürlichen Retentionsraumes ist an ge-
eigneter Stelle auszugleichen. 

 

4.3.5 Schutzgut Klima und Luft 
 
4.3.5 a) Bestand 
Das Plangebiet liegt südlich angrenzend, am östlichen Ende eines großflächigen stadtkli-
matischen Ausgleichsraumes der als wirksames Kaltluftentstehungsgebiet mit einer ent-
sprechenden Luftleitbahn das westliche Ringgebiet mit Kalt- und Frischluft versorgt. 

 

4.3.5 b) Prognose bei Durchführung der Planung  
Die im Plangebiet gelegenen Freiflächen gehen verloren. Die durch den Anschluss an das 
großräumige Kaltluftentstehungsgebiet bedingte sehr günstige bis günstige bioklimatische 
Situation bleibt für die arrondierten Gebiete bestehen. 

 

4.3.5 c) Prognose bei Nicht-Durchführung der Planung 
Bei Nicht-Durchführung der Planung erfolgt am Standort keine Änderung der Situation 
und die aktuelle Situation würde bestehen bleiben. 
 
4.3.5 d) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum 

Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
Zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Klima und Luft ist der weitgehende Erhalt des vorhandenen Baum-
bestands entlang der Gräben innerhalb der Grünflächen im nördlichen Teil des Geltungs-
bereichs vorgesehen. Auch die im Wohngebiet geplanten Grün- und Freiflächen mit 
Baumreihen, weitere Baumreihen an den Quartierstraßen und der Kinderspielplatz im 
Nordöstlichen Teil des geplanten Wohngebietes tragen zum Erhalt der Funktionsfähigkeit 
des Schutzgutes bei. 

 

 
4.3.6 Schutzgut Mensch  

 

4.3.6 a)  Bestand  
 

Lärm 
Auf das Plangebiet das künftig im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt 
und im parallelen Bebauungsplan als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt wird, wir-
ken bereits heute unterschiedliche Lärmquellen ein. Dabei handelt es sich im Einzelnen 
um den Verkehr der BAB 391 im Westen sowie um die an der Kreuzstraße gelegenen ein-
zelnen Gewerbebetriebe südlich des Plangebiets. Diese sind planungsrechtlich gemäß 
§ 34 BauGB als Mischgebiet im Sinne des § 6 BauNVO einzustufen. In der Wiedebein-
straße, nordöstlich zum Plangebiet, befindet sich ein Kinderspielplatz. Eine grundsätzliche 
Vorbelastung dieser Flächen besteht durch die Schallimmissionen durch die Verkehrsbe-
lastung der A391, erhebliche Gesundheitsbelastungen sind dabei nicht erkennbar.  
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Bei den Gewerbebetrieben handelt es sich um mischgebietsverträgliche Nutzungen mit 
geringen Lärmemissionen. Die einzelnen Erschließungen erfolgen über die Kreuzstraße. 
Mögliche Lärmemissionen der Freiflächennutzungen (z. B. Fahrverkehr, Ladebetrieb) wer-
den durch die Anordnung der Betriebsgebäude zum nördlich angrenzenden Plangebiet 
abgeschirmt. Entsprechend beschränken sich die Schallausbreitungen auf die Quellnähe 
und wirken sich somit nicht auf das Plangebiet aus. 
 
Der Kinderspielplatz ist gemäß § 22 Abs. 1a BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz) 
immissionsschutzrechtlich als sozialadäquat zu beurteilen; in der Regel ist Kinderlärm im 
Allgemeinen hinzunehmen. Besondere Gründe, die dieses Toleranzgebot in Frage stellen 
könnten, liegen nicht vor. 
 
Somit wirkt sich lediglich der Straßenverkehrslärm relevant auf das Plangebiet aus und 
wurde entsprechend schalltechnisch weiter untersucht. 
 
Unter Berücksichtigung der im Rahmen der Fertigung des Lärmaktionsplans 2018 vom 
Verkehrsgutachter (WVI GmbH) erhobenen Verkehrszahlen aus 2016 zeigt sich, dass im 
Geltungsbereich bei freier Schallausbreitung unter Betrachtung der kritischen Immissions-
höhe (etwa 1. OG) die maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 (‚Schallschutz im 
Städtebau‘) für ein Allgemeines Wohngebiet von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts ein-
gehalten werden. Die höchsten Werte werden von der pegelbestimmenden A 391 verur-
sacht, entsprechend beschränken sie sich auf die äußerste nordwestliche Ecke des Plan-
gebiets. Die umliegenden Straßen hingegen haben keinen maßgeblichen Beitrag an den 
Verkehrslärmimmissionen im Geltungsbereich. 
 
Im Bestand handelt es sich bei der Plangebietsfläche um Brachland einer ehemaligen 
Kleingartenanlage. Vom Geltungsbereich gehen somit keine Lärmemissionen aus, die in 
der Umgebung zu einer Beeinträchtigung führen könnten. 
 

Sonstige Emissionen/ Immissionen  
Andere Emissionen wie Licht, Staub, elektromagnetische Strahlung, Gerüche oder Er-
schütterungen, die das Plangebiet - oder aus dem Plangebiet heraus die umliegenden 
Nutzungen - negativ beeinflussen könnten, liegen nicht vor. 

 

Naherholung 
Die in der rückwärtigen Lage überwiegend grünbestimmten Flächen besitzen eine Naher-
holungsfunktion, die jedoch regelmäßig privat und somit nicht öffentlich zugänglich sind.  
 

4.3.6 b) Prognose bei Durchführung der Planung 
 
Lärm 
Mit Blick auf die Sicherung gesunder Wohnverhältnisse innerhalb des künftig als Allgemei-
nes Wohngebiet (WA) festgesetzten Geltungsbereichs und für bestehende Nutzungen im 
Umfeld, wurde das Vorhaben einer schalltechnischen Untersuchung unterzogen (Ingeni-
eurgemeinschaft Bonk-Maire-Hoppmann PartGmbB, 99224III; 12.07.2018). 
 
Die Beurteilung der Geräuschimmissionen erfolgte auf Grundlage der DIN 18005 (‚Schall-
schutz im Städtebau‘). Im Hinblick auf den Straßenneubau der Erschließungsstraße (Plan-
straße 4) wurden darüber hinaus die Regelungen der 16. BImSchV (‚Verkehrslärmschutz-
verordnung‘) i. V. mit der VLärmSchR 97 (‚Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bun-
desfernstraßen in der Baulast des Bundes‘) in Ansatz gebracht.  
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Gewerbelärm 
Bezüglich des Gewerbelärms ist die Situation gegenüber der Bestandssituation unverän-
dert, d. h., die Gewerbebetriebe wirken sich auch künftig nicht negativ auf das Plangebiet 
aus. 
 
Kinderlärm 
Ergänzend zu dem nordöstlich des Plangebietes liegenden Kinderspielplatz ist innerhalb 
des Geltungsbereichs eine Erweiterungsfläche von ca. 200 m² vorgesehen. Spielplätze 
sind gemäß § 22 Abs. 1a BImSchG unter dem Aspekt der „Sozialadäquanz“ eingestuft, 
demgemäß sind Lärmäußerungen durch Kinder im Allgemeinen hinzunehmen. Besondere 
Gründe, die dieses Toleranzgebot in Frage stellen könnten, liegen nicht vor. 
 
Straßenverkehrslärm 
Mit dem vorliegenden schalltechnischen Gutachten (BMH, 99224III v. 12.07.2018) wurden 
die auf das Plangebiet einwirkenden Straßenverkehrslärmimmissionen der BAB 391 sowie 
der umliegenden Straßen ermittelt und beurteilt. 
 
Des Weiteren wurde der Einfluss der Erschließungsstraße (Planstraße 4) des Plangebiets 
auf das Plangebiet selbst als auch auf die Bestandsbebauung untersucht. Bei der Erschlie-
ßungsstraße handelt es sich um einen Straßenneubau, der im Süden des Geltungsbe-
reichs an die Kreuzstraße angebunden werden soll. 
 
Nördlich des Geltungsbereichs ist ein weiteres Neubaugebiet („Feldstraße“, AP 23) als All-
gemeines Wohngebiet geplant, dessen Verkehrserschließung ganz oder teilweise über die 
Planstraße 4 im HO 54 erfolgen soll. Um somit denkbare Schallsituationen abzuprüfen, 
wurden in der schalltechnischen Untersuchung zwei beispielhafte Erschließungsszenarien 
über die Planstraße 4 mit jeweils unterschiedlichen Verkehrsmengen betrachtet.  
 
- Der Erschließungsverkehr zum Plangebiet „An der Schölke-Neu“, HO 54 zzgl. 50% Er-

schließungsverkehr des Plangebiets „Feldstraße“, AP 23 führen über die Planstraße 4 
und somit durch das Plangebiet „An der Schölke-Neu“, HO 54. 

 
- Der Erschließungsverkehr zum Plangebiet „An der Schölke-Neu“, HO 54 zzgl. 100% 

Erschließungsverkehr des Plangebiets „Feldstraße“, AP 23 führen über die Planstraße 
4 und somit durch das Plangebiet „An der Schölke-Neu“, HO 54 (worst-case-Szenario). 

 
Dabei zeigt sich für die Beurteilung im Plangebiet grundsätzlich, dass sich die umliegenden 
Straßen aufgrund der Abstände und/ oder geringfügigen Verkehrsmengen nicht wesentlich 
auf das Plangebiet auswirken, die Straßenverkehrslärmimmissionen der A 391 hingegen 
großflächig im Plangebiet pegelbestimmend sind und der Erschließungsverkehr je nach 
Szenario (s. o.) mehr oder weniger stark im Nahbereich der Planstraße 4 dominiert. 
 
Die Beurteilung erfolgte zum einen nach der für städtebauliche Planungen bestehenden 
Zielvorstellungen der DIN 18005, die Orientierungswerte enthält, zum anderen nach der 
16. BImSchV i. V. mit der VLärmSchR 97, die verbindliche Immissions- bzw. Sanierungs-
grenzwerte vorgeben. 
 
Im Ergebnis zeigte sich, dass im Plangebiet sowohl die Orientierungs- als auch die Immis-
sionsgrenzwerte je nach Erschließungsszenario mehr oder weniger deutlich überschritten 
werden, so dass Maßnahmen zum Schallschutz festgelegt werden müssen. 
Demgegenüber werden außerhalb des Plangebiets durch den Neubau der Planstraße 4 an 
der unmittelbar und mittelbar betroffenen Bestandsbebauung die maßgeblichen Immissi-
ons- bzw. Sanierungsgrenzwerte eingehalten. Somit wird nach den Regelungen der 

TOP 7.

203 von 236 in Zusammenstellung



- 15 - 
 

 

 
145. Änderung des Flächennutzungsplanes „An der Schölke-Neu“  Stand: 12.02.2019 
  Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 

 

16. BImSchV für diese schutzwürdigen Nutzungen durch das Vorhaben dem Grunde nach 
kein Anspruch auf Lärmschutz ausgelöst. 
Des Weiteren kann nach den Ergebnissen der durchgeführten Berechnungen eine Unter-
schreitung der in verschiedenen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen für die „Möglich-
keit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung“ genannten Schwellenwerte für Wohngebiete 
von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts innerhalb und außerhalb des Plangebiets voraus-
gesetzt werden. 
 
Sonstige Emissionen/ Immissionen 
Aufgrund der festgesetzten Wohnnutzung ist nicht davon auszugehen, dass andere Emis-
sionen (Licht, Staub, elektromagnetische Strahlung, Gerüche oder Erschütterungen) an 
den umliegenden Nutzungen zu nachteiligen Beeinträchtigungen führen. 
 

Naherholung 

Durch die vorgesehenen Grünmaßnahmen im Baugebiet werden Erholungsfunktionen 
teilweise wiederhergestellt und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Eine Verbesse-
rung der wohnungsnahmen Erholungsfunktion wird durch eine angestrebte Wegeverbin-
dung im Norden des Gebietes erreicht. Hierdurch wird zudem die Erreichbarkeit eines dort 
gelegenen Jugendplatzes für Kinder aus dem Bereich Kreuzstraße verbessert bzw. erst 
ermöglicht.  
 

4.3.6 c) Prognose bei Nicht-Durchführung der Planung  
 
Lärm 

Unter Berücksichtigung der im Lärmaktionsplan 2018 prognostizierten Verkehrszahlen für 
den Prognosehorizont 2030 ergeben sich im Geltungsbereich bei freier Schallausbreitung 
unter Betrachtung der kritischen Immissionshöhe (etwa 1. OG) gegenüber zur Bestandssi-
tuation keine anderen Ergebnisse. 
 
Im Norden des Plangebiets befindet sich eine Freihaltefläche für das Baugebiet „Feld-
straße“, AP 23. Bei Umsetzung des Bebauungsplanverfahrens "Feldstraße", AP 23, ist 
eine Erschließung aus Süden und somit durch den aktuellen Geltungsbereich („An der 
Schölke-Neu“, HO 54) wahrscheinlich. Dieses Verkehrsaufkommen würde auf die unbe-
baute Brache im Plangebiet keine Beeinträchtigungen hervorrufen, sich jedoch auf die Be-
standsbebauung auswirken. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum AP 23 würde 
der verkehrliche Einfluss schalltechnisch beurteilt und ggf. erforderliche Schallschutzmaß-
nahmen umgesetzt werden. 
 
Ohne die Durchführung der Planung gehen auch weiterhin keine Lärmemissionen aus, die 
in der Umgebung zu einer Beeinträchtigung führen könnten. 
 

Sonstige Emissionen/Immissionen  

Die vorliegenden Verhältnisse bleiben unverändert. 
 

Naherholung 

Die durch Schallimmissionen vorbelasteten und für die öffentliche Nutzung teilweise nicht 
zugänglichen Flächen blieben in dieser Form erhalten und hätten nur einen geringen Nut-
zen für die Naherholung. 
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4.3.6 d)  Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum 
Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Lärm 
Im Schallgutachten wurden, zur Sicherstellung eines ausreichenden Schallschutzes im 
Plangebiet, allgemeingültige Anforderungen an den baulichen Schallschutz in Form von 
Lärmpegelbereichen (LPB) gemäß DIN 4109 (‚Schallschutz im Hochbau‘) ermittelt. Ent-
sprechend ergeben sich in Abhängigkeit von den untersuchten Erschließungsszenarien, 
für die geplanten schutzbedürftigen überbaubaren Flächen im Plangebiet, maßgebliche 
Außenlärmpegel von 57 dB(A) bis 64 dB(A) und die daraus resultierenden LPB II bis III. 
 
Im verfahrensbegleitenden Bebauungsplanverfahren („An der Schölke-Neu“, HO 54) 
wurde im Sinne einer Berücksichtigung der Situation auf der „sicheren Seite“ die ermittel-
ten LPB für das „worst-case-Szenario“ zeichnerisch festgesetzt. 
 
Durch die heute übliche Bauweise und der im Allgemeinen einzuhaltenden Bestimmungen 
(Energieeinsparverordnung – EnEV 2014 (Änderungsstand 2016)) ergeben sich - 
dadurch, dass diese Anforderungen mit den bestehenden baulichen Standards sicher ein-
gehalten werden - bis LPB II keine weitergehenden Auflagen an die Außenbauteile; ab-
hängig vom Fensterflächenanteil und dem Fassaden-Grundflächen-Verhältnis kann dies 
auch für LPB III zutreffen. Die Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
ist im Bebauungsplanverfahren rechtlich abschließend zu bewältigen. 
 
Sonstige Emissionen/Immissionen 
Aufgrund der festgesetzten Wohnnutzung ist nicht davon auszugehen, dass andere Emis-
sionen (Licht, Staub, elektromagnetische Strahlung, Gerüche oder Erschütterungen) an 
den umliegenden Nutzungen zu nachteiligen Beeinträchtigungen führen. Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minderung sind somit nicht erforderlich. 
 
Naherholung 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich nachteili-
ger Auswirkungen bezüglich der Naherholungsfunktionen sind nicht erforderlich, da durch 
das Planvorhaben Naherholungsräume in Form von Grünflächen und einem Spielplatz 
geschaffen bzw. ausgebaut werden und die Erreichbarkeit dieser Freiräume durch ange-
strebte Wegeverbindungen eher verbessert wird. Weiterhin wird eine Erhöhung des öf-
fentlichen Erholungswertes des Plangebietes durch dessen Einbindung in das Freizeit-
wegenetz im Zusammenhang mit dem neuen Baugebiet "Feldstraße" erfolgen. 

 

4.3.7 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
Innerhalb des gesamten Geltungsbereichs befinden sich keine baulichen Anlagen, die im 
Verzeichnis der Kulturdenkmale aufgeführt sind. Auch in der näheren Umgebung und im 
Boden sind keine Denkmale vorhanden bzw. archäologische Funde zu erwarten.  

 
4.3.8 Wechselwirkungen 
Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich ge-
genseitig. Diese Wirkungsketten- und Netze sind bei der Beurteilung der Folgen eines 
Eingriffs zu beachten, um sekundäre Effekte und Summationswirkungen erkennen und 
bewerten zu können. Umweltauswirkungen auf ein Schutzgut können direkte und indirekte 
Folgen für ein anderes Schutzgut mit sich bringen. 
Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung erfolgen keine direkten Eingriffe auf die 
betrachteten Schutzgüter. Daher ist hier eine Betrachtung der Wechselwirkungen nicht 
möglich und erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 
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4.3.9 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten 
In der relevanten Nachbarschaft zum Geltungsbereich dieser Flächennutzungsplanände-
rung erfolgt derzeit das Bauleitplanverfahren für das Wohngebiet Feldstraße (123. FNP-
Änderung, Bebauungsplan AP 23). Aus der Planung ist zu erwarten, dass sie ebenfalls 
Auswirkungen auf einen Teil der oben genannten Schutzgüter hat. Zeitlich betrachtet ist 
das Bauleitplanverfahren Feldstraße dem vorliegenden Verfahren derzeit nachgeordnet. 
Mögliche kumulierende Auswirkungen der beiden Bauleitplanverfahren auf die Schutzgü-
ter werden in den jeweiligen nachfolgenden Planverfahren berücksichtigt. 
 

4.3.10 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 

Derzeitig wird der Planbereich im Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche und im 
übergeordneten Regionalen Raumordnungsprogramm als vorhandener Siedlungsbereich 
bzw. bauleitplanerisch gesicherter Bereich dargestellt. Als anderweitige Planungsmöglich-
keiten wäre eine gewerbliche Nutzung denkbar, diese würde jedoch zu gewerblichen Im-
missionen in den angrenzenden vorhandenen und geplanten Wohngebieten führen. 
 
Die Nähe zur Innenstadt, die gute Verkehrsanbindung (motorisierter und nicht motorisier-
ter Individualverkehr und ÖPNV) und die Einbettung in vorhandene und geplante Wohn-
gebiete, ist prädestiniert für die geplante Entwicklung des Gebietes zum Wohnen. Ander-
weitige Planungsmöglichkeiten bezüglich der stadtweiten Wohnflächenversorgung werden 
derzeit bereits ausgeschöpft. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Wohnraum im Stadtge-
biet Braunschweig ist die Entwicklung des Standortes, der stadtstrukturell und infrastruk-
turell gut für eine Wohnnutzung geeignet ist, erforderlich. 
 
 
4.4 Zusätzliche Angaben  
 

4.4.1 Methodisches und technisches Vorgehen 
Der derzeit vorliegende Umweltbericht basiert auf den Grundlagen der unter 4.2 genann-
ten Planungen und den in den Verfahrensschritten der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange ermittelten Informationen. Bei der Zusammenstel-
lung der Angaben sind keine Schwierigkeiten aufgetreten. 

 

4.4.2 Maßnahmen zur Überwachung 
Da die Flächennutzungsplanung vorbereitenden Charakter hat und in ihren Darstellungen 
keine Baurechte festsetzt, sind Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswir-
kungen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im Zuge der baulichen Realisie-
rung vorzunehmen. 

 

4.5 Allgemein verständliche Zusammenfassung 
Insgesamt wird die Durchführung der 145. FNP-Änderung geringe bis mittlere Umweltaus-
wirkungen auf die aufgeführten Schutzgüter in der real vorzufindenden Situation haben. 
Ohne die Durchführung des vorliegenden FNP-Änderungsverfahren wäre allerdings teil-
weise die Ansiedlung von Gewerbe möglich und die Auswirkungen hätten deutlich negati-
vere Auswirkungen auf die genannten Schutzgüter. 
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5 Begründung der Darstellungen, Fazit 
 
Wohnbauflächen gemäß § 5 (2) Nr. 1 BauGB 

Mit der Darstellung von Wohnbauflächen wird der bestehenden großen Nachfrage nach 
Wohnraum in der Stadt Braunschweig im Geltungsbereich Rechnung getragen. Mit der 
zukünftigen Darstellung „Wohnbauflächen“ wird die Wohnnutzung im Westlichen Ringge-
biet als attraktives Wohngebiet gestärkt. Die Lage des Baugebietes zum Naherholungsge-
biet „Westpark“ und die Nähe zur Kernstadt sind gute Voraussetzungen für ein attraktives 
Wohnen, das u.a. auch eine Alternative zum „Wohnen im Grünen“ darstellt.  
 
 
Fazit: 
 
Mit der vorliegenden Planung werden städtebauliche und wohnungswirtschaftliche Zielset-
zungen berücksichtigt: 

 Wohnbaulandangebot im westlichen Ringgebiet 
 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 
 Verdichtete Bauweise zum Schutz des Bodenverbrauchs 
 Minimierung des CO2-Ausstoßes 
 Schaffung gesunder Wohnverhältnisse 
 Nutzung vorhandener ÖPNV-Anbindung (Bus 300 – 500m)  

 
Die Flächen bieten durch die Nähe zur Innenstadt und der Möglichkeit einer verkehrlichen 
Anbindung auf kurzem Weg an das vorhandene Verkehrsnetz (MIV und ÖPNV), ein ho-
hes Potential für die Wohnbaulandentwicklung. Der Standort eignet sich ideal zur Entwick-
lung von dringend benötigten Wohnbauflächen. 
 
Durch die Vermeidung des Verbrauchs und der Neuversiegelung von Landwirtschaftsflä-
chen und die Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen durch die Möglich-
keiten der Innenentwicklung, entspricht die Planung dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und 
des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden gemäß § 1a (2) BauGB. 
 
Die im Umweltbericht benannten Schutzgüter werden durch die Planung mit durchschnitt-
lich geringer bis mittlerer Erheblichkeit beeinflusst. Die negativen Auswirkungen werden 
so weit wie möglich durch Kompensationsmaßnahmen und Maßnahmen zur Vermeidung 
im Bebauungsplanverfahren begrenzt. 
 
Aus den genannten Gründen wird in der Gesamtabwägung die vorgesehene Planung vo-
raussichtlich mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, den sozialen, wirtschaft-
lichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künfti-
gen Generationen vereinbar sein und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozial-
gerechte Bodennutzung gewährleisten.  

 
Insbesondere die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, 
die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Eigentumsbildung, die sozialen Bedürfnisse 
der Bevölkerung, die Fortentwicklung vorhandener Ortsteile sowie die Belange des Um-
weltschutzes werden im Rahmen der Planung untereinander abgewogen. 
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6 Verfahrensablauf  
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig hat im Jahr 2008 die Aufstellung des 
Bebauungsplans „An der Schölke“ HO 41 im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a (2) 
BauGB beschlossen. Der Flächennutzungsplan wurde mit der 111. Änderung „An der 
Schölke“ im Rahmen der Berichtigung gemäß § 13 a (2) Nr. 2 BauGB angepasst und mit 
dem Bebauungsplan 2016 rechtskräftig.  
 
Anfang 2018 wurde im Rahmen einer Eilentscheidung eines Normenkontrollantrages der 
Bebauungsplan HO 41 außer Vollzug gesetzt. Es ist zu erwarten, dass der Bebauungs-
plan "An der Schölke", HO 41, im noch ausstehenden Hauptsacheverfahren unwirksam 
wird. Damit geht auch einher, dass die erfolgte Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
ebenfalls unwirksam wird. Das Bauleitplanverfahren wird im Normalverfahren durchge-
führt. Die 145. Änderung des Flächennutzungsplans „An der Schölke-Neu“ wird im Paral-
lelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB durchgeführt. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 (1) BauGB 
mit Schreiben vom 15.05.2018 frühzeitig von der 145. Änderung des Flächennutzungspla-
nes unterrichtet und mit Terminsetzung zum 18.06.2018 zur Äußerung aufgefordert.  
Die Öffentlichkeit wurde gemäß § 3 (1) BauGB mit Bekanntmachung vom 05.06.2018 bis 
zum 06.07.2018 frühzeitig beteiligt. Im Rahmen dieser frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung sind zwei Stellungnahmen eingegangen, die sich inhaltlich auf den Bebauungsplan 
beziehen. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB mit Schreiben vom 14.12.2018 von der 145. Änderung des Flächennutzungspla-
nes unterrichtet und mit Terminsetzung zum 17.01.2019 zur Äußerung aufgefordert. Mit 
dem vorliegenden Planungsstand soll die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB 
durchgeführt werden. 
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 Anlage Nr. 3 
 Stand: 03.01.2019 
 
 
 
 
145. Änderung des Flächennutzungsplans  „An der Schölke – Neu“ 
und  
Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift  „An der Schölke – Neu“ HO 54 
Niederschrift der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB 
 
In der Zeit vom 05.06.2018 bis 06.07.2018 wurde die Öffentlichkeit über die Planungen zur 
145. FNP-Änderung und zum Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54, informiert. Die 
Unterlagen standen im Aushang des Fachbereiches Stadtplanung und Umweltschutz, Lan-
ger Hof 8, zur Einsicht zur Verfügung; darüber hinaus wurden sie auch im Internet veröffent-
licht. 
 
3 Interessierte haben sich schriftlich zu der Planung geäußert. Die wesentlichen Inhalte die-
ser Schreiben sind im Folgenden wiedergegeben und mit einer Antwort der Verwaltung ver-
sehen. 
 
 
1. Frage/Stellungnahme 

Gegen die Planung bestehen keine grundsätzlichen Einwände, jedoch werden die The-
matiken Verkehrserschließung und Entwässerung angesprochen: 
 
Verkehrserschließung:  
Die Planstraße 4 sei zu schmal dimensioniert für die geplante Erschließungsfunktion 
auch des angrenzenden Baugebietes Feldstraße. Es werde bezweifelt, dass sechs Me-
ter ausreichen würden. 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die Planstraße 4 war schon ursprünglich mit einer Fahrbahnbreite von 6,5 m vorgese-
hen und ist im Hinblick auf die künftige Entwicklung des Baugebietes Feldstraße auch 
mit einem denkbaren Busverkehrsszenario ausreichend dimensioniert. Weiterhin wurde 
die Breite der festgesetzten Verkehrsfläche im Vergleich zum Bebauungsplan "An der 
Schölke", HO 41, um ein Meter erhöht, um den technischen Regelungen entsprechend 
breite Fußwege zu gewährleisten. 
 
Entwässerung: 
Es wird ein Entwässerungsgutachten gefordert, das die beiden Baugebiete An der 
Schölke-Neu und Feldstraße gemeinsam betrachtet. Dabei wird kritisiert, dass die neu-
esten Auswirkungen der globalen Erderwärmung nicht berücksichtigt werden.  
 
Antwort der Verwaltung: 
Die der Planung zugrundeliegenden Gutachten wurden soweit notwendig überarbeitet 
und aktualisiert. Das Entwässerungsgutachten berücksichtigt bereits die beiden genann-
ten Baugebiete. 
 

2. Frage/Stellungnahme 
Die Stellungnahme beschäftigt sich mit dem Arten- und dem Naturschutz. So wird gefor-
dert, die notwendigen artenschutzfachlichen Maßnahmen umgehend umzusetzen und 
den Baumbestand nördlich sowie zwei Bäume südlich des Grabens zu erhalten. 
Da ein Umweltbericht noch nicht vorliege, werde darauf hingewiesen, dass mögliche 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auch außerhalb der Geltungsbereiche A und B des 
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Bebauungsplan "An der Schölke", HO 41, liegen könnten 
Aussagen zu sparsamen Energieverbrauch, die Nutzung regenerativer Energien und 
Dachbegründung seien in den Planunterlagen nicht enthalten. 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die bereits erfolgten Eingriffe im künftigen Baugebiet (Freimachen des Geländes) wur-
den auf der Basis der Festsetzungen des rechtskräftigen, aber vom OVG außer Vollzug 
gesetzten Bebauungsplanes "An der Schölke", HO 41 durchgeführt. In dem Bebauungs-
plan HO 41 waren bereits Eingriffe in den Gehölzbestand nördlich des Grabens (Regen-
rückhaltebecken) vorgesehen, wobei besondere Bäume durch Festsetzungen zu erhal-
ten waren und sind. Diese Planung wird unverändert so beibehalten. Der Eingriff ist nun-
mehr im Normalverfahren des Bebauungsplanes nach der Eingriffsregelung auszuglei-
chen. 
Der Geltungsbereich C wurde als weitere Fläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
in den Bebauungsplan "An der Schölke-Neu", HO 54, aufgenommen. 
Der Umweltbericht als Ergebnis der im Normalverfahren durchzuführenden Umweltprü-
fung wurde in die Begründung im Kapitel 4 eingearbeitet. Hier werden die Auswirkungen 
der Planung auf die Umweltaspekte dargestellt. 

 
3. Frage/Stellungnahme 

Es wird im südlichen Teil der Planstraße 4 die Berücksichtigung zusätzlicher Grund-
stückszufahrten nach Westen zur verkehrlichen Erschließung der dort liegenden privaten 
Grundstücke Kreuzstraße 74 und 74 a angeregt. Dies würden durch die vorgesehene 
öffentliche Grünfläche 2 behindert.  
 
Antwort der Verwaltung: 
Die in der Stellungnahme genannten Grundstücke sind bereits lange von der Kreuz-
straße her verkehrlich erschlossen und werden so genutzt. Daran wird festgehalten. Be-
sondere Problemlagen der Erschließung sind nicht erkennbar. Der nördliche Teil des 
Grundstücks Kreuzstraße 74 a kann durch die Planstraße 4 erschlossen werden. 
Die öffentliche Grünfläche 2 stellt aus stadtplanerischer Sicht ein wichtiges Gestaltungs-
merkmal auch als Eingangssituation im Straßenraum der Planstraße 4 dar und soll nicht 
durch befestigte Zufahrten unterbrochen werden. Änderungen wurden daher nicht vor-
genommen. 

 
 
 
 
gez. 
 
Bartels/Crone 

TOP 7.

210 von 236 in Zusammenstellung



Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10140
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Verlängerung der Veränderungssperre "Celler Straße / 
Neustadtring", NP 46
Stadtgebiet zwischen Celler Straße, Eichtalstraße, 
Kreuzkampstraße, Lebaustraße und Neustadtring
Satzungsbeschluss
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Datum:
26.02.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (Anhörung) 19.03.2019 Ö
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 20.03.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 26.03.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 02.04.2019 Ö

Beschluss:
„Für das im Betreff bezeichnete Stadtgebiet, das in Anlage 2 dargestellt ist, wird gemäß § 17 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Verlängerung der Veränderungssperre um ein Jahr als 
Satzung beschlossen."

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz:

Die Zuständigkeit des Rates für den Satzungsbeschluss ergibt sich aus § 58 (1) Nr. 5 
NKomVG.

Begründung:

Der Rat der Stadt Braunschweig hat in seiner Sitzung am 20.11.2012 das „Steuerungskon-
zept Vergnügungsstätten“ beschlossen. In diesem Konzept wird unter anderem für den grob 
skizzierten Standort Celler Straße / Neustadtring die ausnahmsweise Zulässigkeit nicht-
kerngebietstypischer Spielhallen/Wettbüros empfohlen. Gleichzeitig sollen weitere Standorte 
im Quartierszentrum entlang der Celler Straße ausgeschlossen sein.

Für das Stadtgebiet zwischen Celler Straße, Eichtalstraße, Kreuzkampstraße, Lenaustraße 
und Neustadtring gibt es keine Bebauungspläne; die planungsrechtliche Beurteilung von 
Vorhaben erfolgt gemäß § 34 Baugesetzbuch (BauGB). Mit dem in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplan "Celler Straße/Neustadtring", NP 46, soll im Plangebiet im Sinne des § 9 
Abs. 2b Baugesetzbuch (BauGB) ausschließlich die Zulässigkeit von Spielhallen und Wett-
büros als Unterarten von Vergnügungsstätten geregelt werden. Ziel des Bebauungsplanes 
ist es, im Geltungsbereich eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu sichern und Fehl-
entwicklungen in Bezug auf die Ansiedlung von Spielhallen und Wettbüros vorzubeugen.

Zur Sicherung der Planung wurde vom Rat der Stadt Braunschweig am 16.05.2017 eine 
Veränderungssperre beschlossen, die am 31.05.2017 in Kraft getreten ist. Im Geltungsbe-
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reich der Veränderungssperre dürfen Vorhaben im Sinne von § 29 BauGB nicht durchgeführt 
werden. Für Vorhaben, die den Planungszielen nicht widersprechen, kann eine Ausnahme 
von der Veränderungssperre erteilt werden. Die Veränderungssperre tritt gemäß § 17 Abs. 1 
S. 1 BauGB nach zwei Jahren außer Kraft, diese Frist kann jedoch um ein Jahr verlängert 
werden.

Nachdem das Verfahren auch aufgrund schwieriger Rechtsfragen noch nicht abgeschlossen 
werden konnte, soll eine Verlängerung der Veränderungssperre um ein Jahr erfolgen. Es ist 
davon auszugehen, dass das Verfahren in diesem Zeitraum abgeschlossen werden kann.

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt, die Verlängerung der Veränderungssperre „Celler Straße/
Neustadtring“, NP 46 als Satzung zu beschließen.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Übersichtskarte
Anlage 2 a: Verlängerung der Veränderungssperre
Anlage 2 b: Geltungsbereich
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Anlage 1

Verlängerung der Veränderungssperre zum Bebauungsplan

Celler Straße/Neustadtring

NP 46

Übersichtskarte, 30. Januar 2019

Maßstab: 1:10000
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 Anlage 2 a 
 Stand: 22.02.2019 
 
 
 
 

Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre vom 31.Mai 2017 
für den Bebauungsplan 
 
Celler Straße / Neustadtring  NP 46 
 
Aufgrund des § 14 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Art. 2 Abs.3 des Gesetzes vom 20.Juli 2017 (BGBl. I S. 2808), in Verbindung mit §§ 10 und 58 
des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 
(Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 2. März 2017 (Nds. GVBl. S. 48), hat der 
Rat der Stadt Braunschweig am 16.05.2017 diese Veränderungssperre als Satzung beschlossen: 
Stand Rechtsgrundlagen: Mai 2017 
 
§ 1 Für das in § 2 näher bezeichnete Gebiet hat der 

Verwaltungsausschuss der Stadt in seiner Sit-
zung am 14.02.2017 die Aufstellung eines Be-
bauungsplanes beschlossen. Zur Sicherung der 
Planung wird für den künftigen Planbereich eine 
Veränderungssperre angeordnet. 

 
§ 2 Von der Veränderungssperre ist das Stadtgebiet 

zwischen Celler Straße, Eichtalstraße, Kreuz-
kampstraße, Lebaustraße und Neustadtring be-
troffen. 
 
Das in seiner Begrenzung vorstehend beschrie-
bene Gebiet ist im beiliegenden Lageplan, der 
einen Bestandteil dieser Satzung bildet, schwarz 
umrandet. 

 
§ 3 In dem von der Veränderungssperre betroffenen 

Gebiet dürfen 
 

 1. Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch 
 nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 
 beseitigt werden; 

 
 2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde 

 Veränderungen von Grundstücken und bauli-
 chen Anlagen, deren Veränderungen nicht  
 genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
 pflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

 
§ 4 Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht 

entgegenstehen, kann von der Veränderungs-
sperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die 
Entscheidung über Ausnahmen trifft die Stadt 
Braunschweig. 

 
 
 
 
 
 

  § 5 Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Verände-
rungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, 
Vorhaben, von denen die Stadt Braunschweig 
nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis 
erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem In-
krafttreten der Veränderungssperre hätte begon-
nen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten 
und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nut-
zung werden von der Veränderungssperre nicht 
berührt. 

 
§ 6 Die Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung 

im Amtsblatt für die Stadt Braunschweig in Kraft. 
 
Die Geltungsdauer beträgt zwei Jahre. 

 
Braunschweig, den 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

i. V. 
Leuer 

Stadtbaurat 
 
 

Die Satzung ist am 31. Mai 2017 durch Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Stadt Braunschweig 
Nr. 8 in Kraft getreten. 
 
Der Rat der Stadt Braunschweig hat in seiner Sitzung 
am 02. April 2019 die Verlängerung der vorstehenden 
Veränderungssperre gemäß § 17 Abs. 1 Baugesetz-
buch um ein Jahr beschlossen. Die Verlängerung tritt 
am Datum in Kraft. 
 
 
 
 
 

 
Braunschweig,  Stadt Braunschweig 
 Der Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 I. V. Leuer 
 Stadtbaurat 
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Anlage 2 b

Verlängerung der Veränderungssperre zum Bebauungsplan

Celler Straße/Neustadtring

NP 46

Geltungsbereich, 30. Januar 2019
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Maßstab: 1:2000
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10132
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Linien- und Fahrplankonzept der Braunschweiger Verkehrs-GmbH 
ab Oktober 2019
Organisationseinheit:
Dezernat I 
0100 Referat Steuerungsdienst

Datum:
26.02.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 132 Viewegsgarten-Bebelhof 
(Anhörung)

06.03.2019 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel (Anhörung) 06.03.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 114 Volkmarode (Anhörung) 11.03.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 131 Innenstadt (Anhörung) 12.03.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 331 Nordstadt (Anhörung) 12.03.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 
(Anhörung)

13.03.2019 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Heidberg-Melverode (Anhörung) 13.03.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (Anhörung) 13.03.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Veltenhof-Rühme (Anhörung) 13.03.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Stöckheim-Leiferde (Anhörung) 14.03.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 224 Rüningen (Anhörung) 14.03.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 113 Hondelage (Anhörung) 18.03.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 213 Südstadt-Rautheim-Mascherode 
(Anhörung)

19.03.2019 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 223 Broitzem (Anhörung) 19.03.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (Anhörung) 19.03.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 323 Wenden-Thune-Harxbüttel 
(Anhörung)

19.03.2019 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 332 Schunteraue (Anhörung) 21.03.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (Anhörung) 27.03.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Timmerlah-Geitelde-Stiddien 
(Anhörung)

28.03.2019 Ö

Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 10.05.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 14.05.2019 N

Beschluss:

Das nachfolgend dargestellte Linien- und Fahrplankonzept der Braunschweiger Verkehrs-
GmbH wird beschlossen und im Rahmen ihres Öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDA) 
zum 3. Oktober 2019 umgesetzt.

Sachverhalt:

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 (2) Nieder-
sächsisches Kommunalverwaltungsgesetz (NKomVG). Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm 
handelt es sich bei der Entscheidung über das Linien- und Fahrplankonzept der 
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Braunschweiger Verkehrs-GmbH um eine Angelegenheit, über die weder der Rat oder die 
Stadtbezirksräte zu beschließen haben noch der Hauptverwaltungsbeamte zuständig ist. 
Daher besteht eine Beschlusszuständigkeit des Verwaltungsausschusses. Diese wurde nicht 
auf einen Ausschuss gemäß § 6 Hauptsatzung übertragen.

Einführung

Der Rat der Stadt Braunschweig hat am 21. Februar 2017 die Verwaltung und die 
Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) beauftragt (Vorlage 17-03594): "Als Vorstufe zum 
Zielnetz Stadtbahn 2030 (Mitfall) wird das bestehende ÖPNV-Angebot weiterentwickelt. 
Dazu werden die unter dem Kapitel ÖPNV-Entwicklung bis 2030 (Ohnefall) genannten 
Maßnahmen zeitnah umgesetzt." Der Ohnefall stellt das Stadtbahn- und Busliniennetz der 
BSVG ohne Stadtbahnausbau dar.

Braunschweig gewinnt als Oberzentrum der Region Braunschweig immer weiter an 
Attraktivität. Durch neue Gewerbestandorte und Wohngebiete befinden sich einige 
Stadtbereiche besonders stark in der Weiterentwicklung. Dementsprechend entfalten sich 
auch die Verkehrsbeziehungen innerhalb Braunschweigs und in die Region, auf die der 
Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) als eine zentrale Säule im Mobilitätsmix 
ausgerichtet sein muss. 

Im Luftreinhalte- und Aktionsplan der Stadt Braunschweig von 2007 widmet sich ein Kapitel 
dem Thema Optimierung und Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs (Seite 34 ff.). 
Neben der Optimierung und dem Ausbau des Stadtbahnsystems wird die Optimierung des 
Stadtbusliniennetzes empfohlen.

Im gültigen Nahverkehrsplan (NVP) 2016 sind acht Leitziele formuliert. U. a. thematisiert der 
NVP eine bedarfsgerechte Verdichtung des Angebotes und eine Ausweitung in den 
Abendstunden. "Dies erhöht in Bereichen mit besonders hohem Mobilitätsbedarf den Anteil 
des öffentlichen Verkehrs am motorisierten Verkehr und erzielt für die Umwelt einen 
besonders hohen Effekt." (NVP 2016) In der Stellungnahme der Stadt Braunschweig zur 
Aufstellung des Nahverkehrsplans 2016 sind wesentliche Ziele des angestrebten Linien- und 
Fahrplankonzeptes bereits beschrieben (Vorlage 15-00362).

Der Öffentliche Dienstleistungsauftrag zwischen der Stadt Braunschweig und dem 
Regionalverband Großraum Braunschweig als Gruppe von Behörden sowie der BSVG 
formuliert die Verfahren und die Rahmenbedingungen für Linien- und 
Fahrplanveränderungen. (Vorlage 16-03419).

Unabhängig von diesen Beschlusslagen und Empfehlungen ist schon heute auf einigen 
Abschnitten der Bus- und Stadtbahnlinien eine steigende Nachfrage zu verzeichnen, die mit 
der vorhandenen Fahrplan- und Liniennetzstruktur nicht optimal abgedeckt werden kann.

Analyse

Damit der ÖPNV die positive Entwicklung unserer Stadt nachhaltig unterstützen kann, haben 
Verwaltung und BSVG in enger Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Großraum 
Braunschweig die Stadtbereiche analysiert und darauf aufbauend ein neues, 
bedarfsgerechtes Fahrplankonzept entwickelt. Dazu gehören in Teilen auch Änderungen im 
Liniennetz.

Das Fahrplankonzept wurde auf Basis einer Analyse des gesamten Stadtgebietes erstellt. 
Folgende Eckdaten waren von besonderem Interesse (Auswahl):

 Einwohnerzahl und Einwohnerdichte im Verhältnis zum aktuellen Fahrplanangebot,
 Anzahl von Arbeitsplätzen in den Gewerbegebieten sowie An- und Abreisezeiten,
 Ankünfte und Abfahrten der Züge, sowie deren Fahrgastzahlen am Braunschweiger 

Hauptbahnhof,
 Potenziale der Bahnhöfe Braunschweig-Gliesmarode und Weddel als 
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Verknüpfungspunkte zwischen dem Stadtverkehr und dem Regionalverkehr,
 linienbezogene durchschnittliche Fahrzeugbesetzung der Verkehrs-GmbH,
 lokale und regionale Verkehrsnachfrage aus der Haushaltsbefragung 2010,
 Tagesganglinien des Verkehrs und Definition von Verkehrszeiten

In Summe wurde deutlich, dass vergleichbar große Stadtteile bzw. Stadtteile mit 
vergleichbarer Einwohnerdichte bislang unterschiedliche Bedienungsqualitäten aufweisen. 
Hier gilt es mit dem neuen Fahrplankonzept anzusetzen und Leistung bedarfsgerecht zu 
verteilen. Als besonders starke Achse sticht die Relation Innenstadt und Hauptbahnhof 
heraus, auf der das Angebot heute schon zeitweise an seine Auslastungsgrenzen kommt. 
Die in den letzten Jahren erfolgten Angebotsausweitungen im Regionalverkehr machen ein 
steigendes Platzangebot auf den Linien der Verkehrs-GmbH um den Hauptbahnhof in den 
nachfragestärksten Zeiten notwendig. Um die gesamte Reisekette im ÖPNV zudem auch 
außerhalb der nachfragestärksten Zeiten attraktiv zu gestalten, wird die Taktung der 
Stadtbahnen und Busse am Hauptbahnhof auch in diesen Zeiten verbessert.

Bedienungskonzept

Mit dem geplanten Fahrplanwechsel folgt ein wichtiger Schritt für die Gestaltung eines 
zukunftsfähigen und attraktiven ÖPNV in der Großstadt Braunschweig. Jedoch können nicht 
alle wünschenswerten Veränderungen mit einem Mal realisiert werden. Die permanente 
Überprüfung und Entwicklung des ÖPNV-Angebotes bleibt eine Aufgabe für die kommenden 
Jahre. Dabei wird auch der beginnende Stadtbahnausbau eine wichtige Rolle spielen.

Einführung des Stadttakts
Taktharmonisierung auf den 
15-Minutengrundtakt für die 
Hauptlinien des ÖPNV in 
Braunschweig. Die Abfahrten 
mehrerer Linien auf dem 
gleichen Abschnitt können 
nun besser koordiniert und 
gleichmäßiger verteilt 
werden. Mit der 
Harmonisierung steigt 
zudem die Pünktlichkeit im 
gesamten Netz.

Nachfrageorientierte 
Mobilität
Ausweitung des Angebotes 
auf stark nachgefragten 
Abschnitten und zu stark 
frequentierten Zeiten. Bus- 
und Stadtbahnlinien 
ergänzen sich auf vielen 
Abschnitten zu 5- , 7/8- und 
10-Minutentakten. 

Angebotsorientierte 
Mobilität
Ergänzung zusätzlicher 
Angebote (Fahrten) in dicht 
besiedelten Gebieten in den 
Tagesrandzeiten und am 
Sonntag zur Steigerung der 
Attraktivität des Systems 
ÖPNV. 

Gut merkbare Abfahrzeiten
Die Fahrten im 15-
Minutengrundtakt verkehren 
an Schul- und Ferientagen 
von Montag bis Samstag bis 
20:30 Uhr zu den gleichen 
Abfahrtzeiten. Somit gelten 
an über 300 Tagen im Jahr 
von morgens bis abends 
durchgängig die gleichen 
Abfahrtzeiten.

Gleichwertige Angebote in 
den Stadtteilen
Schaffung von weitgehend 
gleichwertigen ÖPNV-
Angeboten in den Stadtteilen 
gemessen an 
Einwohnerzahle und -dichte.

Verknüpfung mit dem 
Regionalverkehr
Verbesserung der 
Verknüpfung mit dem 
Regional- und Fernverkehr 
am Hauptbahnhof sowie an 
den Bahnhöfen 
Braunschweig-Gliesmarode 
und Weddel

Es besteht der Anspruch, in allen Stadtteilen ein in Bezug auf die Größe und 
Einwohnerdichte angemessenes Angebot für Fahrten in die Braunschweiger Innenstadt 
sowie zum Hauptbahnhof zu gewährleisten. Ziel ist es, diese Reiseziele mit maximal einem 
Umsteigevorgang erreichen zu können.

Das Linien- und Fahrplankonzept 2019 beinhaltet die Neuaufstellung des Fahrplans, 
aufbauend auf einem einheitlichen Grundtakt, sowie einzelne Anpassungen von 
Linienverläufen. Dabei wird in Teilen auch bestehende Leistung umverteilt, also von 
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schwächer nachgefragten Streckenabschnitten auf stark nachgefragte Streckenabschnitte 
verschoben. Die Gesamtleistung [km/Jahr] steigt um ca. 3%.

Mehr Fahrten gibt es auf den Streckenabschnitten (Beispiele):
• Rühme – Rathaus – Hauptbahnhof: Stadtbahnlinien 1 und 10 (neu als 

Ergänzungslinie) 
• Rathaus – Östliches Ringgebiet - Volkmarode: Stadtbahnlinie 3
• Cyriaksring – Westlicher Ring – Hamburger Straße:  Ringbuslinien 419/429 und 

Buslinie 426
• Hauptbahnhof – Siegfriedviertel – Kralenriede Ost – Flughafen: Buslinie 436
• Rathaus – Stadtpark – Herzogin-Elisabeth-Str.: neue Buslinie 423 (ehemals 443)
• Querum – Hondelage: Buslinie 433
• Querumer Forst – Forschungsflughafen – Waggum – Bevenrode: Buslinie 413
• Leiferde – Stöckheim – Südstadt: Buslinie 481

Eine Harmonisierung des Taktes gibt es zwischen den Linien (Beispiele):
• Gesundheitsamt – Rathaus – Schloss: Stadtbahnlinien 1, 10, 2
• Hauptbahnhof – Östlicher Ring: Ringbuslinien 419/429 und Buslinien 436 und 411
• Goslarsche Str. - Rathaus – Stadtpark – Herzogin-Elisabeth-Str.: Buslinien 422, 

423

Weniger Fahrten gibt es auf den Streckenabschnitten (Beispiele):
• Wenden – Rühme: Stadtbahnlinie 1
• Stöckheim – Hauptbahnhof: Stadtbahnlinie 1
• Broitzem – Donauknoten: Stadtbahnlinie 5
• Cyriaksring – Theodor-Heuss-Straße – Hauptbahnhof: Ringbuslinien 419/429
• Hamburger Straße – Gliesmaroder Straße: Ringbuslinien 419/429
• Querum – Querumer Forst: Buslinie 413
• Rathaus – Riddagshausen: Buslinie 418
• P.T.B. – Watenbüttel – Völkenrode: Buslinie 433

Die Linienübersicht in der Anlage 1 stellt alle Veränderungen bezogen auf die einzelnen 
Linien vor. Die Abfahrtzeiten für alle Linien werden überprüft und aufeinander abgestimmt. 
Damit werden sich bei allen Linien die Abfahrtszeiten verschieben.

Für das neue Konzept sind keine zusätzlichen Stadtbahnfahrzeuge erforderlich. Der 
Busfuhrpark wird um voraussichtlich vier Fahrzeuge erweitert. Entsprechend dem 
Leistungsaufwuchs werden zusätzliche Fahrerinnen und Fahrer eingestellt. Die Kosten für 
die aufgeführte Leistungserweiterung sind in Höhe von 0,52 Mio. € im Wirtschaftsplan 2019 
sowie in Höhe von 1,04 Mio. € im Wirtschaftsplan 2020 ff. der BSVG abgebildet. Die Kosten 
sind im Wirtschaftsjahr 2019 mit der Hälfte angesetzt, weil die Umsetzung des Linien- und 
Fahrplankonzeptes zwar erst zum Oktober 2019 erfolgt, das zusätzliche Personal allerdings 
bereits ab Frühjahr/Sommer eingestellt wird (Linieneinweisungen, etc.).

Evaluation

Verwaltung und BSVG ist es wichtig, die umgesetzten Maßnahmen auf ihre Wirkung und 
Akzeptanz bei den Fahrgästen zu überprüfen und fortlaufend zu verbessern. Mit den neuen 
Fahrgastzählgeräten in den Bussen und Stadtbahnen der BSVG liegen voraussichtlich ab 
2020 Nutzungszahlen vor, auf deren Basis eine Bewertung erfolgen kann. Aus dieser 
Bewertung werden dann Erkenntnisse und Rückschlüsse zur weiteren Angebotsentwicklung 
gezogen.

Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger

Verwaltung und BSVG werden die Bürgerinnen und Bürger umfangreich informieren. 
Erfahrungen aus Beteiligungsprozessen zur ÖPNV-Planung in anderen Städten haben 
gezeigt, dass Bürgerinnen und Bürger zumeist ihre individuellen Mobilitätsbedürfnisse 
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formulieren. Der ÖPNV muss als Gesamtsystem geplant werden und dabei stets die ihm 
zugewiesene Daseinsvorsorge im Fokus haben. Es ist nur bedingt möglich, individuelle 
Anregungen von Einzelpersonen in der Planung zu berücksichtigen.

Daher wird parallel zur Beratung in den Stadtbezirksräten verschiedenen 
Interessensvertretungen, z. B. Seniorenrat, Behindertenbeirat, Stadtschülerrat, 
Stadtelternrat, Umweltverbänden, u. v. m. das Linien- und Fahrplankonzept vorgestellt.

Das neue Angebot wird im Internet auf einer gesonderten Website ab dem 26. Februar 2019 
transparent vorgestellt. Hier können sich alle Bürgerinnen und Bürger über Veränderungen 
und die zukünftigen Linienwege informieren. Ab Ende August 2019 wird mit der detaillierten 
Fahrgastinformation begonnen. Die konkreten Fahrplandaten werden über die elektronische 
Fahrplanauskunft (EFA) und Druckerzeugnisse wie Fahrplanbuch und Linienflyer einsehbar 
sein. Zeitgleich wird auf vielfältigen Kanälen in den Fahrzeugen sowie im öffentlichen Raum 
das neue Angebot beworben werden. Der Fahrplanwechsel erfolgt zum 3. Oktober 2019 und 
somit zum Beginn der Herbstferien.

Markurth

Anlage/n:
Anlage 1: Linienübersicht
Anlage 2: Schematischer Liniennetzplan
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Anlage 1 
Linienübersicht 
 

Linie Streckenverlauf Veränderungen 
Tram 1 Stöckheim - Hauptbahnhof - Rathaus - Wenden Bedienungsumfang 

(siehe 1) 
Tram 10 Hauptbahnhof – Rathaus – Rühme Neue Linie 

(siehe 2) 
Tram 2 Heidberg - Leisewitzstraße (oder Hauptbahnhof) - 

Rathaus - Siegfriedviertel 
Bedienungsumfang 
(siehe 3) 

Tram 3 Weststadt Weserstraße - Fr.-Wilhelm-Platz - 
Rathaus - Volkmarode 

Bedienungsumfang 
(siehe 4) 

Tram 4 Helmstedter Straße - Rathaus - Radeklint Nur Abfahrzeiten 
Tram 5 Broitzem - Fr.-Wilhelm-Platz - Leonhardplatz - 

Hauptbahnhof 
Bedienungsumfang 
(siehe 5) 

   
Bus 411 Lamme - Kanzlerfeld - Rathaus - Hauptbahnhof - 

Südstadt - Mascherode 
Nur Abfahrzeiten 

Bus 412 Helmstedter Straße – Rautheim – Lindenberg – 
Südstadt 

Nur Abfahrzeiten 

Bus 413 Leiferde - Rüningen - Rathaus - Querum - 
Bevenrode 

Linienweg und 
Bedienungsumfang 
(siehe 6) 

Bus 414 Veltenhof - Stadion (Schwarzer Berg) Nur Abfahrzeiten 
Bus 416 Völkenrode - Ölper - Rathaus - Kralenriede Nur Abfahrzeiten 
Bus 417 Hondelage - Volkmarode Nur Abfahrzeiten 
Bus 418 Lamme - Raffteich -  Westpark - Rathaus (- 

Riddagshausen) 
 

Bedienungsumfang 
(siehe 7) 

Bus 419 Hauptbahnhof > Ost-Ring > West-Ring > 
Hauptbahnhof 

Bedienungsumfang 
(siehe 8) 

Bus 420 BS Rathaus - BS Hauptbahnhof - WF Bahnhof Nur Abfahrzeiten 
Bus 422 Lehndorf - Rathaus - Herzogin-Elisabeth-Straße - 

Bebelhof 
Nur Abfahrzeiten 

Bus 423 
(ehem. 
443) 

Weststadt Donauknoten - Am Lehmanger - 
Rathaus - Herzogin-Elisabeth-Straße 

Neue Linienummer und neuer 
Linienweg 
(siehe 9) 

Bus 424 Rühme - Waggum (- Bevenrode - Essenrode) Bedienungsumfang 
(siehe 10) 

Bus 426 Am Jödebrunnen - Hamburger Straße - 
Siegfriedviertel 

Linienweg und 
Bedienungsumfang 
(siehe 11) 

Bus 427 Essehof - Weddel - Volkmarode Nur Abfahrzeiten 
Bus 429 Hauptbahnhof > West-Ring > Ost-Ring > 

Hauptbahnhof 
Bedienungsumfang 
(siehe 8) 

Bus 430 
(ehem. 
452) 

BS Hauptbahnhof - Cremlingen - Veltheim - 
Destedt - Gardessen/Bornum 

Neue Liniennummer und neuer 
Linienweg 
(siehe 12) 

Bus 431 Hauptbahnhof - Heidberg - Stöckheim - Südstadt - 
Rautheim - Helmstedter Straße 

Nur Abfahrzeiten 

Bus 433 Völkenrode - P.T.B. - Ring - Bf. Gliesmarode - 
Querum - Hondelage 

Bedienungsumfang 
(siehe 13) 

Bus 434 Wenden - Harxbüttel - Lagesbüttel Nur Abfahrzeiten 
Bus 435 Messegelände – Einwohnermeldeamt – 

Donauknoten 
Nur Abfahrzeiten 

Bus 436 Hauptbahnhof - Siegfriedviertel - Kralenriede - 
Flughafen 

Bedienungsumfang 
(siehe 14) 

Bus 437 Volkmarode - Cremlingen Nur Abfahrzeiten 
Bus 442 Helmstedter Straße - Lindenberg - Südstadt - 

Heidberg - Melverode 
Nur Abfahrzeiten 
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Bus 443  wird durch Linie 423 ersetzt 
(siehe 15) 

Bus 445 BS Weststadt Donauknoten - Timmerlah - Vallstedt Nur Abfahrzeiten 
Bus 450 Vechelde - Wedtlenstedt - Denstorf - BS Rathaus Nur Abfahrzeiten 
Bus 452  wird durch Linie 430 ersetzt 

(siehe 16) 
Bus 454 Stadion - Schwarzer Berg Nur Abfahrzeiten 
Bus 455 Timmerlah - Weststadt Donauknoten Nur Abfahrzeiten 
Bus 461 P.T.B. - Kanzlerfeld - Hauptbahnhof Nur Abfahrzeiten 
Bus 464 Harxbüttel - Querum - Volkmarode oder Rühme - 

Stadion 
Nur Abfahrzeiten 

Bus 465 Broitzem - Geitelde - Rüningen Bedienungsumfang  
(siehe 17) 

Bus 466 
(ehem. 
485) 

Broitzem - Rüningen Neue Liniennummer und 
Bedienungsumfang 
(siehe 17) 

Bus 480 Groß Schwülper - BS Watenbüttel - BS Rathaus Nur Abfahrzeiten 
Bus 481 Leiferde - Stöckheim - Südstadt Linienweg und 

Bedienungsumfang 
(siehe 18) 

Bus 482 Hauptbahnhof - Braunschweiger Verkehrs-GmbH Nur Abfahrzeiten 
Bus 484 Groß Schwülper - Hansestraße West - BS Rühme Nur Abfahrzeiten 
ALT 471 Klinikum Salzdahlumer Str. - Jägersruh Nur Abfahrzeiten 

 
1   Tram 1: Stöckheim – Hauptbahnhof – Rathaus - Wenden 

 Der Linienweg bleibt unverändert. 
 Die Linie verkehrt neu montags bis freitags von 6:00 Uhr bis 20:30 Uhr sowie 

samstags von 9:00 Uhr bis 20:30 Uhr im 15-Min-Grundtakt. 
 Auf dem Streckenabschnitt zwischen Hauptbahnhof und Rühme ergänzt montags bis 

freitags zwischen 6:00 Uhr und ca. 20:00 Uhr die neue Stadtbahnlinie 10 an 
Schultagen im 15-Minutentakt, an Ferientagen im 30-Minutentakt. 

 An Schultagen zwischen 6:00 Uhr und 20:30 Uhr gibt es auf dem Streckenabschnitt 
zwischen Stöckheim und Hauptbahnhof sowie zwischen Rühme und Wenden somit 4 
statt bislang 6 Fahrten in der Stunde. 

 Für den morgendlichen Schüler- und Berufsverkehr sind zusätzliche 
Verstärkerfahrten von Wenden und Stöckheim in die Innenstadt vorgesehen. 

 Mit der Taktangleichung zwischen den Stadtbahnlinien 1 und 2 entsteht eine 
gleichmäßige Bedienung zwischen den Haltestellen Sachsendamm und Bürgerpark 
montags bis freitags im 5/10-Minutentakt sowie zwischen John-F.-Kennedy-Platz und 
Gesundheitsamt gemeinsam mit den Linien 1, 2 und 10 ein 5-Minutentakt. 

 Außerhalb der Bedienungszeiten des Hauptbahnhofs durch die Stadtbahnlinie 10 
wird die Stadtbahnlinie 2 über den Hauptbahnhof geführt. Die Bedienung der 
Haltestelle Leisewitzstraße entfällt entsprechend in diesen Zeiträumen (siehe 2). 

 
2   Tram 10: Hauptbahnhof – Rathaus - Rühme 

 Die neue Linie verkehrt zwischen Hauptbahnhof über John-F.-Kennedy-Platz und 
Rathaus nach Rühme. 

 Sie verkehrt montags bis freitags zwischen 6:00 Uhr und ca. 19:15 Uhr in Richtung 
Rühme sowie bis ca. 20:30 Uhr in Richtung Hauptbahnhof an Schultagen im 15-
Minutentakt sowie an Ferientagen im 30-Minutentakt. 

 Die Linie 10 verstärkt auf dem stark nachgefragten Streckenabschnitt die 
Stadtbahnlinie 1. Somit erhöht sich die Anzahl der Fahrten von 6 auf 8 Fahrten in der 
Stunde zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt über den John-F.-Kennedy-Platz 
sowie weiter zur TU-Braunschweig, zur Wasserwelt, zum Stadion und Schwarzen 
Berg, den Dienstleistungs- und Industriestandorten entlang der Gifhorner Straße und 
Carl-Miele-Straße sowie mit Umstieg zum Gewerbegebiet Hansestraße. 

 Gemeinsam mit den Linien 1, 2 und 10 besteht zwischen John-F.-Kennedy-Platz und 
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Gesundheitsamt ein 5-Minutentakt. Das Fahrtenangebot erhöht sich auf diesem 
Abschnitt somit von derzeit 10 Fahrten auf 12 Fahrten in der Stunde. 

 
3   Tram 2: Rathaus – Leisewitzstraße (oder Hauptbahnhof) – Rathaus - Siegfriedviertel 

 Der Linienweg bleibt unverändert. 
 Montags bis freitags verkehrt die Linie zwischen 6:00 Uhr und ca. 19:15 Uhr 

zwischen Heidberg und Innenstadt über die Haltestelle Leisewitzstraße. In 
Gegenrichtung verkehrt die Linie zwischen 6:00 Uhr und 20:30 Uhr über die 
Haltestelle Leisewitzstraße. Außerhalb dieser Zeiten verkehrt die Linie über den 
Hauptbahnhof. 

 An Samstagen verkehrt die Linie mit allen Fahrten über die Haltestelle Hauptbahnhof. 
Die Haltestelle Leisewitzstraße wird damit neu samstags sowie weiterhin an Sonn- 
und Feiertagen nicht bedient. Diese Entscheidung berücksichtigt die deutlich höhere 
Fahrgastnachfrage an der Haltestelle Hauptbahnhof im Vergleich zur Haltestelle 
Leisewitzstraße. 

 Mit der Taktangleichung zwischen den Stadtbahnlinien 1 und 2 entsteht eine 
gleichmäßige Bedienung zwischen den Haltestellen Sachsendamm und Bürgerpark 
im 5/10-Minutentakt sowie zwischen John-F.-Kennedy-Platz und Gesundheitsamt 
gemeinsam mit den Linien 1, 2 und 10 ein 5-Minutentakt. 

 
4   Tram 3: Weststadt Weserstraße - Fr.-Wilhelm-Platz - Rathaus – Volkmarode 

 Der Linienweg bleibt unverändert. 
 Die Linie verkehrt neu montags bis freitags von 6:00 Uhr bis 20:30 Uhr sowie 

samstags von 9:00 Uhr bis 20:30 Uhr im 15-Minutentakt. 
 Montags bis freitags an Schultagen wird die Linie bis auf weiteres auf dem gesamten 

Linienweg zwischen 6:30 Uhr und 18:00 Uhr auf einen 5/10-Minutentakt verdichtet. 
Da in Gliesmarode bisher keine Wendeschleife vorhanden ist, werden alle Fahrten 
bis Volkmarode geführt. Somit bestehen auf dem gesamten Linienweg an Schultagen 
in diesem Zeitraum 8 statt bislang 6 Fahrten in der Stunde. 

 Mit der Taktangleichung der Stadtbahnlinie 5 entsteht zwischen Donauknoten und 
Schloss ein 5-Minutentakt. 

 
5   Tram 5: Broitzem - Fr.-Wilhelm-Platz - Leonhardplatz - Hauptbahnhof 

 Der Linienweg bleibt unverändert. 
 Die Linie verkehrt neu montags bis freitags von 6:00 Uhr bis 20:30 Uhr sowie 

samstags von 9:00 Uhr bis 20:30 Uhr im 15-Minutentakt. 
 An Schultagen montags bis freitags gibt es morgens zusätzliche Fahrten aus 

Broitzem in die Innenstadt, um in der Schüler- und Berufsverkehrsspitze ein 
angemessenes Platzangebot anzubieten. Es werden zudem grundsätzlich größerer 
Fahrzeuge (Traminos) eingesetzt, um die Platzkapazität der einzelnen Fahrten zu 
erhöhen. 

 Mit der Taktverdichtung der Stadtbahnlinie 3 entsteht zwischen Donauknoten und 
Schloss ein 5-Minutentakt. 

 
6   Bus 413: Leiferde - Rüningen - Rathaus - Querum - Bevenrode 

 Der Linienweg wird um den Abschnitt zwischen Essener Straße und Duisburger 
Straße in Querum erweitert. 

 Die Linie verkehrt montags bis freitags zwischen 6:00 Uhr und 20:30 Uhr sowie 
samstags zwischen 9:00 Uhr und 20:30 Uhr zwischen Rüningen und Querum, 
Essener Straße im 15-Minutentakt. 

 Ab Essener Straße verkehrt die Linie montags bis samstags tagsüber alle 30 Minuten 
zur Duisburger Straße sowie alle 30 Minuten über Querumer Forst, 
Forschungsflughafen und Waggum nach Bevenrode. Die heutige Bedienung der 
Haltestellen Westfalenplatz und Duisburger Straße durch die Linie 443 wird somit von 
der Buslinie 413 übernommen. Das Angebot bleibt gleichwertig bestehen. Das 
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Angebot im Bereich Querumer Forst wird von 4 Fahrten auf 2 Fahrten in der Stunde 
auf der Linie 413 reduziert. Ergänzend verkehrt montags bis samstags neu zwischen 
Hondelage über Querumer Forst nach Gliesmarode die Buslinie 433 im 30-
Minutentakt. 

 In Ergänzung zu den Fahrten der Buslinie 424 (siehe 10) erhalten Waggum und 
Bienrode somit montags bis samstags tagsüber einen 15-Minutentakt, alle 30 
Minuten als umstiegsfreie Fahrt über Querum sowie alle 30 Minuten mit Umstieg in 
Rühme in die Innenstadt und zurück. 

 Der Forschungsflughafen wird im 30-Minutentakt (bisher 60-Minutentakt) besser mit 
Waggum und Bevenrode sowie Querum und dem östlichen Ringgebiet erreichbar. 

 Der Linienabschnitt zwischen Rüningen und Leiferde wird wie bisher ganztägig im 30-
Minutentakt bedient. 

 Abends sowie sonn- und feiertags verkehrt die Linie 413 im 30-Minutentakt zwischen 
Leiferde und Querumer Forst. Einmal stündlich wird eine Fahrt über 
Forschungsflughafen und Waggum nach Bevenrode geführt. Einmal stündlich wird 
eine Fahrt unter der Linienbezeichnung 433 nach Hondelage weiter geführt. Es 
besteht mit den ergänzenden Fahrten der Buslinie 424 in Waggum und Bevenrode 
sowie mit den ergänzenden Fahrten der Buslinie 417 in Hondelage jeweils ein 30-
Minutentakt. 

 
7   Bus 418: Lamme - Raffteich -  Westpark - Rathaus (- Riddagshausen) 

 Der Linienweg bleibt unverändert. 
 Die Linie verkehrt weiterhin ganztägig im 30-Minutentakt, montags bis freitags von 

7:00 Uhr bis 19:00 Uhr sowie samstags von 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr nach Lamme. 
 Der Streckenabschnitt zwischen Rathaus und Riddagshausen wird täglich zwischen 

9:00 Uhr und 19:00 Uhr im 60-Minutentakt bedient. 
 Die Hauptanbindung des Östlichen Ringgebietes im Bereich Jasperallee und 

Herzogin-Elisabeth-Straße übernehmen neu die Buslinien 422 und 423 (siehe 9). 
 
8.   Ringbuslinien 419 und 429: Hauptbahnhof - Ost-Ring - West-Ring - Hauptbahnhof 

 Die Linienwege bleiben unverändert. 
 Beide Ringbuslinien verkehren montags bis freitags zwischen 6:00 Uhr und 20:30 Uhr 

sowie samstags zwischen 9:00 Uhr und 20:30 Uhr durchgängig im 15-Minutentakt. 
 Zwischen Hauptbahnhof und Östlichem Ringgebiet und in Gegenrichtung verkehren 

montags bis freitags parallel zu den Ringbuslinien die Buslinien 411 und 436, 
samstags parallel die Buslinie 411. Zusammen mit den jeweils im 15-Minutentakt 
verkehrenden Linien 411 und 436 wird das Angebot hier montags bis freitags zu 
einem 5-Minutentakt, samstags zu einem 5/10 Minutentakt verdichtet. 

 Zwischen Hamburger Straße und Cyriaksring verkehrt montags bis freitags zwischen 
6:00 Uhr und 20:30 Uhr die Buslinie 426. Die im 15-Minutentakt verkehrende Linie 
verdichtet das Angebot auf dieser Relation der Ringbuslinien zu einem 7/8-
Minutentakt. 

 Darüber hinaus gibt es montags bis freitags zwischen 6:00 Uhr und 20:30 Uhr im 30-
Minutentakt weitere Fahrten auf der Buslinie 461 auf dem Ringabschnitt zwischen 
Rudolfplatz und Cyriaksring sowie weiter zum Hauptbahnhof und zur PTB. 

 Die Buslinie 433 verkehrt montags bis freitags zwischen 6:00 Uhr und 20:00 Uhr im 
30-Minutentakt mit weiteren Fahrten auf dem Ringabschnitt zwischen Hans-Sommer-
Straße und Rudolfplatz und weiter zur PTB und nach Völkenrode bzw. nach 
Hondelage. 

 Damit werden die dicht besiedelten Ringgebiete sowie die Hauptfahrrelationen 
zwischen den Hauptlinien in die Innenstadt gestärkt. 

 
9   Bus 423: Weststadt Donauknoten - Am Lehmanger - Rathaus - Herzogin-Elisabeth-Str. 

 Die neue Buslinie übernimmt in weiten Teilen die Linienführung der Buslinie 443. Sie 
verkehrt wie bisher vom Donauknoten über Lichtenberger Straße, Am Lehmanger, 
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Westbahnhof, Cyriaksring, Madamenweg in die Innenstadt (Rathaus). Der 
Linienverlauf führt weiter über die Jasperallee zur neuen Endhaltestelle Herzogin-
Elisabeth-Straße an der Georg-Westermann-Allee. Damit erhält der dicht besiedelte 
Bereich des östlichen Ringgebietes eine bessere Anbindung zu allen Tageszeiten. 

 Die Linie verkehrt montags bis freitags zwischen 6:00 Uhr und 20:30 Uhr sowie 
samstags zwischen 9:00 Uhr 20:30 Uhr auf dem gesamten Linienweg im 30-
Minutentakt. Abends sowie sonn- und feiertags verkehrt die Linie im 30-Minutentakt 
zwischen Rathaus und Östlichem Ringgebiet. 

 
10   Bus 424: Rühme - Waggum (- Bevenrode - Essenrode) 

 Der Linienweg bleibt unverändert. 
 Die Linie verkehrt montags bis freitags zwischen 6:00 Uhr und 20:30 Uhr sowie 

samstags zwischen 9:00 Uhr und 20:30 Uhr im 30-Minutentakt zwischen Rühme und 
Waggum. 

 In Rühme besteht Anschluss von und zu den Stadtbahnen in die Innenstadt. 
 In der Hauptverkehrszeit montags bis freitags werden einzelne Fahrten von Waggum 

über Bevenrode bis Essenrode verlängert. Zu den anderen Zeiten besteht weiterhin 
zwischen Essenrode und Waggum das Angebot eines Anruflinientaxis mit Anschluss 
von und zu den Bussen der Linie 424. 

 In Ergänzung zu den Fahrten der Buslinie 413 (siehe 6) erhalten Waggum und 
Bienrode somit einen 15-Minutentakt, alle 30 Minuten als umsteigefreie Fahrt über 
Querum sowie alle 30 Minuten mit Umsteigen in Rühme in die Innenstadt und zurück. 

 Abends sowie sonn- und feiertags verkehrt die Linie bis Bevenrode und stellt in 
Ergänzung zur Buslinie 413 in diesen Zeiten einen 30-Minutentakt her. 

 
11   Bus 426: Am Jödebrunnen - Hamburger Straße - Siegfriedviertel 

 Der Linienweg wird neu geordnet. Die Linie verkehrt von der Endhaltestelle 
Ottenroder Straße im Siegfriedviertel über Bienroder Weg und durch das „Nördliche 
Ringgebiet“ zur Hamburger Straße. Montags bis freitags zwischen 6:00 Uhr und 
20:30 Uhr werden alle Fahrten über den Nord- und Westring bis zur Haltestelle „Am 
Jödebrunnen“ weitergeführt. 

 Die Linie verkehrt montags bis freitags zwischen 6:00 Uhr und 20:30 Uhr sowie 
samstags zwischen 9:00 Uhr und 20:30 Uhr im 15-Minutentakt. 

 Abends, samstags sowie sonn- und feiertags verkehrt die Linie auf dem Abschnitt 
Hamburger Straße bis LAB im 30 Minutentakt. 

 Sie ergänzt auf dem Abschnitt zwischen Hamburger Straße und Cyriaksring die 
Ringbuslinien 419 und 429 zu einem 5/10 Minutentakt. 

 An der Haltestelle Cyriaksring wird für die Umsetzung ein weiterer Bussteig errichtet. 
 
12   Bus 430: BS Hauptbahnhof - Cremlingen - Veltheim - Destedt - Gardessen/Bornum 

 Die neue Buslinie übernimmt die Linienführung der Buslinie 452. Die Linie verkehrt 
vom Braunschweiger Hauptbahnhof über Schillstraße und Helmstedter Straße weiter 
in Richtung Cremlingen. Im Wechsel werden im weiteren Linienverlauf die 
Ortschaften Veltheim, Destedt und Gardessen oder Destedt, Abbenrode und Bornum 
bedient. 

 Zwischen Braunschweig Hauptbahnhof und Cremlingen besteht montags bis freitags 
in der Hauptverkehrszeit ein 30-Minutentakt, sonst ein 60-Minutentakt. Die 
nachgelagerten Linienäste werden entsprechend im 60-Minutentakt bzw. 120-
Minutentakt bedient. Auch an Samstagen sowie sonn- und feiertags nach 12:00 Uhr 
verkehrt die Linie im Stundentakt zwischen Braunschweig Hauptbahnhof und 
Cremlingen sowie auf den nachgelagerten Linienästen entsprechend alle 120 
Minuten. 

 An der Haltestelle Ackerstraße besteht Anschluss von und zur Stadtbahnlinie 4 in die 
Innenstadt. Am Hauptbahnhof bestehen direkte Übergangsmöglichkeiten zum 
Regional- und Fernverkehr der Bahn sowie zu vielen Stadtbahn- und Buslinien. 
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 Diese Linie ist auf dem Abschnitt zwischen Braunschweig Hauptbahnhof via 
Cremlingen bis Destedt eine vom Regionalverband mitfinanzierte Regionalbuslinie. 

 
 
13   Bus 433: Völkenrode - P.T.B. - Ring - Bf. Gliesmarode - Querum - Hondelage 

 Der Linienweg bleibt unverändert. 
 Die Linie verkehrt montags bis freitags in der Zeit von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

zwischen Hondelage und PTB im 30-Minutentakt. Stündlich werden Fahrten über die 
PTB hinaus bis nach Völkenrode geführt. Montags bis freitags ab 20:00 Uhr sowie 
samstags von 9:00 Uhr und 20:30 Uhr verkehrt die Linie zwischen Hondelage und 
Bahnhof Gliesmarode. 

 Am Bahnhof Gliesmarode besteht Anschluss von und zur Stadtbahnlinie 3 in die 
Innenstadt sowie aus Richtung Rudolfplatz von und zu den Zügen in Richtung 
Gifhorn. 

 In Ergänzung zu den Fahrten der Buslinie 417 zwischen Volkmarode und Hondelage 
erhält Hondelage somit einen 15-Minutentakt in die Innenstadt und zurück; alle 30 
Minuten über Querum mit Umsteigen am Bahnhof Gliesmarode sowie alle 30 Minuten 
über Dibbesdorf mit Umsteigen in Volkmarode. 

 In Ergänzung zu den Fahrten der Buslinie 413 zwischen Bevenrode und Leiferde 
erhält das Quartier am Querumer Forst einen 15-Minutentakt in die Innenstadt und 
zurück; alle 30 Minuten umstiegsfrei über Riddagshausen sowie alle 30 Minuten mit 
Umstieg in Gliesmarode. 

 Abends sowie sonn- und feiertags verkehrt die Linie 413 im 30-Minutentakt zwischen 
Leiferde und Querumer Forst. Einmal stündlich wird eine Fahrt nach Hondelage 
weiter geführt. Zusammen mit dem Angebot der Buslinie 417 erhält Hondelage somit 
in diesem Zeitraum einen 30-Minutentakt. 

 
14   Bus 436: Hauptbahnhof - Siegfriedviertel - Kralenriede - Flughafen 

 Der Linienweg bleibt unverändert. 
 Die Linie verkehrt neu montags bis freitags in der Zeit von 6:00 Uhr bis 20:30 Uhr im 

15-Minutentakt zwischen Hauptbahnhof und Siegfriedstraße. Alle 30 Minuten werden 
Fahrten über Kralenriede und LAB hinaus zum Flughafen geführt, in der 
Hauptverkehrszeit verkehren alle Fahrten bis zum Flughafen. 

 Zwischen Hauptbahnhof und Östlichem Ringgebiet sowie in Gegenrichtung 
verkehren montags bis freitags zusätzlich die Buslinien 411 und die Ringbuslinien. 
Diese ebenfalls jeweils im 15-Minutentakt verkehrenden Linien verdichten das 
Angebot hier montags bis freitags zusammen zu einem 5-Minutentakt. 

 
15   Bus 443 

 Die Buslinie wird in Linie 423 umbenannt (siehe 9). 
 Der Linienweg zwischen Weststadt und Jasperallee wird von der neuen Buslinie 423 

gleichwertig bedient. 
 Der Abschnitt zwischen Gliesmarode Bahnhof und Querum, Essener Straße, wird 

von der Buslinie 433 weiterhin bedient (siehe 13). 
 Der Abschnitt zwischen Querum, Duisburger Straße und Innenstadt wird von der 

Buslinie 413 gleichwertig bedient (siehe 6). 
 Die Stadtbahnlinie 3 verkehrt neu montags bis freitags an Schultagen zwischen 6:30 

Uhr und 18:00 Uhr im 5/10 Minutentakt zwischen Innenstadt, Östlichem Ringgebiet 
sowie über Gliesmarode hinaus nach Volkmarode (siehe 4). 

 An der Endhaltestelle Herzogin-Elisabeth-Straße erfolgt die Standzeit der Busse am 
Fahrbahnrand. Dafür ist die Anordnung von Halteverboten notwendig. 

 
16   Bus 452 

 Die Buslinie 452 wird in Linie 430 umbenannt und der Linienweg erweitert (siehe 12). 
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17   Bus 465 und Bus 466 (ehemals 485): Broitzem – Geitelde - Rüningen - Broitzem 
 Die Linie 465 (Broitzem – Stiddien – Geitelde – Rüningen) bildet zusammen mit der 

Linie 466 (Broitzem – Rüningen) eine Ringlinie. Diese Ringverbindung wird montags 
bis freitags zwischen 6:00 Uhr bis 20:30 Uhr sowie samstags zwischen 9:00 Uhr und 
20:30 Uhr bedient. Die Busse wechseln in Rüningen, Hahnenkleestr. die 
Liniennummer (465<>466). Abends sowie sonn- und feiertags verkehrt nur die Linie 
465. 

 Die Linie 466 übernimmt die Fahrten der bisherigen nur im Schulverkehr eingesetzten 
Linie 485 und verkehrt tagsüber im 60-Minutentakt. Sie bietet damit neu eine 
stündliche Direktverbindung von Rüningen nach Broitzem. 

 In Broitzem besteht von beiden Buslinien Anschluss von und zur Stadtbahnlinie 5 in 
die Innenstadt.  

 Die Linie 465 verkehrt wie bisher im 60-Minutentakt. Es besteht für Geitelde tagsüber 
ein 30-Minutentakt in Richtung Innenstadt, einmal stündlich über Stiddien und 
Broitzem sowie einmal stündlich über Rüningen und Broitzem. 

 Die bisherige Durchbindung (Linienwechsel) mit der Linie 413 in Rüningen wird 
aufgehoben, dadurch wird die Bedienung mit Standardbussen statt mit Gelenkbussen 
möglich. 

 
18   Bus 481: Leiferde - Stöckheim - Südstadt 

 Die Schulfahrten zu den drei Schulen Gymnasium Raabeschule (Heidberg und 
Außenstelle Stöckheim), IGS Heidberg, Grund- und Hauptschule Rüningen werden 
neu strukturiert und auf der Buslinie 481 gebündelt. 

 Die Buslinie 481 wird in ihrem Linienweg deutlich erweitert auf: Leiferde – Rüningen – 
Stöckheim – Heidberg – Mascherode – Südstadt. 

 Die Linie erhält mittags und nachmittags zusätzliche Fahrten vom Heidberg in 
Richtung Rüningen und Leiferde. 

 Die Linie übernimmt die Schulfahrten der Linie 442 aus Richtung Südstadt zum 
Schulzentrum Heidberg und zum Schulzentrum Stöckheim. 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10216
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Verwendung von bezirklichen Mitteln 2019 im Stadtbezirk 310 - 
Westliches Ringgebiet
Organisationseinheit:
Dezernat II 
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:
04.03.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet 
(Entscheidung)

19.03.2019 Ö

Beschluss:

Die im Jahr 2019 veranschlagten Haushaltsmittel des Stadtbezirksrates 310 – Westliches 
Ringgebiet – werden wie folgt verwendet:

1. Unterhaltung unbeweglichen Vermögens: 25.000,00 €
2. Grünanlagenunterhaltung:   1.000,00 €

Der Vorschlag für die jeweilige Verwendung ergibt sich aus dem Begründungstext.

Sachverhalt:

Für die Verwendung der bezirklichen Mittel im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet 
unterbreitet die Verwaltung dem Stadtbezirksrat folgende Vorschläge:

Zu 1.: Unterhaltung unbeweglichen Vermögens

Nr
.

Straße Maßnahme Geschätzte 
Kosten

1. Freisestraße Gehweg vor Haus Nr. 14:
Auswechseln der Gehwegplatten und 
Regulierung der Schottertragschicht, ca. 
145 m²,
Überbezirkliche Straße wegen der 
Fahrradroute, beitragspflichtig*

17.000 €

2. Goslarsche Straße Gehweg vor Haus Nr. 41 im 
Zugangsbereich zur öffentlichen 
Grünfläche:
Ausbau der abgängigen Asphaltbefestigung 
und Einbau von Rechteckpflaster, 
Regulierung der Schottertragschicht, ca. 20 
m², Überbezirkliche Straße wegen der 
Fahrrad-route, beitragspflichtig*

3.100 €

3. Sommerlust Gehweg Ostseite südlich der Einmündung 
Triftweg:
Auswechseln der Gehwegplatten und 
Regulierung der Schottertragschicht, ca. 40 
m², beitragspflichtig*

4.800 €
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Nr
.

Straße Maßnahme Geschätzte 
Kosten

4. Varrentrappstraße Gehweg vor Haus Nr. 1:
Auswechseln der Gehwegplatten und 
Regulierung der Schottertragschicht, ca. 27 
m², Überbezirkliche Straße wegen der 
Gewerbebetriebe, beitragspflichtig*

3.300 €

5. Juliusstraße Vor Haus 40 und 41: Betonplatten 30/30/4 
aufnehmen, Schottertragschicht einbauen, 
Betonplatten 30/30/8 neu verlegen, ca. 75 
m2.

6.000 €

6. Helenenstraße Vor Haus 5 und 6: Betonplatten und 
Klinkerpflaster aufnehmen, Bettung 
profilieren, Betonplatten und Klinkerpflaster 
wieder verlegen, ca. 90 m2.

5.200 €

7. Virchowstraße Vor Haus 10 bis Ecke Kalandstraße: 
Betonplatten aufnehmen, Bettung 
profilieren, Betonpflaster wieder verlegen, 
ca. 115 m2.

6.900 €

8. Döringstraße Vor Haus 6 bis Ecke Hedwigstraße: 
Betonplatten 30/30/4 aufnehmen, 
Schottertragschicht einbauen, Betonplatten 
30/30/8 neu verlegen, ca. 51 m² .
Im Parkstreifen rotes Rechteckpflaster neu 
verlegen, ca. 25 m2.

6.500 €

9. Hedwigstraße Vor Haus 4: Betonplatten aufnehmen, 
Schottertragschicht einbauen, neue 
Betonplatten verlegen, ca. 51 m2.

4.500 €

*) Erst abrechenbar, wenn die jeweilige Anlage durchgängig erneuert ist

Die im Beschlusstext genannten 25.000,00 € dienen lediglich als Orientierung. Der 
Stadtbezirksrat kann unabhängig davon, im Rahmen seines Gesamtbudgets, abweichende 
Beschlüsse fassen. Gleiches gilt für die unter Ziffer 2 genannten Grünanlagenunterhaltungs-
mittel.

Zu 2.: Grünanlagenunterhaltung:

Spielplatz Gabelsbergerstraße – Einzelwipper installieren

Die Beschlüsse stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung und des Inkrafttretens des 
städtischen Haushalts 2019.

Einrichtungsgegenstände bezirkliche Schulen:

Die Verwendungsvorschläge werden zu einem späteren Zeitpunkt mit einer gesonderten 
Vorlage zur Beschlussfassung unterbreitet.

Ruppert

Anlage/n:
keine
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Absende r :

Fraktion B90/Die Grünen im 
Stadtbezirksrat 310

19-10364
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Geh- und Radweg auf der Westseite der Alten Frankfurter Straße
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
07.03.2019

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Beantwortung)

19.03.2019 Ö

Sachverhalt:

Der Geh- und Radweg auf der Westseite der Alten Frankfurter Straße in etwa im Abschnitt 
zwischen Marienberger Straße und Am Fuhsekanal, ist nach heutigem Standard als 
Zweirichtungsradweg viel zu schmal. Außerdem ist er durch zahlreiche Wurzelaufbrüche, 
Schlaglöcher und andere altersbedingte Schäden in einem erbarmungswürdigen Zustand. 

Daher stellen wir folgende Fragen:

1. Ist dieser Zustand der Verwaltung bekannt?
2. Ist in Kürze eine Sanierung des Geh- und Radweges in Aussicht?

Gez. Peter Rau

Anlage/n:
keine
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Absende r :

Fraktion Die Linke im Stadtbezirksrat 
310

19-10123
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Zustand Gelände am Jolly Time
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
18.02.2019

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Beantwortung)

19.03.2019 Ö

Sachverhalt:
Das Gelände an der Diskothek Jolly Time zum Ringgleis hin ist seit geraumer Zeit in einem 
verwahrlosten Zustand.
Angeblich ist hier die Schaffung eines Parkplatzes und einer Gastronomie zum Ringgleis hin 
geplant. Mit Ausnahme von Fällungs- und Rodungsmaßnahmen vor etlichen Monaten hat 
sich aber bisher nichts getan, stattdessen präsentiert sich das Gelände in einem desolaten 
Zustand. 
Deshalb stellen wir folgende Fragen:
  
1. Wem gehört das Gelände?
2. Was genau ist dort geplant und in welchem Zeitrahmen ist mit einer Gestaltung des
    Geländes zu rechnen?
3. Welche Möglichkeiten gibt es für die Stadt hier Maßnahmen zu ergreifen, um das
    unschöne Bild zum Ringgleis hin zu verbessern?

gez.

Gisela Ohnesorge

Anlagen:
3 Bilder
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10123-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Zustand Gelände am Jolly Time
Organisationseinheit:
Dezernat III 
60 Fachbereich Bauordnung und Brandschutz

Datum:
12.03.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Kenntnis)

19.03.2019 Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der Fraktion Die Linke (19-10123) vom 18.02.2019 wird wie folgt Stellung 
genommen:

Zu Frage 1:
Das Gebäude Jolly Time und der geplante Parkplatz gehören Herrn Abdulla Tunc 
(Flurstücke 6/6 und 6/11).

Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann der Eigentümer des Flurstücks 6/10 mit den 
Gebäuden auf den Fotos nicht benannt werden. Dieser erhält von der Bauverwaltung den 
entsprechenden Hinweis auf den Zustand seines Grundstücks.

Zu Frage 2:
Einstellplatzanlagen für 37 Einstellplätze sind geplant und genehmigt. Wann mit der 
Gestaltung und Herstellung des Geländes begonnen wird, ist nicht bekannt.

Es liegt ein Bauantrag vor, in dem die Erhöhung der Besucherzahlen auf 2.100 Personen 
beantragt ist. Mit Genehmigung bzw. Umsetzung des Antrages müssen die Einstellplätze 
hergestellt werden, ebenso die damit verbundenen Begrünungsmaßnahmen entlang des 
Ringgleises. Die Begrünung wurde mit der Abteilung Stadtgrün – Planung und Bau -
abgestimmt. 

Zu Frage 3:
Eine Regelung für den Parkplatzbereich (s. u. Nr. 2) ist erfolgt und umzusetzen. 
Weitere Eingriffsmöglichkeiten in die Privatgrundstücke sind nicht gegeben.

I. A.

Kühl

Anlage: Lageplan
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A b s e n d e r :

CDU-Fraktion im Stadtbezirksrat 310 
Westliches Ringgebiet

18-09229
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Querungshilfe auf der Rudolfstraße
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
10.10.2018

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Beantwortung)

23.10.2018 Ö

Sachverhalt:

In seiner Sitzung am 4. April 2018 wurde folgender Antrag der CDU-Fraktion einstimmig 
beschlossen:

Zeitgleich mit dem Abschluss der Kanalisierungsmaßnahmen werden auf der Rudolfstraße 
folgende Maßnahmen umgesetzt:

1.Auf der Rudolfstraße wird in Höhe der Wegeverbindung zur Goslarschen Straße (REWE) 
und gegenüberliegend der Einmündung der Glückstraße eine Querungshilfe nach dem 
Muster auf der Hermannstraße eingerichtet. 

 
2.Für die Rudolfstraße wird Tempo 30 als Streckenbeschränkung auf der gesamten Länge 
angeordnet.

Bei einer Begehung am 10. Oktober 2018 wurde festgestellt, dass die 
Sanierungsmaßnahmen offensichtlich abgeschlossen sind, ohne dass die mit dem Antrag 
beschlossene Querungshilfe umgesetzt wurde. Der Stadtbezirksrat erwartet zur Sitzung am 
23. Oktober 2018 eine Antwort dazu, warum hier ohne zumindest eine entsprechende und 
rechtzeitige Information des Gremiums durch die Fachverwaltung so verfahren wurde.

gez.:

Henning Glaser
Vorsitzender CDU-Fraktion im Stadtbezirksrat
Westliches Ringgebiet

Anlage/n:

keine
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Absende r :

Sewella, Sabine 18-09564
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Anfrage
Radfahren auf dem Madamenweg
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
14.11.2018

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 
Beantwortung)

27.11.2018 Ö

Sachverhalt:

Anfrage

Radfahren auf dem Madamenweg

Stadtauswärts von der Straße am Hohen Tore kommend und die Hohetorbrücke passierend nutzen 
leider viele Radfahrer den Gehweg des Madamenweges anstatt die Straße. 

 

Dazu fragen wir:

1.    Ist es möglich dieses durch ein Verbotsschild zu unterbinden?

2.    Oder ist hier die Ausweisung eines Radfahrerschutzstreifens sowie eine rote Einfärbung des 
Straßenbelages vor der Einfahrt zum Seniorenstift sinnvoll?

 

Begründung:

Folgt mündlich

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Rau

Anlagen:
keine
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